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Die Wurzeln der heutigen Türkei
Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Atatürk die Republik 
Türkei aus. Diese folgte auf das Osmanische Reich, das 1918 
zusammen mit den verbündeten Mittelmächten (Deutsches 
Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien) kapituliert hatte, womit 
der Erste Weltkrieg endete. So kam es zur Republikgründung:

·Die Niederlage führte 1920 zum Diktatfrieden von Sèvres, 
der eine Zerstückelung des Landes unter Verbleib eines 
türkischen Rumpfstaates vorsah. Der osmanische Sultan im 
besetzten Istanbul wurde zum Statthalter der Siegermächte 
Großbritannien, Frankreich und Italien herabgesetzt. Von 
ihnen hing nun das Überleben der einstigen Weltmacht ab. 

·Im Jahr zuvor (1919) war Griechenland in Anatolien ein-
marschiert. Mustafa Kemal, Feldherr im Ersten Weltkrieg, 
organisierte die türkische Befreiungsbewegung, bildete 
eine Nationalversammlung und führte in ihrem Auftrag den 
Befreiungskrieg (1919–1922) zum Erfolg.

·Der Vertrag von Sèvres wurde damit hinfällig, im Friedensver-
trag von Lausanne (D) wurden 1923 die heutigen Grenzen 
der Türkei festgelegt. Für Atatürk war damit der Weg zur 
Revolution und Gründung der Republik geebnet. 

Das Trauma der Besatzung und des Souveränitätsverlusts wirkt 
in der Türkei bis heute nach. Der Gründervater Atatürk ist auch 
nach 100 Jahren als Nationalgut allgegenwärtig.

Im Friedensvertrag von Lausanne wurde 1923 ein Bevöl-
kerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland 

vereinbart, um ethnische Spannungen und Grenzstreitigkeiten zu 
vermeiden. Für die Türkei bildete die muslimische Religionszuge-
hörigkeit die Grundlage des Nationalstaats, die kurdische 
Bevölkerung wurde dieser zugerechnet.  

Die Ära bis zum Tod Atatürks 1938
Die 1923 ausgerufene Republik sollte eine Neuorientierung 
und Modernisierung nach westlichem Vorbild auf vielen 
Ebenen bewirken.  
Im Staatswesen z.B. durch:
·Abschaffung des Sultanats (bereits 1922)
·Eröffnung der Nationalversammlung (1923), neue Verfassung 

(1924), neues Straf- und Zivilrecht (1926)
·Einführung des Laizismus (Trennung von Staat und Religion): 

Islam nicht mehr Staatsreligion (1928)

Im religiösen Leben z.B. durch:
·Abschaffung des Kalifats (geistliche Führerschaft), Gründung 

der Religionsbehörde Diyanet (1924)
·Abschaffung der arabischen Schrift (1928), Einführung des 

türkischen (anstelle des arabischen) Gebetsrufs (1932)

In der Gesellschaft z.B. durch:
·Koedukation (gemeinsamer Unterricht) von Mädchen und 

Jungen (1924), Einführung des lateinischen Alphabets (1928)
·Wahlrecht für Frauen (1930)
·Einführung von Familiennamen (1934): Mustafa Kemal erhielt 

den Familiennamen „Atatürk“ („Vater der Türken“)

Die Folgen der republikanischen Revolution:
Rvon oben verordneter Umbau von Staat und Gesellschaft: 

fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
Rkein demokratischer Ansatz, stattdessen „Ein-Parteien- 

und Ein-Führer-Prinzip“ (Atatürk)
Rein Staatsvolk („Türken“), eine Amtssprache („Türkisch“)

Die Folgen sind bis heute spürbar: Die Spannungen in der 
Gesellschaft verlaufen zwischen säkular-modernen und musli-
misch-konservativen Lebensentwürfen.

Das türkische Präsidialsystem   
Nach seiner Direktwahl zum Präsidenten 2014 war Erdoğan mit 
seiner Rolle als Repräsentant des Staates ohne Exekutivgewalt 
im parlamentarischen System nicht einverstanden. Das darauf-
hin geschaffene Präsidialsystem weist eine erhebliche Macht-
konzentration in allen zentralen Politikbereichen auf und ist ein 
Grund für die politische Polarisierung der Gesellschaft.  

Der Präsident/die Präsidentin …

·wird für fünf Jahre gewählt, wenn er/sie im ersten Wahlgang 
oder in der Stichwahl über 50 Prozent der Stimmen erhält. 
Das Amt kann höchstens zweimal ausgeübt werden (Artikel 
101). Aber: Wenn die Nationalversammlung Neuwahlen wäh-
rend der zweiten Amtszeit ansetzt, kann eine dritte folgen.

·kann das Parlament auflösen (Art. 116). 
·steht an der Spitze der Exekutive (Art. 104) mit Kabinett und 

öffentlicher Verwaltung. Das Amt des Ministerpräsidenten 
gibt es seit 2017 nicht mehr.

·ernennt die Gouverneure/-innen (Vali), die in den 81 Provinzen 
der Türkei mit den Landräten (Kaymakam) der öffentlichen 
Verwaltung des Zentralstaates vorstehen und die Exekutive 
vor Ort bilden. Sie haben mehr Befugnisse als der/die gewählte 
(Ober)Bürgermeister/-in. 

·kann Gesetze des Parlaments verkünden, diese an das Parla-
ment zurückverweisen, vor dem Verfassungsgericht anfechten 
oder zur Volksabstimmung bringen und durch Präsidialdekre-
te (Verordnungen) selbst gesetzgeberisch tätig werden.

·ernennt vier von 13 Mitgliedern des „Rates der Richter und 
Staatsanwälte“, des zentralen Kontroll- und Aufsichtsorgans 
über das Justizwesen. Sieben Mitglieder wählt das Parlament, 
den Vorsitz und einen weiteren Sitz haben der/die Justizminis-
ter/-in und sein/ihre Staatssekretär/-in inne (Art. 159).

Fehlende Machtbalance im türkischen Präsidialsystem

Seit 2017 (D) ist die Gewaltenteilung bei parlamentarischer 
Mehrheit für den Präsidenten/die Präsidentin praktisch aufge-
hoben. Exekutive und Legislative sind in einer Hand: Die Loyali-
tät des Kabinetts und der Regierungsmehrheit in der National-
versammlung gilt dem Präsidenten/der Präsidentin.

·Die Judikative (Rechtsprechung mit Zivil-, Straf- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit) ist über den „Rat der Richter und 
Staatsanwälte“ einem starken Einfluss des Präsidenten/der 
Präsidentin ausgesetzt.

·Lediglich das Verfassungsgericht hat seine Kompetenzen 
nicht eingebüßt. Es hat auch die Kontrollbefugnis über die 
Präsidialdekrete. Langfristig kann seine Zusammensetzung 
aber vom Präsidenten/von der Präsidentin und seiner/ihrer 
Mehrheit beeinflusst werden.

·Es fehlt ein System der Checks and Balances, also der 
Kontrolle und des Ausgleichs zur Aufrechterhaltung der 
Gewaltenteilung wie in den USA (D Spicker Nr. 19, S. 3).

·Die Medien als „vierte Gewalt“ üben keine Kontrollfunktion 
gegenüber der Regierung aus, da sie bis auf wenige oppositio-
nelle Medien regierungsnah eingestellt sind.
R Bei Wahlen herrschen ungleiche Wettbewerbsbedingungen. 

Die Folge ist ein Präsidialsystem mit einer politischen Macht-
fülle und gesellschaftlichen Durchdringungskraft des Präsiden-
ten/der Präsidentin, wie nicht einmal Atatürk sie besaß.

Die derzeitige türkische Verfassung stammt aus dem Jahr 
1982 und wurde von der Militärführung nach deren Putsch 

1980 per Referendum durchgesetzt. Die Verfassungsänderung 
2017 betraf nur die politischen Bestimmungen zur Umsetzung des 
Präsidialsystems.

Parlament & Parteien im türkischen Präsidialsystem

Rechte laut VerfassungKritik
Das Parlament („Große Nationalver-
sammlung der Türkei“) besteht aus 
600 Abgeordneten (Artikel 75).

Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen finden alle fünf Jahre am 
gleichen Tag statt (Art. 77). 

Das Abhalten beider Wahlen 
am gleichen Tag erschwert 
die Möglichkeit des parla-
mentarischen Gegenge-
wichts.

Neben seiner Gesetzgebungsfunkti-
on (Art. 87) hat das Parlament Infor-
mations- und Kontrollrechte (Art. 98). 
Das Budgetrecht obliegt dem Präsi-
denten/der Präsidentin (Art. 161).

Es hat die Funktion eines 
„Aufsichtsorgans“, ohne 
über echte Druckmittel ge-
genüber dem Präsidenten/
der Präsidentin zu verfügen.

Das Parlament kann mit einer 
3/5-Mehrheit Neuwahlen beschlie-
ßen (Art. 116). 

Hohe Hürden für Neuwahlen

3/5-Mehrheit nötig zur Einleitung 
eines strafrechtlichen Verfahrens 
gegen Präsident/-in und Kabinett 
(Art. 105) sowie 2/3-Mehrheit für die 
Weiterleitung des Berichts (Art. 106) 
an das Verfassungsgericht („Straf-
gerichtshof“, Art. 148) 

Ein parteiisches Regierungs-
oberhaupt mit umfassender 
Exekutivgewalt und Einfluss 
auf die Judikative ist bei ent-
sprechenden Mehrheitsver-
hältnissen kaum belangbar.

Das türkische Parteiensystem ist durch zentrale ideologisch-
politische Strömungen gekennzeichnet, die sich schwer in das in 
Deutschland bekannte Rechts-Links-Schema einordnen lassen. 
Die politische Polarisierung und die gesellschaftliche Spaltung 
haben sich im Präsidialsystem Erdoğans verschoben: weg von 

ideologischen Differenzen bei der Wahlentscheidung, hin zur 
Frage „Pro-“ oder „Contra-Erdoğan“ und damit „Pro Präsidial-
system“ oder „Pro Parlamentarische Demokratie“. Diese Lager-
bildung führte zur Entstehung von Wahlallianzen, vor allem um 
die 7-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament, aber auch die 
50-Prozent-Hürde bei den Präsidentschaftswahlen zu übersprin-
gen. Im Parlament sind derzeit insgesamt 15 Parteien vertreten, 
zum Teil über Wahlallianzen. 2023 zogen folgende Allianzen bzw. 
Parteien ins Parlament ein: 

„Volk“„Nation“ ** „Arbeit und 
Freiheit“

Partei für Gerechtigkeit 
und Entwicklung (AKP)*
Dreligiös-konservativ

Republikanische 
Volkspartei (CHP)*
Dlaizistisch-

republikanisch

Grün-Linke Partei 
(YSP, Ersatz 
für von Verbot 
bedrohte HDP)*
Dprokurdisch Partei der Nationalisti-

schen Bewegung (MHP)*
Dnationalistisch-

pantürkisch

Iyi-Partei 
(Gute Partei)*
DnationalistischTürkische 

Arbeiterpartei (TIP)
Dlinks Splitterparteien, u.a. Neue 

Wohlfahrtspartei (YRP)
Dultrareligös

Splitterparteien
Dreligiös, liberal-

konservativ
* 7-Prozent-Hürde erreicht   ** nach der Stichwahl zerbrochen

Von Atatürk bis Erdoğan dominiert der Personenkult die 
türkische Politik und Parteienlandschaft. Innerparteiliche 

Demokratie kennen die wenigsten türkischen Parteien. Der 
Parteivorsitzende bestimmt die Aufstellung für die Parlaments-
wahlen ebenso wie für die Parteigremien. Im Präsidialsystem ist 
die AKP als größte Volkspartei der Türkei zum Spiegelbild des 
politischen Willens von Staatspräsident Erdoğan geworden.

Politische Entwicklung nach 1950
·Das Einparteiensystem mit der von Atatürk gegründeten 

CHP (DS.8) endet mit dem Sieg der Demokratischen Partei 
bei den ersten freien Wahlen.

·Die Türkei wird zu einer Art „überwachten Demokratie“, 
in der sich das Militär zum „Wächter“ berufen fühlt und 1960 
sowie 1980 einen Putsch durchführt.

·Deutschland (D.) schließt ein Anwerbeabkommen mit 
der Türkei.

·Heute leben 2,8 Mio. Türkeistämmige in D. 
·54 Prozent davon haben die deutsche Staatsangehörig-

keit. Mehr als jede/-r Zweite ist in D. geboren (53 Prozent). 
·Seit 2014 besteht ein Wahlrecht für türkische Staatsan-

gehörige im Ausland, bei den Stichwahlen 2023 betrug 
die Wahlbeteiligung in D. 50,5 Prozent.

·Die durch das Abkommen entstandenen zivilgesell-
schaftlichen Verflechtungen zwischen D. und der Türkei 
beeinflussen sowohl die zwischenstaatlichen Beziehun-
gen als auch die Integrationsdebatten in Deutschland.

·Die von Recep Tayyip Erdoğan gegründete AKP gewinnt die 
absolute Mehrheit im Parlament.

·Erdoğan führt die Regierung bis dahin als Ministerpräsident 
und wird nun der erste direkt vom Volk gewählte Präsident.

·Einen gescheiterten Putschversuch nutzt er, um das 
Staatssystem umzubauen. Mit dem Verfassungsreferendum 
im Jahr darauf wird das Präsidialsystem (DS.5/6) mit 
knapper Mehrheit („Ja“-Stimmen: 51,41%, „Nein“: 48,59%) 
eingeführt. Erdoğan gewinnt daraufhin die Präsidentschafts-
wahlen 2018 und 2023.  
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der Türkei
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Die Wurzeln der heutigen Türkei
Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Atatürk die Republik 
Türkei aus. Diese folgte auf das Osmanische Reich, das 1918 
zusammen mit den verbündeten Mittelmächten (Deutsches 
Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien) kapituliert hatte, womit 
der Erste Weltkrieg endete. So kam es zur Republikgründung:

· Die Niederlage führte 1920 zum Diktatfrieden von Sèvres, 
der eine Zerstückelung des Landes unter Verbleib eines 
türkischen Rumpfstaates vorsah. Der osmanische Sultan im 
besetzten Istanbul wurde zum Statthalter der Siegermächte 
Großbritannien, Frankreich und Italien herabgesetzt. Von 
ihnen hing nun das Überleben der einstigen Weltmacht ab. 

· Im Jahr zuvor (1919) war Griechenland in Anatolien ein-
marschiert. Mustafa Kemal, Feldherr im Ersten Weltkrieg, 
organisierte die türkische Befreiungsbewegung, bildete 
eine Nationalversammlung und führte in ihrem Auftrag den 
Befreiungskrieg (1919 –1922) zum Erfolg.

· Der Vertrag von Sèvres wurde damit hinfällig, im Friedensver-
trag von Lausanne (D ) wurden 1923 die heutigen Grenzen 
der Türkei festgelegt. Für Atatürk war damit der Weg zur 
Revolution und Gründung der Republik geebnet. 

Das Trauma der Besatzung und des Souveränitätsverlusts wirkt 
in der Türkei bis heute nach. Der Gründervater Atatürk ist auch 
nach 100 Jahren als Nationalgut allgegenwärtig.

Im Friedensvertrag von Lausanne wurde 1923 ein Bevöl-
kerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland 

vereinbart, um ethnische Spannungen und Grenzstreitigkeiten zu 
vermeiden. Für die Türkei bildete die muslimische Religionszuge-
hörigkeit die Grundlage des Nationalstaats, die kurdische 
Bevölkerung wurde dieser zugerechnet.  

Die Ära bis zum Tod Atatürks 1938
Die 1923 ausgerufene Republik sollte eine Neuorientierung 
und Modernisierung nach westlichem Vorbild auf vielen 
Ebenen bewirken.  
Im Staatswesen z.B. durch:
· Abschaffung des Sultanats (bereits 1922)
· Eröffnung der Nationalversammlung (1923), neue Verfassung 

(1924), neues Straf- und Zivilrecht (1926)
· Einführung des Laizismus (Trennung von Staat und Religion): 

Islam nicht mehr Staatsreligion (1928)

Im religiösen Leben z.B. durch:
· Abschaffung des Kalifats (geistliche Führerschaft), Gründung 

der Religionsbehörde Diyanet (1924)
· Abschaffung der arabischen Schrift (1928), Einführung des 

türkischen (anstelle des arabischen) Gebetsrufs (1932)

In der Gesellschaft z.B. durch:
· Koedukation (gemeinsamer Unterricht) von Mädchen und 

Jungen (1924), Einführung des lateinischen Alphabets (1928)
· Wahlrecht für Frauen (1930)
· Einführung von Familiennamen (1934): Mustafa Kemal erhielt 

den Familiennamen „Atatürk“ („Vater der Türken“)

Die Folgen der republikanischen Revolution:
R von oben verordneter Umbau von Staat und Gesellschaft: 

fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
R kein demokratischer Ansatz, stattdessen „Ein-Parteien- 

und Ein-Führer-Prinzip“ (Atatürk)
R ein Staatsvolk („Türken“), eine Amtssprache („Türkisch“)

Die Folgen sind bis heute spürbar: Die Spannungen in der 
Gesellschaft verlaufen zwischen säkular-modernen und musli-
misch-konservativen Lebensentwürfen.

Das türkische Präsidialsystem   
Nach seiner Direktwahl zum Präsidenten 2014 war Erdoğan mit 
seiner Rolle als Repräsentant des Staates ohne Exekutivgewalt 
im parlamentarischen System nicht einverstanden. Das darauf-
hin geschaffene Präsidialsystem weist eine erhebliche Macht-
konzentration in allen zentralen Politikbereichen auf und ist ein 
Grund für die politische Polarisierung der Gesellschaft.  

Der Präsident/die Präsidentin …

· wird für fünf Jahre gewählt, wenn er/sie im ersten Wahlgang 
oder in der Stichwahl über 50 Prozent der Stimmen erhält. 
Das Amt kann höchstens zweimal ausgeübt werden (Artikel 
101). Aber: Wenn die Nationalversammlung Neuwahlen wäh-
rend der zweiten Amtszeit ansetzt, kann eine dritte folgen.

· kann das Parlament auflösen (Art. 116). 
· steht an der Spitze der Exekutive (Art. 104) mit Kabinett und 

öffentlicher Verwaltung. Das Amt des Ministerpräsidenten 
gibt es seit 2017 nicht mehr.

· ernennt die Gouverneure/-innen (Vali), die in den 81 Provinzen 
der Türkei mit den Landräten (Kaymakam) der öffentlichen 
Verwaltung des Zentralstaates vorstehen und die Exekutive 
vor Ort bilden. Sie haben mehr Befugnisse als der/die gewählte 
(Ober)Bürgermeister/-in. 

· kann Gesetze des Parlaments verkünden, diese an das Parla-
ment zurückverweisen, vor dem Verfassungsgericht anfechten 
oder zur Volksabstimmung bringen und durch Präsidialdekre-
te (Verordnungen) selbst gesetzgeberisch tätig werden.

· ernennt vier von 13 Mitgliedern des „Rates der Richter und 
Staatsanwälte“, des zentralen Kontroll- und Aufsichtsorgans 
über das Justizwesen. Sieben Mitglieder wählt das Parlament, 
den Vorsitz und einen weiteren Sitz haben der/die Justizminis-
ter/-in und sein/ihre Staatssekretär/-in inne (Art. 159).

Fehlende Machtbalance im türkischen Präsidialsystem

Seit 2017 (D ) ist die Gewaltenteilung bei parlamentarischer 
Mehrheit für den Präsidenten/die Präsidentin praktisch aufge-
hoben. Exekutive und Legislative sind in einer Hand: Die Loyali-
tät des Kabinetts und der Regierungsmehrheit in der National-
versammlung gilt dem Präsidenten/der Präsidentin.

· Die Judikative (Rechtsprechung mit Zivil-, Straf- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit) ist über den „Rat der Richter und 
Staatsanwälte“ einem starken Einfluss des Präsidenten/der 
Präsidentin ausgesetzt.

· Lediglich das Verfassungsgericht hat seine Kompetenzen 
nicht eingebüßt. Es hat auch die Kontrollbefugnis über die 
Präsidialdekrete. Langfristig kann seine Zusammensetzung 
aber vom Präsidenten/von der Präsidentin und seiner/ihrer 
Mehrheit beeinflusst werden.

· Es fehlt ein System der Checks and Balances, also der 
Kontrolle und des Ausgleichs zur Aufrechterhaltung der 
Gewaltenteilung wie in den USA (D Spicker Nr. 19, S. 3).

· Die Medien als „vierte Gewalt“ üben keine Kontrollfunktion 
gegenüber der Regierung aus, da sie bis auf wenige oppositio-
nelle Medien regierungsnah eingestellt sind.
R Bei Wahlen herrschen ungleiche Wettbewerbsbedingungen. 

Die Folge ist ein Präsidialsystem mit einer politischen Macht-
fülle und gesellschaftlichen Durchdringungskraft des Präsiden-
ten/der Präsidentin, wie nicht einmal Atatürk sie besaß.

Die derzeitige türkische Verfassung stammt aus dem Jahr 
1982 und wurde von der Militärführung nach deren Putsch 

1980 per Referendum durchgesetzt. Die Verfassungsänderung 
2017 betraf nur die politischen Bestimmungen zur Umsetzung des 
Präsidialsystems.

Parlament & Parteien im türkischen Präsidialsystem

Rechte laut Verfassung Kritik
Das Parlament („Große Nationalver-
sammlung der Türkei“) besteht aus 
600 Abgeordneten (Artikel 75).

Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen finden alle fünf Jahre am 
gleichen Tag statt (Art. 77). 

Das Abhalten beider Wahlen 
am gleichen Tag erschwert 
die Möglichkeit des parla-
mentarischen Gegenge-
wichts.

Neben seiner Gesetzgebungsfunkti-
on (Art. 87) hat das Parlament Infor-
mations- und Kontrollrechte (Art. 98). 
Das Budgetrecht obliegt dem Präsi-
denten/der Präsidentin (Art. 161).

Es hat die Funktion eines 
„Aufsichtsorgans“, ohne 
über echte Druckmittel ge-
genüber dem Präsidenten/
der Präsidentin zu verfügen.

Das Parlament kann mit einer 
3/5-Mehrheit Neuwahlen beschlie-
ßen (Art. 116). 

Hohe Hürden für Neuwahlen

3/5-Mehrheit nötig zur Einleitung 
eines strafrechtlichen Verfahrens 
gegen Präsident/-in und Kabinett 
(Art. 105) sowie 2/3-Mehrheit für die 
Weiterleitung des Berichts (Art. 106) 
an das Verfassungsgericht („Straf-
gerichtshof“, Art. 148) 

Ein parteiisches Regierungs-
oberhaupt mit umfassender 
Exekutivgewalt und Einfluss 
auf die Judikative ist bei ent-
sprechenden Mehrheitsver-
hältnissen kaum belangbar.

Das türkische Parteiensystem ist durch zentrale ideologisch-
politische Strömungen gekennzeichnet, die sich schwer in das in 
Deutschland bekannte Rechts-Links-Schema einordnen lassen. 
Die politische Polarisierung und die gesellschaftliche Spaltung 
haben sich im Präsidialsystem Erdoğans verschoben: weg von 

ideologischen Differenzen bei der Wahlentscheidung, hin zur 
Frage „Pro-“ oder „Contra-Erdoğan“ und damit „Pro Präsidial-
system“ oder „Pro Parlamentarische Demokratie“. Diese Lager-
bildung führte zur Entstehung von Wahlallianzen, vor allem um 
die 7-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament, aber auch die 
50-Prozent-Hürde bei den Präsidentschaftswahlen zu übersprin-
gen. Im Parlament sind derzeit insgesamt 15 Parteien vertreten, 
zum Teil über Wahlallianzen. 2023 zogen folgende Allianzen bzw. 
Parteien ins Parlament ein: 

„Volk“ „Nation“ ** „Arbeit und 
Freiheit“

Partei für Gerechtigkeit 
und Entwicklung (AKP)*
D religiös-konservativ

Republikanische 
Volkspartei (CHP)*
D laizistisch-

republikanisch

Grün-Linke Partei 
(YSP, Ersatz 
für von Verbot 
bedrohte HDP)*
D prokurdischPartei der Nationalisti-

schen Bewegung (MHP)*
D nationalistisch-

pantürkisch

Iyi-Partei 
(Gute Partei)*
D nationalistisch Türkische 

Arbeiterpartei (TIP)
D linksSplitterparteien, u.a. Neue 

Wohlfahrtspartei (YRP)
D ultrareligös

Splitterparteien
D religiös, liberal-

konservativ
* 7-Prozent-Hürde erreicht   ** nach der Stichwahl zerbrochen

Von Atatürk bis Erdoğan dominiert der Personenkult die 
türkische Politik und Parteienlandschaft. Innerparteiliche 

Demokratie kennen die wenigsten türkischen Parteien. Der 
Parteivorsitzende bestimmt die Aufstellung für die Parlaments-
wahlen ebenso wie für die Parteigremien. Im Präsidialsystem ist 
die AKP als größte Volkspartei der Türkei zum Spiegelbild des 
politischen Willens von Staatspräsident Erdoğan geworden.

Politische Entwicklung nach 1950
· Das Einparteiensystem mit der von Atatürk gegründeten 

CHP (D S.8) endet mit dem Sieg der Demokratischen Partei 
bei den ersten freien Wahlen.

· Die Türkei wird zu einer Art „überwachten Demokratie“, 
in der sich das Militär zum „Wächter“ berufen fühlt und 1960 
sowie 1980 einen Putsch durchführt.

· Deutschland (D.) schließt ein Anwerbeabkommen mit 
der Türkei.

· Heute leben 2,8 Mio. Türkeistämmige in D. 
· 54 Prozent davon haben die deutsche Staatsangehörig-

keit. Mehr als jede/-r Zweite ist in D. geboren (53 Prozent). 
· Seit 2014 besteht ein Wahlrecht für türkische Staatsan-

gehörige im Ausland, bei den Stichwahlen 2023 betrug 
die Wahlbeteiligung in D. 50,5 Prozent.

· Die durch das Abkommen entstandenen zivilgesell-
schaftlichen Verflechtungen zwischen D. und der Türkei 
beeinflussen sowohl die zwischenstaatlichen Beziehun-
gen als auch die Integrationsdebatten in Deutschland.

· Die von Recep Tayyip Erdoğan gegründete AKP gewinnt die 
absolute Mehrheit im Parlament.

· Erdoğan führt die Regierung bis dahin als Ministerpräsident 
und wird nun der erste direkt vom Volk gewählte Präsident.

· Einen gescheiterten Putschversuch nutzt er, um das 
Staatssystem umzubauen. Mit dem Verfassungsreferendum 
im Jahr darauf wird das Präsidialsystem (D S.5/6) mit 
knapper Mehrheit („Ja“-Stimmen: 51,41%, „Nein“: 48,59%) 
eingeführt. Erdoğan gewinnt daraufhin die Präsidentschafts-
wahlen 2018 und 2023.  
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Was sind Menschenrechte?
Alle Menschen haben allein aufgrund ihres Menschseins be-
stimmte Rechte, die sie vor der Macht oder der Willkür des 
Staates schützen. Das ist die jahrhundertealte Idee hinter 
den Menschenrechten. Unter dem Eindruck des Unrechts 
der Kolonialzeit (15.¶20. Jahrhundert), der Schrecken zweier 
Weltkriege und der Verbrechen in der Zeit des Nationalsozia-
lismus (1933¶1945) legten die Vereinten Nationen (UN) am 
10. Dezember 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) den Grundstein für den internationalen 
Menschenrechtsschutz. Dort heißt es in Artikel 1: „Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“.

Menschenrechte gelten ihrem Wesen nach als ¯ 
·angeboren und unveräußerlich: Sie müssen nicht erworben 

und können auch nicht aberkannt werden. 
·universell: Sie gelten für alle Menschen weltweit.
·egalitär: Alle Menschen haben dieselben Menschenrechte.
·unteilbar und interdependent: Sie bilden eine Einheit und 

bedingen sich wechselseitig.

Menschenrechte – Grundrechte – Bürgerrechte 
In manchen staatlichen Verfassungen (so auch im deut-

schen Grundgesetz) werden Menschenrechte „Grundrechte“
genannt. Diese gelten für alle Menschen, die sich im jeweiligen 
Land aufhalten (z.B. Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz). Die 
Bürgerrechte wiederum gelten dem Wortlaut nach nur für die 
Staatsangehörigen eines Landes. Es ist jedoch seit langem 
allgemein anerkannt, dass die Bürgerrechte im Grundgesetz bis 
auf wenige Ausnahmen wie das Wahlrecht für alle Menschen in 
Deutschland gelten und damit faktisch Grundrechte sind: Das 
trifft z.B. auf die Versammlungs- und die Berufsfreiheit zu.

Damit Menschenrechte verwirklicht werden können, bedarf es 
neben den Anstrengungen des Staates aber auch des Einsat-
zes aller Menschen für Menschenrechte: Alle Mitglieder einer 
Gesellschaft sind dazu angehalten, die Würde und die Rechte 
der anderen Personen zu achten und sich für die Menschen-
rechte einzusetzen. Aktuell wird auch diskutiert, wie Unterneh-
men stärker verpflichtet werden können, sich an den Men-
schenrechten zu orientieren. Schwierig wird dies insbesondere 
dann, wenn Unternehmen weltweit tätig sind und Arbeits- und 
Produktionsschritte in unterschiedlichen Ländern stattfinden.

Geltung und Grenzen
Menschenrechte sind unveräußerlich, d.h. sie können nicht 
aberkannt werden. Einige Menschenrechte gelten absolut, 
dürfen also in keinem Fall eingeschränkt werden. Dazu gehö-
ren die Verbote von Völkermord, Folter und Sklaverei. 

Andere Menschenrechte können unter bestimmten Umständen 
eingeschränkt werden: So wird Menschen bei einer Haftstrafe 
die Freiheit entzogen, ebenso kann die Versammlungsfreiheit 
eingeschränkt werden, wenn die öffentliche Sicherheit als ge-
fährdet eingestuft wird. Solche Einschränkungen müssen auf 
einem Gesetz beruhen, einen legitimen Zweck verfolgen und 
verhältnismäßig sein. Der Kerngehalt des Menschenrechts 
muss weiterhin gewahrt werden. lber die Zulässigkeit der Ein-
schränkung entscheiden in Streitfällen Gerichte.

Menschenrechten sind auch insofern Grenzen gesetzt, als sie 
Titeinander in 2VnfliRt stehen können. Dann muss in den 
konkreten Fällen abgewogen werden, etwa zwischen dem 
Recht auf Meinungsfreiheit und dem Diskriminierungsschutz.

Wie verbindlich sind die Menschenrechte? 
Die AEMR von 1948 gilt als Grundlage für viele weitere Doku-
mente. Sie ist in Teilen als Völkergewohnheitsrecht anerkannt. 
Zusätzlich gibt es Konventionen (Abkommen), die von den 
einzelnen Staaten ratifiziert (rechtlich anerkannt) werden. Diese 
Konventionen sind für die Vertragsstaaten rechtlich verbindlich. 
In Deutschland sind sie Teil nationalen Rechts.

Beschwerden oder Klagen können zum Beispiel vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (in Bezug auf das 
Grundgesetz) oder vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg (in Bezug auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention, EMRK) verhandelt werden. Zudem 
gibt es internationale Strafgerichtshöfe, die sich mit Völker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen beschäftigen (DSpicker Nr. 25). Zu den UN-Konventionen 
gibt es keine Gerichts-, sondern nur Beschwerdeverfahren. 
Darin sprechen die Fachausschüsse Empfehlungen aus, die Si-
gnalwirkung für die Qeweiligen Fälle und Staaten haben (DS. 7).

Wer überwacht ihre Umsetzung?
Menschenrechte sollen vor staatlicher Willkür schützen, des-
halb ist eine unabhängige lberwachung von zentraler Bedeu-
tung. Es gibt verschiedene Arten der Kontrolle: 

·Im Alltag können alle Menschen auf die Einhaltung von 
Menschenrechten achten und Missstände melden, etwa 
bei gewählten Schul- oder Studienvertretungen oder 
Beschwerdestellen einzelner Institutionen (etwa Anti-
diskriminierungsbeauftragten). Die Medien können 
durch eigene Recherchen Missstände aufdecken.

>en ]erpflichten 4enschenrechte&
Während das Völkerrecht in erster Linie die Beziehungen zwi-
schen Staaten regelt, beziehen sich die Menschenrechte vor 
allem auf das Verhältnis zwischen Staat und Individuum. Die 
Staaten tragen dabei die Hauptverantwortung für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte. So dürfen staatliche Stellen die 
Menschenrechte nicht selbst verletzen ((chtungspflichten). 
Zugleich haben sie gesetzgeberische und andere Maßnah-
men zu ergreifen, um die Menschenrechte vor Eingriffen durch 
Privatpersonen zu schützen (:chutapflichten) und um die 
Ausübung der Menschenrechte durch Leistungen oder Insti-
tutionen wie Schulen oder Gerichte zu ermöglichen (Gewähr-
Seistungspflichten).

(rt der Pflicht Beispiel: Verbot von Diskriminierung im 
Bildungsbereich

Achtung der Men-
schenrechte durch 
den Staat

Der Staat darf nicht selbst diskriminieren, 
zum Beispiel Mädchen oder Frauen das 
Recht auf Bildung verwehren.

Schutz vor Eingrif-
fen von Dritten (Pri-
vatpersonen, Un-
ternehmen) in die 
Menschenrechte

Der Staat muss seine Einwohner/-innen vor 
Diskriminierung schützen: So muss zum 
Beispiel bei Herabwürdigung einer Schülerin 
durch Mitschüler/-innen das Lehrpersonal 
einschreiten und der Schülerin helfen. 

Gewährleistung der 
Menschenrechte 
durch staatliche 
Maßnahmen

Der Staat muss durch unterstützende Maß-
nahmen Diskriminierung vermeiden, zum 
Beispiel indem er das Lehrpersonal entspre-
chend sensibilisiert und Beschwerdemög-
lichkeiten schafft.

Wo sind Menschenrechte verankert?
Menschenrechte sind in vielen Rechtstexten festgeschrieben: 
auf nationaler Ebene in den Verfassungen, auf europäischer 
Ebene in der Europäischen Menschenrechtskonvention (in 
Deutschland seit 1953 in Kraft) und in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (2009). Auf Ebene der Vereinten 
Nationen (UN) sind vor allem folgende Dokumente relevant: 

·Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948, D S. 6)
·Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

(„Zivilpakt“, 1976)
·Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte („Sozialpakt“, 1976)
·Antirassismuskonvention (1969), Frauenrechtskonvention 

(1985), Kinderrechtskonvention (1992), Behindertenrechts-
konvention (2009)

Menschenrechte im Alltag
Auf der Straße können wir uns frei bewegen (Freizügigkeit), in 
der Schule profitieren wir von unserem Recht auf Bildung. Wir 
dürfen Beruf und Arbeit frei wählen (Recht auf Arbeit) und ha-
ben Rechte in der Arbeit (fairer Lohn, Arbeitsschutz, Gewerk-
schaftsbildung). Bei der Arbeits- oder Wohnungssuche haben 
wir Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Wir haben das 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und sozi-
ale Sicherung, so dass wir auch bei sehr geringem Einkom-
men das Recht auf Wohnen, Nahrung und kulturelle Teilha-
be wahrnehmen können. In unserer Wohnung und bei unserer 
Kommunikation genießen wir :chuta ]Vr ,ingriɈ in das Pri]at-
leben. Wenn wir verhaftet werden, gilt die Unschuldsvermu-
tung und wir haben das Recht auf ein faires Gerichtsverfah-
ren. Wir dürfen nicht misshandelt werden(Folterverbot).

·Jede Person, die sich in ihren Menschenrechten verletzt sieht, 
kann Rat suchen, Beschwerde oder auch Klage einreichen. 
Beschwerdestellen fördern in erster /inie die .onfliktlösung� 
unabhängige Gerichte entscheiden über den Fall – in letzter 
Instanz z.B. das Bundesverfassungsgericht oder der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte.

·Auf UN-Ebene prüfen unabhängige Ausschüsse die Um-
setzung der Menschenrechte in den einzelnen Staaten und 
sprechen Empfehlungen aus (D *raˋk unten).Sie nutzen 
dafür die ofˋziellen Berichte des Meweiligen Staates� die der 
Zivilgesellschaft und (sofern vorhanden) der unabhängigen 
nationalen Menschenrechtsinstitution. In Deutschland ist 
diese Institution das Deutsche Institut für Menschenrechte.

Menschenrechtsabkommen
z.B. Antirassismuskonvention

UN-Fachausschuss 
z.B. Ausschuss gegen rassistische Diskriminierung

Allgemeine 
Bemerkungen 

Die Fachausschüsse ver-
öffentlichen Bemerkungen 
oder Empfehlungen, die die 
Abkommen oder einzelne 

Artikel konkretisieren, z.B. zur 
Bekämpfung rassistischer 

Hetzrede.

Staatenberichts-
oder Beschwerdeverfahren

Die Umsetzung der Menschenrechte 
aus dem Abkommen wird regelmäßig 

im Staatenberichtsverfahren über-
prüft, für die Antirassismuskonventi-
on alle vier Jahre. Daneben besteht 
die Möglichkeit eines Staaten- oder 

Individualbeschwerdeverfahrens. Bei 
Letzterem muss der innerstaatliche 
Rechtsweg erschöpft sein und kein 

anderes internationales Gremium darf 
bereits geprüft haben.

Aktuelle Herausforderungen 
Die Idee der Menschenrechte ist in vielerlei Hinsicht herausge-
fordert. Eine wesentliche Bedrohung geht von autoritären Re-
gimen oder politischen Strömungen aus, die Menschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit insgesamt infrage stellen, um sich nicht 
an internationale Konventionen halten zu müssen. Die Bevölke-
rungen in solchen Staaten sind häufig staatlicher Willkür aus-
geliefert: Menschen, die sich solidarisch für die Rechte anderer 
einsetzen, werden angefeindet, bedroht, verletzt oder sogar 
eingesperrt und getötet. 

Auch der Klimawandel stellt eine Gefahr für die Menschen-
rechte dar. So bedrohen lberschwemmungen, Waldbrände 
oder Dürren die Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Wasser 
und Gesundheit. Technische Entwicklungen wie die Digita-
lisierung werfen neue menschenrechtliche Fragen auf, etwa 
wenn durch massive Datenspeicherung das Recht auf Privat-
sphäre verletzt wird. Ein weiteres Problem ist, dass bei der Um-
setzung der Menschenrechte Anspruch und Wirklichkeit häufig 
auseinanderklaffen: Oft sind etwa die Menschenrechte von 
Menschen auf der Flucht praktisch nicht einklagbar. 

Die Zukunft der Menschenrechte
Die Geschichte hat gezeigt, dass Menschenrechte stets aufs 
Neue erkämpft und verteidigt werden müssen und dass sie 
des solidarischen Einsatzes für die Rechte anderer, vor allem 
der Marginalisierten und Machtlosen, bedürfen. So können 
auch heute noch neue Menschenrechte entstehen wie momen-
tan das Recht auf eine gesunde Umwelt in Reaktion auf den 
Klimawandel. Insofern sind die Menschenrechte eine unabge-
schlossene Lerngeschichte. 

Menschenrechte
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Was sind Menschenrechte?
Alle Menschen haben allein aufgrund ihres Menschseins be-
stimmte Rechte, die sie vor der Macht oder der Willkür des 
Staates schützen. Das ist die jahrhundertealte Idee hinter 
den Menschenrechten. Unter dem Eindruck des Unrechts 
der Kolonialzeit (15. ¶ 20. Jahrhundert), der Schrecken zweier 
Weltkriege und der Verbrechen in der Zeit des Nationalsozia-
lismus (1933 ¶ 1945) legten die Vereinten Nationen (UN) am 
10. Dezember 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) den Grundstein für den internationalen 
Menschenrechtsschutz. Dort heißt es in Artikel 1: „Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“.

Menschenrechte gelten ihrem Wesen nach als ¯ 
· angeboren und unveräußerlich: Sie müssen nicht erworben 

und können auch nicht aberkannt werden. 
· universell: Sie gelten für alle Menschen weltweit.
· egalitär: Alle Menschen haben dieselben Menschenrechte.
· unteilbar und interdependent: Sie bilden eine Einheit und 

bedingen sich wechselseitig.

Menschenrechte – Grundrechte – Bürgerrechte 
In manchen staatlichen Verfassungen (so auch im deut-

schen Grundgesetz) werden Menschenrechte „Grundrechte“
genannt. Diese gelten für alle Menschen, die sich im jeweiligen 
Land aufhalten (z.B. Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz). Die 
Bürgerrechte wiederum gelten dem Wortlaut nach nur für die 
Staatsangehörigen eines Landes. Es ist jedoch seit langem 
allgemein anerkannt, dass die Bürgerrechte im Grundgesetz bis 
auf wenige Ausnahmen wie das Wahlrecht für alle Menschen in 
Deutschland gelten und damit faktisch Grundrechte sind: Das 
trifft z.B. auf die Versammlungs- und die Berufsfreiheit zu.

Damit Menschenrechte verwirklicht werden können, bedarf es 
neben den Anstrengungen des Staates aber auch des Einsat-
zes aller Menschen für Menschenrechte: Alle Mitglieder einer 
Gesellschaft sind dazu angehalten, die Würde und die Rechte 
der anderen Personen zu achten und sich für die Menschen-
rechte einzusetzen. Aktuell wird auch diskutiert, wie Unterneh-
men stärker verpflichtet werden können, sich an den Men-
schenrechten zu orientieren. Schwierig wird dies insbesondere 
dann, wenn Unternehmen weltweit tätig sind und Arbeits- und 
Produktionsschritte in unterschiedlichen Ländern stattfinden.

Geltung und Grenzen
Menschenrechte sind unveräußerlich, d.h. sie können nicht 
aberkannt werden. Einige Menschenrechte gelten absolut, 
dürfen also in keinem Fall eingeschränkt werden. Dazu gehö-
ren die Verbote von Völkermord, Folter und Sklaverei. 

Andere Menschenrechte können unter bestimmten Umständen 
eingeschränkt werden: So wird Menschen bei einer Haftstrafe 
die Freiheit entzogen, ebenso kann die Versammlungsfreiheit 
eingeschränkt werden, wenn die öffentliche Sicherheit als ge-
fährdet eingestuft wird. Solche Einschränkungen müssen auf 
einem Gesetz beruhen, einen legitimen Zweck verfolgen und 
verhältnismäßig sein. Der Kerngehalt des Menschenrechts 
muss weiterhin gewahrt werden. lber die Zulässigkeit der Ein-
schränkung entscheiden in Streitfällen Gerichte.

Menschenrechten sind auch insofern Grenzen gesetzt, als sie 
Titeinander in 2VnfliRt stehen können. Dann muss in den 
konkreten Fällen abgewogen werden, etwa zwischen dem 
Recht auf Meinungsfreiheit und dem Diskriminierungsschutz.

Wie verbindlich sind die Menschenrechte? 
Die AEMR von 1948 gilt als Grundlage für viele weitere Doku-
mente. Sie ist in Teilen als Völkergewohnheitsrecht anerkannt. 
Zusätzlich gibt es Konventionen (Abkommen), die von den 
einzelnen Staaten ratifiziert (rechtlich anerkannt) werden. Diese 
Konventionen sind für die Vertragsstaaten rechtlich verbindlich. 
In Deutschland sind sie Teil nationalen Rechts.

Beschwerden oder Klagen können zum Beispiel vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (in Bezug auf das 
Grundgesetz) oder vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg (in Bezug auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention, EMRK) verhandelt werden. Zudem 
gibt es internationale Strafgerichtshöfe, die sich mit Völker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen beschäftigen (D Spicker Nr. 25). Zu den UN-Konventionen 
gibt es keine Gerichts-, sondern nur Beschwerdeverfahren. 
Darin sprechen die Fachausschüsse Empfehlungen aus, die Si-
gnalwirkung für die Qeweiligen Fälle und Staaten haben (D S. 7).

Wer überwacht ihre Umsetzung?
Menschenrechte sollen vor staatlicher Willkür schützen, des-
halb ist eine unabhängige lberwachung von zentraler Bedeu-
tung. Es gibt verschiedene Arten der Kontrolle: 

· Im Alltag können alle Menschen auf die Einhaltung von 
Menschenrechten achten und Missstände melden, etwa 
bei gewählten Schul- oder Studienvertretungen oder 
Beschwerdestellen einzelner Institutionen (etwa Anti-
diskriminierungsbeauftragten). Die Medien können 
durch eigene Recherchen Missstände aufdecken.

>en ]erpflichten 4enschenrechte&
Während das Völkerrecht in erster Linie die Beziehungen zwi-
schen Staaten regelt, beziehen sich die Menschenrechte vor 
allem auf das Verhältnis zwischen Staat und Individuum. Die 
Staaten tragen dabei die Hauptverantwortung für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte. So dürfen staatliche Stellen die 
Menschenrechte nicht selbst verletzen ((chtungspflichten). 
Zugleich haben sie gesetzgeberische und andere Maßnah-
men zu ergreifen, um die Menschenrechte vor Eingriffen durch 
Privatpersonen zu schützen (:chutapflichten) und um die 
Ausübung der Menschenrechte durch Leistungen oder Insti-
tutionen wie Schulen oder Gerichte zu ermöglichen (Gewähr-
Seistungspflichten).

(rt der Pflicht Beispiel: Verbot von Diskriminierung im 
Bildungsbereich

Achtung der Men-
schenrechte durch 
den Staat

Der Staat darf nicht selbst diskriminieren, 
zum Beispiel Mädchen oder Frauen das 
Recht auf Bildung verwehren.

Schutz vor Eingrif-
fen von Dritten (Pri-
vatpersonen, Un-
ternehmen) in die 
Menschenrechte

Der Staat muss seine Einwohner/-innen vor 
Diskriminierung schützen: So muss zum 
Beispiel bei Herabwürdigung einer Schülerin 
durch Mitschüler/-innen das Lehrpersonal 
einschreiten und der Schülerin helfen. 

Gewährleistung der 
Menschenrechte 
durch staatliche 
Maßnahmen

Der Staat muss durch unterstützende Maß-
nahmen Diskriminierung vermeiden, zum 
Beispiel indem er das Lehrpersonal entspre-
chend sensibilisiert und Beschwerdemög-
lichkeiten schafft.

Wo sind Menschenrechte verankert?
Menschenrechte sind in vielen Rechtstexten festgeschrieben: 
auf nationaler Ebene in den Verfassungen, auf europäischer 
Ebene in der Europäischen Menschenrechtskonvention (in 
Deutschland seit 1953 in Kraft) und in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (2009). Auf Ebene der Vereinten 
Nationen (UN) sind vor allem folgende Dokumente relevant: 

· Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948, D S. 6)
· Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

(„Zivilpakt“, 1976)
· Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte („Sozialpakt“, 1976)
· Antirassismuskonvention (1969), Frauenrechtskonvention 

(1985), Kinderrechtskonvention (1992), Behindertenrechts-
konvention (2009)

Menschenrechte im Alltag
Auf der Straße können wir uns frei bewegen (Freizügigkeit), in 
der Schule profitieren wir von unserem Recht auf Bildung. Wir 
dürfen Beruf und Arbeit frei wählen (Recht auf Arbeit) und ha-
ben Rechte in der Arbeit (fairer Lohn, Arbeitsschutz, Gewerk-
schaftsbildung). Bei der Arbeits- oder Wohnungssuche haben 
wir Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Wir haben das 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und sozi-
ale Sicherung, so dass wir auch bei sehr geringem Einkom-
men das Recht auf Wohnen, Nahrung und kulturelle Teilha-
be wahrnehmen können. In unserer Wohnung und bei unserer 
Kommunikation genießen wir :chuta ]Vr ,ingriɈ in das Pri]at-
leben. Wenn wir verhaftet werden, gilt die Unschuldsvermu-
tung und wir haben das Recht auf ein faires Gerichtsverfah-
ren. Wir dürfen nicht misshandelt werden (Folterverbot).

· Jede Person, die sich in ihren Menschenrechten verletzt sieht, 
kann Rat suchen, Beschwerde oder auch Klage einreichen. 
Beschwerdestellen fördern in erster /inie die .onfliktlösung� 
unabhängige Gerichte entscheiden über den Fall – in letzter 
Instanz z.B. das Bundesverfassungsgericht oder der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte.

· Auf UN-Ebene prüfen unabhängige Ausschüsse die Um-
setzung der Menschenrechte in den einzelnen Staaten und 
sprechen Empfehlungen aus (D *raˋk unten). Sie nutzen 
dafür die ofˋziellen Berichte des Meweiligen Staates� die der 
Zivilgesellschaft und (sofern vorhanden) der unabhängigen 
nationalen Menschenrechtsinstitution. In Deutschland ist 
diese Institution das Deutsche Institut für Menschenrechte.

Menschenrechtsabkommen
z.B. Antirassismuskonvention

UN-Fachausschuss 
z.B. Ausschuss gegen rassistische Diskriminierung

Allgemeine 
Bemerkungen 

Die Fachausschüsse ver-
öffentlichen Bemerkungen 
oder Empfehlungen, die die 
Abkommen oder einzelne 

Artikel konkretisieren, z.B. zur 
Bekämpfung rassistischer 

Hetzrede.

Staatenberichts-
oder Beschwerdeverfahren

Die Umsetzung der Menschenrechte 
aus dem Abkommen wird regelmäßig 

im Staatenberichtsverfahren über-
prüft, für die Antirassismuskonventi-
on alle vier Jahre. Daneben besteht 
die Möglichkeit eines Staaten- oder 

Individualbeschwerdeverfahrens. Bei 
Letzterem muss der innerstaatliche 
Rechtsweg erschöpft sein und kein 

anderes internationales Gremium darf 
bereits geprüft haben.

Aktuelle Herausforderungen 
Die Idee der Menschenrechte ist in vielerlei Hinsicht herausge-
fordert. Eine wesentliche Bedrohung geht von autoritären Re-
gimen oder politischen Strömungen aus, die Menschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit insgesamt infrage stellen, um sich nicht 
an internationale Konventionen halten zu müssen. Die Bevölke-
rungen in solchen Staaten sind häufig staatlicher Willkür aus-
geliefert: Menschen, die sich solidarisch für die Rechte anderer 
einsetzen, werden angefeindet, bedroht, verletzt oder sogar 
eingesperrt und getötet. 

Auch der Klimawandel stellt eine Gefahr für die Menschen-
rechte dar. So bedrohen lberschwemmungen, Waldbrände 
oder Dürren die Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Wasser 
und Gesundheit. Technische Entwicklungen wie die Digita-
lisierung werfen neue menschenrechtliche Fragen auf, etwa 
wenn durch massive Datenspeicherung das Recht auf Privat-
sphäre verletzt wird. Ein weiteres Problem ist, dass bei der Um-
setzung der Menschenrechte Anspruch und Wirklichkeit häufig 
auseinanderklaffen: Oft sind etwa die Menschenrechte von 
Menschen auf der Flucht praktisch nicht einklagbar. 

Die Zukunft der Menschenrechte
Die Geschichte hat gezeigt, dass Menschenrechte stets aufs 
Neue erkämpft und verteidigt werden müssen und dass sie 
des solidarischen Einsatzes für die Rechte anderer, vor allem 
der Marginalisierten und Machtlosen, bedürfen. So können 
auch heute noch neue Menschenrechte entstehen wie momen-
tan das Recht auf eine gesunde Umwelt in Reaktion auf den 
Klimawandel. Insofern sind die Menschenrechte eine unabge-
schlossene Lerngeschichte. 

Menschenrechte

✁
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Der Parlamentarische Rat (65 Mitglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusammen, um das GG zu verfassen. Sein unausgesproche-
ner Grundsatz: „Bonn ist nicht Weimar“ – das GG soll also dazu beitra-
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unmöglich zu machen.

Der Text des GG wird angenommen, die Alliierten genehmi-
gen ihn, anschließend stimmen die Landesparlamente zu (nur der bayeri-
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das GG tritt „mit Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 
und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der Ostzone wird am 
7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit einer 
eigenen Verfassung gegründet.

Mit der Deutschen Einheit gilt das GG für ganz Deutschland.

Mit den „Frankfurter Dokumenten“ tragen die drei westlichen 
Besatzungsmächte den westdeutschen Ministerpräsidenten auf, eine 
neue demokratische und bundesstaatliche Verfassung zu entwerfen.
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Das Grundgesetz als vollwertige Verfassung
Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Es wurde am 23. Mai 1949 verkündet und 
begründete damit den Nachfolgestaat des Deutschen Reiches. 
Mit dem GG zog man Lehren aus dem Scheitern der Weimarer 
Republik (1919–1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im 
scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen Diktatur (1933–
1945). Besonderen Wert legt das GG daher auf die Gewährleis-
tung der Menschenwürde und der Grundrechte. Das GG schuf 
die zweite demokratische Ordnung auf deutschem Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem Provisorium klingenden Na-
mens (DS. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 
vollwertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer demokratischen Ordnung 
vor allem drei Funktionen:

1.Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen Ordnungen absetzt.

2.Sie weist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, damit die Aufgaben in möglichst effektiver 
Form wahrgenommen werden können.

3.Sie legt die Grenzen staatlichen Handelns insbesondere 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern fest; bedeutsam ist 
dabei die Gewährleistung von Grundrechten.

Welche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, welche 
Grundrechte sie gewährleistet und wie der Staat organisiert 
wird, hängt vor allem von den geschichtlichen Entstehungs-
bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab. 
Neue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine Rahmenordnung, die durch 
nachgelagerte Gesetze und Verordnungen mit Leben gefüllt 
wird (DS. 4).  

Zentrale Prinzipien des Grundgesetzes     
Das GG formuliert einen Gegenentwurf zur menschenver-
achtenden Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus und 
erklärt daher gleich zu Beginn: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). Die Menschenwürde wird da-
durch als oberster Wert der Verfassung verankert, die Staats-
gewalt hat sie in all ihren Erscheinungsformen zu achten und zu 
schützen. Das GG bringt damit zum Ausdruck, dass der Staat 
für den Menschen da ist – und nicht umgekehrt. Das Bundes-
verMassungsgericht brachte das 2017 so auM den Punkt: 

„Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die 
Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 
sowie die elementare Rechtsgleichheit. […] Mit der Subjekt-
qualität des Menschen ist ein sozialer Wert- und Achtungsan-
spruch verbunden, der es verbietet, den Menschen zum 
‚bloßen Objekt‘ staatlichen Handelns zu degradieren.“ 

Die fünf fundamentalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik Deutschland sind in Art. 20 Abs. 1¶3 enthalten:

Demokratie: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, jedes 
staatliche Handeln muss auf dieses rückführbar sein. Alle voll-
jährigen deutschen Staatsbürger/-innen sind durch Wahlen und 
Abstimmungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats-
gewalt beteiligt. Parteien wirken bei der Willensbildung mit.

Rechtsstaat: Die gesamte Staatsgewalt ist in die drei Bereiche 
Gesetzgebung (Legislative), Regierung und Verwaltung (Exeku-
tive) sowie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jeweils 
von unterschiedlichen Organen wahrgenommen werden. Alle 
Organe und Bürger/-innen sind an die verfassungsmäßige 
Ordnung gebunden. Ihr Handeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige Gerichte.

Bundesstaat: Die Kompetenzen sind zwischen dem Bund und 
den 16 Bundesländern aufgeteilt. Die Bundesländer nehmen 
die ihnen zugewiesene Staatsgewalt eigenständig wahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Über den Bundesrat sind 
sie zudem an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: Der Staat sorgt für eine gewisse soziale Absiche-
rung der Bürger/-innen, z.B. durch die Sozialversicherung 
(DSpicker Nr. 30) oder das B�rgergeld.

Republik: Anders als in einer Monarchie wird das Staatsober-
haupt (der/die Bundespräsident/-in) nicht durch Erbfolge be-
stimmt, sondern auf Zeit gewählt.

Die besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 
Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. Danach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht möglich, Art. 1 und 
Art. 20 in ihren .rundsätzen zu beeinträchtigen. 0hre lber^in-
dung ist also nur durch die Ablösung des GG durch eine völlig 
neue Verfassung möglich (DS. 4). 

Die durch das GG begründeten Freiheiten sollen nicht dafür 
eingesetzt werden, die demokratische Ordnung selbst aus-

zuhöhlen. Das GG errichtet vielmehr eine wehrhafte Demokra-
tie, die es ermöglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 
können z.B. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 
Menschenwürde, der Demokratie oder der Rechtsstaatlichkeit 
richten, nach Art. 21 Abs. 2, 4 durch das BVerfG auf Antrag ver-
boten werden. Die Hürden dafür sind allerdings sehr hoch. Bis-
her wurden in der Bundesrepublik daher erst zwei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem Verbot der NPD kam es 
2017 nicht, da das BVerfG sie als zu unbedeutend ansah. 2024 
wurde sie aber nach Art. 21 Abs. 3 wegen ihrer verfassungsfeind-
lichen =iele von der Parteienˋnanzierung ausgeschlossen.

Das parlamentarische Regierungssystem
Das GG errichtet ein parlamentarisches Regierungssystem, 
in dem die Regierung vom Vertrauen des Parlaments (Bundes-
tag) abhängig ist. Dieses kann die Regierung also jederzeit aus 
politischen Gründen absetzen. Das GG sieht dafür in Art. 67 ein 
konstruktives Misstrauensvotum vor (DSpicker Nr. 23, S. 6). 
In einem solchen System ist die Regierung deshalb eng mit der 
Parlamentsmehrheit� den 9egierungsMraktionen� verflochten. Die 
Kontrolle der Regierung wird nicht vom gesamten Bundestag, 
sondern nur von den Oppositionsfraktionen wahrgenommen. 

Eines der Hauptprobleme der Weimarer Verfassung war die 
große Macht des Staatsoberhaupts. Nach dem GG hat der 

Bundespräsident daher vor allem repräsentative Aufgaben.  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
Das BVerfG mit Sitz in Karlsruhe stellt die Wahrung der Ver-
fassung im politischen Alltag sicher und ist dafür mit weitrei-
chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der mäch-
tigsten Verfassungsgerichte der Welt. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Möglichkeit, Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem 
mit Art. 93 Abs.1 Nr. 2). Das BVerfG hat dadurch nicht nur die 
Grundrechte zu wirksamen subjektiven Rechten der Bürger/-in-
nen entwickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 
verfassungsrechtlichen Grenzen aufgezeigt und so zur Festi-
gung der demokratischen Ordnung maßgeblich beigetragen. Das 
BVerfG hat sich im Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und wird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es 
im Wege der Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs.1 Nr. 4a) 
direkt anrufen können – als Hüter ihrer Grundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
Das GG besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zwei Teile un-
tergliedern lassen: Der erste Abschnitt enthält die Menschen-
würdegarantie und die weiteren Grundrechte. Alle weiteren 
Abschnitte regeln Aufbau und Organisation des Staates. 
Das Grundgesetz setzt sich nicht wie andere Gesetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusammen. Diese 
werden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

Grundrechte (Art. 1–19), u.a.:Staatsorganisationsrecht 
(Art. 20–146), u.  a.:

Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1) 
Gleichheitsgrundsatz (Art. 3) 
Religionsfreiheit (Art. 4) 
Meinungsfreiheit (Art. 5) 
Versammlungsfreiheit (Art. 8) 
Berufsfreiheit (Art. 12) 
Wohnungsgrundrecht (Art. 13) 
Eigentumsfreiheit (Art. 14) 
Asylgrundrecht (Art. 16a) 
Grundrechtsverwirkung (Art. 18) 

Staatsstrukturprinzipien (Art. 20) 
Bundestag (Art. 38–49) 
0� .Bundesrat (Art ¶�3)
Bundespräsident (Art. 54–61) 
Bundesregierung (Art. 62–69) 
2)�esetzgebung (Art. 70¶. 
Verwaltung (Art. 83–91) 
9echtsprechung (Art.  2¶104) 
�inanz^esen (Art. 104a¶11- )
Verteidigungsfall (Art. 115a–115l) 

Das GG gibt den Rahmen vor, den die Politik ausgestalten muss. 
/äufig ist daher vermerkt: ÉDas Nähere regelt ein Bundesge-
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). Dabei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache Gesetze dürfen nicht gegen das GG verstoßen.

Eine besondere Regelung stellt Art. 146 GG dar. Danach hat 
das deutsche Volk jederzeit die Möglichkeit, das GG abzu-

lösen und eine völlig neue Verfassung zu erlassen. Im Gegensatz 
zu anderen Verfassungen erkennt das GG damit die Möglichkeit 
seiner eigenen Abschaffung zugunsten einer neuen Verfassungs-
ordnung im Wege einer „legalen Revolution“ an. 

Grundgesetz

Das Grundgesetz im Wandel der Zeit
Das GG kann nach Art. 79 geändert werden. Erforderlich sind 
dazu Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 
0m Vergleich mit anderen VerMassungen ist das .. häufig ge-
ändert worden, seine Grundstruktur ist aber erhalten geblie-
ben. Zum Beispiel wurde 1994 Art. 3 Abs. 2 um einen Satz 
ergänzt, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu-
sätzlich zu Mördern. 2002 ^urde mit Art. 20a eine Verpflichtung 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

Diskussionen um Änderungen des GG 
Manche plädieren für die Streichung des Begriffes „Rasse“ 

in Art. 3 Abs. 3, da es menschliche Rassen nicht gibt und der Be-
griff daher häuˋg als unangemessen angesehen wird. Seit länge�
rem wird gefordert, das GG um ausdrückliche Kinderrechte zu 
erweitern oder Deutsch als Landessprache aufzunehmen. 
Außerdem wird in Zeiten knapper Kassen über eine Reform der 
Schuldenbremse (Art. 115 Abs. 2) nachgedacht, um die Ausgabe-
möglichkeiten des Staates zu erweitern.  

Die durch das GG etablierte Verfassungsordnung hat sich als 
erstaunlich stabil erwiesen. Auch für die Bewältigung der Klima-
krise stellt sie prinzipiell alle Instrumente bereit, um dieser be-
sonderen Herausforderung angemessen zu begegnen – sofern 
der politische Wille vorhanden ist. Das GG kann daher noch 
lang die Rahmenordnung für das politische und gesellschaft-
liche Leben darstellen, wenn es von einer breiten Mehrheit ge-
stützt und aktiv verteidigt wird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antworten auf konkrete politische Fragen. Um diese muss 
in öffentlichen Debatten stets auMs Neue gerungen ^erden.

GG bestellen: bpb.de/34367; www.gesetze-im-internet.de/gg/

Die Entstehung des Grundgesetzes
Nach der totalen militärischen, politischen und moralischen 
Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg am 
8. Mai 1945 übernahmen die vier alliierten Siegermächte Frank-
reich (F), Großbritannien (GB), Sowjetunion (SU) und die USA 
am 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. 
Mit dem beginnenden 6Zt�>eZt�2VnÅiRt war schnell klar, dass 
es keine gemeinsame Lösung für das ganze Land geben wür-
de. Die westlichen Besatzungszonen (F, GB, USA) wuchsen ab 
1946 immer weiter zusammen. So kam das GG zustande:  

 1. Juli 1948

 8. Mai 1949

 23. Mai 1949

 3. Okt.1990

 1. Sept.1948

Weil die westdeutschen Ministerpräsidenten eine dauer-
hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 

den Besatzungsmächten den Titel „Grundgesetz“ durch und 
verhinderten zudem eine Volksabstimmung über das Dokument.  
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Der Parlamentarische Rat (65 Mitglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusammen, um das GG zu verfassen. Sein unausgesproche-
ner Grundsatz: „Bonn ist nicht Weimar“ – das GG soll also dazu beitra-
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unmöglich zu machen.

Der Text des GG wird angenommen, die Alliierten genehmi-
gen ihn, anschließend stimmen die Landesparlamente zu (nur der bayeri-
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das GG tritt „mit Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 
und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der Ostzone wird am 
7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit einer 
eigenen Verfassung gegründet.

Mit der Deutschen Einheit gilt das GG für ganz Deutschland.

Mit den „Frankfurter Dokumenten“ tragen die drei westlichen 
Besatzungsmächte den westdeutschen Ministerpräsidenten auf, eine 
neue demokratische und bundesstaatliche Verfassung zu entwerfen.
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Das Grundgesetz als vollwertige Verfassung
Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Es wurde am 23. Mai 1949 verkündet und 
begründete damit den Nachfolgestaat des Deutschen Reiches. 
Mit dem GG zog man Lehren aus dem Scheitern der Weimarer 
Republik (1919 – 1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im 
scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen Diktatur (1933 –
1945). Besonderen Wert legt das GG daher auf die Gewährleis-
tung der Menschenwürde und der Grundrechte. Das GG schuf 
die zweite demokratische Ordnung auf deutschem Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem Provisorium klingenden Na-
mens (D S. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 
vollwertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer demokratischen Ordnung 
vor allem drei Funktionen:

1. Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen Ordnungen absetzt.

2.Sie weist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, damit die Aufgaben in möglichst effektiver 
Form wahrgenommen werden können.

3.Sie legt die Grenzen staatlichen Handelns insbesondere 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern fest; bedeutsam ist 
dabei die Gewährleistung von Grundrechten.

Welche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, welche 
Grundrechte sie gewährleistet und wie der Staat organisiert 
wird, hängt vor allem von den geschichtlichen Entstehungs-
bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab. 
Neue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine Rahmenordnung, die durch 
nachgelagerte Gesetze und Verordnungen mit Leben gefüllt 
wird (D S. 4).  

Zentrale Prinzipien des Grundgesetzes     
Das GG formuliert einen Gegenentwurf zur menschenver-
achtenden Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus und 
erklärt daher gleich zu Beginn: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). Die Menschenwürde wird da-
durch als oberster Wert der Verfassung verankert, die Staats-
gewalt hat sie in all ihren Erscheinungsformen zu achten und zu 
schützen. Das GG bringt damit zum Ausdruck, dass der Staat 
für den Menschen da ist – und nicht umgekehrt. Das Bundes-
verMassungsgericht brachte das 2017 so auM den Punkt: 

„Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die 
Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 
sowie die elementare Rechtsgleichheit. […] Mit der Subjekt-
qualität des Menschen ist ein sozialer Wert- und Achtungsan-
spruch verbunden, der es verbietet, den Menschen zum 
‚bloßen Objekt‘ staatlichen Handelns zu degradieren.“ 

Die fünf fundamentalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik Deutschland sind in Art. 20 Abs. 1 ¶ 3 enthalten:

Demokratie: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, jedes 
staatliche Handeln muss auf dieses rückführbar sein. Alle voll-
jährigen deutschen Staatsbürger/-innen sind durch Wahlen und 
Abstimmungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats-
gewalt beteiligt. Parteien wirken bei der Willensbildung mit.

Rechtsstaat: Die gesamte Staatsgewalt ist in die drei Bereiche 
Gesetzgebung (Legislative), Regierung und Verwaltung (Exeku-
tive) sowie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jeweils 
von unterschiedlichen Organen wahrgenommen werden. Alle 
Organe und Bürger/-innen sind an die verfassungsmäßige 
Ordnung gebunden. Ihr Handeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige Gerichte.

Bundesstaat: Die Kompetenzen sind zwischen dem Bund und 
den 16 Bundesländern aufgeteilt. Die Bundesländer nehmen 
die ihnen zugewiesene Staatsgewalt eigenständig wahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Über den Bundesrat sind 
sie zudem an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: Der Staat sorgt für eine gewisse soziale Absiche-
rung der Bürger/-innen, z. B. durch die Sozialversicherung 
(D Spicker Nr. 30) oder das B�rgergeld.

Republik: Anders als in einer Monarchie wird das Staatsober-
haupt (der/die Bundespräsident/-in) nicht durch Erbfolge be-
stimmt, sondern auf Zeit gewählt.

Die besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 
Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. Danach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht möglich, Art. 1 und 
Art. 20 in ihren .rundsätzen zu beeinträchtigen. 0hre lber^in-
dung ist also nur durch die Ablösung des GG durch eine völlig 
neue Verfassung möglich (D S. 4). 

Die durch das GG begründeten Freiheiten sollen nicht dafür 
eingesetzt werden, die demokratische Ordnung selbst aus-

zuhöhlen. Das GG errichtet vielmehr eine wehrhafte Demokra-
tie, die es ermöglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 
können z. B. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 
Menschenwürde, der Demokratie oder der Rechtsstaatlichkeit 
richten, nach Art. 21 Abs. 2, 4 durch das BVerfG auf Antrag ver-
boten werden. Die Hürden dafür sind allerdings sehr hoch. Bis-
her wurden in der Bundesrepublik daher erst zwei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem Verbot der NPD kam es 
2017 nicht, da das BVerfG sie als zu unbedeutend ansah. 2024 
wurde sie aber nach Art. 21 Abs. 3 wegen ihrer verfassungsfeind-
lichen =iele von der Parteienˋnanzierung ausgeschlossen.

Das parlamentarische Regierungssystem
Das GG errichtet ein parlamentarisches Regierungssystem, 
in dem die Regierung vom Vertrauen des Parlaments (Bundes-
tag) abhängig ist. Dieses kann die Regierung also jederzeit aus 
politischen Gründen absetzen. Das GG sieht dafür in Art. 67 ein 
konstruktives Misstrauensvotum vor (D Spicker Nr. 23, S. 6). 
In einem solchen System ist die Regierung deshalb eng mit der 
Parlamentsmehrheit� den 9egierungsMraktionen� verflochten. Die 
Kontrolle der Regierung wird nicht vom gesamten Bundestag, 
sondern nur von den Oppositionsfraktionen wahrgenommen. 

Eines der Hauptprobleme der Weimarer Verfassung war die 
große Macht des Staatsoberhaupts. Nach dem GG hat der 

Bundespräsident daher vor allem repräsentative Aufgaben.  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
Das BVerfG mit Sitz in Karlsruhe stellt die Wahrung der Ver-
fassung im politischen Alltag sicher und ist dafür mit weitrei-
chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der mäch-
tigsten Verfassungsgerichte der Welt. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Möglichkeit, Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem 
mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 2). Das BVerfG hat dadurch nicht nur die 
Grundrechte zu wirksamen subjektiven Rechten der Bürger/-in-
nen entwickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 
verfassungsrechtlichen Grenzen aufgezeigt und so zur Festi-
gung der demokratischen Ordnung maßgeblich beigetragen. Das 
BVerfG hat sich im Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und wird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es 
im Wege der Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a) 
direkt anrufen können – als Hüter ihrer Grundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
Das GG besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zwei Teile un-
tergliedern lassen: Der erste Abschnitt enthält die Menschen-
würdegarantie und die weiteren Grundrechte. Alle weiteren 
Abschnitte regeln Aufbau und Organisation des Staates. 
Das Grundgesetz setzt sich nicht wie andere Gesetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusammen. Diese 
werden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

Grundrechte (Art. 1–19), u.a.: Staatsorganisationsrecht 
(Art. 20 –146), u.  a.:

Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1) 
Gleichheitsgrundsatz (Art. 3) 
Religionsfreiheit (Art. 4) 
Meinungsfreiheit (Art. 5) 
Versammlungsfreiheit (Art. 8) 
Berufsfreiheit (Art. 12) 
Wohnungsgrundrecht (Art. 13) 
Eigentumsfreiheit (Art. 14) 
Asylgrundrecht (Art. 16a) 
Grundrechtsverwirkung (Art. 18) 

Staatsstrukturprinzipien (Art. 20) 
Bundestag (Art. 38–49) 
0� .Bundesrat (Art ¶�3)
Bundespräsident (Art. 54–61) 
Bundesregierung (Art. 62–69) 
2)�esetzgebung (Art. 70¶. 
Verwaltung (Art. 83–91) 
9echtsprechung (Art.  2¶104) 
�inanz^esen (Art. 104a¶11- )
Verteidigungsfall (Art. 115a–115l) 

Das GG gibt den Rahmen vor, den die Politik ausgestalten muss. 
/äufig ist daher vermerkt: ÉDas Nähere regelt ein Bundesge-
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). Dabei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache Gesetze dürfen nicht gegen das GG verstoßen.

Eine besondere Regelung stellt Art. 146 GG dar. Danach hat 
das deutsche Volk jederzeit die Möglichkeit, das GG abzu-

lösen und eine völlig neue Verfassung zu erlassen. Im Gegensatz 
zu anderen Verfassungen erkennt das GG damit die Möglichkeit 
seiner eigenen Abschaffung zugunsten einer neuen Verfassungs-
ordnung im Wege einer „legalen Revolution“ an. 

Grundgesetz

Das Grundgesetz im Wandel der Zeit
Das GG kann nach Art. 79 geändert werden. Erforderlich sind 
dazu Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 
0m Vergleich mit anderen VerMassungen ist das .. häufig ge-
ändert worden, seine Grundstruktur ist aber erhalten geblie-
ben. Zum Beispiel wurde 1994 Art. 3 Abs. 2 um einen Satz 
ergänzt, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu-
sätzlich zu Mördern. 2002 ^urde mit Art. 20a eine Verpflichtung 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

Diskussionen um Änderungen des GG 
Manche plädieren für die Streichung des Begriffes „Rasse“ 

in Art. 3 Abs. 3, da es menschliche Rassen nicht gibt und der Be-
griff daher häuˋg als unangemessen angesehen wird. Seit länge�
rem wird gefordert, das GG um ausdrückliche Kinderrechte zu 
erweitern oder Deutsch als Landessprache aufzunehmen. 
Außerdem wird in Zeiten knapper Kassen über eine Reform der 
Schuldenbremse (Art. 115 Abs. 2) nachgedacht, um die Ausgabe-
möglichkeiten des Staates zu erweitern.  

Die durch das GG etablierte Verfassungsordnung hat sich als 
erstaunlich stabil erwiesen. Auch für die Bewältigung der Klima-
krise stellt sie prinzipiell alle Instrumente bereit, um dieser be-
sonderen Herausforderung angemessen zu begegnen – sofern 
der politische Wille vorhanden ist. Das GG kann daher noch 
lang die Rahmenordnung für das politische und gesellschaft-
liche Leben darstellen, wenn es von einer breiten Mehrheit ge-
stützt und aktiv verteidigt wird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antworten auf konkrete politische Fragen. Um diese muss 
in öffentlichen Debatten stets auMs Neue gerungen ^erden.

GG bestellen: bpb.de/34367; www.gesetze-im-internet.de/gg/

Die Entstehung des Grundgesetzes
Nach der totalen militärischen, politischen und moralischen 
Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg am 
8. Mai 1945 übernahmen die vier alliierten Siegermächte Frank-
reich (F), Großbritannien (GB), Sowjetunion (SU) und die USA 
am 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. 
Mit dem beginnenden 6Zt�>eZt�2VnÅiRt war schnell klar, dass 
es keine gemeinsame Lösung für das ganze Land geben wür-
de. Die westlichen Besatzungszonen (F, GB, USA) wuchsen ab 
1946 immer weiter zusammen. So kam das GG zustande:  

 1. Juli 1948

 8. Mai 1949

 23. Mai 1949

 3. Okt.1990

 1. Sept.1948

Weil die westdeutschen Ministerpräsidenten eine dauer-
hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 

den Besatzungsmächten den Titel „Grundgesetz“ durch und 
verhinderten zudem eine Volksabstimmung über das Dokument.  
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Die NATO heute: Zurück in die Zukunft?
Die russische Annexion der Krim 2014 war ein erneuter Wen-
depunkt, der das vorläufi ge Ende der Kooperation zwischen 
der NATO und Russland einläutete und zu einer Rückbesinnung 
auf die Kernaufgabe der Bündnisverteidigung führte.

Auf den NATO-Gipfeln 2014 und 2016 beschlossen die Ver-
bündeten Maßnahmen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft, 
darunter die Einrichtung einer schnellen NATO-„Speerspitze“
und die rotierende Stationierung multi nationaler Kampf-
truppen in den Mitgliedstaaten des an Russland angrenzenden 
Baltikums (Estland, Lettland, Litauen). Auch bekräftigten sie 
das Ziel, bis 2024 mindestens zwei Prozent ihres Qeweiligen 
Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Zeitenwende für die NATO

Der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine beschleunigte die Neuorientierung der NATO. Auf 
dem Gipfel in Madrid im Juni 2022 beschloss die Allianz die 
Verstärkung der 1AT2�Verbände entlang der 2stfl anke� den 
Ausbau der NRF von 40.000 auf bis zu 300.000 Soldaten/-innen 
und die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Finnland und 
Schweden (beide abgeschlossen).  Russ land wird als „größte und 
unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit“ gesehen.

Neben der teilweisen Rückkehr zu ihren Wurzeln steht die NATO 
auch vor neuartigen Herausforderungen, die das in Madrid 
beschlossene Neue Strategische Konzept, das wichtigste 
Grundlagendokument der NATO nach dem Gründungsvertrag, 
benennt. Dazu zählen etwa Cyberkriegsführung oder das 
aufsteigende und zunehmend aggressiv auftretende China.

Spicker Politik Nr. 27

Mitglieder, interne Struktur & Partner
Die NATO umfasst derzeit 32 Mitglieder (D S. 5). Jeder Mit-
gliedstaat ist in der politischen und militärischen Struktur des 
Verteidigungsbündnisses vertreten:

Die NATO kooperiert mit Partnerländern in mehreren Welt-
regionen, unter anderem mit 18 europäischen und zentral-
asiatischen Ländern im „Euro-Atlantic Partnership Council“ 
und mit sieben Ländern des Maghreb und des Nahen Ostens 
im „Mediterranean Dialogue“. Gemeinsame Aktivitäten reichen 
vom politischen Dialog über Trainingsprogramme für Sicher-
heitskräfte bis hin zu gemeinsamen Militärübungen.

 Die 1AT2 hat keine eigenen Truppen� sondern greift 
 für ihre Missionen auf Soldaten-/innen und Material 
der Mitgliedstaaten zurück.

Was ist die NATO?
Die „North Atlantic Treaty Organization“ ist ein Verteidigungs-
bündnis, dem 32 Staaten Europas und Nordamerikas angehö-
ren. Zugleich ist sie eine internationale Organisation, deren 
Aufgabe die Umsetzung des Nordatlantikvertrags (North Atlan -
tic Treaty) ist. Darin verpfl ichten sich die Mitgliedstaaten, ¯

·)rieden� Demokratie� )reiheit und die +errschaft des 5echts 
als gemeinsame Werte zu achten (Präambel)�

·interne .onfl ikte friedlich beizulegen (Artikel 1)�
·sich miteinander zu beraten (Ȧkonsultieren“)� wenn das 

+oheitsgebiet (territoriale ,ntegrität)� die 8nabhängigkeit 
oder Sicherheit eines Mitglieds bedroht sind (Artikel �)�

·einen bewaffneten Angriff auf ein Mitglied als Angriff 
auf alle zu werten. Die Mitgliedstaaten müssen in diesem 
ȦBündnisfall“ dem angegriffenen Staat zu +ilfe kommen 
(Artikel �). Die 81�&harta (Artikel �1) sieht ein solches 
5echt auf Selbstverteidigung� auch kollektiv� vor. 

Neben der kollektiven Verteidigung zählen zu den Kern auf -
gaben der NATO auch das Krisenmanagement und die 
kooperative Sicher heit, die z. B. die Zusammenarbeit mit 
Partnerländern (D S. 4) oder Rüstungskontrolle umfasst.

 Die Allianz versteht sich auch als „Wertegemeinschaft“� 
die sich zu Demokratie und Menschenrechten bekennt

und die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten von der Einhaltung 
demokratischer Standards abhängig macht. Jedoch waren 
Mitglieder wie Portugal oder Griechenland bei ihrem Beitritt 
noch keine Demokratien� und auch gegenwärtig sind bei manchen 
Bündnispartnern wie der Türkei oder Ungarn Rückschritte in 
Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu beobachten.

Deutschlands Rolle in der NATO
Im Kalten Krieg war die Bundesrepublik der wichtigste NATO-
Frontstaat: Auf ihrem Territorium waren zeitweise bis zu 
1,5 Millionen NATO- und Bundeswehrsoldaten/-innen statio-
niert. Zugleich bildete Deutschland in den Planungen von 
NATO und Warschauer Pakt das entscheidende Schlachtfeld 
in einem möglichen „heißen“ Krieg zwischen den Blöcken.
Nach 1990 blieb Deutschland ein wichtiger NATO-Partner:

Beispiel nukleare Teilhabe
Deutschland besitzt keine eigenen Nuklearwaff en, beteiligt sich 
Qedoch an der nuklearen Teilhabe der NATO. Diese sieht vor, 
dass im Konfl iktfall US-amerikanische Nuklearwaff en, die in 
den Teilhabestaaten gelagert sind, von der Luftwaff e der Bünd-
nispartner ins Ziel transportiert werden. Die nukleare Teilhabe 
war in Deutschland lange stark umstritten, wird Qedoch (auch 
unter dem Eindruck des russischen Angriff s auf die Ukraine) 
weiter aufrecht erhalten.

Beispiel Afghanistan
Deutschland beteiligte sich ab 2002 an der Mission ISAF (Inter-
national Security Assistance Force 2001 ¶ 2014, ab 2003 unter 
NATO-Führung) und der anschließenden NATO-Ausbildungs-
mission. 59 Bundeswehrsoldaten starben während des Ein-
satzes, der 2021 mit der Evakuierung der letzten westlichen 
Truppen abrupt endete.

Die NATO stand im Kalten Krieg häufi g in der Kritik der Frie-
densbewegung, und auch heute noch wird die deutsche 
NATO-Mitgliedschaft von manchen linken Friedensaktivis-
ten/-innen ¶ aber auch von Rechtsextremen ¶ kritisch gesehen. 
Dennoch wird das deutsche Engagement im Bündnis heute 
von einer Mehrheit der Bevölkerung und der Mehrheit der im 
Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich mitgetragen.

Gründung und Kalter Krieg 
Die Ziele der NATO in ihrer Gründungsphase soll der erste 
Generalsekretär, Lord Ismay, 1953 so beschrieben haben: 

ȦDie 1AT2 soll die Amerikaner in Europa drin� die SowMets 
draußen und die Deutschen klein halten.“

Das Bündnis ging 1949 aus zwei vorherigen Verträgen zwi-
schen westeuropäischen Alliierten hervor, die sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegen eine neuerliche Aggression Deutsch-
lands absichern wollten. Bald rückte aber die SowQetunion als 
Gegner in den Fokus: Mit dem am 4. April 1949 geschlossenen 
Nord atlantikvertrag beabsichtigten die Gründerstaaten, die 
SowQetunion militärisch abzuschrecken und deren geopoliti-
schen Einfl uss zu begrenzen.

Der Beitritt der Bundesrepublik erfolgte 1955 und trug zur 
Gründung des Warschauer Pakts bei, der als Militärbündnis 
des Ostblocks bis 1991 das Gegenstück zur NATO bildete. 
Neben der Blockkonfrontation blieben aber auch die Einbin-
dung Westdeutschlands und die innere Befriedung Europas 
wichtige Motive der NATO-Bündnispartner.

 1achdem die SowMetunion neuartige nukleare Mittelstrecken�
raketen in Europa stationiert hatte� beschlossen die 1AT2�

Partner 1��� die Stationierung eigener nuklearer Mittelstrecken-
raketen� verbun  den mit einem Verhandlungsangebot an die 
SowMetunion. Dieser NATO-Doppelbeschluss wurde in den 1���er 
Jahren trotz massiver Pro teste der Friedensbewegung voran -
ge trieben. 1��� einigte man sich im amerikanisch�sowMetischen 
,1)�Vertrag (,ntermediate 5ange 1uclear )orces Treat\) auf die 
Begrenzung landgestützter Mittelstreckenraketen. Der Vertrag 
ist seit ��1� ausgesetzt.

Die NATO-Erweiterungen im Überblick
Die 1949 von zwölf Staaten gegründete Allianz nahm in bis-
lang neun Erweiterungsrunden zahlreiche neue Mitglieder auf, 
darunter zehn ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts 
(bzw. Nachfolgestaaten). Zuletzt traten Finnland und Schweden 
bei. Bosnien-Herzegowina, Georgien und die Ukraine haben 
Beitrittsanträge gestellt. 

 1949 Belgien 
Dänemark 
Frankreich* 
Groß britannien 

 Island 
Italien
Kanada
Luxemburg 
Nieder lande 
Norwegen 
Portugal 
USA 

 1952 Griechenland*
Türkei

 1955 Bundesrepublik 
   Deutschland

 1982 Spanien*

23 Staaten sind sowohl NATO- als auch EU-Mitglieder. 
EU und NATO haben 2003 im „Berlin Plus“-Abkommen eine 
enge militärische Kooperation vereinbart.

Die NATO nach dem Kalten Krieg
Mit der (ufl �sung des >arschauer PaRts und dem Zerfall 
der SowQetunion 1991 hatte die NATO ihren ursprünglichen 
Daseinszweck verloren. Dennoch löste sich das Bündnis nicht 
auf, sondern bot den postsowQetischen Staaten mit dem Pro-
gramm „Partnership for Peace“ 1994 eine sicherheitspolitische 
Zusammenarbeit an. In der NATO-Russland-Grundakte von 
1997 sicherten sich beide Seiten zu, auf die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu verzichten und die Souveränität und 
territoriale Integrität aller beteiligten Staaten zu respektieren. 
Vor der ersten Osterweiterung der NATO 1999 verpfl ichtete die-
se sich außerdem, in den neuen Mitgliedstaaten keine Nu klear-
waff en zu stationieren und dort auch keine „substanziellen“ 
Kampftruppen dauerhaft zu unterhalten. 2002 wurde der 
NATO-Russland-Rat als Konsultationsgremium eingerichtet.

Obwohl die NATO auch nach 1991 nicht auf Abschreckung und 
kollektive Verteidigung verzichtete, rückten Krisenmanage-
ment und Terrorismusbekämpfung in den Mittelpunkt: 

·Die Kriege im zerfallenden Jugoslawien führten die NATO 
in Einsätze außerhalb des Bündnisgebiets („out of area“). 
Dabei blieben die 1AT2�/uftangriffe im .osovo�.rieg 1��� 
völkerrechtlich umstritten� weil es dafür keine Ermächtigung 
seitens des UN-Sicherheitsrats gab. 

·Die Terroranschläge vom 11. September ���1 in den 8SA 
führten zur bisher einzigen Ausrufung des Bündnisfalls und 
zum ,SA)�Einsatz in Afghanistan ���1 ȟ ��1� (D S. �).

·Vom 81�Sicherheitsrat ermächtigt� griff die 1AT2 ��11 
mit /uftschlägen in den lib\schen Bürgerkrieg ein.

Den neuartigen Aufgaben begegnete das Bündnis 2002 
auch mit der Schaff ung neuer Strukturen wie der schnellen 
Eingreiftruppe „NATO Response Force“ (NRF).

(G
ründungsm

itglieder)

 1999 Polen
Tschechische Republik
Ungarn

 2004  Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Rumänien
Slowakei
Slowenien

 2009  Albanien
Kroatien

 2017  Montenegro

 2020  Nordmazedonien

 2023  Finnland

 2024   Schweden

Politische Organe 
der NATO 
(Hauptquartier Brüssel)

Militärische Kommandostruktur 
(mehrere Hauptquartiere)

·Nordatlantikrat:
Vertreter/-innen der Mit-
gliedstaaten, höchstes 
politisches Gremium

·Generalsekretär/-in: 
oberste/-r Repräsen-
tant/-in der Allianz

·Parlamentarische Ver-
sammlung: beratendes 
Gremium, in dem die 
nationalen Parlamente 
der Mitgliedstaaten 
repräsentiert sind

·Militärausschuss, Brüssel: 
berät Nordatlantikrat militärisch, 
höchstes militärisches Gremium

·Allied Command Operations 
(ACO), Mons/Belgien: zuständig 
für NATO-Operationen; dem ACO 
unterstehen u. a. die Kommandos 
der Luft- (Standort: Deutschland), 
See- (Großbritannien) und Land-
streitkräfte (Türkei)

·Allied Command Transforma-
tions (ACT), Norfolk/USA: zustän-
dig für Ausbildung und Forschung
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NATO-Flagge mit Erklärungen 
nach Lord Ismay, erster NATO-
Generalsekretär

Die Farbe Dunkelblau 
soll den Atlantischen 
Ozean darstellen 

Der Kreis betont die 
Einheit der Mitglieder

Der Stern soll den Kom-
pass darstellen, der 
die NATO „auf dem Weg 
des Friedens“ hält

*zeitw
eise nicht Teil der m

ilitärischen N
ATO

-Struktur 
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Die NATO heute: Zurück in die Zukunft?
Die russische Annexion der Krim 2014 war ein erneuter Wen-
depunkt, der das vorläufi ge Ende der Kooperation zwischen 
der NATO und Russland einläutete und zu einer Rückbesinnung 
auf die Kernaufgabe der Bündnisverteidigung führte.

Auf den NATO-Gipfeln 2014 und 2016 beschlossen die Ver-
bündeten Maßnahmen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft, 
darunter die Einrichtung einer schnellen NATO-„Speerspitze“
und die rotierende Stationierung multi nationaler Kampf-
truppen in den Mitgliedstaaten des an Russland angrenzenden 
Baltikums (Estland, Lettland, Litauen). Auch bekräftigten sie 
das Ziel, bis 2024 mindestens zwei Prozent ihres Qeweiligen 
Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Zeitenwende für die NATO

Der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine beschleunigte die Neuorientierung der NATO. Auf 
dem Gipfel in Madrid im Juni 2022 beschloss die Allianz die 
Verstärkung der 1AT2�Verbände entlang der 2stfl anke� den 
Ausbau der NRF von 40.000 auf bis zu 300.000 Soldaten/-innen 
und die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Finnland und 
Schweden (beide abgeschlossen).  Russ land wird als „größte und 
unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit“ gesehen.

Neben der teilweisen Rückkehr zu ihren Wurzeln steht die NATO 
auch vor neuartigen Herausforderungen, die das in Madrid 
beschlossene Neue Strategische Konzept, das wichtigste 
Grundlagendokument der NATO nach dem Gründungsvertrag, 
benennt. Dazu zählen etwa Cyberkriegsführung oder das 
aufsteigende und zunehmend aggressiv auftretende China.
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Mitglieder, interne Struktur & Partner
Die NATO umfasst derzeit 32 Mitglieder (D S. 5). Jeder Mit-
gliedstaat ist in der politischen und militärischen Struktur des 
Verteidigungsbündnisses vertreten:

Die NATO kooperiert mit Partnerländern in mehreren Welt-
regionen, unter anderem mit 18 europäischen und zentral-
asiatischen Ländern im „Euro-Atlantic Partnership Council“ 
und mit sieben Ländern des Maghreb und des Nahen Ostens 
im „Mediterranean Dialogue“. Gemeinsame Aktivitäten reichen 
vom politischen Dialog über Trainingsprogramme für Sicher-
heitskräfte bis hin zu gemeinsamen Militärübungen.

 Die 1AT2 hat keine eigenen Truppen� sondern greift 
 für ihre Missionen auf Soldaten-/innen und Material 
der Mitgliedstaaten zurück.

Was ist die NATO?
Die „North Atlantic Treaty Organization“ ist ein Verteidigungs-
bündnis, dem 32 Staaten Europas und Nordamerikas angehö-
ren. Zugleich ist sie eine internationale Organisation, deren 
Aufgabe die Umsetzung des Nordatlantikvertrags (North Atlan -
tic Treaty) ist. Darin verpfl ichten sich die Mitgliedstaaten, ¯

· )rieden� Demokratie� )reiheit und die +errschaft des 5echts 
als gemeinsame Werte zu achten (Präambel)�

· interne .onfl ikte friedlich beizulegen (Artikel 1)�
· sich miteinander zu beraten (Ȧkonsultieren“)� wenn das 

+oheitsgebiet (territoriale ,ntegrität)� die 8nabhängigkeit 
oder Sicherheit eines Mitglieds bedroht sind (Artikel �)�

· einen bewaffneten Angriff auf ein Mitglied als Angriff 
auf alle zu werten. Die Mitgliedstaaten müssen in diesem 
ȦBündnisfall“ dem angegriffenen Staat zu +ilfe kommen 
(Artikel �). Die 81�&harta (Artikel �1) sieht ein solches 
5echt auf Selbstverteidigung� auch kollektiv� vor. 

Neben der kollektiven Verteidigung zählen zu den Kern auf -
gaben der NATO auch das Krisenmanagement und die 
kooperative Sicher heit, die z. B. die Zusammenarbeit mit 
Partnerländern (D S. 4) oder Rüstungskontrolle umfasst.

 Die Allianz versteht sich auch als „Wertegemeinschaft“� 
die sich zu Demokratie und Menschenrechten bekennt

und die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten von der Einhaltung 
demokratischer Standards abhängig macht. Jedoch waren 
Mitglieder wie Portugal oder Griechenland bei ihrem Beitritt 
noch keine Demokratien� und auch gegenwärtig sind bei manchen 
Bündnispartnern wie der Türkei oder Ungarn Rückschritte in 
Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu beobachten.

Deutschlands Rolle in der NATO
Im Kalten Krieg war die Bundesrepublik der wichtigste NATO-
Frontstaat: Auf ihrem Territorium waren zeitweise bis zu 
1,5 Millionen NATO- und Bundeswehrsoldaten/-innen statio-
niert. Zugleich bildete Deutschland in den Planungen von 
NATO und Warschauer Pakt das entscheidende Schlachtfeld 
in einem möglichen „heißen“ Krieg zwischen den Blöcken.
Nach 1990 blieb Deutschland ein wichtiger NATO-Partner:

Beispiel nukleare Teilhabe
Deutschland besitzt keine eigenen Nuklearwaff en, beteiligt sich 
Qedoch an der nuklearen Teilhabe der NATO. Diese sieht vor, 
dass im Konfl iktfall US-amerikanische Nuklearwaff en, die in 
den Teilhabestaaten gelagert sind, von der Luftwaff e der Bünd-
nispartner ins Ziel transportiert werden. Die nukleare Teilhabe 
war in Deutschland lange stark umstritten, wird Qedoch (auch 
unter dem Eindruck des russischen Angriff s auf die Ukraine) 
weiter aufrecht erhalten.

Beispiel Afghanistan
Deutschland beteiligte sich ab 2002 an der Mission ISAF (Inter-
national Security Assistance Force 2001 ¶ 2014, ab 2003 unter 
NATO-Führung) und der anschließenden NATO-Ausbildungs-
mission. 59 Bundeswehrsoldaten starben während des Ein-
satzes, der 2021 mit der Evakuierung der letzten westlichen 
Truppen abrupt endete.

Die NATO stand im Kalten Krieg häufi g in der Kritik der Frie-
densbewegung, und auch heute noch wird die deutsche 
NATO-Mitgliedschaft von manchen linken Friedensaktivis-
ten/-innen ¶ aber auch von Rechtsextremen ¶ kritisch gesehen. 
Dennoch wird das deutsche Engagement im Bündnis heute 
von einer Mehrheit der Bevölkerung und der Mehrheit der im 
Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich mitgetragen.

Gründung und Kalter Krieg 
Die Ziele der NATO in ihrer Gründungsphase soll der erste 
Generalsekretär, Lord Ismay, 1953 so beschrieben haben: 

ȦDie 1AT2 soll die Amerikaner in Europa drin� die SowMets 
draußen und die Deutschen klein halten.“

Das Bündnis ging 1949 aus zwei vorherigen Verträgen zwi-
schen westeuropäischen Alliierten hervor, die sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegen eine neuerliche Aggression Deutsch-
lands absichern wollten. Bald rückte aber die SowQetunion als 
Gegner in den Fokus: Mit dem am 4. April 1949 geschlossenen 
Nord atlantikvertrag beabsichtigten die Gründerstaaten, die 
SowQetunion militärisch abzuschrecken und deren geopoliti-
schen Einfl uss zu begrenzen.

Der Beitritt der Bundesrepublik erfolgte 1955 und trug zur 
Gründung des Warschauer Pakts bei, der als Militärbündnis 
des Ostblocks bis 1991 das Gegenstück zur NATO bildete. 
Neben der Blockkonfrontation blieben aber auch die Einbin-
dung Westdeutschlands und die innere Befriedung Europas 
wichtige Motive der NATO-Bündnispartner.

 1achdem die SowMetunion neuartige nukleare Mittelstrecken�
raketen in Europa stationiert hatte� beschlossen die 1AT2�

Partner 1��� die Stationierung eigener nuklearer Mittelstrecken-
raketen� verbun  den mit einem Verhandlungsangebot an die 
SowMetunion. Dieser NATO-Doppelbeschluss wurde in den 1���er 
Jahren trotz massiver Pro teste der Friedensbewegung voran -
ge trieben. 1��� einigte man sich im amerikanisch�sowMetischen 
,1)�Vertrag (,ntermediate 5ange 1uclear )orces Treat\) auf die 
Begrenzung landgestützter Mittelstreckenraketen. Der Vertrag 
ist seit ��1� ausgesetzt.

Die NATO-Erweiterungen im Überblick
Die 1949 von zwölf Staaten gegründete Allianz nahm in bis-
lang neun Erweiterungsrunden zahlreiche neue Mitglieder auf, 
darunter zehn ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts 
(bzw. Nachfolgestaaten). Zuletzt traten Finnland und Schweden 
bei. Bosnien-Herzegowina, Georgien und die Ukraine haben 
Beitrittsanträge gestellt. 

 1949 Belgien 
Dänemark 
Frankreich* 
Groß britannien 

 Island 
Italien
Kanada
Luxemburg 
Nieder lande 
Norwegen 
Portugal 
USA 

 1952 Griechenland*
Türkei

 1955 Bundesrepublik 
   Deutschland

 1982 Spanien*

23 Staaten sind sowohl NATO- als auch EU-Mitglieder. 
EU und NATO haben 2003 im „Berlin Plus“-Abkommen eine 
enge militärische Kooperation vereinbart.

Die NATO nach dem Kalten Krieg
Mit der (ufl �sung des >arschauer PaRts und dem Zerfall 
der SowQetunion 1991 hatte die NATO ihren ursprünglichen 
Daseinszweck verloren. Dennoch löste sich das Bündnis nicht 
auf, sondern bot den postsowQetischen Staaten mit dem Pro-
gramm „Partnership for Peace“ 1994 eine sicherheitspolitische 
Zusammenarbeit an. In der NATO-Russland-Grundakte von 
1997 sicherten sich beide Seiten zu, auf die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu verzichten und die Souveränität und 
territoriale Integrität aller beteiligten Staaten zu respektieren. 
Vor der ersten Osterweiterung der NATO 1999 verpfl ichtete die-
se sich außerdem, in den neuen Mitgliedstaaten keine Nu klear-
waff en zu stationieren und dort auch keine „substanziellen“ 
Kampftruppen dauerhaft zu unterhalten. 2002 wurde der 
NATO-Russland-Rat als Konsultationsgremium eingerichtet.

Obwohl die NATO auch nach 1991 nicht auf Abschreckung und 
kollektive Verteidigung verzichtete, rückten Krisenmanage-
ment und Terrorismusbekämpfung in den Mittelpunkt: 

· Die Kriege im zerfallenden Jugoslawien führten die NATO 
in Einsätze außerhalb des Bündnisgebiets („out of area“). 
Dabei blieben die 1AT2�/uftangriffe im .osovo�.rieg 1��� 
völkerrechtlich umstritten� weil es dafür keine Ermächtigung 
seitens des UN-Sicherheitsrats gab. 

· Die Terroranschläge vom 11. September ���1 in den 8SA 
führten zur bisher einzigen Ausrufung des Bündnisfalls und 
zum ,SA)�Einsatz in Afghanistan ���1 ȟ ��1� (D S. �).

· Vom 81�Sicherheitsrat ermächtigt� griff die 1AT2 ��11 
mit /uftschlägen in den lib\schen Bürgerkrieg ein.

Den neuartigen Aufgaben begegnete das Bündnis 2002 
auch mit der Schaff ung neuer Strukturen wie der schnellen 
Eingreiftruppe „NATO Response Force“ (NRF).
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 1999 Polen
Tschechische Republik
Ungarn

 2004  Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Rumänien
Slowakei
Slowenien

 2009  Albanien
Kroatien

 2017  Montenegro

 2020  Nordmazedonien

 2023  Finnland

 2024   Schweden

Politische Organe 
der NATO 
(Hauptquartier Brüssel)

Militärische Kommandostruktur 
(mehrere Hauptquartiere)

· Nordatlantikrat:
Vertreter/-innen der Mit-
gliedstaaten, höchstes 
politisches Gremium

· Generalsekretär/-in: 
oberste/-r Repräsen-
tant/-in der Allianz

· Parlamentarische Ver-
sammlung: beratendes 
Gremium, in dem die 
nationalen Parlamente 
der Mitgliedstaaten 
repräsentiert sind

· Militärausschuss, Brüssel: 
berät Nordatlantikrat militärisch, 
höchstes militärisches Gremium

· Allied Command Operations 
(ACO), Mons/Belgien: zuständig 
für NATO-Operationen; dem ACO 
unterstehen u. a. die Kommandos 
der Luft- (Standort: Deutschland), 
See- (Großbritannien) und Land-
streitkräfte (Türkei)

· Allied Command Transforma-
tions (ACT), Norfolk/USA: zustän-
dig für Ausbildung und Forschung

NATO
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NATO-Flagge mit Erklärungen 
nach Lord Ismay, erster NATO-
Generalsekretär

Die Farbe Dunkelblau 
soll den Atlantischen 
Ozean darstellen 

Der Kreis betont die 
Einheit der Mitglieder

Der Stern soll den Kom-
pass darstellen, der 
die NATO „auf dem Weg 
des Friedens“ hält
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Bundesrat

Der Bundesrat kann aber auch selbst aktiv werden und eigene 
Initiativen anstoßen. Dazu stehen ihm folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

·Der Bundesrat ist neben der Bundesregierung und dem 
Bundestag eines von drei initiativberechtigten Organen
auf Bundesebene. Er kann deshalb eigene Gesetzentwürfe 
beschließen und den anderen beiden zuleiten. 

·Mit rechtlich unverbindlichen Entschließungen kann der 
Bundesrat seine Perspektive darlegen, auf Probleme hinwei-
sen und Lösungsvorschläge anstoßen.

·Der Bundesrat kann Entwürfe für Rechtsverordnungen
beschließen und der Bundesregierung zuleiten.

Gesetzesverfahren in Zahlen
Zwischen 1949 und 2021 gingen elf Prozent der beschlosse-

nen Gesetze in Deutschland auf den Bundesrat zurück (74 Pro-
zent auf die Bundesregierung und 15 Prozent auf den Bundestag). 
Bei den letztlich verkündeten Gesetzen handelt es sich in 51 Pro-
zent der )älle um Einspruchsgesetze� �� Prozent ent ̀elen auf 
Zustimmungsgesetze. Seit der Föderalismusreform 2006 ist der 
Anteil der Einspruchsgesetze gestiegen.  

Wie ist der Vorsitz des Bundesrats geregelt?
Der Bundesrat wählt nach einer festgelegten Reihenfolge 
jährlich eine/-n der Ministerpräsidenten/-innen zu seinem Prä-
sidenten. Dies ist eines der höchsten Staatsämter in Deutsch-
land. Im politischen Alltag ist der Bundesratsvorsitz vor allem 
mit repräsentativen Aufgaben verbunden. Ist der Bundespräsi-
dent verhindert, nimmt der Bundesrats präsident seine Befug-
nisse wahr (Art. 57 GG).
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Was ist der Bundesrat?
Der Bundesrat ist neben dem Bundestag, dem Bundespräsi-
denten, der Bundesregierung und dem Bundesverfassungs-
gericht eines der fünf ständigen Verfassungsorgane des Bun-
des. Der Bundesrat ist Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus 
Deutschlands. In Artikel 50 legt das Grundgesetz (GG) nämlich 
fest: „Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetz-
gebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten 
der Europäischen Union mit.“ 

Wie setzt sich der Bundesrat zusammen?
Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der 16 Landesregie-
rungen (Art. 51 Absatz 1 GG). Es gibt deshalb keine „Bundes-
ratswahlen“ in Deutschland. Jede Landtagswahl kann aber 
seine Zusammensetzung verändern.

Durch seine Zusammensetzung ist der Bundesrat weder der 
Landes- noch der Bundesebene oder einer einzigen staatlichen 
Gewalt zuzuordnen: 

·Landespolitiker/-innen betreiben im Bundesrat Bundes-
politik. 

·Der Bundesrat ist ein Gesetzgebungsorgan, also Teil der 
Legislative (gesetzgebende Gewalt), das sich aus Vertretern/
-innen der Exekutive (ausübende Gewalt) zusammensetzt.

 Der Bundesrat als föderatives Verfassungsorgan auf 
Bun desebene ist eine deutsche Besonderheit mit langer

Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert kannte die Verfassung des
Norddeutschen Bundes – dem ersten Bundesstaat auf dem Gebiet
der heutigen Bundesrepublik – einen Bundesrat, der sich aus
Mitgliedern der Einzelstaaten zusammensetzte. 

Neuere Entwicklungen und Reformbedarfe
Infolge des inzwischen zersplitterten Parteiensystems verengen 
sich die Gestaltungsspielräume für politische Mehrheiten im 
Bundesrat. Weil dort eine absolute Mehrheit nötig ist und es 
zudem „Bundesratsklauseln“ (D) gibt, kontrollieren SPD, 
CDU/CSU und die Grünen jeweils genug Länderstimmen, um 
Entscheidungen zu blockieren. Diese Vetomacht erschwert 
poli tische Veränderungen. Es wird daher diskutiert, ob eine 
ein fache Mehrheit (also mehr Ja- als Nein-Stimmen) ausrei-
chen sollte. Enthaltungen würden dann nicht mehr als 
Nein-Stimmen zählen.

Bundesratsklauseln
In Deutschland sind Koalitionsregierungen aus zwei oder 

mehr Parteien die Regel. In die Koalitionsverträge auf Landes -
ebene werden „Bundesratsklauseln“ eingefügt. Diese besagen, 
dass sich das Land im Bundesratsplenum enthalten muss, falls 
die .oalition keine gemeinsame Position  ̀ndet.

Im Bundesratsplenum wird per Handzeichen abgestimmt: 
Hand heben bedeutet Zustimmung. Andernfalls wird die Hand 
unten gelassen. Dadurch ist nicht ersichtlich, ob das Land da-
gegen ist oder sich enthält. Außer bei Grundgesetzänderungen 
geben die Mitschriften der Sitzungen (stenografi sche Proto-
kolle) keine Auskunft über das Stimmverhalten der Länder. Die 
Landesregierungen veröff entlichen inzwischen ihre Stimmlisten, 
die jedoch nur mit Vorwissen verständlich sind. Damit Bürger/
-innen die Position ihrer Landesregierung schnell und einfach 
nachvollziehen können, erscheint eine transparente und ein-
heitliche Dokumentation des Stimmverhaltens in den Mit-
schriften des Bundesrats sinnvoll. 

Was macht der Bundesrat?  
Der Bundesrat entscheidet über hunderte Vorlagen pro Jahr, 
die ihm von der Bundesregierung, dem Bundestag und der Eu-
ropäischen Union (EU) zugeleitet werden:

·Der Bundesrat gibt zu Gesetzentwürfen der Bundesregie-
rung noch vor dem Bundestag eine Stellungnahme ab. Die 
Bundesregierung formuliert dann eine Gegenäußerung. 
Gesetzentwurf, Stellungnahme und Gegenäußerung werden 
beim Bundestag eingebracht. Nachdem dieser den Gesetz-
entwurf beschlossen hat, wird er erneut dem Bundesrat zu-
geleitet. Das weitere Verfahren hängt davon ab, ob es sich 
um ein Zustimmungs- oder Einspruchsgesetz handelt (D).

·Zahlreichen Rechtsverordnungen der Bundesregierung 
muss der Bundesrat zustimmen. Dies kann er von bestimmten 
Änderungen abhängig machen, ohne die die Verordnung 
nicht in Kraft tritt. Dasselbe gilt für Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften.

·Zu EU-Vorlagen kann der Bundesrat Stellungnahmen verab-
schieden und diese entweder der Bundesregierung oder direkt 
der Europäischen Kommission zuleiten (D S. 7). 

 Bestimmte Gesetze benötigen die Zustimmung des Bundes-
rats, um in Kraft zu treten (Zustimmungsgesetze). Darun-

ter fallen Gesetze, die das Grundgesetz ändern (diesen muss 
der Bundesrat sogar mit Zwei drittelmehrheit zustimmen), und 
solche, die Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben 
oder in ihre Verwaltungs hoheit eingreifen. Bei Einspruchs-
gesetzen kann der Bundesrat Einspruch einlegen, der allerdings 
vom Bundestag aufgehoben werden kann (D Spicker Nr. 23: 
Deutscher Bundestag, S. 7).

Wie funktioniert der Bundesrat? 
Der Bundesrat tagt in einem Drei-Wochen-Rhythmus. Die 
Bundesratsentscheidungen werden in den insgesamt 16 Fach-
ausschüssen vorbereitet. Die Mitglieder der Fachausschüsse 

sind die Fachminister/-innen in 
den Landesregierungen (z. B. 
Finanzausschuss: Landesfi nanz-
minister/-innen). Jedes Land hat 
in jedem Ausschuss eine Stim-
me. Für die Positionen des Lan-
des sind die Minister/-innen als 
Ausschussmitglieder verant-
wortlich.

Auf Grundlage der Ausschuss-
empfehlungen triff t das Bun-
desratsplenum die fi nalen 
Entscheidungen. Dort gilt die 
Stimmge wichtung nach Zahl 
der Einwohner/-innen (D S. 1 
und Übersicht S. 6). Jede Lan-
desregierung muss vor den 
Ple nar sit zun gen zu allen auf der 

Tagesordnung stehenden Punkten eine gemeinsame Haltung 
festlegen, weil sie ihre Stimmen nur einheitlich abgeben darf. 
Beschlüsse des Bundesrats benötigen eine absolute Mehrheit 
von 35 der 69 Stimmen. Grundgesetzänderungen benötigen 
eine Zweidrittelmehrheit von 46 der 69 Stimmen.

Mehrheiten hängen auch von den Parteizugehörigkeiten in 
den Landesregierungen ab. Die Mitglieder des Bundesrats 
repräsentieren ihre Länder, sind aber gleichzeitig Parteipoli-
tiker/-innen. Daher fi nden im Bundesrat auch parteipolitische 

Auseinandersetzungen statt. Die Landesregierungen schließen 
sich entsprechend ihrer Partei zusammen, um gemeinsame 
Positionen zu vertreten (D). Wenn die Bundesregierung kei-
ne Mehrheit im Bundesrat hat, was inzwischen die Regel ist 
(D S. 8), können ihre Vorhaben dort von den anderen Parteien 
ausgebremst oder blockiert werden. Der Bundesrat steht daher 
regelmäßig vor der Herausforderung, die auf Kooperation und 
Übereinkunft ausgerichtete Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern einerseits und den Wettbewerb zwischen den Parteien 
andererseits miteinander in Einklang bringen zu müssen.

A-, B- und G-Koordination
Die Arbeitsweise des Bundesrats setzt eine umfangreiche

Koordinierung zwischen den Landesregierungen voraus. Dabei 
spielen Parteien eine zentrale Rolle. So spricht man sich ent -
 sprechend der Parteizugehörigkeit in informellen Koordinations-
runden ab, die mit „A“ (SPD) und „B“ (CDU/CSU = „Union“) 
abgekürzt werden. Wenn z. B. die SPD-geführten Länder eine 
gemeinsame Position vertreten, spricht man von einer „A-Linie“. 
Durch ihre Beteiligung an zahlreichen Landesregierungen haben 
die Grünen inzwischen eine eigene „G“-Koordination etabliert.

Was macht der Vermittlungsausschuss?
Bei Uneinigkeit in einem Gesetzgebungsverfahren wird auf 
Antrag von Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung der 
Vermittlungsausschuss (VA) tätig: 

·Der Bundesrat kann den VA zu allen vom Bundestag be-
schlossenen Gesetzen einschalten.

·Der Bundestag und die Bundesregierung können den VA nur 
dann einschalten, wenn der Bundesrat einem zustimmungs-
pfl ichtigen *esetz seine =ustimmung versagt. 

Der VA setzt sich aus je 16 Mitgliedern von Bundesrat und 
Bundestag zusammen. Für den Bundesrat entsendet jede 
Landesregierung ein Mitglied. Der Bundestag benennt seine 
Mitglieder gemäß den Fraktionsstärken. Der VA soll in vertrauli-
chen Sitzungen Kompromisse aushandeln und Vorschläge zur 
Streitbeilegung formulieren. Die Kompromissvorschläge des 
VA müssen von Bundesrat und Bundestag bestätigt werden. 

Der Bundesrat in der Europapolitik
Im „Europaartikel“ 23 GG sind die europapolitischen Mitwir-
kungsrechte des Bundesrats verfassungsrechtlich verbrieft:

·Der Bundesrat wird in EU-Angelegenheiten von der Bundes-
regierung frühestmöglich und umfassend informiert.

·Die vom Bundesrat beschlossenen Stellungnahmen zu 
EU-Vorlagen müssen bei der Festlegung der deutschen 
Verhandlungsposition berücksichtigt werden.

·Bei EU-Gesetzgebungsverfahren in der schulischen Bildung, 
der Kultur und beim Rundfunk kann der Bundesrat Beauf-
tragte benennen, die die Verhandlungsführung der deutschen 
Delegation in den EU-Gremien übernehmen.

„Ausschusswoche“
Prüfung der Vorlagen durch 

die Fachausschüsse, 
Erar beitung von Beschluss-

empfehlungen

„Koordinierungswoche“
Fachliche und politische 

Koordinierung innerhalb der 
und zwischen den Landes-
regierungen auf Grundlage 

der Ausschussempfehlungen

„Plenarwoche“
Letzte politische Absprachen, 

fi nale Entscheidungen in 
Plenarsitzung (vollzählige 

Versammlung möglichst aller 
Mitglieder) am Freitag

Zusammensetzung des Bundesrats nach Art. 51 Abs. 2 GG
StimmenEinwohner/-innenLand
je 6> 7 Mio.Baden-Württemberg, Bayern, Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen
je 5> 6 Mio. Hessen
je 4> 2 Mio.Berlin, Brandenburg, Rheinland-

Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen

je 3< 2 Mio. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland

Bürger/-innen

wählen

wählen

bilden

bilden

 Bundesrat

16 Landesparlamente

 Ministerpräsidenten/-innen

 Landesregierungen

✁
4 5 6 7
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Bundesrat

Der Bundesrat kann aber auch selbst aktiv werden und eigene 
Initiativen anstoßen. Dazu stehen ihm folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

· Der Bundesrat ist neben der Bundesregierung und dem 
Bundestag eines von drei initiativberechtigten Organen
auf Bundesebene. Er kann deshalb eigene Gesetzentwürfe 
beschließen und den anderen beiden zuleiten. 

· Mit rechtlich unverbindlichen Entschließungen kann der 
Bundesrat seine Perspektive darlegen, auf Probleme hinwei-
sen und Lösungsvorschläge anstoßen.

· Der Bundesrat kann Entwürfe für Rechtsverordnungen
beschließen und der Bundesregierung zuleiten.

Gesetzesverfahren in Zahlen
Zwischen 1949 und 2021 gingen elf Prozent der beschlosse-

nen Gesetze in Deutschland auf den Bundesrat zurück (74 Pro-
zent auf die Bundesregierung und 15 Prozent auf den Bundestag). 
Bei den letztlich verkündeten Gesetzen handelt es sich in 51 Pro-
zent der )älle um Einspruchsgesetze� �� Prozent ent  ̀elen auf 
Zustimmungsgesetze. Seit der Föderalismusreform 2006 ist der 
Anteil der Einspruchsgesetze gestiegen.  

Wie ist der Vorsitz des Bundesrats geregelt?
Der Bundesrat wählt nach einer festgelegten Reihenfolge 
jährlich eine/-n der Ministerpräsidenten/-innen zu seinem Prä-
sidenten. Dies ist eines der höchsten Staatsämter in Deutsch-
land. Im politischen Alltag ist der Bundesratsvorsitz vor allem 
mit repräsentativen Aufgaben verbunden. Ist der Bundespräsi-
dent verhindert, nimmt der Bundesrats präsident seine Befug-
nisse wahr (Art. 57 GG).
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Was ist der Bundesrat?
Der Bundesrat ist neben dem Bundestag, dem Bundespräsi-
denten, der Bundesregierung und dem Bundesverfassungs-
gericht eines der fünf ständigen Verfassungsorgane des Bun-
des. Der Bundesrat ist Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus 
Deutschlands. In Artikel 50 legt das Grundgesetz (GG) nämlich 
fest: „Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetz-
gebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten 
der Europäischen Union mit.“ 

Wie setzt sich der Bundesrat zusammen?
Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der 16 Landesregie-
rungen (Art. 51 Absatz 1 GG). Es gibt deshalb keine „Bundes-
ratswahlen“ in Deutschland. Jede Landtagswahl kann aber 
seine Zusammensetzung verändern.

Durch seine Zusammensetzung ist der Bundesrat weder der 
Landes- noch der Bundesebene oder einer einzigen staatlichen 
Gewalt zuzuordnen: 

· Landespolitiker/-innen betreiben im Bundesrat Bundes-
politik. 

· Der Bundesrat ist ein Gesetzgebungsorgan, also Teil der 
Legislative (gesetzgebende Gewalt), das sich aus Vertretern/
-innen der Exekutive (ausübende Gewalt) zusammensetzt.

 Der Bundesrat als föderatives Verfassungsorgan auf 
Bun desebene ist eine deutsche Besonderheit mit langer

Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert kannte die Verfassung des
Norddeutschen Bundes – dem ersten Bundesstaat auf dem Gebiet
der heutigen Bundesrepublik – einen Bundesrat, der sich aus
Mitgliedern der Einzelstaaten zusammensetzte. 

Neuere Entwicklungen und Reformbedarfe
Infolge des inzwischen zersplitterten Parteiensystems verengen 
sich die Gestaltungsspielräume für politische Mehrheiten im 
Bundesrat. Weil dort eine absolute Mehrheit nötig ist und es 
zudem „Bundesratsklauseln“ (D ) gibt, kontrollieren SPD, 
CDU/CSU und die Grünen jeweils genug Länderstimmen, um 
Entscheidungen zu blockieren. Diese Vetomacht erschwert 
poli tische Veränderungen. Es wird daher diskutiert, ob eine 
ein fache Mehrheit (also mehr Ja- als Nein-Stimmen) ausrei-
chen sollte. Enthaltungen würden dann nicht mehr als 
Nein-Stimmen zählen.

Bundesratsklauseln
In Deutschland sind Koalitionsregierungen aus zwei oder 

mehr Parteien die Regel. In die Koalitionsverträge auf Landes -
ebene werden „Bundesratsklauseln“ eingefügt. Diese besagen, 
dass sich das Land im Bundesratsplenum enthalten muss, falls 
die .oalition keine gemeinsame Position  ̀ndet.

Im Bundesratsplenum wird per Handzeichen abgestimmt: 
Hand heben bedeutet Zustimmung. Andernfalls wird die Hand 
unten gelassen. Dadurch ist nicht ersichtlich, ob das Land da-
gegen ist oder sich enthält. Außer bei Grundgesetzänderungen 
geben die Mitschriften der Sitzungen (stenografi sche Proto-
kolle) keine Auskunft über das Stimmverhalten der Länder. Die 
Landesregierungen veröff entlichen inzwischen ihre Stimmlisten, 
die jedoch nur mit Vorwissen verständlich sind. Damit Bürger/
-innen die Position ihrer Landesregierung schnell und einfach 
nachvollziehen können, erscheint eine transparente und ein-
heitliche Dokumentation des Stimmverhaltens in den Mit-
schriften des Bundesrats sinnvoll. 

Was macht der Bundesrat?  
Der Bundesrat entscheidet über hunderte Vorlagen pro Jahr, 
die ihm von der Bundesregierung, dem Bundestag und der Eu-
ropäischen Union (EU) zugeleitet werden:

· Der Bundesrat gibt zu Gesetzentwürfen der Bundesregie-
rung noch vor dem Bundestag eine Stellungnahme ab. Die 
Bundesregierung formuliert dann eine Gegenäußerung. 
Gesetzentwurf, Stellungnahme und Gegenäußerung werden 
beim Bundestag eingebracht. Nachdem dieser den Gesetz-
entwurf beschlossen hat, wird er erneut dem Bundesrat zu-
geleitet. Das weitere Verfahren hängt davon ab, ob es sich 
um ein Zustimmungs- oder Einspruchsgesetz handelt (D ).

· Zahlreichen Rechtsverordnungen der Bundesregierung 
muss der Bundesrat zustimmen. Dies kann er von bestimmten 
Änderungen abhängig machen, ohne die die Verordnung 
nicht in Kraft tritt. Dasselbe gilt für Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften.

· Zu EU-Vorlagen kann der Bundesrat Stellungnahmen verab-
schieden und diese entweder der Bundesregierung oder direkt 
der Europäischen Kommission zuleiten (D S. 7). 

 Bestimmte Gesetze benötigen die Zustimmung des Bundes-
rats, um in Kraft zu treten (Zustimmungsgesetze). Darun-

ter fallen Gesetze, die das Grundgesetz ändern (diesen muss 
der Bundesrat sogar mit Zwei drittelmehrheit zustimmen), und 
solche, die Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben 
oder in ihre Verwaltungs hoheit eingreifen. Bei Einspruchs-
gesetzen kann der Bundesrat Einspruch einlegen, der allerdings 
vom Bundestag aufgehoben werden kann (D Spicker Nr. 23: 
Deutscher Bundestag, S. 7).

Wie funktioniert der Bundesrat? 
Der Bundesrat tagt in einem Drei-Wochen-Rhythmus. Die 
Bundesratsentscheidungen werden in den insgesamt 16 Fach-
ausschüssen vorbereitet. Die Mitglieder der Fachausschüsse 

sind die Fachminister/-innen in 
den Landesregierungen (z. B. 
Finanzausschuss: Landesfi nanz-
minister/-innen). Jedes Land hat 
in jedem Ausschuss eine Stim-
me. Für die Positionen des Lan-
des sind die Minister/-innen als 
Ausschussmitglieder verant-
wortlich.

Auf Grundlage der Ausschuss-
empfehlungen triff t das Bun-
desratsplenum die fi nalen 
Entscheidungen. Dort gilt die 
Stimmge wichtung nach Zahl 
der Einwohner/-innen (D S. 1 
und Übersicht S. 6). Jede Lan-
desregierung muss vor den 
Ple nar sit zun gen zu allen auf der 

Tagesordnung stehenden Punkten eine gemeinsame Haltung 
festlegen, weil sie ihre Stimmen nur einheitlich abgeben darf. 
Beschlüsse des Bundesrats benötigen eine absolute Mehrheit 
von 35 der 69 Stimmen. Grundgesetzänderungen benötigen 
eine Zweidrittelmehrheit von 46 der 69 Stimmen.

Mehrheiten hängen auch von den Parteizugehörigkeiten in 
den Landesregierungen ab. Die Mitglieder des Bundesrats 
repräsentieren ihre Länder, sind aber gleichzeitig Parteipoli-
tiker/-innen. Daher fi nden im Bundesrat auch parteipolitische 

Auseinandersetzungen statt. Die Landesregierungen schließen 
sich entsprechend ihrer Partei zusammen, um gemeinsame 
Positionen zu vertreten (D ). Wenn die Bundesregierung kei-
ne Mehrheit im Bundesrat hat, was inzwischen die Regel ist 
(D S. 8), können ihre Vorhaben dort von den anderen Parteien 
ausgebremst oder blockiert werden. Der Bundesrat steht daher 
regelmäßig vor der Herausforderung, die auf Kooperation und 
Übereinkunft ausgerichtete Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern einerseits und den Wettbewerb zwischen den Parteien 
andererseits miteinander in Einklang bringen zu müssen.

A-, B- und G-Koordination
Die Arbeitsweise des Bundesrats setzt eine umfangreiche

Koordinierung zwischen den Landesregierungen voraus. Dabei 
spielen Parteien eine zentrale Rolle. So spricht man sich ent -
 sprechend der Parteizugehörigkeit in informellen Koordinations-
runden ab, die mit „A“ (SPD) und „B“ (CDU/CSU = „Union“) 
abgekürzt werden. Wenn z. B. die SPD-geführten Länder eine 
gemeinsame Position vertreten, spricht man von einer „A-Linie“. 
Durch ihre Beteiligung an zahlreichen Landesregierungen haben 
die Grünen inzwischen eine eigene „G“-Koordination etabliert.

Was macht der Vermittlungsausschuss?
Bei Uneinigkeit in einem Gesetzgebungsverfahren wird auf 
Antrag von Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung der 
Vermittlungsausschuss (VA) tätig: 

· Der Bundesrat kann den VA zu allen vom Bundestag be-
schlossenen Gesetzen einschalten.

· Der Bundestag und die Bundesregierung können den VA nur 
dann einschalten, wenn der Bundesrat einem zustimmungs-
pfl ichtigen *esetz seine =ustimmung versagt. 

Der VA setzt sich aus je 16 Mitgliedern von Bundesrat und 
Bundestag zusammen. Für den Bundesrat entsendet jede 
Landesregierung ein Mitglied. Der Bundestag benennt seine 
Mitglieder gemäß den Fraktionsstärken. Der VA soll in vertrauli-
chen Sitzungen Kompromisse aushandeln und Vorschläge zur 
Streitbeilegung formulieren. Die Kompromissvorschläge des 
VA müssen von Bundesrat und Bundestag bestätigt werden. 

Der Bundesrat in der Europapolitik
Im „Europaartikel“ 23 GG sind die europapolitischen Mitwir-
kungsrechte des Bundesrats verfassungsrechtlich verbrieft:

· Der Bundesrat wird in EU-Angelegenheiten von der Bundes-
regierung frühestmöglich und umfassend informiert.

· Die vom Bundesrat beschlossenen Stellungnahmen zu 
EU-Vorlagen müssen bei der Festlegung der deutschen 
Verhandlungsposition berücksichtigt werden.

· Bei EU-Gesetzgebungsverfahren in der schulischen Bildung, 
der Kultur und beim Rundfunk kann der Bundesrat Beauf-
tragte benennen, die die Verhandlungsführung der deutschen 
Delegation in den EU-Gremien übernehmen.

„Ausschusswoche“
Prüfung der Vorlagen durch 

die Fachausschüsse, 
Erar beitung von Beschluss-

empfehlungen

„Koordinierungswoche“
Fachliche und politische 

Koordinierung innerhalb der 
und zwischen den Landes-
regierungen auf Grundlage 

der Ausschussempfehlungen

„Plenarwoche“
Letzte politische Absprachen, 

fi nale Entscheidungen in 
Plenarsitzung (vollzählige 

Versammlung möglichst aller 
Mitglieder) am Freitag

Zusammensetzung des Bundesrats nach Art. 51 Abs. 2 GG
Stimmen Einwohner/-innen Land
je 6 > 7 Mio. Baden-Württemberg, Bayern, Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen
je 5 > 6 Mio. Hessen
je 4 > 2 Mio. Berlin, Brandenburg, Rheinland-

Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen

je 3 < 2 Mio. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland

Bürger/- innen

wählen

wählen

bi lden

bi lden

 Bundesrat

16 Landesparlamente

 Ministerpräsidenten/-innen

 Landesregierungen

 Arbeitnehmer/-in  Arbeitgeber/-in  

 Solidargemeinschaft  

✁
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Die deutsche Sozialversicherung
Die Sozialversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des sozia-
len Sicherungssystems in Deutschland. Als gesetzliche Pfl icht-
versicherung dient sie der Absicherung großer Teile der Bevöl-
kerung im Alter und bei zentralen Lebensrisiken wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Pfl egebedürftigkeit. Sie 
besteht aus fünf Versicherungszweigen („Säulen“), weshalb 
auch von einem Sozialversicherungssystem gesprochen wird: 
Dazu zählen die Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Pfl egeversicherung.   

Das Fundament des Sozialversicherungssystems ist dasSoli-
daritätsprinzip (auch „Solidarprinzip“), also die wechselseitige 
Verbundenheit zwischen allen Mitgliedern der Solidargemein-
schaft. Ganz nach dem Motto „Eine/-r für alle, alle für eine/-n“ 
unterstützen sich die Mitglieder gegenseitig, z. B. indem Las-
ten Einzelner von allen fi nanziert werden.

Wie ist die Sozialversicherung entstanden?
 Ihre Geschichte beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Mit der industriellen Revolution hatten soziale Miss-
stände dramatisch zugenommen. Kernprobleme der sich zuspit-
zenden „sozialen Frage“ waren schlechte Arbeitsbedingungen mit 
hohen Unfallquoten sowie Massenarmut und Existenzsorgen. Der 
damalige Reichskanzler Otto von Bismarck leitete ab 1881 den 
Aufbau der Arbeiterversicherung (Kranken-, Renten- und Unfall -
versicherung) ein, um die Missstände zu beheben und gleichzeitig 
den Einfl uss der aufstrebenden Sozialdemokraten zu begrenzen. 
Damit legte er den *rundstein für die heutige Sozialversicherung. 
Die Arbeitslosen� und Pfl egeversicherung kamen deutlich später 
hinzu (D S. 1).

Versicherungspfl icht und Leistungen  
Die Leistungen der Sozialversicherung sind im Sozialgesetz-
buch (SGB) geregelt. Alle Bürger/-innen haben demnach ein 
Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. Bis auf wenige 
Ausnahmen (z. B. Beamte/-innen und Selbstständige) sind alle 
pfl ichtversichert, die als Arbeitnehmer/-innen gegen Lohn oder 
Gehalt beschäftigt sind. Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit zur freiwilligen Versicherung. Jeder Versicherungszweig 
weist Besonderheiten auf: 

·Gesetzliche Kranken- und Pfl egeversicherung: 
~ 88 Prozent der Bevölkerung (~ 10,5 Prozent privat, 
a 1�� Prozent sonstige wie z. B. Sozialhilfebezieher/�innen) 

·Unfallversicherung: 1�� Prozent der Arbeitnehmer/�innen� 
Auszubildenden und Schüler/�innen 

·Rentenversicherung: ~ 80 Prozent der Bevölkerung zwischen 
�� und 6� -ahren (ausgenommen� z. B. Beamte/�innen)

·Arbeitslosenversicherung: ~ 91 Prozent der Arbeitneh-
mer/�innen (ausgenommen� z. B. geringfügig Beschäftigte)  

Die Qeweiligen Sozialversicherungsinstitutionen („Träger“) 
 übernehmen gesetzlich festgelegte Leistungen (D S. 4).    

·Die Versicherten können Gesundheitsmaßnahmen zumeist 
zuzahlungsfrei bei den Leistungsanbietern (z. B. Arztpraxis) 
in Anspruch nehmen (Sachleistungsprinzip). 

·Geldleistungen erfolgen bei Krankheit, Mutterschaft, 
Arbeitslosigkeit� Minderung der Erwerbsfähigkeit� Pfl ege�
bedürftigkeit, Alter oder Tod (Hinterbliebenenleistungen).

Während Sach- und Dienstleistungen weitgehend einheitlich 
sind, ist die Höhe bestimmter Geldleistungen (z. B. Altersrente, 
Krankengeld) abhängig von der Vorleistung (Höhe und Dauer 
der Beitragszahlungen).

Organisation und Finanzierung  
Die Sozialversicherungsträger sind Körperschaften des öff ent-
lichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie führen also die im SGB 
zugewiesenen Aufgaben organisatorisch und fi nanziell selbst-
ständig aus. Dabei unterliegen sie staatlicher Aufsicht.  

Die Zweige der Sozialversicherung werden in Deutschland über-
wiegend durch lohn- bzw. gehaltsbezogene Beiträge fi nanziert.  

·Beiträge: Arbeitnehmer/�innen teilen sich die Beiträge 
grundsätzlich Me zur +älfte mit den Arbeitgebern/�innen. 
Ausnahme: In der gesetzlichen Unfallversicherung werden die 
Beiträge ausschlie¡lich von den Arbeitgebern/�innen getragen. 

·Die allgemeinen Beitragssätze sind gesetzlich festgelegt. 
Alle Versicherten zahlen den gleichen Prozentsatz ihres 
Brutto gehalts bzw. -lohns (D Solidaritätsprinzip� S. �). 

·Umlageverfahren: Die Beiträge werden unmittelbar für die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen verwendet und somit 
direkt an die Leistungsberechtigten „umgelegt“:

Was ist die Sozialwahl?
 Nach der Bundestagswahl und der Europawahl ist es die 
drittgrö¡te öffentliche Wahl in Deutschland und  ̀ndet alle sechs 
-ahre statt (����� ����� ���� Ȫ). Versicherte und Arbeitgeber/
�innen stimmen über die Selbstverwaltungsorgane (die Parlamente) 
der gesetzlichen Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherun-
gen ab. Diese Parlamente entscheiden über grundlegende Fragen 
wie die Haushaltspläne und die Vorstände der Versicherungen.

Das deutsche System im internationalen Vergleich 
In vielen Ländern der Welt gibt es andere Ansätze zur Ausge-
staltung der sozialen Sicherung. Dies betriff t die Finanzierung, 
Leistungen oder Organisation. Während z. B. Schweden und 
Großbritannien im Kern über ein staatlich organisiertes So-
zi alsystem verfügen, gibt es z. B. in den Niederlanden, der 
Schweiz und in Frankreich Sozialversicherungssysteme.
Diese Unterschiede hängen mit der unterschiedlichen histori-
schen Entwicklung und der sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Situation der einzelnen Länder zusammen. Das 
für Deutschland typische Sozialversicherungsprinzip wird auch 
Bismarck-Modell genannt (DS. 2). Es unterscheidet sich vom 
Modell benannt nach dem Ökonomen William Henry Beveridge:

ModellBismarckBeveridge 
Prinzipindividuelle Absiche-

rung (Versicherung) 
bedürftigkeitsgeprüfte 
Grundversorgung 
(kostenlos) 

Finanzierung Beiträge Steuermittel 

Leistungen beitragsabhängig bedarfsabhängig 

OrganisationSozialversicherungöff entlicher 
Gesundheitsdienst

Beide Modelle sind als Idealtypen zu verstehen, in der Realität 
gibt es Mischformen. So wird die soziale Siche rung in Großbri-
tannien durch die Nationale Versicherung (Na tional Insurance, 
NI) und den Nationalen Gesundheitsdienst (National Health 
Service, NHS) organisiert. Die Inanspruchnahme bestimmter 
Leistungen ist an die Einzahlung der Beiträge in die NI gebun-
den. Da der NHS Qedoch steuerfi nanziert ist, sind viele medizi-
nische Leistungen in Großbritannien für die Bevölkerung 
kostenlos. 

Herausforderungen und Reformvorschläge
Zu den derzeit größten Herausforderungen für die Sozialversi-
cherung in Deutschland zählen der demografi sche Wandel und 
die daraus resultierenden Finanzierungsprobleme.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Bevölkerung in 
Deutschland demografi schen Prognosen zufolge weiter ab-
nehmen und deutlich altern. Diese Entwicklung hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Sozialversicherung. Reformvorschläge 
werden kontrovers diskutiert.

Beispiel Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung fi nanziert die Altersrenten 
aus den laufenden Beiträgen (DUmlageverfahren, S. 5). So wird 
die Qeweilige Generation an Rentnern/-innen von der aktuell bei-
tragszahlenden Generation versorgt („Generationenvertrag“).

Herausforderungen:
·,mmer mehr 5entenempfänger/�innen stehen immer weniger 

Beitragszahlern/�innen gegenüber. Das erhöht die 5entenlast. 
·Im Jahr 2030 müssen voraussichtlich zwei Beschäftigte die 

monatliche 5ente für eine/�n 5entner/�in  ̀nanzieren� im -ahr 
1��� ent ̀el diese /ast noch auf vier Beschäftigte.

Reformvorschläge: 
·verstärkte )inanzierung aus Steuermitteln 
·Wechsel vom Umlageverfahren zur Kapitaldeckung (DS. �)
·weitere Anhebung des Renteneintrittsalters 
·Absenkung des Rentenniveaus (= Rentenanspruch gemessen 

am individuellen Durchschnittseinkommen)
·Einführung einer einheitlichen Grundrente für alle 
·Einbezug weiterer Personengruppen wie Beamte/�innen und 

Selbstständige  

Eine Alternative zum Umlageverfahren stellt das Kapital-
 deckungsverfahren dar. Dabei werden die Einnahmen nicht 
direkt ausgegeben, sondern gespart und angelegt (z. B. in Immo -
 bilien und Wertpapieren). Dieses Finanzierungsverfahren ist in 
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge oder bei privaten 
Versicherungen, z. B. in der Krankenversicherung, üblich. 

Beispiel Krankenversicherung 
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Ausgaben für die 
medizinische Versorgung stark gestiegen. Dies ist im Wesent-
lichen auf den demografi schen Wandel und den medizinischen 
Fortschritt zurückzuführen. So ist auch der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahrzehnten trotz 
diverser Maßnahmen zur Kostendämpfung stetig angestiegen.   

Herausforderungen:
·Sicherstellung einer tragbaren )inanzierung
·Vermeidung einer „Zwei-Klassen-Medizin“ durch bestehende 

Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten

Reformvorschläge:
·Begrenzung des /eistungskatalogs und/oder Erweiterung von 

Selbstbeteiligungen (=uzahlungen)
·Erhöhung der Versorgungsqualität und Kostensenkung, z. B. 

durch den Einsatz von digitalen Kommunikations- und Doku-
mentationsformen wie der elektronischen Patientenakte

·Einbezug weiterer Personen in die gesetzliche Krankenver-
sicherung, z. B. durch eine Bürgerversicherung, also einer 
einheitlichen .rankenversicherung für alle Bürger/�innen 
und Abschaffung des Nebeneinanders von gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung  

Beispiele für Versicherungsleistungen

Zweig TrägerLeistungen (u. a.)
Kranken- 
versicherung
SGB V 
(Fünftes Buch)

Krankenkassen  
(Orts-, Betriebs-, 
Innungs- und 
Ersatzkassen, 
Knappschaft-
Bahn-See)

·ärztliche Behandlung 
·Prävention, Früherkennung 

von Krankheiten und 
Rehabilitation

·Krankenhausbehandlung 
·Arzneimittel 
·Mutterschaftsgeld 
·Krankengeld

Unfall- 
versicherung
SGB VII 
(Siebtes Buch)

Berufsgenossen-
schaften, 
 Unfallkassen, 
Gemeindeunfall-
versicherungs-
verbände

·Prävention von Arbeits-
unfällen und Berufskrank-
heiten 

·Rehabilitationsmaßnahmen 
·Verletztengeld 
·Unfallrente 
·Hinterbliebenenrente

Renten- 
versicherung 
SGB VI 
(Sechstes 
Buch)

Deutsche Ren-
tenversicherung 
(DRV) Bund, 
DRV Knapp-
schaft-Bahn-See, 
regionale Träger

·Altersrente 
·Prävention 
·Rehabilitationsmaßnahmen
·Erwerbsminderungsrente 
·Hinterbliebenenrente 

Arbeitslosen- 
versicherung
SGB III 
(Drittes Buch)

Bundesagentur 
für Arbeit, Ar-
beitsagenturen, 
Jobcenter

·Arbeitslosengeld 
·Kurzarbeitergeld 
·Arbeitsvermittlung 
·berufl iche Weiterbildung

Pfl ege- 
versicherung
SGB XI 
(Elftes Buch)

Pfl egekassen 
(organisatorisch 
den Krankenkas-
sen angegliedert)

·häusliche und 
statio näre Pfl ege

·Pfl egegeld bei Pfl ege 
durch Ehrenamtliche

 Arbeitnehmer/-in  Arbeitgeber/-in  

 Solidargemeinschaft  

✁
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Die deutsche Sozialversicherung
Die Sozialversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des sozia-
len Sicherungssystems in Deutschland. Als gesetzliche Pfl icht-
versicherung dient sie der Absicherung großer Teile der Bevöl-
kerung im Alter und bei zentralen Lebensrisiken wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Pfl egebedürftigkeit. Sie 
besteht aus fünf Versicherungszweigen („Säulen“), weshalb 
auch von einem Sozialversicherungssystem gesprochen wird: 
Dazu zählen die Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Pfl egeversicherung.   

Das Fundament des Sozialversicherungssystems ist das Soli-
daritätsprinzip (auch „Solidarprinzip“), also die wechselseitige 
Verbundenheit zwischen allen Mitgliedern der Solidargemein-
schaft. Ganz nach dem Motto „Eine/-r für alle, alle für eine/-n“ 
unterstützen sich die Mitglieder gegenseitig, z. B. indem Las-
ten Einzelner von allen fi nanziert werden.

Wie ist die Sozialversicherung entstanden?
 Ihre Geschichte beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Mit der industriellen Revolution hatten soziale Miss-
stände dramatisch zugenommen. Kernprobleme der sich zuspit-
zenden „sozialen Frage“ waren schlechte Arbeitsbedingungen mit 
hohen Unfallquoten sowie Massenarmut und Existenzsorgen. Der 
damalige Reichskanzler Otto von Bismarck leitete ab 1881 den 
Aufbau der Arbeiterversicherung (Kranken-, Renten- und Unfall -
versicherung) ein, um die Missstände zu beheben und gleichzeitig 
den Einfl uss der aufstrebenden Sozialdemokraten zu begrenzen. 
Damit legte er den *rundstein für die heutige Sozialversicherung. 
Die Arbeitslosen� und Pfl egeversicherung kamen deutlich später 
hinzu (D S. 1).

Versicherungspfl icht und Leistungen  
Die Leistungen der Sozialversicherung sind im Sozialgesetz-
buch (SGB) geregelt. Alle Bürger/-innen haben demnach ein 
Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. Bis auf wenige 
Ausnahmen (z. B. Beamte/-innen und Selbstständige) sind alle 
pfl ichtversichert, die als Arbeitnehmer/-innen gegen Lohn oder 
Gehalt beschäftigt sind. Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit zur freiwilligen Versicherung. Jeder Versicherungszweig 
weist Besonderheiten auf: 

· Gesetzliche Kranken- und Pfl egeversicherung: 
~ 88 Prozent der Bevölkerung (~ 10,5 Prozent privat, 
a 1�� Prozent sonstige wie z. B. Sozialhilfebezieher/�innen) 

· Unfallversicherung: 1�� Prozent der Arbeitnehmer/�innen� 
Auszubildenden und Schüler/�innen 

· Rentenversicherung: ~ 80 Prozent der Bevölkerung zwischen 
�� und 6� -ahren (ausgenommen� z. B. Beamte/�innen)

· Arbeitslosenversicherung: ~ 91 Prozent der Arbeitneh-
mer/�innen (ausgenommen� z. B. geringfügig Beschäftigte)  

Die Qeweiligen Sozialversicherungsinstitutionen („Träger“) 
 übernehmen gesetzlich festgelegte Leistungen (D S. 4).    

· Die Versicherten können Gesundheitsmaßnahmen zumeist 
zuzahlungsfrei bei den Leistungsanbietern (z. B. Arztpraxis) 
in Anspruch nehmen (Sachleistungsprinzip). 

· Geldleistungen erfolgen bei Krankheit, Mutterschaft, 
Arbeitslosigkeit� Minderung der Erwerbsfähigkeit� Pfl ege�
bedürftigkeit, Alter oder Tod (Hinterbliebenenleistungen).

Während Sach- und Dienstleistungen weitgehend einheitlich 
sind, ist die Höhe bestimmter Geldleistungen (z. B. Altersrente, 
Krankengeld) abhängig von der Vorleistung (Höhe und Dauer 
der Beitragszahlungen).

Organisation und Finanzierung  
Die Sozialversicherungsträger sind Körperschaften des öff ent-
lichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie führen also die im SGB 
zugewiesenen Aufgaben organisatorisch und fi nanziell selbst-
ständig aus. Dabei unterliegen sie staatlicher Aufsicht.  

Die Zweige der Sozialversicherung werden in Deutschland über-
wiegend durch lohn- bzw. gehaltsbezogene Beiträge fi nanziert.  

· Beiträge: Arbeitnehmer/�innen teilen sich die Beiträge 
grundsätzlich Me zur +älfte mit den Arbeitgebern/�innen. 
Ausnahme: In der gesetzlichen Unfallversicherung werden die 
Beiträge ausschlie¡lich von den Arbeitgebern/�innen getragen. 

· Die allgemeinen Beitragssätze sind gesetzlich festgelegt. 
Alle Versicherten zahlen den gleichen Prozentsatz ihres 
Brutto gehalts bzw. -lohns (D Solidaritätsprinzip� S. �). 

· Umlageverfahren: Die Beiträge werden unmittelbar für die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen verwendet und somit 
direkt an die Leistungsberechtigten „umgelegt“:

Was ist die Sozialwahl?
 Nach der Bundestagswahl und der Europawahl ist es die 
drittgrö¡te öffentliche Wahl in Deutschland und  ̀ndet alle sechs 
-ahre statt (����� ����� ���� Ȫ). Versicherte und Arbeitgeber/
�innen stimmen über die Selbstverwaltungsorgane (die Parlamente) 
der gesetzlichen Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherun-
gen ab. Diese Parlamente entscheiden über grundlegende Fragen 
wie die Haushaltspläne und die Vorstände der Versicherungen.

Das deutsche System im internationalen Vergleich 
In vielen Ländern der Welt gibt es andere Ansätze zur Ausge-
staltung der sozialen Sicherung. Dies betriff t die Finanzierung, 
Leistungen oder Organisation. Während z. B. Schweden und 
Großbritannien im Kern über ein staatlich organisiertes So-
zi alsystem verfügen, gibt es z. B. in den Niederlanden, der 
Schweiz und in Frankreich Sozialversicherungssysteme.
Diese Unterschiede hängen mit der unterschiedlichen histori-
schen Entwicklung und der sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Situation der einzelnen Länder zusammen. Das 
für Deutschland typische Sozialversicherungsprinzip wird auch 
Bismarck-Modell genannt (D S. 2). Es unterscheidet sich vom 
Modell benannt nach dem Ökonomen William Henry Beveridge:

Modell Bismarck Beveridge 
Prinzip individuelle Absiche-

rung (Versicherung) 
bedürftigkeitsgeprüfte 
Grundversorgung 
(kostenlos) 

Finanzierung Beiträge Steuermittel 

Leistungen beitragsabhängig bedarfsabhängig 

Organisation Sozialversicherung öff entlicher 
Gesundheitsdienst

Beide Modelle sind als Idealtypen zu verstehen, in der Realität 
gibt es Mischformen. So wird die soziale Siche rung in Großbri-
tannien durch die Nationale Versicherung (Na tional Insurance, 
NI) und den Nationalen Gesundheitsdienst (National Health 
Service, NHS) organisiert. Die Inanspruchnahme bestimmter 
Leistungen ist an die Einzahlung der Beiträge in die NI gebun-
den. Da der NHS Qedoch steuerfi nanziert ist, sind viele medizi-
nische Leistungen in Großbritannien für die Bevölkerung 
kostenlos. 

Herausforderungen und Reformvorschläge
Zu den derzeit größten Herausforderungen für die Sozialversi-
cherung in Deutschland zählen der demografi sche Wandel und 
die daraus resultierenden Finanzierungsprobleme.

In den kommenden Jahrzehnten wird die Bevölkerung in 
Deutschland demografi schen Prognosen zufolge weiter ab-
nehmen und deutlich altern. Diese Entwicklung hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Sozialversicherung. Reformvorschläge 
werden kontrovers diskutiert.

Beispiel Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung fi nanziert die Altersrenten 
aus den laufenden Beiträgen (D Umlageverfahren, S. 5). So wird 
die Qeweilige Generation an Rentnern/-innen von der aktuell bei-
tragszahlenden Generation versorgt („Generationenvertrag“).

Herausforderungen:
· ,mmer mehr 5entenempfänger/�innen stehen immer weniger 

Beitragszahlern/�innen gegenüber. Das erhöht die 5entenlast. 
· Im Jahr 2030 müssen voraussichtlich zwei Beschäftigte die 

monatliche 5ente für eine/�n 5entner/�in  ̀nanzieren� im -ahr 
1��� ent  ̀el diese /ast noch auf vier Beschäftigte.

Reformvorschläge: 
· verstärkte )inanzierung aus Steuermitteln 
· Wechsel vom Umlageverfahren zur Kapitaldeckung (D S. �)
· weitere Anhebung des Renteneintrittsalters 
· Absenkung des Rentenniveaus (= Rentenanspruch gemessen 

am individuellen Durchschnittseinkommen)
· Einführung einer einheitlichen Grundrente für alle 
· Einbezug weiterer Personengruppen wie Beamte/�innen und 

Selbstständige  

Eine Alternative zum Umlageverfahren stellt das Kapital-
 deckungsverfahren dar. Dabei werden die Einnahmen nicht 
direkt ausgegeben, sondern gespart und angelegt (z. B. in Immo -
 bilien und Wertpapieren). Dieses Finanzierungsverfahren ist in 
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge oder bei privaten 
Versicherungen, z. B. in der Krankenversicherung, üblich. 

Beispiel Krankenversicherung 
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Ausgaben für die 
medizinische Versorgung stark gestiegen. Dies ist im Wesent-
lichen auf den demografi schen Wandel und den medizinischen 
Fortschritt zurückzuführen. So ist auch der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahrzehnten trotz 
diverser Maßnahmen zur Kostendämpfung stetig angestiegen.   

Herausforderungen:
· Sicherstellung einer tragbaren )inanzierung
· Vermeidung einer „Zwei-Klassen-Medizin“ durch bestehende 

Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten

Reformvorschläge:
· Begrenzung des /eistungskatalogs und/oder Erweiterung von 

Selbstbeteiligungen (=uzahlungen)
· Erhöhung der Versorgungsqualität und Kostensenkung, z. B. 

durch den Einsatz von digitalen Kommunikations- und Doku-
mentationsformen wie der elektronischen Patientenakte

· Einbezug weiterer Personen in die gesetzliche Krankenver-
sicherung, z. B. durch eine Bürgerversicherung, also einer 
einheitlichen .rankenversicherung für alle Bürger/�innen 
und Abschaffung des Nebeneinanders von gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung   

Beispiele für Versicherungsleistungen

Zweig Träger Leistungen (u. a.)
Kranken- 
versicherung
SGB V 
(Fünftes Buch)

Krankenkassen  
(Orts-, Betriebs-, 
Innungs- und 
Ersatzkassen, 
Knappschaft-
Bahn-See)

· ärztliche Behandlung 
· Prävention, Früherkennung 

von Krankheiten und 
Rehabilitation

· Krankenhausbehandlung 
· Arzneimittel 
· Mutterschaftsgeld 
· Krankengeld

Unfall- 
versicherung
SGB VII 
(Siebtes Buch)

Berufsgenossen-
schaften, 
 Unfallkassen, 
Gemeindeunfall-
versicherungs-
verbände

· Prävention von Arbeits-
unfällen und Berufskrank-
heiten 

· Rehabilitationsmaßnahmen 
· Verletztengeld 
· Unfallrente 
· Hinterbliebenenrente

Renten- 
versicherung 
SGB VI 
(Sechstes 
Buch)

Deutsche Ren-
tenversicherung 
(DRV) Bund, 
DRV Knapp-
schaft-Bahn-See, 
regionale Träger

· Altersrente 
· Prävention 
· Rehabilitationsmaßnahmen
· Erwerbsminderungsrente 
· Hinterbliebenenrente 

Arbeitslosen- 
versicherung
SGB III 
(Drittes Buch)

Bundesagentur 
für Arbeit, Ar-
beitsagenturen, 
Jobcenter

· Arbeitslosengeld 
· Kurzarbeitergeld 
· Arbeitsvermittlung 
· berufl iche Weiterbildung

Pfl ege- 
versicherung
SGB XI 
(Elftes Buch)

Pfl egekassen 
(organisatorisch 
den Krankenkas-
sen angegliedert)

· häusliche und 
statio näre Pfl ege

· Pfl egegeld bei Pfl ege 
durch Ehrenamtliche
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Nationale Minderheiten im Überblick
Nationale Minderheiten sind autochthone (= traditionell einhei-
mische) Bevölkerungsgruppen mit eigener Sprache und Kultur. 
Sie leben in einem Staat, in dem eine andere Gruppe die 
Mehrheit bildet und der sie als nationale Minderheit anerkennt. 
In Europa leben heute über 400 nationale Minderheiten mit 
mehr als 80 Millionen Angehörigen. 

Minderheiten haben unterschiedliche Entstehungsgeschichten: 
So wurden die Sorben zur Minderheit, als 1871 mit dem Deut-
schen Reich ein Nationalstaat auch in ihrem Siedlungsgebiet 
entstand. Die Ungarn wurden durch Grenzziehung zur Minder-
heit in Slowenien, die Deutschen in Rumänien durch Wande-
rungsbewegungen und spätere Staatenbildung. Viele Minder-
heiten wie die Griechen in Ungarn haben einen Kin-State 
(„Heimatland“). Andere haben keinen Kin-State, aber leben 
zum Teil in mehreren Staaten – wie die Basken in Spanien 
und Frankreich. 

Sorben
Die Sorben sind slawischer Abstammung, haben aber keinen 
Kin-State und leben seit 1.500 Jahren in der Region Lausitz im 
Osten Deutschlands. Während des NS wurden sie unterdrückt. 
In der DDR erhielten sie Minderheitenrechte, mussten sich aber 
ideologisch unterordnen. Große Teile des Siedlungsgebiets 
wurden seit 1945 aufgrund des Braunkohleabbaus zerstört. 
Heute gibt es ca. 60.000 Sorben, davon 40.000 in Sachsen 
(Oberlausitz) und 20.000 in Brandenburg (Niederlausitz), wo sie 
sich auch „Wenden“ nennen. Sie sind im 1912 gegründeten 
Verband Domowina organisiert, der als anerkannte Vertretung 
der Sorben 7.500 Mitglieder und 18 Mitgliedsorganisationen 
umfasst.  

·Dazu gehört unter anderem ein Sorbischer Schulverein mit 
Kinder tagesstätten, in denen Sorbisch vermittelt wird. 

·Sorbisch wird an staatlichen Schulen bilingual  (zweisprachig) 
und als Fremdsprache unterrichtet. 

·Die Domowina ist in der 1998 von Sachsen und Brandenburg 
gegründeten Stiftung für das Sorbische Volk vertreten. 

·Das Sorbische Institut mit Kulturarchiv und Zentral-
bibliothek erforscht und vermittelt Sprache, Kultur und 
Geschichte der Sorben.

Im 1990 zwischen der Bundesrepublik und der DDR geschlos-
senen Einigungsvertrag wurden ihre Rechte in Protokollnotizen 
festgelegt. Die Landesverfassungen Brandenburg und Sachsen 
garantierten sie, dort gibt es Beauftragte für die Sorben. 

2018 wählten 900 Angehörige der Sorben erstmals eine parla-
mentarische Vertretung, den Serbski Sejm, der aber bisher 
keine Anerkennung gefunden hat. Er fordert seit 2023 die 
 Anerkennung der Sorben als indigenes Volk.

Gremien und Interessenvertretungen
Die vier anerkannten nationalen Minderheiten kooperieren 
seit Anfang der 1990er Jahre. Wichtige Einrichtungen sind:

·Seit 2002: Beratende Auschüsse beim Bundesinnen -
ministerium, Vorsitz: Beauftragte/-r der Bundes regierung  
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

·Seit 2004: Minderheitenrat zur gemeinsamen 
Interessen wahrnehmung

·Seit 2005: Minderheitensekretariat (von der 
Bundes   regierung gefördert)

2022 wurde außerdem das Amt des Beauftragten der Bundes-
regierung gegen Antiziganismus geschaff en� zuständig unter 
anderem für Sinti und Roma ohne deutsche Staatsangehörig-
keit. International arbeiten die vier Minderheiten (und die nicht 
anerkannten Jenischen und Polen in Deutschland) mit 
110 Verbänden aus 36 Staaten in der 1949 gegründeten
FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten) 
zusammen. Sie organisiert auch Veranstaltungen wie die 
alle vier Jahre ausgetragene Minderheiten-Fußball-
Europameisterschaft Europeada für Damen- und Herrenmann-
schaften, zuletzt 2024 im deutsch-dänischen Grenzland.

Warum genießen nationale Minderheiten Schutzstatus?
Nationale Minderheiten sind Teil des europäischen Kulturerbes 
und der traditionellen Vielfalt. Ohne den Schutz würden ihre 
Kulturen und Sprachen durch Assimilation (= Angleichung) 
verschwinden, wie es in der Geschichte mehrfach erzwungen 
wurde. Dabei ist der Schutz an sich keine Gewährleistung für 
ihr Überleben, der Staat kann lediglich die Rahmenbedingun-
gen schaff en. Es sind die Angehörigen� die sich aktiv um das 
Überleben ihrer Sprachen und Kulturen bemühen müssen. 

Nationale Minderheiten in Deutschland
Deutschland erklärte bei der Unterzeichnung des Rahmen-
übereinkommens am 11. Mai 1995, dass dieses für die Dänen, 
Friesen, Sinti und Roma sowie für die Sorben deutscher Staats-
angehörigkeit gelten wird ( S. 4–7). Die Bundesregierung gibt 
fünf Kriterien vor, die eine Bevölkerungsgruppe erfüllen muss, 
um als nationale Minderheit anerkannt zu werden:

1.  Ihre Angehörigen sind deutsche Staatsangehörige.
2.   Sie unterscheiden sich vom Mehrheitsvolk durch eigene  

Sprache, Kultur und Geschichte, also eine eigene Identität.
3.  Sie wollen diese Identität bewahren.
4.  Sie sind traditionell in Deutschland heimisch.
5.   Sie leben hier in angestammten Siedlungsgebieten  

(trifft auf Sinti und Roma nicht zu).  S. 1

In Deutschland streben weitere Gruppen die Anerkennung an, 
darunter die Jenischen, die nach eigenen Angaben bis zu 
250.000 Personen zählen. Bisher sieht die Bundesregierung 
jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. Dies gilt auch für die Polen, 
die von der Bundesregierung als Migrantinnen/Migranten und 
deren Nachfahren gesehen werden.

Weitere Gruppen mit Minderheitenstatus
Neben nationalen Minderheiten unterscheidet man allgemein: 

·Indigene Völker wie die Sami in Skandinavien genießen 
ebenfalls völkerrechtlichen Schutz. Sie können zugleich  
als nationale Minderheiten angesehen werden.

·Migrantinnen und Migranten wie die Türken in   
West  europa oder *efl üchtete aus S\rien sind allochthone 
(= zuge wanderte) Gruppen. 

·Aussiedler/-innen wie Russlanddeutsche gehörten in ihren 
Heimatländern (z.B. Kasachstan) nationalen Minderheiten an.

Rechtliche Bestimmungen
 Die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats 
verbot 1950 die Diskriminierung nationaler Minderheiten. 1995 
beschloss der Europarat das Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten als völkerrechtlich bindendes 
Instru ment. Darin und auch sonst gibt es keine allgemein 
anerkannte De ̀nition des Begriffs. Die Staaten legen vielmehr 
selbst fest, welche Gruppen sie als nationale Minderheiten 
anerkennen. Während zum Beispiel die Juden in Schweden, 
Norwegen und Finnland als nationale Minderheiten gelten, sind 
sie in Deutschland eine religiöse Gruppe. Die Vietnamesen 
sind in der Tschechischen Republik eine nationale Minderheit,  
in Deutsch land gelten sie als Migranten.

Friesen
Die Nord-, Ost- und Saterfriesen bilden zusammen die friesi-
sche Volksgruppe in SH und Niedersachsen. Einen Kin-State 
haben sie nicht. Nordfriesisch sprechen 8.000 – 10.000 Ange-
hörige, Saterfriesisch ca. 2.000. Damit handelt es sich um eine 
der kleinsten Sprachgruppen Europas. In Ostfriesland wird 
Niederdeutsch gesprochen. Kulturelle und sprachliche Verbin-
dungen bestehen zu den Friesen in den Niederlanden, mit denen 
man im Interfriesischen Rat kooperiert. 

In der Gemeinde Saterland wird die Sprache Saterfriesisch in 
Kindergärten und an Schulen angeboten. Hauptverein ist der 
„Seelter Buund“. In SH sind die Nordfriesen seit 1990 in der 
Landesverfassung sowie seit 2004 durch das Friesischgesetz 
geschützt. Ortstafeln in Nordfriesland und Helgoland sind 
oft zweisprachig (Hochdeutsch und Friesisch). Friesisch wird 
an Schulen als Wahlfach angeboten, etwa 800 Schüler/-innen 
nutzen das Angebot. Das Nordfriisk Instituut erforscht und 
vermittelt Geschichte, Kultur und Sprache, die Abteilung 
„Nordfriisk Liirskap“ dient dem Spracherhalt und Bildung. 

Nordfriesen haben sich unterschiedlich organisiert: 

· Im 1902 gegründeten Nordfriesischen Verein
·Im 1923 gegründeten Friisk Foriining sowie in  

regionalen Vereinen
·Mit sechs anderen Verbänden bilden sie den 

Frasche Rädj/Friesenrat – Sektion Nord.

Seit 2020 fördert die „Stiftung für die Friesische Volksgruppe 
im Lande Schleswig-Holstein“ (Friesenstiftung) Sprache, Kultur, 
Forschung und interfriesische Zusammenarbeit. Seit 1988 
gibt es beim Schleswig-Holsteinischen Landtag ein Gremium 
für die friesische Volksgruppe. 

Sinti und Roma sind nicht einheitlich repräsentiert, sondern 
in mehreren Verbänden organisiert, darunter der 1982 gegrün-
dete Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, die 2000 ge-
gründete Sinti Allianz Deutschland und die 2021 gegründete 
Bundesvereinigung der Sinti und Roma.

Anerkennung als nationale Minderheit 

 Einweihung des „Denkmals für die im Nationalsozialismus 
ermordeten Sinti und Roma Europas“ in Berlin

 Anerkennung des NS-Völkermords durch Bundeskanzler Schmidt 1982

2012

1995

 Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus über die 
Lage der Minderheit mit politischen Handlungsempfehlungen 

2021

Sinti und Roma 
Sinti und Roma (Singular maskulin: Sinto und Rom, Singular 
feminin: Sintiza und Romni, Plural feminin: Sintize und Romnja) 
sind Minderheiten ohne Kin-State und leben verteilt über ganz 
Europa. Sinti sind mehrheitlich in West- und Mitteleuropa 
beheimatet, Roma in Osteuropa. In Deutschland leben sie 
seit 600 Jahren und  zählen ca. 50.000 – 120.000 Sinti und 
10.000 – 30.000 Roma, wobei viele sich nicht zu erkennen 
geben. Sie gehören zur  europäischen Geschichte, aber ihr 
Schicksal ist geprägt von Verfolgung. Diese gipfelte im national-
sozialistischen Völkermord an bis zu 500.000 Sinti und Roma. 
In der Sprache Romanes wird er als „Porajmos“ („Verschlingen“) 
bezeichnet. Nach 1945 erlebten sie eine zweite Verfolgung und 
mussten lange um Anerkennung kämpfen,  die erst mit der Bil-
dung einer Bürgerrechtsbewegung schrittweise gelang ( Zeit-
leiste). Dennoch hält ihre Diskriminierung (Antiziganismus) an, 
oftmals sind sie rechtsextremer  Gewalt und Hass rede aus ge-
setzt und werden abwertend als „Zigeuner“ bezeichnet.
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Nationale Minderheiten 

Sorben 

Dänen

Friesen

im ganzen 
Bundes gebiet 

ansässig

Sinti und    
Roma 

Dänen 
In Schleswig-Holstein (SH) lebt die dänische Minderheit, die 
ca. 50.000 Angehörige zählt. Sie entstand infolge des Deutsch-
Dänischen Krieges von 1864, als Dänemark die Herzogtümer 
Schleswig, Holstein und Lauenburg abtreten musste. 1920 
fanden nach dem Versailler Friedensvertrag Volksabstimmungen 
über die staatliche Zugehörigkeit statt, Schleswig wurde 
geteilt. Mit der neuen Grenze entstand die moderne Minderheit.

Da in Deutschland als Lehre aus dem Nationalsozialismus 
(NS) keine Bevölke rungs zahlen auf ethnischer Basis erhoben 

werden, handelt es sich bei den Angehörigenzahlen aller 
Minderheiten um Schätzwerte.

·Die dänische Minderheit verfügt über 55 Kindertagesstätten 
mit 2.800 Kindern und 40 Schulen mit 5.800 Schüler/-innen.

·Der Kulturverein SSF-Sydslesvigsk Forening hat 16.000 
Mitglieder und betreibt unter anderem das Danevirke Museum 
bei Schleswig.

·Die Partei SSW – Südschleswigscher Wählerverband ist 
in Kommunen, im Landtag sowie seit 2021 im Bundestag 
vertreten und nimmt auch Interessen der Nordfriesen wahr.

·Es gibt ein Bibliothekswesen, eine Tageszeitung, einen 
Jugend- und Sportverband, eine evangelische Kirche sowie 
einen *esundheitsdienst mit Pfl egeheim. 

Es bestehen sehr enge Kontakte zu Politik, Kultur und Zivil-
gesellschaft in Dänemark. Im deutsch-dänischen Verhältnis 
wird die Minderheit als wichtiges Verbindungsglied gesehen. 
Sie wird durch die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 
und in der Schleswig-Holsteinischen Landesverfassung von 
1990 geschützt und gefördert. Der SSW ist von der Fünf-Pro-
zent-Hürde bei Bundes- und Landtagswahlen befreit. 
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Nationale Minderheiten im Überblick
Nationale Minderheiten sind autochthone (= traditionell einhei-
mische) Bevölkerungsgruppen mit eigener Sprache und Kultur. 
Sie leben in einem Staat, in dem eine andere Gruppe die 
Mehrheit bildet und der sie als nationale Minderheit anerkennt. 
In Europa leben heute über 400 nationale Minderheiten mit 
mehr als 80 Millionen Angehörigen. 

Minderheiten haben unterschiedliche Entstehungsgeschichten: 
So wurden die Sorben zur Minderheit, als 1871 mit dem Deut-
schen Reich ein Nationalstaat auch in ihrem Siedlungsgebiet 
entstand. Die Ungarn wurden durch Grenzziehung zur Minder-
heit in Slowenien, die Deutschen in Rumänien durch Wande-
rungsbewegungen und spätere Staatenbildung. Viele Minder-
heiten wie die Griechen in Ungarn haben einen Kin-State 
(„Heimatland“). Andere haben keinen Kin-State, aber leben 
zum Teil in mehreren Staaten – wie die Basken in Spanien 
und Frankreich. 

Sorben
Die Sorben sind slawischer Abstammung, haben aber keinen 
Kin-State und leben seit 1.500 Jahren in der Region Lausitz im 
Osten Deutschlands. Während des NS wurden sie unterdrückt. 
In der DDR erhielten sie Minderheitenrechte, mussten sich aber 
ideologisch unterordnen. Große Teile des Siedlungsgebiets 
wurden seit 1945 aufgrund des Braunkohleabbaus zerstört. 
Heute gibt es ca. 60.000 Sorben, davon 40.000 in Sachsen 
(Oberlausitz) und 20.000 in Brandenburg (Niederlausitz), wo sie 
sich auch „Wenden“ nennen. Sie sind im 1912 gegründeten 
Verband Domowina organisiert, der als anerkannte Vertretung 
der Sorben 7.500 Mitglieder und 18 Mitgliedsorganisationen 
umfasst.  

· Dazu gehört unter anderem ein Sorbischer Schulverein mit 
Kinder tagesstätten, in denen Sorbisch vermittelt wird. 

· Sorbisch wird an staatlichen Schulen bilingual  (zweisprachig) 
und als Fremdsprache unterrichtet. 

· Die Domowina ist in der 1998 von Sachsen und Brandenburg 
gegründeten Stiftung für das Sorbische Volk vertreten. 

· Das Sorbische Institut mit Kulturarchiv und Zentral-
bibliothek erforscht und vermittelt Sprache, Kultur und 
Geschichte der Sorben.

Im 1990 zwischen der Bundesrepublik und der DDR geschlos-
senen Einigungsvertrag wurden ihre Rechte in Protokollnotizen 
festgelegt. Die Landesverfassungen Brandenburg und Sachsen 
garantierten sie, dort gibt es Beauftragte für die Sorben. 

2018 wählten 900 Angehörige der Sorben erstmals eine parla-
mentarische Vertretung, den Serbski Sejm, der aber bisher 
keine Anerkennung gefunden hat. Er fordert seit 2023 die 
 Anerkennung der Sorben als indigenes Volk.

Gremien und Interessenvertretungen
Die vier anerkannten nationalen Minderheiten kooperieren 
seit Anfang der 1990er Jahre. Wichtige Einrichtungen sind:

· Seit 2002: Beratende Auschüsse beim Bundesinnen -
ministerium, Vorsitz: Beauftragte/-r der Bundes regierung  
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

· Seit 2004: Minderheitenrat zur gemeinsamen 
Interessen wahrnehmung

· Seit 2005: Minderheitensekretariat (von der 
Bundes   regierung gefördert)

2022 wurde außerdem das Amt des Beauftragten der Bundes-
regierung gegen Antiziganismus geschaff en� zuständig unter 
anderem für Sinti und Roma ohne deutsche Staatsangehörig-
keit. International arbeiten die vier Minderheiten (und die nicht 
anerkannten Jenischen und Polen in Deutschland) mit 
110 Verbänden aus 36 Staaten in der 1949 gegründeten
FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten) 
zusammen. Sie organisiert auch Veranstaltungen wie die 
alle vier Jahre ausgetragene Minderheiten-Fußball-
Europameisterschaft Europeada für Damen- und Herrenmann-
schaften, zuletzt 2024 im deutsch-dänischen Grenzland.

Warum genießen nationale Minderheiten Schutzstatus?
Nationale Minderheiten sind Teil des europäischen Kulturerbes 
und der traditionellen Vielfalt. Ohne den Schutz würden ihre 
Kulturen und Sprachen durch Assimilation (= Angleichung) 
verschwinden, wie es in der Geschichte mehrfach erzwungen 
wurde. Dabei ist der Schutz an sich keine Gewährleistung für 
ihr Überleben, der Staat kann lediglich die Rahmenbedingun-
gen schaff en. Es sind die Angehörigen� die sich aktiv um das 
Überleben ihrer Sprachen und Kulturen bemühen müssen. 

Nationale Minderheiten in Deutschland
Deutschland erklärte bei der Unterzeichnung des Rahmen-
übereinkommens am 11. Mai 1995, dass dieses für die Dänen, 
Friesen, Sinti und Roma sowie für die Sorben deutscher Staats-
angehörigkeit gelten wird (  S. 4–7). Die Bundesregierung gibt 
fünf Kriterien vor, die eine Bevölkerungsgruppe erfüllen muss, 
um als nationale Minderheit anerkannt zu werden:

1.  Ihre Angehörigen sind deutsche Staatsangehörige.
2.   Sie unterscheiden sich vom Mehrheitsvolk durch eigene  

Sprache, Kultur und Geschichte, also eine eigene Identität.
3.  Sie wollen diese Identität bewahren.
4.  Sie sind traditionell in Deutschland heimisch.
5.   Sie leben hier in angestammten Siedlungsgebieten  

(trifft auf Sinti und Roma nicht zu).  S. 1

In Deutschland streben weitere Gruppen die Anerkennung an, 
darunter die Jenischen, die nach eigenen Angaben bis zu 
250.000 Personen zählen. Bisher sieht die Bundesregierung 
jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. Dies gilt auch für die Polen, 
die von der Bundesregierung als Migrantinnen/Migranten und 
deren Nachfahren gesehen werden.

Weitere Gruppen mit Minderheitenstatus
Neben nationalen Minderheiten unterscheidet man allgemein: 

· Indigene Völker wie die Sami in Skandinavien genießen 
ebenfalls völkerrechtlichen Schutz. Sie können zugleich  
als nationale Minderheiten angesehen werden.

· Migrantinnen und Migranten wie die Türken in   
West  europa oder *efl üchtete aus S\rien sind allochthone 
(= zuge wanderte) Gruppen. 

· Aussiedler/-innen wie Russlanddeutsche gehörten in ihren 
Heimatländern (z.B. Kasachstan) nationalen Minderheiten an.

Rechtliche Bestimmungen
 Die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats 
verbot 1950 die Diskriminierung nationaler Minderheiten. 1995 
beschloss der Europarat das Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten als völkerrechtlich bindendes 
Instru ment. Darin und auch sonst gibt es keine allgemein 
anerkannte De  ̀nition des Begriffs. Die Staaten legen vielmehr 
selbst fest, welche Gruppen sie als nationale Minderheiten 
anerkennen. Während zum Beispiel die Juden in Schweden, 
Norwegen und Finnland als nationale Minderheiten gelten, sind 
sie in Deutschland eine religiöse Gruppe. Die Vietnamesen 
sind in der Tschechischen Republik eine nationale Minderheit,  
in Deutsch land gelten sie als Migranten.

Friesen
Die Nord-, Ost- und Saterfriesen bilden zusammen die friesi-
sche Volksgruppe in SH und Niedersachsen. Einen Kin-State 
haben sie nicht. Nordfriesisch sprechen 8.000 – 10.000 Ange-
hörige, Saterfriesisch ca. 2.000. Damit handelt es sich um eine 
der kleinsten Sprachgruppen Europas. In Ostfriesland wird 
Niederdeutsch gesprochen. Kulturelle und sprachliche Verbin-
dungen bestehen zu den Friesen in den Niederlanden, mit denen 
man im Interfriesischen Rat kooperiert. 

In der Gemeinde Saterland wird die Sprache Saterfriesisch in 
Kindergärten und an Schulen angeboten. Hauptverein ist der 
„Seelter Buund“. In SH sind die Nordfriesen seit 1990 in der 
Landesverfassung sowie seit 2004 durch das Friesischgesetz 
geschützt. Ortstafeln in Nordfriesland und Helgoland sind 
oft zweisprachig (Hochdeutsch und Friesisch). Friesisch wird 
an Schulen als Wahlfach angeboten, etwa 800 Schüler/-innen 
nutzen das Angebot. Das Nordfriisk Instituut erforscht und 
vermittelt Geschichte, Kultur und Sprache, die Abteilung 
„Nordfriisk Liirskap“ dient dem Spracherhalt und Bildung. 

Nordfriesen haben sich unterschiedlich organisiert: 

·  Im 1902 gegründeten Nordfriesischen Verein
· Im 1923 gegründeten Friisk Foriining sowie in  

regionalen Vereinen
· Mit sechs anderen Verbänden bilden sie den 

Frasche Rädj/Friesenrat – Sektion Nord.

Seit 2020 fördert die „Stiftung für die Friesische Volksgruppe 
im Lande Schleswig-Holstein“ (Friesenstiftung) Sprache, Kultur, 
Forschung und interfriesische Zusammenarbeit. Seit 1988 
gibt es beim Schleswig-Holsteinischen Landtag ein Gremium 
für die friesische Volksgruppe. 

Sinti und Roma sind nicht einheitlich repräsentiert, sondern 
in mehreren Verbänden organisiert, darunter der 1982 gegrün-
dete Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, die 2000 ge-
gründete Sinti Allianz Deutschland und die 2021 gegründete 
Bundesvereinigung der Sinti und Roma.

Anerkennung als nationale Minderheit 

 Einweihung des „Denkmals für die im Nationalsozialismus 
ermordeten Sinti und Roma Europas“ in Berlin

 Anerkennung des NS-Völkermords durch Bundeskanzler Schmidt 1982

2012

1995

 Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus über die 
Lage der Minderheit mit politischen Handlungsempfehlungen 

2021

Sinti und Roma 
Sinti und Roma (Singular maskulin: Sinto und Rom, Singular 
feminin: Sintiza und Romni, Plural feminin: Sintize und Romnja) 
sind Minderheiten ohne Kin-State und leben verteilt über ganz 
Europa. Sinti sind mehrheitlich in West- und Mitteleuropa 
beheimatet, Roma in Osteuropa. In Deutschland leben sie 
seit 600 Jahren und  zählen ca. 50.000 – 120.000 Sinti und 
10.000 – 30.000 Roma, wobei viele sich nicht zu erkennen 
geben. Sie gehören zur  europäischen Geschichte, aber ihr 
Schicksal ist geprägt von Verfolgung. Diese gipfelte im national-
sozialistischen Völkermord an bis zu 500.000 Sinti und Roma. 
In der Sprache Romanes wird er als „Porajmos“ („Verschlingen“) 
bezeichnet. Nach 1945 erlebten sie eine zweite Verfolgung und 
mussten lange um Anerkennung kämpfen,  die erst mit der Bil-
dung einer Bürgerrechtsbewegung schrittweise gelang (  Zeit-
leiste). Dennoch hält ihre Diskriminierung (Antiziganismus) an, 
oftmals sind sie rechtsextremer  Gewalt und Hass rede aus ge-
setzt und werden abwertend als „Zigeuner“ bezeichnet.
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Nationale Minderheiten 

Sorben 

Dänen

Friesen

im ganzen 
Bundes gebiet 

ansässig

Sinti und    
Roma 

Dänen 
In Schleswig-Holstein (SH) lebt die dänische Minderheit, die 
ca. 50.000 Angehörige zählt. Sie entstand infolge des Deutsch-
Dänischen Krieges von 1864, als Dänemark die Herzogtümer 
Schleswig, Holstein und Lauenburg abtreten musste. 1920 
fanden nach dem Versailler Friedensvertrag Volksabstimmungen 
über die staatliche Zugehörigkeit statt, Schleswig wurde 
geteilt. Mit der neuen Grenze entstand die moderne Minderheit.

Da in Deutschland als Lehre aus dem Nationalsozialismus 
(NS) keine Bevölke rungs zahlen auf ethnischer Basis erhoben 

werden, handelt es sich bei den Angehörigenzahlen aller 
Minderheiten um Schätzwerte.

· Die dänische Minderheit verfügt über 55 Kindertagesstätten 
mit 2.800 Kindern und 40 Schulen mit 5.800 Schüler/-innen.

· Der Kulturverein SSF-Sydslesvigsk Forening hat 16.000 
Mitglieder und betreibt unter anderem das Danevirke Museum 
bei Schleswig.

· Die Partei SSW – Südschleswigscher Wählerverband ist 
in Kommunen, im Landtag sowie seit 2021 im Bundestag 
vertreten und nimmt auch Interessen der Nordfriesen wahr.

· Es gibt ein Bibliothekswesen, eine Tageszeitung, einen 
Jugend- und Sportverband, eine evangelische Kirche sowie 
einen *esundheitsdienst mit Pfl egeheim. 

Es bestehen sehr enge Kontakte zu Politik, Kultur und Zivil-
gesellschaft in Dänemark. Im deutsch-dänischen Verhältnis 
wird die Minderheit als wichtiges Verbindungsglied gesehen. 
Sie wird durch die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 
und in der Schleswig-Holsteinischen Landesverfassung von 
1990 geschützt und gefördert. Der SSW ist von der Fünf-Pro-
zent-Hürde bei Bundes- und Landtagswahlen befreit. 

✁
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Sowohl EP als auch Ministerrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klimaschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klimaneutralität 
bis 2050 wird damit in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entwurf 
liegt dem EP zur Abstimmung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4ehrheit.

Anschließend: Die EU-Kommission legt das Gesetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgemein gehaltenen Klimaschutzgesetzes 
näher ausformuliert. Ein neues Gesetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entwurf beim Ministerrat. Die Umweltminister/-innen der 
27 4itgliedstaaten haben ^eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^urM 
muss zurück ins EP.

Der Entwurf geht an den Umweltausschuss des EP und wird dort 
verhandelt. Interessengruppen wie Industrie- oder Umweltverbände ge-
ben ihre Einschätzungen ab, weitere Ausschüsse werden eingebunden.

Die EU-Kommission legt einen Gesetzentwurf vor, 
wie die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen „Kontinent“ werden soll.
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Das Europäische Parlament (EP) im Überblick
Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen 
Union (EU) und das einzige direkt gewählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlament der Welt. Es ging in seiner heutigen Form aus der 
Europäischen Parlamentarischen Versammlung der Europäi-
schen .emeinschaMt (E.) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^urde.   

In Kürze: Das EP …

·vertritt die rund 447 Millionen Bürger/-innen der EU.
·wird für jeweils 5 Jahre (Legislaturperiode) gewählt.
·hat bis zu 751 Abgeordnete (Mitglieder des Europäischen  
 Parlaments = MdEP) aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten.
·besteht 2024 – 2029 aus 720 MdEP.
·ist nicht nach nationaler Zugehörigkeit, sondern auf Basis  
 politischer Orientierung in länderübergreifenden 
 Fraktionen organisiert.
·arbeitet in allen 24 Amtsprachen der EU.   
·hat seinen of ̀ziellen Sitz in Stra¡burg (für Plenarsitzun�
 gen), die Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel.

 Das EP hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung ge-
 wonnen, dennoch fehlen ihm nach wie vor wichtige Rechte, 
die nationale Volksvertretungen (Parlamente) haben. So fehlt 
dem EP das Recht, Gesetze vorzuschlagen (Gesetzesinitiativrecht 
D S. �� �). Au¡erdem wählt das EP die Europäische .ommission 
(also die E[ekutive der E8 ɚ 5egierung) nicht allein und die 
Hürden für einen Misstrauensantrag liegen sehr hoch (D S. �). 
,n Bereichen wie der Au¡en� und Sicherheitspolitik ist es bis 
heute weitgehend von der Mitsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU DSpicker Nr. 1�

Die Rolle des EP bei der Gesetzgebung     
Das EP entscheidet vieles mit, aber so gut wie nichts allein: Auf 
diese Formel kann man seine Rolle bei der EU-Gesetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kommission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung
�ber die Vorlagen teilen sich der 4inisterrat als Vertretung der 
4itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der EU

 Um das komplexe Verfahren zu beschleunigen, sind 
„Triloge“ eingeführt worden. Das sind Verhandlungen 

zwischen *esandten von .ommission� Ministerrat und EP� die 
.ompromissvorschläge erarbeiten sollen. Diesen müssen EP und 
Ministerrat dann nur noch formell zustimmen. Das Verfahren 
spart Zeit, wird jedoch oft als zu wenig transparent kritisiert. 
Mittlerweile gibt es ein Regelwerk für Trilog-Verhandlungen in 
der Geschäftsordnung des EP.

Wahlen zum EP
Genau genommen gibt es nicht die eine Europa-
^ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<-4itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele Wahlen zum 
EP statt. Die Bürger/-innen stimmen dabei für 
eine na tionale Partei (Listen^ahl) und/oder ein-
zelne Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die sie ins 
EP entsenden möchten. In Deutschland hat jede/-r Wahl-
berechtigte eine Stimme� die M�r eine Liste vergeben ^erden 
kann. Auch das Wahlsystem ist nicht einheitlich. Die 4itglied-
staaten müssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
Wahlsystems aber an eine Reihe von Grundsätzen halten:

·Die 4dEP ^erden nach dem Verhältnis^ahlsystem ge^ählt.
·Die Wahl erfolgt allgemein, unmittelbar, frei und geheim.
·1ede/-r Wahlberechtigte darM nur einmal (also in einem Land) 

wählen.

 Wahlberechtigt ist, wer Unionsbürger/-in ist und die inner-
 staatlichen wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Das 
Mindestalter für das aktive Wahlrecht liegt in den meisten Mit-
gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n Malta� �sterreich und seit ���� in 
Deutschland dürfen auch Bürger/-innen ab 16 Jahren wählen. 

Wie werden die Sitze verteilt?
Die Sitzverteilung folgt dem Prinzip der degressiven Propor-
tionalität. Das bedeutet: Bevölkerungsreiche 4itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen mehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs mä�ig kleine 4itgliedstaaten� im Verhältnis sind 
gro�e 4itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den 4enschen in kleineren Ländern eine ^irksame parla-
mentarische 4itbestimmung ermöglicht ^erden.

Die Arbeit des EP am Beispiel der Klimapolitik
In der Klima- und Umweltpolitik der EU hat das EP in den ver-
gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen. Im Novem-
ber 201  stimmten 42  4dEP bei 22� .egenstimmen und 1  
Enthaltungen dafür, den „Klimanotstand“ auszurufen. In dem 
Antrag ^ird die E<-2ommission auMgeMordert� stärkere 4a�-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels einzuleiten. Dem-
nach sollen bis 2030 die CO2-Emissionen gegen�ber 1  0 um 
55 Prozent gesenkt werden. Das EU-Klimaschutzgesetz wurde 
wenig später auf den Weg gebracht.

So entstand das EU-Klimaschutzgesetz:

Europäisches Parlament

Perspektiven und Herausforderungen
Das EP hat mit Qeder E<-9eMorm 4itspracherechte hinzuge-
wonnen. Die EU ist dennoch weit davon entfernt, eine parla-
mentarische Demokratie zu sein. Zwei seit langem diskutierte 
Reformvorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines Gesetzesinitiativrechts für das EP
Die EU würde damit stärker einer parlamentarischen Demokra-
tie gleichkommen� ^ie es sie in den 4itgliedstaaten gibt. Ein 
solcher Bruch mit dem Initiativmonopol der Kommission wür-
de aber die -rage auM^erMen� ob nicht auch der 4inisterrat (als 
Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesamteuropäischer (transnationaler) Listen 
Die Wähler/-innen könnten dann in der gesamten EU für diesel-
ben 2andidierenden stimmen. Das käme dem 2014 erstmals 
erprobten 4odell E<-^eiter Be^erber/-innen um das Amt des 
Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsidentin zugute. 
.esamteuropäische Listen ^ären aber auch eine Lösung M�r 
einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: Die Höchstzahl an Sitzen im 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um die Arbeitsfähigkeit zu 
gewährleisten. Gleichzeitig müssen mit jeder EU-Erweiterung 
mehr Bürger/-innen politisch vertreten werden. 

 Inwieweit die Vorschläge Chancen auf eine Umsetzung  
 haben, hängt nicht zuletzt von den politischen Mehrheits-
verhältnissen in den Mitgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker geworden, die eine Rück -
verlagerung von .ompetenzen weg von der E8 hin zu den Mit�
gliedstaaten fordern, mit dem Gedanken eines EU-Ausstiegs ihres 
Landes liebäugeln oder sogar eine Abschaffung der EU in ihrer 
heutigen Form befürworten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und Gesetzgebung
·Das EP verabschiedet die Gesetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) meist ge-
meinsam mit dem 9at der E< ($ 4inisterrat).

·Das EP entscheidet gemeinsam mit dem 4inisterrat �ber den 
jährlichen Haushaltsplan und erteilt seine Zustimmung zum 
4ehrQährigen -inanzrahmen (4-9).

Repräsentation und Kommunikation
·Die 4dEP repräsentieren die Wähler/-innen und tauschen 

sich mit Interessengruppen aus. Alle 4dEP arbeiten mindes-
tens vier Wochen pro Jahr ausschließlich in ihrem Wahlkreis.

·Das EP arbeitet mit nationalen Parlamenten zusammen.

Wahl der Kommission
·Kommissionspräsident/-in: Das EP ^ählt mit der 4ehrheit 

seiner 4itglieder die Person� die die 4itgliedstaaten im Euro-
päischen 9at (E9) mit Xualifi zierter 4ehrheit (DSpicker Nr. 1�� 
S. 4) für das Amt vorgeschlagen haben.  

·Kommission: Das EP muss allen Kommissionsmitgliedern 
anschließend die Zustimmung erteilen. Über ihre Eignung 
wird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
·Das EP kann mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und zugleich der 4ehrheit der Sitze im EP einen 
Misstrauensantrag gegen die Kommission beschließen. 
Die Kommission muss dann geschlossen zurücktreten.

·4it der Haushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU-
Gelder vorschriftsgemäß ausgegeben worden sind. Damit 
hat das EP auch im Nachhinein die Kontrolle über die Kom-
mission und andere EU-Organe.   

 März 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 Oktober 2020 

Vertragsreformen
·Das EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU-Verträge beim ER einreichen. Beschließt der ER die 
Einberufung eines Verfassungskonvents, muss das EP bei 
der Aus arbeitung beteiligt werden. Bei einfachen Vertrags-
änderungen hat das EP Zustimmungsrecht.

·Das EP stimmt der Aufnahme von Verhandlungen zum 
EU-Beitritt oder -Austritt eines Landes zu.

Aufbau
Das Plenum als Vollversammlung aller 4dEP stimmt �ber 
inhaltliche Entscheidungen mit 4ehrheit ab. <nterst�tzt ^ird 
es dabei u. a. von folgenden Gremien und Organen:

·Die meisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-
nen mit ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 
mindestens 23 4dEP� die aus sieben verschiedenen 4itglied-
staaten kommen m�ssen. 0n der Legislaturperiode 2024 ¶ 202  
gibt es aktuell acht Fraktionen und 32 Mraktionslose 4dEP. 

·Die 20 ständigen Ausschüsse (gewählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 
fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 
vor. 1edes 4dEP gehört mindestens einem Ausschuss an. 

·Zeitlich begrenzt können Untersuchungsausschüsse auf 
Antrag eines Viertels der 4dEP eingesetzt ^erden� ^enn 
etwa Hinweise auf Verstöße gegen EU-Recht durch EU- 
Organe� 4itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

·Der/die Präsident/-in und die 14 Vertreter/-innen leiten die 
Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 

·Der Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 
Erste/-r Vizepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 
Sie organisiert die parlamentarische Arbeit und die Zusam-
menarbeit des EP mit anderen EU-Organen und nationalen 
Parlamenten.

Damit es nun schneller gehen kann, werden die Verhand-
lungen im Trilog-Verfahren (DS. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 
geänderte Fassung wird schnell erreicht.
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Sowohl EP als auch Ministerrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klimaschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klimaneutralität 
bis 2050 wird damit in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entwurf 
liegt dem EP zur Abstimmung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4ehrheit.

Anschließend: Die EU-Kommission legt das Gesetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgemein gehaltenen Klimaschutzgesetzes 
näher ausformuliert. Ein neues Gesetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entwurf beim Ministerrat. Die Umweltminister/-innen der 
27 4itgliedstaaten haben ^eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^urM 
muss zurück ins EP.

Der Entwurf geht an den Umweltausschuss des EP und wird dort 
verhandelt. Interessengruppen wie Industrie- oder Umweltverbände ge-
ben ihre Einschätzungen ab, weitere Ausschüsse werden eingebunden.

Die EU-Kommission legt einen Gesetzentwurf vor, 
wie die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen „Kontinent“ werden soll.
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Das Europäische Parlament (EP) im Überblick
Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen 
Union (EU) und das einzige direkt gewählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlament der Welt. Es ging in seiner heutigen Form aus der 
Europäischen Parlamentarischen Versammlung der Europäi-
schen .emeinschaMt (E.) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^urde.   

In Kürze: Das EP …

· vertritt die rund 447 Millionen Bürger/-innen der EU.
· wird für jeweils 5 Jahre (Legislaturperiode) gewählt.
· hat bis zu 751 Abgeordnete (Mitglieder des Europäischen  
 Parlaments = MdEP) aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten.
· besteht 2024 – 2029 aus 720 MdEP.
· ist nicht nach nationaler Zugehörigkeit, sondern auf Basis  
 politischer Orientierung in länderübergreifenden 
 Fraktionen organisiert.
· arbeitet in allen 24 Amtsprachen der EU.   
· hat seinen of  ̀ziellen Sitz in Stra¡burg (für Plenarsitzun�
 gen), die Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel.

 Das EP hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung ge-
 wonnen, dennoch fehlen ihm nach wie vor wichtige Rechte, 
die nationale Volksvertretungen (Parlamente) haben. So fehlt 
dem EP das Recht, Gesetze vorzuschlagen (Gesetzesinitiativrecht 
D S. �� �). Au¡erdem wählt das EP die Europäische .ommission 
(also die E[ekutive der E8 ɚ 5egierung) nicht allein und die 
Hürden für einen Misstrauensantrag liegen sehr hoch (D S. �). 
,n Bereichen wie der Au¡en� und Sicherheitspolitik ist es bis 
heute weitgehend von der Mitsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D Spicker Nr. 1�

Die Rolle des EP bei der Gesetzgebung     
Das EP entscheidet vieles mit, aber so gut wie nichts allein: Auf 
diese Formel kann man seine Rolle bei der EU-Gesetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kommission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung
�ber die Vorlagen teilen sich der 4inisterrat als Vertretung der 
4itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der EU

 Um das komplexe Verfahren zu beschleunigen, sind 
„Triloge“ eingeführt worden. Das sind Verhandlungen 

zwischen *esandten von .ommission� Ministerrat und EP� die 
.ompromissvorschläge erarbeiten sollen. Diesen müssen EP und 
Ministerrat dann nur noch formell zustimmen. Das Verfahren 
spart Zeit, wird jedoch oft als zu wenig transparent kritisiert. 
Mittlerweile gibt es ein Regelwerk für Trilog-Verhandlungen in 
der Geschäftsordnung des EP.

Wahlen zum EP
Genau genommen gibt es nicht die eine Europa-
^ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<-4itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele Wahlen zum 
EP statt. Die Bürger/-innen stimmen dabei für 
eine na tionale Partei (Listen^ahl) und/oder ein-
zelne Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die sie ins 
EP entsenden möchten. In Deutschland hat jede/-r Wahl-
berechtigte eine Stimme� die M�r eine Liste vergeben ^erden 
kann. Auch das Wahlsystem ist nicht einheitlich. Die 4itglied-
staaten müssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
Wahlsystems aber an eine Reihe von Grundsätzen halten:

· Die 4dEP ^erden nach dem Verhältnis^ahlsystem ge^ählt.
· Die Wahl erfolgt allgemein, unmittelbar, frei und geheim.
· 1ede/-r Wahlberechtigte darM nur einmal (also in einem Land) 

wählen.

 Wahlberechtigt ist, wer Unionsbürger/-in ist und die inner-
 staatlichen wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Das 
Mindestalter für das aktive Wahlrecht liegt in den meisten Mit-
gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n Malta� �sterreich und seit ���� in 
Deutschland dürfen auch Bürger/-innen ab 16 Jahren wählen. 

Wie werden die Sitze verteilt?
Die Sitzverteilung folgt dem Prinzip der degressiven Propor-
tionalität. Das bedeutet: Bevölkerungsreiche 4itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen mehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs mä�ig kleine 4itgliedstaaten� im Verhältnis sind 
gro�e 4itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den 4enschen in kleineren Ländern eine ^irksame parla-
mentarische 4itbestimmung ermöglicht ^erden.

Die Arbeit des EP am Beispiel der Klimapolitik
In der Klima- und Umweltpolitik der EU hat das EP in den ver-
gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen. Im Novem-
ber 201  stimmten 42  4dEP bei 22� .egenstimmen und 1  
Enthaltungen dafür, den „Klimanotstand“ auszurufen. In dem 
Antrag ^ird die E<-2ommission auMgeMordert� stärkere 4a�-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels einzuleiten. Dem-
nach sollen bis 2030 die CO2-Emissionen gegen�ber 1  0 um 
55 Prozent gesenkt werden. Das EU-Klimaschutzgesetz wurde 
wenig später auf den Weg gebracht.

So entstand das EU-Klimaschutzgesetz:

Europäisches Parlament

Perspektiven und Herausforderungen
Das EP hat mit Qeder E<-9eMorm 4itspracherechte hinzuge-
wonnen. Die EU ist dennoch weit davon entfernt, eine parla-
mentarische Demokratie zu sein. Zwei seit langem diskutierte 
Reformvorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines Gesetzesinitiativrechts für das EP
Die EU würde damit stärker einer parlamentarischen Demokra-
tie gleichkommen� ^ie es sie in den 4itgliedstaaten gibt. Ein 
solcher Bruch mit dem Initiativmonopol der Kommission wür-
de aber die -rage auM^erMen� ob nicht auch der 4inisterrat (als 
Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesamteuropäischer (transnationaler) Listen 
Die Wähler/-innen könnten dann in der gesamten EU für diesel-
ben 2andidierenden stimmen. Das käme dem 2014 erstmals 
erprobten 4odell E<-^eiter Be^erber/-innen um das Amt des 
Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsidentin zugute. 
.esamteuropäische Listen ^ären aber auch eine Lösung M�r 
einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: Die Höchstzahl an Sitzen im 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um die Arbeitsfähigkeit zu 
gewährleisten. Gleichzeitig müssen mit jeder EU-Erweiterung 
mehr Bürger/-innen politisch vertreten werden. 

 Inwieweit die Vorschläge Chancen auf eine Umsetzung  
 haben, hängt nicht zuletzt von den politischen Mehrheits-
verhältnissen in den Mitgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker geworden, die eine Rück -
verlagerung von .ompetenzen weg von der E8 hin zu den Mit�
gliedstaaten fordern, mit dem Gedanken eines EU-Ausstiegs ihres 
Landes liebäugeln oder sogar eine Abschaffung der EU in ihrer 
heutigen Form befürworten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und Gesetzgebung
· Das EP verabschiedet die Gesetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) meist ge-
meinsam mit dem 9at der E< ($ 4inisterrat).

· Das EP entscheidet gemeinsam mit dem 4inisterrat �ber den 
jährlichen Haushaltsplan und erteilt seine Zustimmung zum 
4ehrQährigen -inanzrahmen (4-9).

Repräsentation und Kommunikation
· Die 4dEP repräsentieren die Wähler/-innen und tauschen 

sich mit Interessengruppen aus. Alle 4dEP arbeiten mindes-
tens vier Wochen pro Jahr ausschließlich in ihrem Wahlkreis.

· Das EP arbeitet mit nationalen Parlamenten zusammen.

Wahl der Kommission
· Kommissionspräsident/-in: Das EP ^ählt mit der 4ehrheit 

seiner 4itglieder die Person� die die 4itgliedstaaten im Euro-
päischen 9at (E9) mit Xualifi zierter 4ehrheit (D Spicker Nr. 1�� 
S. 4) für das Amt vorgeschlagen haben.  

· Kommission: Das EP muss allen Kommissionsmitgliedern 
anschließend die Zustimmung erteilen. Über ihre Eignung 
wird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
· Das EP kann mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und zugleich der 4ehrheit der Sitze im EP einen 
Misstrauensantrag gegen die Kommission beschließen. 
Die Kommission muss dann geschlossen zurücktreten.

· 4it der Haushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU-
Gelder vorschriftsgemäß ausgegeben worden sind. Damit 
hat das EP auch im Nachhinein die Kontrolle über die Kom-
mission und andere EU-Organe.   

 März 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 Oktober 2020 

Vertragsreformen
· Das EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU-Verträge beim ER einreichen. Beschließt der ER die 
Einberufung eines Verfassungskonvents, muss das EP bei 
der Aus arbeitung beteiligt werden. Bei einfachen Vertrags-
änderungen hat das EP Zustimmungsrecht.

· Das EP stimmt der Aufnahme von Verhandlungen zum 
EU-Beitritt oder -Austritt eines Landes zu.

Aufbau
Das Plenum als Vollversammlung aller 4dEP stimmt �ber 
inhaltliche Entscheidungen mit 4ehrheit ab. <nterst�tzt ^ird 
es dabei u. a. von folgenden Gremien und Organen:

· Die meisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-
nen mit ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 
mindestens 23 4dEP� die aus sieben verschiedenen 4itglied-
staaten kommen m�ssen. 0n der Legislaturperiode 2024 ¶ 202  
gibt es aktuell acht Fraktionen und 32 Mraktionslose 4dEP. 

· Die 20 ständigen Ausschüsse (gewählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 
fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 
vor. 1edes 4dEP gehört mindestens einem Ausschuss an. 

· Zeitlich begrenzt können Untersuchungsausschüsse auf 
Antrag eines Viertels der 4dEP eingesetzt ^erden� ^enn 
etwa Hinweise auf Verstöße gegen EU-Recht durch EU- 
Organe� 4itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

· Der/die Präsident/-in und die 14 Vertreter/-innen leiten die 
Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 

· Der Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 
Erste/-r Vizepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 
Sie organisiert die parlamentarische Arbeit und die Zusam-
menarbeit des EP mit anderen EU-Organen und nationalen 
Parlamenten.

Damit es nun schneller gehen kann, werden die Verhand-
lungen im Trilog-Verfahren (D S. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 
geänderte Fassung wird schnell erreicht.
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In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wird die 
Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Aus den 
westlichen Besatzungszonen war bereits am 23. Mai 1949 mit Inkraft-
treten des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
hervorgegangen. Für West-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 
erhalten, Ost-Berlin wird zur Hauptstadt der DDR (DS.1). 

Menschen im ganzen Land streiken und demonstrieren für 
Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sowjetische Besatzungs-
macht erklärt den Ausnahmezustand und schlägt den Volksaufstand
mit Gewalt nieder, wobei mindestens 55 Menschen sterben. 

Von September 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4illionen 
4enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 
reagiert mit dem Mauerbau (DS. 6).

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-
bungen der SED--�hrung unter Walter <lbricht bleiben in den AnMängen 
stecken und scheitern am 9eMormun^illen des SED-Apparates. 

Am �. 4ai geht mit der bedingungslosen 2apitulation der Wehrmacht 
der A^eite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^ird von den alliier-
ten Siegermächten -rankreich� .ro�britannien� So^Qetunion und <SA in 
vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

Historische Wegmarken

Sozialistische Planwirtschaft 
Gemäß der sozialistischen Ideologie wurde auch die Wirtschaft 
umgebaut: 

·Die staatlichen Wirtschaftsinstanzen bestimmten unter 
Leitung der SED mithilfe von Plänen (z.B. „Fünfjahrplan“) 
die Produktion und Verteilung aller Güter und Dienst-
leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 

·Nach 1945 wurde die Großindustrie durch die sowjetische 
Besatzungsmacht enteignet, schrittweise in Volkseigene 
Betriebe (VEB) überführt und somit verstaatlicht. Privat-
betriebe wurden nach und nach zurückgedrängt. 

·Der Großgrundbesitz wurde ab 1945 durch eine Bodenreform 
neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ mussten sich 1960 zu Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)
zusammenschließen (Zwangskollektivierung). So entstand 
eine moderne agrarische Großproduktion. 

Die zentrale Planung der WirtschaMt ^ar ineѝzient und b�rokra-
tisch. Der WegMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-
ze.1972 wurden die meisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 
verstärkten sich die Versorgungsprobleme. Aus dem strengen 
Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 
und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 
ein Mangel an Waren und Dienstleistungen aller Art. Für stark 
nachgefragte Güter wie Autos gab es lange Wartelisten. 

Trotz aller Probleme verfügte die DDR zum Teil über eine 
hochentwickelte Industrie, etwa in der Chemie-, Elektro-

und Textilbranche sowie im Maschinenbau, der Feinmechanik 
und Optik. In den 1980er Jahren war man in der technologischen 
Entwicklung jedoch so weit zurückgefallen, dass die Produkte 
nicht mehr weltmarktfähig waren. 

Scheitern der DDR
Die DDR scheiterte nicht zuletzt an dem selbst gesteckten 
Anspruch ihrer .r�ndergeneration� das Ébessere Deutschland¸ 
zu sein. Fünf wichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 
Scheitern der DDR: 

1) Mangelnde Legitimation
Die DD9 konnte sich zu keinem Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 
demokratische Mehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 
st�tzen. Alle Wahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 
zusammengestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 
99 Prozent Zustimmung stand vorher fest.

2) Unklare Identität
Die SED--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene Nation 
mit eigenen regionalen Traditionen zu definieren. Diese 0deologie 
schlug jedoch in der Bevölkerung kaum Wurzeln. 

3) Wirtschaftlicher Niedergang
Alle Versuche� die Plan^irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-
terten an der Reformunfähigkeit des politischen Systems. Der 
DD9 gelang es nie� die an ^estlichen 2onsumvorstellungen 
ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Permanente Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte
Jeder Versuch einer tiefgreifenden Demokratisierung gefährdete 
die 4acht der SED und ^ar des^egen zum Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6ZtIlVcRZ
Die DD9 ^ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�
also des globalen 2onflikts z^ischen den markt^irtschaMtlich 
und demokratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 
(ÉWestmächte¸) und der kommunistischen So^Qetunion und ihren 
Satellitenstaaten (ÉOstblock¸). Der in den 1 �0er 1ahren einset-
zende AerMall des Ostblocks trug auch zum Ende der DD9 bei.

Marxismus-Leninismus
<m ihre /errschaMt zu legitimieren� bezog sich die SED auM den 
É4ar_ismus-Leninismus¸ als ideologische .rundlage. Er ^urde 
als wissenschaftliches System verstanden, mit dem die gesell-
schaMtliche Ent^icklung allgemeing�ltig erklärt und vorherseh-
bar gemacht werden könne. Die Lehre galt mit den Worten 
Lenins als Éallmächtig� ^eil sie ^ahr ist¸ und ^ar ein verbind-
liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1.Kapitalismus = ein System der Ausbeutung und Unter-
drückung, das durch Privateigentum an Produktionsmitteln 
gekennzeichnet und durch die Revolution der „ausgebeuteten 
Klassen“ (= Proletariat) zu überwinden ist

2.Imperialismus = das höchste und letzte Stadium des Kapita-
lismus, in dem Großmächte wie die USA gemeinsam mit den 
großen Monopolen (marktbestimmende Großkonzerne) nach 
der Weltherrschaft greifen 

3.Sozialismus = die „Diktatur des Proletariats“, die durch 
Gemeineigentum an den wichtigsten Produktionsmitteln 
gekennzeichnet ist und im unversöhnlichen Gegensatz zum 
Kapitalismus steht

4.Kommunismus = klassenlose Gesellschaft nach dem welt-
weiten Sieg des Sozialismus 

Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820– 
1895) verfassten 1848 gemeinsam das „Manifest der Kom-

munistischen Partei“, das als Grundlagenwerk des Marxismus 
gilt. Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) entwickelte den 
Marxismus mit eigenen Werken weiter (z.B. „Staat und Revo-
lution“), führte die Russische Oktoberrevolution (1917) an und 
wurde zum Gründer der Sowjetunion. 

Umstrittenes Erinnern
Wie soll man sich heute an die DDR erinnern? Die Frage ist 
immer wieder Gegenstand hitziger Debatten. Die einen weisen 
darauf hin, dass das Leben in der DDR nicht ausschließlich 
unfrei war und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 
das in der DD9 ver�bte <nrecht als solches zu benennen und 
auMzuarbeiten. Dieser 2ampM um die ÉDeutungshoheit zur DD9¸ 
lässt sich an einigen Stichworten verdeutlichen: 

(lltHg: Die <nterdr�ckung durch SED und 4MS haben viele 
Menschen im Alltag nicht wahrgenommen, und versucht, 
jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. Dies 
erscheint vielen ehemaligen DDR-Bürger/-innen im Rückblick 
als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZTuZ¸:Ihrem Selbstverständnis nach war die DDR 
ein antiMaschistischer Staat und damit oѝziell Mrei von 9assis-
mus und 9echtse_tremismus. <m dieses Bild auMrechtzuerhal-
ten, wurden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .ebot M�r die SED� 
doch zugleich lautete die Losung: ÉDer -rieden muss be^affnet 
sein.¸ -aktisch ^ar die .esellschaMt� nicht zuletzt auch das 
Bildungssystem, in hohem Maße militarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der DD9 einen gro�en Ausammenhalt 
unter 2olleginnen� -reunden und -amilie. Allerdings Mu�te die-
ser nicht zuletzt auf dem allgegenwärtigen Mangel an Gütern 
und Dienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit:Die niedrigen 4ieten� die g�nstige 2inder-
betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 
garantierten soziale Sicherheit. Diese Subventionierung trug 
Qedoch zum ^irtschaMtlichen Niedergang der DD9 bei.

Parteidiktatur der SED
In der DDR lag alle politische Macht in den Händen der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands (SED)� die 1 4� aus der 
A^angsvereinigung der 2ommunistischen Partei (2PD) und 
der Sozialdemokratie (SPD) hervorgegangen war. Die übrigen 
Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum 4itspracherechte� 
weshalb man von einer Parteidiktatur sprechen kann. Oberstes 
Machtorgan des Staates war das Politbüro des Zentralkomi-
tees (ZK) der SED, das alle wichtigen Fragen entschied. Die 
SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, was sich nicht zuletzt 
im ideologisch geprägten Erziehungssystem ^iderspiegelte. 

<nterhalb des Politb�ros e_istierte eine Doppelstruktur von 
Partei- und Staatsapparat. Die Instanzen der Partei waren 
dabei allen staatlichen .remien (E_ekutive� Legislative� 1udika-
tive) gegenüber weisungsberechtigt. Über die Besetzung von 
^ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem¸). Die 
.rundrechte ^aren in der DD9 au�er 2raMt gesetzt� ob^ohl sie 
teilweise in der Verfassung erwähnt wurden. Insofern ist die 
Auschreibung É<nrechtsstaat¸ treffend� ^enn auch nicht Qeder 
9echtsakt r�ckblickend <nrecht ^ar. 
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Verhältnis der beiden deutschen Staaten 
DDR und BRD standen sich während des Kalten Krieges 

äußerst feindselig gegenüber. Die BRD weigerte sich bis 1972, die 
DDR als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zwei 
Staaten einer Nation. Die DDR dagegen sah sich als eigene Nation 
und grenzte sich strikt vom Westen ab. In welch geringem Maße 
diese Politik in der Bevölkerung verwurzelt war, zeigte sich bei der 
Volkskammerwahl vom 18. März 1990, die ein überwältigendes 
Votum für Freiheit, Demokratie und Wiedervereinigung ergab.

Die DDR wird international anerkannt. Im Inneren kommt 
es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-
rungen und zur EinM�hrung umMangreicher Sozialleistungen. 

 1971 – 1976

Massendemonstrationen führen zum Mauerfall und läuten 
einen <mbruch ein. Am 1�. 4ärz 1  0 kommt es zu freien Volkskam-
merwahlen, bei denen sich fast die Hälfte der Wähler/-innen für eine 
rasche Vereinigung mit der BRD ausspricht. 

 9. Nov. 1989

<m null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-
ren und wird Teil der Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt nun auch 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen sowie in ganz Berlin.

 �� 6Rt� �  �

Kontrolle und Unterdrückung
Die DD9 ^ar geprägt von einem strengen System der 2ontrolle 
und <nterdr�ckung. 4einungsMreiheit� ^enngleich verMassungs-
rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^enig ^ie PresseMreiheit.
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, im Volksmund 
ÉStasi¸) ^achte mithilMe eines engmaschigen Spitzelsystems 
aus hauptamtlichen und inoѝziellen 4itarbeitern (04) �ber die 
Bürger/-innen. Zwischen 1950 und 1990 waren insgesamt etwa 
624.000 Personen als IM tätig. 

Das <nterdr�ckungssystem des 4MS Munktionierte nur im engen 
Ausammen^irken mit der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 
So gab es in der DDR rund 250.000 politisch motivierte 
Gerichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 
mehr als 3.000 politische Häftlinge in Gefängnissen wie der 
DDR-weit bekannten Haftanstalt Bautzen II ein. 

Die militärisch gesicherte Staatsgrenze zur Bundesrepublik,
also die innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer, 

war Teil des „Eisernen Vorhangs“ (DS.1) und bedeutete das fak-
tische Ausreiseverbot für den überwiegenden Teil der Bevölke-
rung. Weit über 100.000 DDR-Bürger/-innen versuchten zwischen 
1961 und 1989, die Grenze zwischen den Machtblöcken illegal 
zu überwinden. Mindestens 600 dieser „ungesetzlichen Grenz-
übertreter“ wurden aufgrund des Schießbefehls von DDR-Grenz-
soldaten erschossen bzw. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

Neben dem System unmittelbarer .e^altaus�bung e_istierte 
eine umMassende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 
von B�rger/-innen entsprechend ihrer Nähe zum SED-9egime. 
Das betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die Wohnungs-
vergabe� den Augang zu 2onsumg�tern� 9eisemöglichkeiten 
oder die Gesundheitsfürsorge. 
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In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wird die 
Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Aus den 
westlichen Besatzungszonen war bereits am 23. Mai 1949 mit Inkraft-
treten des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
hervorgegangen. Für West-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 
erhalten, Ost-Berlin wird zur Hauptstadt der DDR (D S.1). 

Menschen im ganzen Land streiken und demonstrieren für 
Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sowjetische Besatzungs-
macht erklärt den Ausnahmezustand und schlägt den Volksaufstand
mit Gewalt nieder, wobei mindestens 55 Menschen sterben. 

Von September 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4illionen 
4enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 
reagiert mit dem Mauerbau (D S. 6).

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-
bungen der SED--�hrung unter Walter <lbricht bleiben in den AnMängen 
stecken und scheitern am 9eMormun^illen des SED-Apparates. 

Am �. 4ai geht mit der bedingungslosen 2apitulation der Wehrmacht 
der A^eite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^ird von den alliier-
ten Siegermächten -rankreich� .ro�britannien� So^Qetunion und <SA in 
vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

Historische Wegmarken

Sozialistische Planwirtschaft 
Gemäß der sozialistischen Ideologie wurde auch die Wirtschaft 
umgebaut: 

· Die staatlichen Wirtschaftsinstanzen bestimmten unter 
Leitung der SED mithilfe von Plänen (z. B. „Fünfjahrplan“) 
die Produktion und Verteilung aller Güter und Dienst-
leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 

· Nach 1945 wurde die Großindustrie durch die sowjetische 
Besatzungsmacht enteignet, schrittweise in Volkseigene 
Betriebe (VEB) überführt und somit verstaatlicht. Privat-
betriebe wurden nach und nach zurückgedrängt. 

· Der Großgrundbesitz wurde ab 1945 durch eine Bodenreform 
neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ mussten sich 1960 zu Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)
zusammenschließen (Zwangskollektivierung). So entstand 
eine moderne agrarische Großproduktion. 

Die zentrale Planung der WirtschaMt ^ar ineѝzient und b�rokra-
tisch. Der WegMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-
ze. 1972 wurden die meisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 
verstärkten sich die Versorgungsprobleme. Aus dem strengen 
Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 
und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 
ein Mangel an Waren und Dienstleistungen aller Art. Für stark 
nachgefragte Güter wie Autos gab es lange Wartelisten. 

Trotz aller Probleme verfügte die DDR zum Teil über eine 
hochentwickelte Industrie, etwa in der Chemie-, Elektro-

und Textilbranche sowie im Maschinenbau, der Feinmechanik 
und Optik. In den 1980er Jahren war man in der technologischen 
Entwicklung jedoch so weit zurückgefallen, dass die Produkte 
nicht mehr weltmarktfähig waren. 

Scheitern der DDR
Die DDR scheiterte nicht zuletzt an dem selbst gesteckten 
Anspruch ihrer .r�ndergeneration� das Ébessere Deutschland¸ 
zu sein. Fünf wichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 
Scheitern der DDR: 

1) Mangelnde Legitimation
Die DD9 konnte sich zu keinem Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 
demokratische Mehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 
st�tzen. Alle Wahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 
zusammengestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 
99 Prozent Zustimmung stand vorher fest.

2) Unklare Identität
Die SED--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene Nation 
mit eigenen regionalen Traditionen zu definieren. Diese 0deologie 
schlug jedoch in der Bevölkerung kaum Wurzeln. 

3) Wirtschaftlicher Niedergang
Alle Versuche� die Plan^irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-
terten an der Reformunfähigkeit des politischen Systems. Der 
DD9 gelang es nie� die an ^estlichen 2onsumvorstellungen 
ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Permanente Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte
Jeder Versuch einer tiefgreifenden Demokratisierung gefährdete 
die 4acht der SED und ^ar des^egen zum Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6ZtIlVcRZ
Die DD9 ^ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�
also des globalen 2onflikts z^ischen den markt^irtschaMtlich 
und demokratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 
(ÉWestmächte¸) und der kommunistischen So^Qetunion und ihren 
Satellitenstaaten (ÉOstblock¸). Der in den 1 �0er 1ahren einset-
zende AerMall des Ostblocks trug auch zum Ende der DD9 bei.

Marxismus-Leninismus
<m ihre /errschaMt zu legitimieren� bezog sich die SED auM den 
É4ar_ismus-Leninismus¸ als ideologische .rundlage. Er ^urde 
als wissenschaftliches System verstanden, mit dem die gesell-
schaMtliche Ent^icklung allgemeing�ltig erklärt und vorherseh-
bar gemacht werden könne. Die Lehre galt mit den Worten 
Lenins als Éallmächtig� ^eil sie ^ahr ist¸ und ^ar ein verbind-
liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1. Kapitalismus = ein System der Ausbeutung und Unter-
drückung, das durch Privateigentum an Produktionsmitteln 
gekennzeichnet und durch die Revolution der „ausgebeuteten 
Klassen“ (= Proletariat) zu überwinden ist

2. Imperialismus = das höchste und letzte Stadium des Kapita-
lismus, in dem Großmächte wie die USA gemeinsam mit den 
großen Monopolen (marktbestimmende Großkonzerne) nach 
der Weltherrschaft greifen 

3.Sozialismus = die „Diktatur des Proletariats“, die durch 
Gemeineigentum an den wichtigsten Produktionsmitteln 
gekennzeichnet ist und im unversöhnlichen Gegensatz zum 
Kapitalismus steht

4.Kommunismus = klassenlose Gesellschaft nach dem welt-
weiten Sieg des Sozialismus 

Karl Marx (1818 –1883) und Friedrich Engels (1820 – 
1895) verfassten 1848 gemeinsam das „Manifest der Kom-

munistischen Partei“, das als Grundlagenwerk des Marxismus 
gilt. Wladimir Iljitsch Lenin (1870 –1924) entwickelte den 
Marxismus mit eigenen Werken weiter (z. B. „Staat und Revo-
lution“), führte die Russische Oktoberrevolution (1917) an und 
wurde zum Gründer der Sowjetunion. 

Umstrittenes Erinnern
Wie soll man sich heute an die DDR erinnern? Die Frage ist 
immer wieder Gegenstand hitziger Debatten. Die einen weisen 
darauf hin, dass das Leben in der DDR nicht ausschließlich 
unfrei war und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 
das in der DD9 ver�bte <nrecht als solches zu benennen und 
auMzuarbeiten. Dieser 2ampM um die ÉDeutungshoheit zur DD9¸ 
lässt sich an einigen Stichworten verdeutlichen: 

(lltHg: Die <nterdr�ckung durch SED und 4MS haben viele 
Menschen im Alltag nicht wahrgenommen, und versucht, 
jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. Dies 
erscheint vielen ehemaligen DDR-Bürger/-innen im Rückblick 
als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZTuZ¸: Ihrem Selbstverständnis nach war die DDR 
ein antiMaschistischer Staat und damit oѝziell Mrei von 9assis-
mus und 9echtse_tremismus. <m dieses Bild auMrechtzuerhal-
ten, wurden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .ebot M�r die SED� 
doch zugleich lautete die Losung: ÉDer -rieden muss be^affnet 
sein.¸ -aktisch ^ar die .esellschaMt� nicht zuletzt auch das 
Bildungssystem, in hohem Maße militarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der DD9 einen gro�en Ausammenhalt 
unter 2olleginnen� -reunden und -amilie. Allerdings Mu�te die-
ser nicht zuletzt auf dem allgegenwärtigen Mangel an Gütern 
und Dienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit: Die niedrigen 4ieten� die g�nstige 2inder-
betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 
garantierten soziale Sicherheit. Diese Subventionierung trug 
Qedoch zum ^irtschaMtlichen Niedergang der DD9 bei.

Parteidiktatur der SED
In der DDR lag alle politische Macht in den Händen der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands (SED)� die 1 4� aus der 
A^angsvereinigung der 2ommunistischen Partei (2PD) und 
der Sozialdemokratie (SPD) hervorgegangen war. Die übrigen 
Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum 4itspracherechte� 
weshalb man von einer Parteidiktatur sprechen kann. Oberstes 
Machtorgan des Staates war das Politbüro des Zentralkomi-
tees (ZK) der SED, das alle wichtigen Fragen entschied. Die 
SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, was sich nicht zuletzt 
im ideologisch geprägten Erziehungssystem ^iderspiegelte. 

<nterhalb des Politb�ros e_istierte eine Doppelstruktur von 
Partei- und Staatsapparat. Die Instanzen der Partei waren 
dabei allen staatlichen .remien (E_ekutive� Legislative� 1udika-
tive) gegenüber weisungsberechtigt. Über die Besetzung von 
^ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem¸). Die 
.rundrechte ^aren in der DD9 au�er 2raMt gesetzt� ob^ohl sie 
teilweise in der Verfassung erwähnt wurden. Insofern ist die 
Auschreibung É<nrechtsstaat¸ treffend� ^enn auch nicht Qeder 
9echtsakt r�ckblickend <nrecht ^ar. 
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 1963 – 1971
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Verhältnis der beiden deutschen Staaten 
DDR und BRD standen sich während des Kalten Krieges 

äußerst feindselig gegenüber. Die BRD weigerte sich bis 1972, die 
DDR als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zwei 
Staaten einer Nation. Die DDR dagegen sah sich als eigene Nation 
und grenzte sich strikt vom Westen ab. In welch geringem Maße 
diese Politik in der Bevölkerung verwurzelt war, zeigte sich bei der 
Volkskammerwahl vom 18. März 1990, die ein überwältigendes 
Votum für Freiheit, Demokratie und Wiedervereinigung ergab.

Die DDR wird international anerkannt. Im Inneren kommt 
es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-
rungen und zur EinM�hrung umMangreicher Sozialleistungen. 

 1971 – 1976

Massendemonstrationen führen zum Mauerfall und läuten 
einen <mbruch ein. Am 1�. 4ärz 1  0 kommt es zu freien Volkskam-
merwahlen, bei denen sich fast die Hälfte der Wähler/-innen für eine 
rasche Vereinigung mit der BRD ausspricht. 

 9. Nov. 1989

<m null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-
ren und wird Teil der Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt nun auch 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen sowie in ganz Berlin.

 �� 6Rt� �  �

Kontrolle und Unterdrückung
Die DD9 ^ar geprägt von einem strengen System der 2ontrolle 
und <nterdr�ckung. 4einungsMreiheit� ^enngleich verMassungs-
rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^enig ^ie PresseMreiheit.
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, im Volksmund 
ÉStasi¸) ^achte mithilMe eines engmaschigen Spitzelsystems 
aus hauptamtlichen und inoѝziellen 4itarbeitern (04) �ber die 
Bürger/-innen. Zwischen 1950 und 1990 waren insgesamt etwa 
624.000 Personen als IM tätig. 

Das <nterdr�ckungssystem des 4MS Munktionierte nur im engen 
Ausammen^irken mit der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 
So gab es in der DDR rund 250.000 politisch motivierte 
Gerichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 
mehr als 3.000 politische Häftlinge in Gefängnissen wie der 
DDR-weit bekannten Haftanstalt Bautzen II ein. 

Die militärisch gesicherte Staatsgrenze zur Bundesrepublik,
also die innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer, 

war Teil des „Eisernen Vorhangs“ (D S. 1) und bedeutete das fak-
tische Ausreiseverbot für den überwiegenden Teil der Bevölke-
rung. Weit über 100.000 DDR-Bürger/-innen versuchten zwischen 
1961 und 1989, die Grenze zwischen den Machtblöcken illegal 
zu überwinden. Mindestens 600 dieser „ungesetzlichen Grenz-
übertreter“ wurden aufgrund des Schießbefehls von DDR-Grenz-
soldaten erschossen bzw. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

Neben dem System unmittelbarer .e^altaus�bung e_istierte 
eine umMassende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 
von B�rger/-innen entsprechend ihrer Nähe zum SED-9egime. 
Das betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die Wohnungs-
vergabe� den Augang zu 2onsumg�tern� 9eisemöglichkeiten 
oder die Gesundheitsfürsorge. 
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Sowohl EP als auch Ministerrat verabschieden die Ver-

ordnung, auch Klimaschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klimaneutralität 

bis 2050 wird damit in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entwurf 

liegt dem EP zur Abstimmung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4ehrheit.

Anschließend: Die EU-Kommission legt das Gesetzespaket „Fit for 55“ 

vor, das die Ziele des eher allgemein gehaltenen Klimaschutzgesetzes 

näher ausformuliert. Ein neues Gesetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entwurf beim Ministerrat. Die Umweltminister/-innen der 

27 4itgliedstaaten haben ^eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^urM 

muss zurück ins EP.

Der Entwurf geht an den Umweltausschuss des EP und wird dort 

verhandelt. Interessengruppen wie Industrie- oder Umweltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, weitere Ausschüsse werden eingebunden.

Die EU-Kommission legt einen Gesetzentwurf vor, 

wie die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen „Kontinent“ werden soll.
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Das Europäische Parlament (EP) im Überblick

Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen 

Union (EU) und das einzige direkt gewählte supranationale 

(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 

Parlament der Welt. Es ging in seiner heutigen Form aus der 

Europäischen Parlamentarischen Versammlung der Europäi-

schen .emeinschaMt (E.) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^urde.   

In Kürze: Das EP …

·vertritt die rund 447 Millionen Bürger/-innen der EU.

·wird für jeweils 5 Jahre (Legislaturperiode) gewählt.

·hat bis zu 751 Abgeordnete (Mitglieder des Europäischen  

 Parlaments = MdEP) aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

·besteht 2024 – 2029 aus 720 MdEP.

·ist nicht nach nationaler Zugehörigkeit, sondern auf Basis  

 politischer Orientierung in länderübergreifenden 

 Fraktionen organisiert.

·arbeitet in allen 24 Amtsprachen der EU.   

·hat seinen of ̀ziellen Sitz in Stra¡burg (für Plenarsitzun�

 gen), die Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel.

 Das EP hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung ge-

 
wonnen, dennoch fehlen ihm nach wie vor wichtige Rechte, 

die nationale Volksvertretungen (Parlamente) haben. So fehlt 

dem EP das Recht, Gesetze vorzuschlagen (Gesetzesinitiativrecht 

D S. �� �). Au¡erdem wählt das EP die Europäische .ommission 

(also die E[ekutive der E8 ɚ 5egierung) nicht allein und die 

Hürden für einen Misstrauensantrag liegen sehr hoch (D S. �). 

,n Bereichen wie der Au¡en� und Sicherheitspolitik ist es bis 

heute weitgehend von der Mitsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU DSpicker Nr. 1�

Die Rolle des EP bei der Gesetzgebung     

Das EP entscheidet vieles mit, aber so gut wie nichts allein: Auf 

diese Formel kann man seine Rolle bei der EU-Gesetzgebung 

bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 

Kommission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

�ber die Vorlagen teilen sich der 4inisterrat als Vertretung der 

4itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der EU

 Um das komplexe Verfahren zu beschleunigen, sind 

„Triloge“ eingeführt worden. Das sind Verhandlungen 

zwischen *esandten von .ommission� Ministerrat und EP� die 

.ompromissvorschläge erarbeiten sollen. Diesen müssen EP und 

Ministerrat dann nur noch formell zustimmen. Das Verfahren 

spart Zeit, wird jedoch oft als zu wenig transparent kritisiert. 

Mittlerweile gibt es ein Regelwerk für Trilog-Verhandlungen in 

der Geschäftsordnung des EP.

Wahlen zum EP

Genau genommen gibt es nicht die eine Europa-

^ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<-4itglied-

staaten alle fünf Jahre parallele Wahlen zum 

EP statt. Die Bürger/-innen stimmen dabei für 

eine na tionale Partei (Listen^ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden möchten. In Deutschland hat jede/-r Wahl-

berechtigte eine Stimme� die M�r eine Liste vergeben ^erden 

kann. Auch das Wahlsystem ist nicht einheitlich. Die 4itglied-

staaten müssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 

Wahlsystems aber an eine Reihe von Grundsätzen halten:

·Die 4dEP ^erden nach dem Verhältnis^ahlsystem ge^ählt.

·Die Wahl erfolgt allgemein, unmittelbar, frei und geheim.

·1ede/-r Wahlberechtigte darM nur einmal (also in einem Land) 

wählen.

 Wahlberechtigt ist, wer Unionsbürger/-in ist und die inner-

 
staatlichen wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Das 

Mindestalter für das aktive Wahlrecht liegt in den meisten Mit-

gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n Malta� �sterreich und seit ���� in 

Deutschland dürfen auch Bürger/-innen ab 16 Jahren wählen. 

Wie werden die Sitze verteilt?

Die Sitzverteilung folgt dem Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. Das bedeutet: Bevölkerungsreiche 4itgliedstaaten 

entsenden absolut gesehen mehr Abgeordnete ins EP als 

bevölkerungs mä�ig kleine 4itgliedstaaten� im Verhältnis sind 

gro�e 4itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 

auch den 4enschen in kleineren Ländern eine ^irksame parla-

mentarische 4itbestimmung ermöglicht ^erden.

Die Arbeit des EP am Beispiel der Klimapolitik

In der Klima- und Umweltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen. Im Novem-

ber 201  stimmten 42  4dEP bei 22� .egenstimmen und 1  

Enthaltungen dafür, den „Klimanotstand“ auszurufen. In dem 

Antrag ^ird die E<-2ommission auMgeMordert� stärkere 4a�-

nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels einzuleiten. Dem-

nach sollen bis 2030 die CO2-Emissionen gegen�ber 1  0 um 

55 Prozent gesenkt werden. Das EU-Klimaschutzgesetz wurde 

wenig später auf den Weg gebracht.

So entstand das EU-Klimaschutzgesetz:

Europäisches Parlament

Perspektiven und Herausforderungen

Das EP hat mit Qeder E<-9eMorm 4itspracherechte hinzuge-

wonnen. Die EU ist dennoch weit davon entfernt, eine parla-

mentarische Demokratie zu sein. Zwei seit langem diskutierte 

Reformvorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines Gesetzesinitiativrechts für das EP

Die EU würde damit stärker einer parlamentarischen Demokra-

tie gleichkommen� ^ie es sie in den 4itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch mit dem Initiativmonopol der Kommission wür-

de aber die -rage auM^erMen� ob nicht auch der 4inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesamteuropäischer (transnationaler) Listen 

Die Wähler/-innen könnten dann in der gesamten EU für diesel-

ben 2andidierenden stimmen. Das käme dem 2014 erstmals 

erprobten 4odell E<-^eiter Be^erber/-innen um das Amt des 

Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsidentin zugute. 

.esamteuropäische Listen ^ären aber auch eine Lösung M�r 

einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: Die Höchstzahl an Sitzen im 

EP ist vertraglich begrenzt, auch um die Arbeitsfähigkeit zu 

gewährleisten. Gleichzeitig müssen mit jeder EU-Erweiterung 

mehr Bürger/-innen politisch vertreten werden. 

 Inwieweit die Vorschläge Chancen auf eine Umsetzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politischen Mehrheits-

verhältnissen in den Mitgliedstaaten ab. In den vergangenen 

Jahren sind vielerorts Parteien stärker geworden, die eine Rück -

verlagerung von .ompetenzen weg von der E8 hin zu den Mit�

gliedstaaten fordern, mit dem Gedanken eines EU-Ausstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine Abschaffung der EU in ihrer 

heutigen Form befürworten. 

Aufgaben und Funktionen

Politikgestaltung und Gesetzgebung

·Das EP verabschiedet die Gesetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) meist ge-

meinsam mit dem 9at der E< ($ 4inisterrat).

·Das EP entscheidet gemeinsam mit dem 4inisterrat �ber den 

jährlichen Haushaltsplan und erteilt seine Zustimmung zum 

4ehrQährigen -inanzrahmen (4-9).

Repräsentation und Kommunikation

·Die 4dEP repräsentieren die Wähler/-innen und tauschen 

sich mit Interessengruppen aus. Alle 4dEP arbeiten mindes-

tens vier Wochen pro Jahr ausschließlich in ihrem Wahlkreis.

·Das EP arbeitet mit nationalen Parlamenten zusammen.

Wahl der Kommission

·Kommissionspräsident/-in: Das EP ^ählt mit der 4ehrheit 

seiner 4itglieder die Person� die die 4itgliedstaaten im Euro-

päischen 9at (E9) mit Xualifi zierter 4ehrheit (DSpicker Nr. 1�� 

S. 4) für das Amt vorgeschlagen haben.  

·Kommission: Das EP muss allen Kommissionsmitgliedern 

anschließend die Zustimmung erteilen. Über ihre Eignung 

wird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle

·Das EP kann mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und zugleich der 4ehrheit der Sitze im EP einen 

Misstrauensantrag gegen die Kommission beschließen. 

Die Kommission muss dann geschlossen zurücktreten.

·4it der Haushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU-

Gelder vorschriftsgemäß ausgegeben worden sind. Damit 

hat das EP auch im Nachhinein die Kontrolle über die Kom-

mission und andere EU-Organe. 

  

 März 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 Oktober 2020 

Vertragsreformen

·Das EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU-Verträge beim ER einreichen. Beschließt der ER die 

Einberufung eines Verfassungskonvents, muss das EP bei 

der Aus arbeitung beteiligt werden. Bei einfachen Vertrags-

änderungen hat das EP Zustimmungsrecht.

·Das EP stimmt der Aufnahme von Verhandlungen zum 

EU-Beitritt oder -Austritt eines Landes zu.

Aufbau

Das Plenum als Vollversammlung aller 4dEP stimmt �ber 

inhaltliche Entscheidungen mit 4ehrheit ab. <nterst�tzt ^ird 

es dabei u. a. von folgenden Gremien und Organen:

·Die meisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-

nen mit ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 

mindestens 23 4dEP� die aus sieben verschiedenen 4itglied-

staaten kommen m�ssen. 0n der Legislaturperiode 2024 ¶ 202  

gibt es aktuell acht Fraktionen und 32 Mraktionslose 4dEP. 

·Die 20 ständigen Ausschüsse (gewählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 

fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 

vor. 1edes 4dEP gehört mindestens einem Ausschuss an. 

·Zeitlich begrenzt können Untersuchungsausschüsse auf 

Antrag eines Viertels der 4dEP eingesetzt ^erden� ^enn 

etwa Hinweise auf Verstöße gegen EU-Recht durch EU- 

Organe� 4itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

·Der/die Präsident/-in und die 14 Vertreter/-innen leiten die 

Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 

·Der Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 

Erste/-r Vizepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 

Sie organisiert die parlamentarische Arbeit und die Zusam-

menarbeit des EP mit anderen EU-Organen und nationalen 

Parlamenten.

Damit es nun schneller gehen kann, werden die Verhand-

lungen im Trilog-Verfahren (DS. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 

geänderte Fassung wird schnell erreicht.
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Sowohl EP als auch Ministerrat verabschieden die Ver-

ordnung, auch Klimaschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klimaneutralität 

bis 2050 wird damit in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entwurf 

liegt dem EP zur Abstimmung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4ehrheit.

Anschließend: Die EU-Kommission legt das Gesetzespaket „Fit for 55“ 

vor, das die Ziele des eher allgemein gehaltenen Klimaschutzgesetzes 

näher ausformuliert. Ein neues Gesetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entwurf beim Ministerrat. Die Umweltminister/-innen der 

27 4itgliedstaaten haben ^eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^urM 

muss zurück ins EP.

Der Entwurf geht an den Umweltausschuss des EP und wird dort 

verhandelt. Interessengruppen wie Industrie- oder Umweltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, weitere Ausschüsse werden eingebunden.

Die EU-Kommission legt einen Gesetzentwurf vor, 

wie die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen „Kontinent“ werden soll.
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Das Europäische Parlament (EP) im Überblick

Das EP ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen 

Union (EU) und das einzige direkt gewählte supranationale 

(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 

Parlament der Welt. Es ging in seiner heutigen Form aus der 

Europäischen Parlamentarischen Versammlung der Europäi-

schen .emeinschaMt (E.) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^urde.   

In Kürze: Das EP …

· vertritt die rund 447 Millio
nen Bürger/-innen der EU.

· wird für jeweils 5 Jahre (Legislaturperiode) gewählt.

· hat bis zu 751 Abgeordnete (Mitglieder des Europäischen  

 Parlaments = MdEP) aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

· besteht 2024 – 2029 aus 720 MdEP.

· ist nicht nach nationaler Zugehörigkeit, sondern auf Basis  

 politis
cher Orientierung in länderübergreifenden 

 Fraktionen organisiert.

· arbeitet in allen 24 Amtsprachen der EU.   

· hat seinen of  ̀ziellen Sitz in Stra¡burg (für Plenarsitzun�

 gen), die Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel.

 Das EP hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung ge-

 
wonnen, dennoch fehlen ihm nach wie vor wichtige Rechte, 

die nationale Volksvertretungen (Parlamente) haben. So fehlt 

dem EP das Recht, Gesetze vorzuschlagen (Gesetzesinitiativrecht 

D S. �� �). Au¡erdem wählt das EP die Europäische .ommission 

(also die E[ekutive der E8 ɚ 5egierung) nicht allein und die 

Hürden für einen Misstrauensantrag liegen sehr hoch (D S. �). 

,n Bereichen wie der Au¡en� und Sicherheitspolitik
 ist es bis 

heute weitgehend von der Mitsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D Spicker Nr. 1�

Die Rolle des EP bei der Gesetzgebung     

Das EP entscheidet vieles mit, aber so gut wie nichts allein: Auf 

diese Formel kann man seine Rolle bei der EU-Gesetzgebung 

bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 

Kommission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

�ber die Vorlagen teilen sich der 4inisterrat als Vertretung der 

4itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der EU

 Um das komplexe Verfahren zu beschleunigen, sind 

„Triloge“ eingeführt worden. Das sind Verhandlungen 

zwischen *esandten von .ommission� Ministerrat und EP� die 

.ompromissvorschläge erarbeiten sollen. Diesen müssen EP und 

Ministerrat dann nur noch formell zustimmen. Das Verfahren 

spart Zeit, w
ird jedoch oft als zu wenig transparent kritisiert. 

Mittle
rweile gibt es ein Regelwerk für Trilog-Verhandlungen in 

der Geschäftsordnung des EP.

Wahlen zum EP

Genau genommen gibt es nicht die eine Europa-

^ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<-4itglied-

staaten alle fünf Jahre parallele Wahlen zum 

EP statt. D
ie Bürger/-innen stimmen dabei für 

eine na tionale Partei (Listen^ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden möchten. In Deutschland hat jede/-r W
ahl-

berechtigte eine Stimme� die M�r eine Liste vergeben ^erden 

kann. Auch das Wahlsystem ist nicht einheitlich. Die 4itglied-

staaten müssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 

Wahlsystems aber an eine Reihe von Grundsätzen halten:

·Die 4dEP ^erden nach dem Verhältnis^ahlsystem ge^ählt.

·Die Wahl erfolgt allgemein, unmittelbar, fre
i und geheim.

·1ede/-r W
ahlberechtigte darM nur einmal (also in einem Land) 

wählen.

 Wahlberechtigt ist, wer Unionsbürger/-in ist und die inner-

 
staatlichen wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. D

as 

Mindestalter für das aktive Wahlrecht liegt in den meisten Mit-

gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n Malta� �sterreich und seit ���� in 

Deutschland dürfen auch Bürger/-innen ab 16 Jahren wählen. 

Wie werden die Sitze verteilt?

Die Sitzverteilung folgt dem Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. Das bedeutet: Bevölkerungsreiche 4itgliedstaaten 

entsenden absolut gesehen mehr Abgeordnete ins EP als 

bevölkerungs mä�ig kleine 4itgliedstaaten� im Verhältnis sind 

gro�e 4itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. S
o soll 

auch den 4enschen in kleineren Ländern eine ^irksame parla-

mentarische 4itbestimmung ermöglicht ^erden.

Die Arbeit des EP am Beispiel der Klimapolitik

In der Klima- und Umweltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen. Im Novem-

ber 201  stimmten 42  4dEP bei 22� .egenstimmen und 1  

Enthaltungen dafür, den „Klimanotstand“ auszurufen. In dem 

Antrag ^ird die E<-2ommission auMgeMordert� stärkere 4a�-

nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels einzuleiten. Dem-

nach sollen bis 2030 die CO 2
-Emissionen gegen�ber 1  0 um 

55 Prozent gesenkt werden. Das EU-Klimaschutzgesetz wurde 

wenig später auf den Weg gebracht.

So entstand das EU-Klimaschutzgesetz:

Europäisches Parlament

Perspektiven und Herausforderungen

Das EP hat mit Qeder E<-9eMorm 4itspracherechte hinzuge-

wonnen. Die EU ist dennoch weit davon entfernt, eine parla-

mentarische Demokratie zu sein. Zwei seit langem diskutierte 

Reformvorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines Gesetzesinitiativrechts für das EP

Die EU würde damit stärker einer parlamentarischen Demokra-

tie gleichkommen� ^ie es sie in den 4itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch mit dem Initiativmonopol der Kommission wür-

de aber die -rage auM^erMen� ob nicht auch der 4inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesamteuropäischer (tra
nsnationaler) Listen 

Die Wähler/-innen könnten dann in der gesamten EU für diesel-

ben 2andidierenden stimmen. Das käme dem 2014 erstmals 

erprobten 4odell E<-^eiter Be^erber/-innen um das Amt des 

Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsidentin zugute. 

.esamteuropäische Listen ^ären aber auch eine Lösung M�r 

einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: Die Höchstzahl an Sitzen im 

EP ist vertraglich begrenzt, auch um die Arbeitsfähigkeit zu 

gewährleisten. Gleichzeitig müssen mit jeder EU-Erweiterung 

mehr Bürger/-innen politisch vertreten werden. 

 Inwieweit die Vorschläge Chancen auf eine Umsetzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politis

chen Mehrheits-

verhältnissen in den Mitgliedstaaten ab. In den vergangenen 

Jahren sind vielerorts Parteien stärker geworden, die eine Rück -

verlagerung von .ompetenzen weg von der E8 hin zu den Mit�

gliedstaaten fordern, mit dem Gedanken eines EU-Ausstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine Abschaffung der EU in ihrer 

heutigen Form befürworten. 

Aufgaben und Funktionen

Politikgestaltung und Gesetzgebung

·Das EP verabschiedet die Gesetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) meist ge-

meinsam mit dem 9at der E< ($ 4inisterrat).

·Das EP entscheidet gemeinsam mit dem 4inisterrat �ber den 

jährlichen Haushaltsplan und erteilt seine Zustimmung zum 

4ehrQährigen -inanzrahmen (4-9).

Repräsentation und Kommunikation

·Die 4dEP repräsentieren die Wähler/-in
nen und tauschen 

sich mit Interessengruppen aus. Alle 4dEP arbeiten mindes-

tens vier Wochen pro Jahr ausschließlich in ihrem Wahlkreis.

·Das EP arbeitet mit nationalen Parlamenten zusammen.

Wahl der Kommission

·Kommissionspräsident/-in
: Das EP ^ählt mit der 4ehrheit 

seiner 4itglieder die Person� die die 4itgliedstaaten im Euro-

päischen 9at (E9) mit Xualifi zierter 4ehrheit (D
Spicker Nr. 1�� 

S. 4) für das Amt vorgeschlagen haben.  

·Kommission: Das EP muss allen Kommissionsmitgliedern 

anschließend die Zustimmung erteilen. Über ihre Eignung 

wird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle

·Das EP kann mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und zugleich der 4ehrheit der Sitze im EP einen 

Misstrauensantrag gegen die Kommission beschließen. 

Die Kommission muss dann geschlossen zurücktreten.

·4it der Haushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU-

Gelder vorschriftsgemäß ausgegeben worden sind. Damit 

hat das EP auch im Nachhinein die Kontrolle über die Kom-

mission und andere EU-Organe. 

  

 März 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 Oktober 2020 

Vertragsreformen

·Das EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU-Verträge beim ER einreichen. Beschließt der ER die 

Einberufung eines Verfassungskonvents, muss das EP bei 

der Aus arbeitung beteiligt werden. Bei einfachen Vertrags-

änderungen hat das EP Zustimmungsrecht.

·Das EP stimmt der Aufnahme von Verhandlungen zum 

EU-Beitritt
 oder -Austritt 

eines Landes zu.

Aufbau

Das Plenum als Vollversammlung aller 4dEP stimmt �ber 

inhaltliche Entscheidungen mit 4ehrheit ab. <nterst�tzt ^ird 

es dabei u. a. von folgenden Gremien und Organen:

·Die meisten nationalen Parteien organisieren sich in Fraktio-

nen mit ähnlichen politischen Ansichten. Sie bestehen aus 

mindestens 23 4dEP� die aus sieben verschiedenen 4itglied-

staaten kommen m�ssen. 0n der Legislaturperiode 2024 ¶ 202  

gibt es aktuell acht Fraktionen und 32 Mraktionslose 4dEP. 

·Die 20 ständigen Ausschüsse (gewählt auf 2,5 Jahre) arbeiten 

fachgebunden und bereiten die inhaltlichen Entscheidungen 

vor. 1edes 4dEP gehört mindestens einem Ausschuss an. 

·Zeitlich begrenzt können Untersuchungsausschüsse auf 

Antrag eines Viertels der 4dEP eingesetzt ^erden� ^enn 

etwa Hinweise auf Verstöße gegen EU-Recht durch EU- 

Organe� 4itgliedstaaten oder Einzelpersonen vorliegen.

·Der/die Präsident/-in
 und die 14 Vertreter/-innen leiten die 

Plenarsitzungen und vertreten das EP nach außen. 

·Der Konferenz der Präsidenten gehören Präsident/-in, 

Erste/-r V
izepräsident/-in und die Fraktionsvorsitzenden an. 

Sie organisiert die parlamentarische Arbeit und die Zusam-

menarbeit des EP mit anderen EU-Organen und nationalen 

Parlamenten.

Damit es nun schneller gehen kann, werden die Verhand-

lungen im Trilog-Verfahren (D S. 5) fortgeführt. Eine Einigung auf eine 

geänderte Fassung wird schnell erreicht.
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In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wird die 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Aus den 

westlichen Besatzungszonen war bereits am 23. Mai 1949 mit Inkraft-

treten des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

hervorgegangen. Für West-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 

erhalten, Ost-Berlin wird zur Hauptstadt der DDR (DS.1). 

Menschen im ganzen Land streiken und demonstrieren für 

Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sowjetische Besatzungs-

macht erklärt den Ausnahmezustand und schlägt den Volksaufstand

mit Gewalt nieder, wobei mindestens 55 Menschen sterben. 

Von September 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4illionen 

4enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 

reagiert mit dem Mauerbau (DS. 6).

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-

bungen der SED--�hrung unter Walter <lbricht bleiben in den AnMängen 

stecken und scheitern am 9eMormun^illen des SED-Apparates. 

Am �. 4ai geht mit der bedingungslosen 2apitulation der Wehrmacht 

der A^eite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^ird von den alliier-

ten Siegermächten -rankreich� .ro�britannien� So^Qetunion und <SA in 

vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

Historische Wegmarken

Sozialistische Planwirtschaft 

Gemäß der sozialistischen Ideologie wurde auch die Wirtschaft 

umgebaut: 

·Die staatlichen Wirtschaftsinstanzen bestimmten unter 

Leitung der SED mithilfe von Plänen (z.B. „Fünfjahrplan“) 

die Produktion und Verteilung aller Güter und Dienst-

leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 

·Nach 1945 wurde die Großindustrie durch die sowjetische 

Besatzungsmacht enteignet, schrittweise in Volkseigene 

Betriebe (VEB) überführt und somit verstaatlicht. Privat-

betriebe wurden nach und nach zurückgedrängt. 

·Der Großgrundbesitz wurde ab 1945 durch eine Bodenreform 

neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ mussten sich 1960 zu Land-

wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)

zusammenschließen (Zwangskollektivierung). So entstand 

eine moderne agrarische Großproduktion. 

Die zentrale Planung der WirtschaMt ^ar ineѝzient und b�rokra-

tisch. Der WegMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-

ze.1972 wurden die meisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 

verstärkten sich die Versorgungsprobleme. Aus dem strengen 

Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 

und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 

ein Mangel an Waren und Dienstleistungen aller Art. Für stark 

nachgefragte Güter wie Autos gab es lange Wartelisten. 

Trotz aller Probleme verfügte die DDR zum Teil über eine 

hochentwickelte Industrie, etwa in der Chemie-, Elektro-

und Textilbranche sowie im Maschinenbau, der Feinmechanik 

und Optik. In den 1980er Jahren war man in der technologischen 

Entwicklung jedoch so weit zurückgefallen, dass die Produkte 

nicht mehr weltmarktfähig waren. 

Scheitern der DDR

Die DDR scheiterte nicht zuletzt an dem selbst gesteckten 

Anspruch ihrer .r�ndergeneration� das Ébessere Deutschland¸ 

zu sein. Fünf wichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 

Scheitern der DDR: 

1) Mangelnde Legitimation

Die DD9 konnte sich zu keinem Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 

demokratische Mehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 

st�tzen. Alle Wahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 

zusammengestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 

99 Prozent Zustimmung stand vorher fest.

2) Unklare Identität

Die SED--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene Nation 

mit eigenen regionalen Traditionen zu definieren. Diese 0deologie 

schlug jedoch in der Bevölkerung kaum Wurzeln. 

3) Wirtschaftlicher Niedergang

Alle Versuche� die Plan^irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-

terten an der Reformunfähigkeit des politischen Systems. Der 

DD9 gelang es nie� die an ^estlichen 2onsumvorstellungen 

ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Permanente Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte

Jeder Versuch einer tiefgreifenden Demokratisierung gefährdete 

die 4acht der SED und ^ar des^egen zum Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6ZtIlVcRZ

Die DD9 ^ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�

also des globalen 2onflikts z^ischen den markt^irtschaMtlich 

und demokratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 

(ÉWestmächte¸) und der kommunistischen So^Qetunion und ihren 

Satellitenstaaten (ÉOstblock¸). Der in den 1 �0er 1ahren einset-

zende AerMall des Ostblocks trug auch zum Ende der DD9 bei.

Marxismus-Leninismus

<m ihre /errschaMt zu legitimieren� bezog sich die SED auM den 

É4ar_ismus-Leninismus¸ als ideologische .rundlage. Er ^urde 

als wissenschaftliches System verstanden, mit dem die gesell-

schaMtliche Ent^icklung allgemeing�ltig erklärt und vorherseh-

bar gemacht werden könne. Die Lehre galt mit den Worten 

Lenins als Éallmächtig� ^eil sie ^ahr ist¸ und ^ar ein verbind-

liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1.Kapitalismus = ein System der Ausbeutung und Unter-

drückung, das durch Privateigentum an Produktionsmitteln 

gekennzeichnet und durch die Revolution der „ausgebeuteten 

Klassen“ (= Proletariat) zu überwinden ist

2.Imperialismus = das höchste und letzte Stadium des Kapita-

lismus, in dem Großmächte wie die USA gemeinsam mit den 

großen Monopolen (marktbestimmende Großkonzerne) nach 

der Weltherrschaft greifen 

3.Sozialismus = die „Diktatur des Proletariats“, die durch 

Gemeineigentum an den wichtigsten Produktionsmitteln 

gekennzeichnet ist und im unversöhnlichen Gegensatz zum 

Kapitalismus steht

4.Kommunismus = klassenlose Gesellschaft nach dem welt-

weiten Sieg des Sozialismus 

Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820– 

1895) verfassten 1848 gemeinsam das „Manifest der Kom-

munistischen Partei“, das als Grundlagenwerk des Marxismus 

gilt. Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) entwickelte den 

Marxismus mit eigenen Werken weiter (z.B. „Staat und Revo-

lution“), führte die Russische Oktoberrevolution (1917) an und 

wurde zum Gründer der Sowjetunion. 

Umstrittenes Erinnern

Wie soll man sich heute an die DDR erinnern? Die Frage ist 

immer wieder Gegenstand hitziger Debatten. Die einen weisen 

darauf hin, dass das Leben in der DDR nicht ausschließlich 

unfrei war und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 

das in der DD9 ver�bte <nrecht als solches zu benennen und 

auMzuarbeiten. Dieser 2ampM um die ÉDeutungshoheit zur DD9¸ 

lässt sich an einigen Stichworten verdeutlichen: 

(lltHg: Die <nterdr�ckung durch SED und 4MS haben viele 

Menschen im Alltag nicht wahrgenommen, und versucht, 

jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. Dies 

erscheint vielen ehemaligen DDR-Bürger/-innen im Rückblick 

als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZTuZ¸:Ihrem Selbstverständnis nach war die DDR 

ein antiMaschistischer Staat und damit oѝziell Mrei von 9assis-

mus und 9echtse_tremismus. <m dieses Bild auMrechtzuerhal-

ten, wurden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .ebot M�r die SED� 

doch zugleich lautete die Losung: ÉDer -rieden muss be^affnet 

sein.¸ -aktisch ^ar die .esellschaMt� nicht zuletzt auch das 

Bildungssystem, in hohem Maße militarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der DD9 einen gro�en Ausammenhalt 

unter 2olleginnen� -reunden und -amilie. Allerdings Mu�te die-

ser nicht zuletzt auf dem allgegenwärtigen Mangel an Gütern 

und Dienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit:Die niedrigen 4ieten� die g�nstige 2inder-

betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 

garantierten soziale Sicherheit. Diese Subventionierung trug 

Qedoch zum ^irtschaMtlichen Niedergang der DD9 bei.

Parteidiktatur der SED

In der DDR lag alle politische Macht in den Händen der Sozia-

listischen Einheitspartei Deutschlands (SED)� die 1 4� aus der 

A^angsvereinigung der 2ommunistischen Partei (2PD) und 

der Sozialdemokratie (SPD) hervorgegangen war. Die übrigen 

Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum 4itspracherechte� 

weshalb man von einer Parteidiktatur sprechen kann. Oberstes 

Machtorgan des Staates war das Politbüro des Zentralkomi-

tees (ZK) der SED, das alle wichtigen Fragen entschied. Die 

SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, was sich nicht zuletzt 

im ideologisch geprägten Erziehungssystem ^iderspiegelte. 

<nterhalb des Politb�ros e_istierte eine Doppelstruktur von 

Partei- und Staatsapparat. Die Instanzen der Partei waren 

dabei allen staatlichen .remien (E_ekutive� Legislative� 1udika-

tive) gegenüber weisungsberechtigt. Über die Besetzung von 

^ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem¸). Die 

.rundrechte ^aren in der DD9 au�er 2raMt gesetzt� ob^ohl sie 

teilweise in der Verfassung erwähnt wurden. Insofern ist die 

Auschreibung É<nrechtsstaat¸ treffend� ^enn auch nicht Qeder 

9echtsakt r�ckblickend <nrecht ^ar. 

 1945

 17. Juni 1953

 13. Aug. 1961

 1963 – 1971
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Verhältnis der beiden deutschen Staaten 

DDR und BRD standen sich während des Kalten Krieges 

äußerst feindselig gegenüber. Die BRD weigerte sich bis 1972, die 

DDR als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zwei 

Staaten einer Nation. Die DDR dagegen sah sich als eigene Nation 

und grenzte sich strikt vom Westen ab. In welch geringem Maße 

diese Politik in der Bevölkerung verwurzelt war, zeigte sich bei der 

Volkskammerwahl vom 18. März 1990, die ein überwältigendes 

Votum für Freiheit, Demokratie und Wiedervereinigung ergab.

Die DDR wird international anerkannt. Im Inneren kommt 

es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-

rungen und zur EinM�hrung umMangreicher Sozialleistungen.  1971 – 1976

Massendemonstrationen führen zum Mauerfall und läuten 

einen <mbruch ein. Am 1�. 4ärz 1  0 kommt es zu freien Volkskam-

merwahlen, bei denen sich fast die Hälfte der Wähler/-innen für eine 

rasche Vereinigung mit der BRD ausspricht. 

 9. Nov. 1989

<m null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-

ren und wird Teil der Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt nun auch 

in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen sowie in ganz Berlin.

 �� 6Rt� �  �

Kontrolle und Unterdrückung

Die DD9 ^ar geprägt von einem strengen System der 2ontrolle 

und <nterdr�ckung. 4einungsMreiheit� ^enngleich verMassungs-

rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^enig ^ie PresseMreiheit.

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, im Volksmund 

ÉStasi¸) ^achte mithilMe eines engmaschigen Spitzelsystems 

aus hauptamtlichen und inoѝziellen 4itarbeitern (04) �ber die 

Bürger/-innen. Zwischen 1950 und 1990 waren insgesamt etwa 

624.000 Personen als IM tätig. 

Das <nterdr�ckungssystem des 4MS Munktionierte nur im engen 

Ausammen^irken mit der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 

So gab es in der DDR rund 250.000 politisch motivierte 

Gerichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 

mehr als 3.000 politische Häftlinge in Gefängnissen wie der 

DDR-weit bekannten Haftanstalt Bautzen II ein. 

Die militärisch gesicherte Staatsgrenze zur Bundesrepublik,

also die innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer, 

war Teil des „Eisernen Vorhangs“ (DS.1) und bedeutete das fak-

tische Ausreiseverbot für den überwiegenden Teil der Bevölke-

rung. Weit über 100.000 DDR-Bürger/-innen versuchten zwischen 

1961 und 1989, die Grenze zwischen den Machtblöcken illegal 

zu überwinden. Mindestens 600 dieser „ungesetzlichen Grenz-

übertreter“ wurden aufgrund des Schießbefehls von DDR-Grenz-

soldaten erschossen bzw. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

Neben dem System unmittelbarer .e^altaus�bung e_istierte 

eine umMassende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 

von B�rger/-innen entsprechend ihrer Nähe zum SED-9egime. 

Das betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die Wohnungs-

vergabe� den Augang zu 2onsumg�tern� 9eisemöglichkeiten 

oder die Gesundheitsfürsorge. 
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In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wird die 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Aus den 

westlichen Besatzungszonen war bereits am 23. Mai 1949 mit Inkraft-

treten des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

hervorgegangen. Für West-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 

erhalten, Ost-Berlin wird zur Hauptstadt der DDR (D S.1). 

Menschen im ganzen Land streiken und demonstrieren für 

Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sowjetische Besatzungs-

macht erklärt den Ausnahmezustand und schlägt den Volksaufstand

mit Gewalt nieder, wobei mindestens 55 Menschen sterben. 

Von September 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4illionen 

4enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 

reagiert mit dem Mauerbau (D S. 6).

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-

bungen der SED--�hrung unter Walter <lbricht bleiben in den AnMängen 

stecken und scheitern am 9eMormun^illen des SED-Apparates. 

Am �. 4ai geht mit der bedingungslosen 2apitulation der Wehrmacht 

der A^eite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^ird von den alliier-

ten Siegermächten -rankreich� .ro�britannien� So^Qetunion und <SA in 

vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

Historische Wegmarken

Sozialistische Planwirtschaft 

Gemäß der sozialistischen Ideologie wurde auch die Wirtschaft 

umgebaut: 

· Die staatlichen Wirtschaftsinstanzen bestimmten unter 

Leitung der SED mithilfe von Plänen (z. B. „Fünfjahrplan“) 

die Produktion und Verteilung aller Güter und Dienst-

leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 

· Nach 1945 wurde die Großindustrie durch die sowjetische 

Besatzungsmacht enteignet, schrittweise in Volkseigene 

Betriebe (VEB) überführt und somit verstaatlicht. Privat-

betriebe wurden nach und nach zurückgedrängt. 

· Der Großgrundbesitz wurde ab 1945 durch eine Bodenreform 

neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ mussten sich 1960 zu Land-

wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)

zusammenschließen (Zwangskollektivierung). So entstand 

eine moderne agrarische Großproduktion. 

Die zentrale Planung der WirtschaMt ^ar ineѝzient und b�rokra-

tisch. Der WegMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-

ze. 1972 wurden die meisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 

verstärkten sich die Versorgungsprobleme. Aus dem strengen 

Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 

und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 

ein Mangel an Waren und Dienstleistungen aller Art. Für stark 

nachgefragte Güter wie Autos gab es lange Wartelisten. 

Trotz aller Probleme verfügte die DDR zum Teil über eine 

hochentwickelte Industrie, etwa in der Chemie-, Elektro-

und Textilbranche sowie im Maschinenbau, der Feinmechanik 

und Optik. In den 1980er Jahren war man in der technologischen 

Entwicklung jedoch so weit zurückgefallen, dass die Produkte 

nicht mehr weltmarktfähig waren. 

Scheitern der DDR

Die DDR scheiterte nicht zuletzt an dem selbst gesteckten 

Anspruch ihrer .r�ndergeneration� das Ébessere Deutschland¸ 

zu sein. Fünf wichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 

Scheitern der DDR: 

1) Mangelnde Legitimation

Die DD9 konnte sich zu keinem Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 

demokratische Mehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 

st�tzen. Alle Wahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 

zusammengestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 

99 Prozent Zustimmung stand vorher fest.

2) Unklare Identität

Die SED--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene Nation 

mit eigenen regionalen Traditionen zu definieren. Diese 0deologie 

schlug jedoch in der Bevölkerung kaum Wurzeln. 

3) Wirtschaftlicher Niedergang

Alle Versuche� die Plan^irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-

terten an der Reformunfähigkeit des politischen Systems. Der 

DD9 gelang es nie� die an ^estlichen 2onsumvorstellungen 

ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Permanente Verletzung der Menschen- und Bürgerrechte

Jeder Versuch einer tiefgreifenden Demokratisierung gefährdete 

die 4acht der SED und ^ar des^egen zum Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6ZtIlVcRZ

Die DD9 ^ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�

also des globalen 2onflikts z^ischen den markt^irtschaMtlich 

und demokratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 

(ÉWestmächte¸) und der kommunistischen So^Qetunion und ihren 

Satellitenstaaten (ÉOstblock¸). Der in den 1 �0er 1ahren einset-

zende AerMall des Ostblocks trug auch zum Ende der DD9 bei.

Marxismus-Leninismus

<m ihre /errschaMt zu legitimieren� bezog sich die SED auM den 

É4ar_ismus-Leninismus¸ als ideologische .rundlage. Er ^urde 

als wissenschaftliches System verstanden, mit dem die gesell-

schaMtliche Ent^icklung allgemeing�ltig erklärt und vorherseh-

bar gemacht werden könne. Die Lehre galt mit den Worten 

Lenins als Éallmächtig� ^eil sie ^ahr ist¸ und ^ar ein verbind-

liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1. Kapitalismus = ein System der Ausbeutung und Unter-

drückung, das durch Privateigentum an Produktionsmitteln 

gekennzeichnet und durch die Revolution der „ausgebeuteten 

Klassen“ (= Proletariat) zu überwinden ist

2. Imperialismus = das höchste und letzte Stadium des Kapita-

lismus, in dem Großmächte wie die USA gemeinsam mit den 

großen Monopolen (marktbestimmende Großkonzerne) nach 

der Weltherrschaft greifen 

3.Sozialismus = die „Diktatur des Proletariats“, die durch 

Gemeineigentum an den wichtigsten Produktionsmitteln 

gekennzeichnet ist und im unversöhnlichen Gegensatz zum 

Kapitalismus steht

4.Kommunismus = klassenlose Gesellschaft nach dem welt-

weiten Sieg des Sozialismus 

Karl Marx (1818 –1883) und Friedrich Engels (1820 – 

1895) verfassten 1848 gemeinsam das „Manifest der Kom-

munistischen Partei“, das als Grundlagenwerk des Marxismus 

gilt. Wladimir Iljitsch Lenin (1870 –1924) entwickelte den 

Marxismus mit eigenen Werken weiter (z. B. „Staat und Revo-

lution“), führte die Russische Oktoberrevolution (1917) an und 

wurde zum Gründer der Sowjetunion. 

Umstrittenes Erinnern

Wie soll man sich heute an die DDR erinnern? Die Frage ist 

immer wieder Gegenstand hitziger Debatten. Die einen weisen 

darauf hin, dass das Leben in der DDR nicht ausschließlich 

unfrei war und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 

das in der DD9 ver�bte <nrecht als solches zu benennen und 

auMzuarbeiten. Dieser 2ampM um die ÉDeutungshoheit zur DD9¸ 

lässt sich an einigen Stichworten verdeutlichen: 

(lltHg: Die <nterdr�ckung durch SED und 4MS haben viele 

Menschen im Alltag nicht wahrgenommen, und versucht, 

jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. Dies 

erscheint vielen ehemaligen DDR-Bürger/-innen im Rückblick 

als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZTuZ¸: Ihrem Selbstverständnis nach war die DDR 

ein antiMaschistischer Staat und damit oѝziell Mrei von 9assis-

mus und 9echtse_tremismus. <m dieses Bild auMrechtzuerhal-

ten, wurden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .ebot M�r die SED� 

doch zugleich lautete die Losung: ÉDer -rieden muss be^affnet 

sein.¸ -aktisch ^ar die .esellschaMt� nicht zuletzt auch das 

Bildungssystem, in hohem Maße militarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der DD9 einen gro�en Ausammenhalt 

unter 2olleginnen� -reunden und -amilie. Allerdings Mu�te die-

ser nicht zuletzt auf dem allgegenwärtigen Mangel an Gütern 

und Dienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit: Die niedrigen 4ieten� die g�nstige 2inder-

betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 

garantierten soziale Sicherheit. Diese Subventionierung trug 

Qedoch zum ^irtschaMtlichen Niedergang der DD9 bei.

Parteidiktatur der SED

In der DDR lag alle politische Macht in den Händen der Sozia-

listischen Einheitspartei Deutschlands (SED)� die 1 4� aus der 

A^angsvereinigung der 2ommunistischen Partei (2PD) und 

der Sozialdemokratie (SPD) hervorgegangen war. Die übrigen 

Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum 4itspracherechte� 

weshalb man von einer Parteidiktatur sprechen kann. Oberstes 

Machtorgan des Staates war das Politbüro des Zentralkomi-

tees (ZK) der SED, das alle wichtigen Fragen entschied. Die 

SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, was sich nicht zuletzt 

im ideologisch geprägten Erziehungssystem ^iderspiegelte. 

<nterhalb des Politb�ros e_istierte eine Doppelstruktur von 

Partei- und Staatsapparat. Die Instanzen der Partei waren 

dabei allen staatlichen .remien (E_ekutive� Legislative� 1udika-

tive) gegenüber weisungsberechtigt. Über die Besetzung von 

^ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem¸). Die 

.rundrechte ^aren in der DD9 au�er 2raMt gesetzt� ob^ohl sie 

teilweise in der Verfassung erwähnt wurden. Insofern ist die 

Auschreibung É<nrechtsstaat¸ treffend� ^enn auch nicht Qeder 

9echtsakt r�ckblickend <nrecht ^ar. 

 1945

 17. Juni 1953

 13. Aug. 1961

 1963 – 1971

 �� 6Rt� � � 

Verhältnis der beiden deutschen Staaten 

DDR und BRD standen sich während des Kalten Krieges 

äußerst feindselig gegenüber. Die BRD weigerte sich bis 1972, die 

DDR als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zwei 

Staaten einer Nation. Die DDR dagegen sah sich als eigene Nation 

und grenzte sich strikt vom Westen ab. In welch geringem Maße 

diese Politik in der Bevölkerung verwurzelt war, zeigte sich bei der 

Volkskammerwahl vom 18. März 1990, die ein überwältigendes 

Votum für Freiheit, Demokratie und Wiedervereinigung ergab.

Die DDR wird international anerkannt. Im Inneren kommt 

es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-

rungen und zur EinM�hrung umMangreicher Sozialleistungen.  1971 – 1976

Massendemonstrationen führen zum Mauerfall und läuten 

einen <mbruch ein. Am 1�. 4ärz 1  0 kommt es zu freien Volkskam-

merwahlen, bei denen sich fast die Hälfte der Wähler/-innen für eine 

rasche Vereinigung mit der BRD ausspricht. 

 9. Nov. 1989

<m null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-

ren und wird Teil der Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt nun auch 

in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen sowie in ganz Berlin.

 �� 6Rt� �  �

Kontrolle und Unterdrückung

Die DD9 ^ar geprägt von einem strengen System der 2ontrolle 

und <nterdr�ckung. 4einungsMreiheit� ^enngleich verMassungs-

rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^enig ^ie PresseMreiheit.

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, im Volksmund 

ÉStasi¸) ^achte mithilMe eines engmaschigen Spitzelsystems 

aus hauptamtlichen und inoѝziellen 4itarbeitern (04) �ber die 

Bürger/-innen. Zwischen 1950 und 1990 waren insgesamt etwa 

624.000 Personen als IM tätig. 

Das <nterdr�ckungssystem des 4MS Munktionierte nur im engen 

Ausammen^irken mit der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 

So gab es in der DDR rund 250.000 politisch motivierte 

Gerichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 

mehr als 3.000 politische Häftlinge in Gefängnissen wie der 

DDR-weit bekannten Haftanstalt Bautzen II ein. 

Die militärisch gesicherte Staatsgrenze zur Bundesrepublik,

also die innerdeutsche Grenze und die Berliner Mauer, 

war Teil des „Eisernen Vorhangs“ (D S. 1) und bedeutete das fak-

tische Ausreiseverbot für den überwiegenden Teil der Bevölke-

rung. Weit über 100.000 DDR-Bürger/-innen versuchten zwischen 

1961 und 1989, die Grenze zwischen den Machtblöcken illegal 

zu überwinden. Mindestens 600 dieser „ungesetzlichen Grenz-

übertreter“ wurden aufgrund des Schießbefehls von DDR-Grenz-

soldaten erschossen bzw. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

Neben dem System unmittelbarer .e^altaus�bung e_istierte 

eine umMassende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 

von B�rger/-innen entsprechend ihrer Nähe zum SED-9egime. 

Das betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die Wohnungs-

vergabe� den Augang zu 2onsumg�tern� 9eisemöglichkeiten 

oder die Gesundheitsfürsorge. 
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D
ie N

ATO
 heute: Zurück in die Zukunft?

D
ie russische Annexion der K

rim
 2014 w

ar ein erneuter W
en-

depunkt, der das vorläufi ge Ende der Kooperation zw
ischen 

der N
ATO

 und Russland einläutete und zu einer Rückbesinnung 
auf die Kernaufgabe der Bündnisverteidigung führte.

Auf den N
ATO

-G
ipfeln 2014 und 2016 beschlossen die Ver-

bündeten M
aßnahm

en zur Stärkung der Einsatzbereitschaft, 
darunter die Einrichtung einer schnellen N

ATO
-„Speerspitze“

und die rotierende Stationierung m
ulti nationaler K

am
pf-

truppen in den M
itgliedstaaten des an Russland angrenzenden 

Baltikum
s (Estland, Lettland, Litauen). Auch bekräftigten sie 

das Ziel, bis 2024 m
indestens zw

ei Prozent ihres Qew
eiligen 

Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Z
eitenw

ende für die N
A

T
O

D
er im

 Februar 2022 begonnene A
ngriffskrieg R

usslands gegen 
die U

kraine beschleunigte die N
euorientierung der N

A
T

O
. A

uf 
dem

 G
ipfel in M

adrid im
 Juni 2022 beschloss die A

llianz die 
V

erstärkung der 1
A

T
2

�V
erbände entlang der 2

stfl anke� den 
A

usbau der N
R

F von 40.000 auf bis zu 300.000 Soldaten/-innen 
und die A

ufnahm
e von B

eitrittsverhandlungen m
it Finnland und 

Schw
eden (beide abgeschlossen).  R

uss land w
ird als „größte und 

unm
ittelbarste B

edrohung für die Sicherheit“ gesehen.

N
eben der teilw

eisen Rückkehr zu ihren W
urzeln steht die N

ATO
 

auch vor neuartigen H
erausforderungen, die das in M

adrid 
beschlossene N

eue Strategische Konzept, das w
ichtigste 

G
rundlagendokum

ent der N
ATO

 nach dem
 G

ründungsvertrag, 
benennt. D

azu zählen etw
a C

yberkriegsführung oder das 
aufsteigende und zunehm

end aggressiv auftretende C
hina.

Spicker Politik N
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M
itglieder, interne Struktur & Partner

D
ie N

ATO
 um

fasst derzeit 32 M
itglieder (D

 S. 5). Jeder M
it-

gliedstaat ist in der politischen und m
ilitärischen Struktur des 

Verteidigungsbündnisses vertreten:

D
ie N

ATO
 kooperiert m

it Partnerländern in m
ehreren W

elt-
regionen, unter anderem

 m
it 18 europäischen und zentral-

asiatischen Ländern im
 „Euro-Atlantic Partnership C

ouncil“ 
und m

it sieben Ländern des M
aghreb und des N

ahen O
stens 

im
 „M

editerranean D
ialogue“. G

em
einsam

e Aktivitäten reichen 
vom

 politischen D
ialog über Trainingsprogram

m
e für Sicher-

heitskräfte bis hin zu gem
einsam

en M
ilitärübungen.

 
D

ie 1
A

T
2

 hat keine eigenen T
ruppen� sondern greift 

 
für ihre M

issionen auf Soldaten-/innen und M
aterial 

der M
itgliedstaaten zurück.

W
as ist die N

ATO
?

D
ie „N

orth Atlantic Treaty O
rganization“ ist ein Verteidigungs-

bündnis, dem
 32 Staaten Europas und N

ordam
erikas angehö-

ren. Zugleich ist sie eine internationale O
rganisation, deren 

Aufgabe die Um
setzung des N

ordatlantikvertrags (N
orth Atlan -

tic Treaty) ist. D
arin verpfl ichten sich die M

itgliedstaaten, ¯

·
)rieden� D

em
okratie� )reiheit und die +

errschaft des 5
echts 

als gem
einsam

e W
erte zu achten (Präam

bel)�
·

interne .
onfl ikte friedlich beizulegen (A

rtikel 1)�
·

sich m
iteinander zu beraten (Ȧkonsultieren“)� w

enn das 
+

oheitsgebiet (territoriale ,ntegrität)� die 8
nabhängigkeit 

oder Sicherheit eines M
itglieds bedroht sind (A

rtikel �)�
·

einen bew
affneten A

ngriff auf ein M
itglied als A

ngriff 
auf alle zu w

erten. D
ie M

itgliedstaaten m
üssen in diesem

 
ȦB

ündnisfall“ dem
 angegriffenen Staat zu +

ilfe kom
m

en 
(A

rtikel �). D
ie 8

1
�&

harta (A
rtikel �1) sieht ein solches 

5
echt auf Selbstverteidigung� auch kollektiv� vor. 

N
eben der kollektiven Verteidigung zählen zu den Kern auf -

gaben der N
ATO

 auch das K
risenm

anagem
ent und die 

kooperative Sicher heit, die z. B. die Zusam
m

enarbeit m
it 

Partnerländern (D
 S. 4) oder Rüstungskontrolle um

fasst.

 D
ie A

llianz versteht sich auch als „W
ertegem

einschaft“� 
die sich zu D

em
okratie und M

enschenrechten bekennt
und die A

ufnahm
e neuer M

itgliedstaaten von der Einhaltung 
dem

okratischer Standards abhängig m
acht. Jedoch w

aren 
M

itglieder w
ie Portugal oder G

riechenland bei ihrem
 B

eitritt 
noch keine D

em
okratien� und auch gegenw

ärtig sind bei m
anchen 

B
ündnispartnern w

ie der T
ürkei oder U

ngarn R
ückschritte in 

B
ezug auf D

em
okratie und R

echtsstaatlichkeit zu beobachten.

D
eutschlands R

olle in der N
ATO

Im
 Kalten Krieg w

ar die Bundesrepublik der w
ichtigste N

ATO
-

Frontstaat: Auf ihrem
 Territorium

 w
aren zeitw

eise bis zu 
1,5 M

illionen N
ATO

- und Bundesw
ehrsoldaten/-innen statio-

niert. Zugleich bildete D
eutschland in den Planungen von 

N
ATO

 und W
arschauer Pakt das entscheidende Schlachtfeld 

in einem
 m

öglichen „heißen“ Krieg zw
ischen den Blöcken.

N
ach 1990 blieb D

eutschland ein w
ichtiger N

ATO
-Partner:

B
eispiel nukleare Teilhabe

D
eutschland besitzt keine eigenen N

uklearw
aff en, beteiligt sich 

Qedoch an der nuklearen Teilhabe der N
ATO

. D
iese sieht vor, 

dass im
 Konfl iktfall U

S-am
erikanische N

uklearw
aff en, die in 

den Teilhabestaaten gelagert sind, von der Luftw
aff e der Bünd-

nispartner ins Ziel transportiert w
erden. D

ie nukleare Teilhabe 
w

ar in D
eutschland lange stark um

stritten, w
ird Qedoch (auch 

unter dem
 Eindruck des russischen Angriff s auf die U

kraine) 
w

eiter aufrecht erhalten.

B
eispiel Afghanistan

D
eutschland beteiligte sich ab 2002 an der M

ission ISAF (Inter-
national Security Assistance Force 2001 ¶ 2014, ab 2003 unter 
N

ATO
-Führung) und der anschließenden N

ATO
-Ausbildungs-

m
ission. 59 Bundesw

ehrsoldaten starben w
ährend des Ein-

satzes, der 2021 m
it der Evakuierung der letzten w

estlichen 
Truppen abrupt endete.

D
ie N

ATO
 stand im

 Kalten Krieg häufi g in der Kritik der Frie-
densbew

egung, und auch heute noch w
ird die deutsche 

N
ATO

-M
itgliedschaft von m

anchen linken Friedensaktivis-
ten/-innen ¶ aber auch von Rechtsextrem

en ¶ kritisch gesehen. 
D

ennoch w
ird das deutsche Engagem

ent im
 Bündnis heute 

von einer M
ehrheit der Bevölkerung und der M

ehrheit der im
 

Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich m
itgetragen.

G
ründung und K

alter K
rieg 

D
ie Ziele der N

ATO
 in ihrer G

ründungsphase soll der erste 
G

eneralsekretär, Lord Ism
ay, 1953 so beschrieben haben: 

ȦD
ie 1

A
T

2
 soll die A

m
erikaner in Europa drin� die Sow

Mets 
drauß

en und die D
eutschen klein halten.“

D
as Bündnis ging 1949 aus zw

ei vorherigen Verträgen zw
i-

schen w
esteuropäischen Alliierten hervor, die sich nach dem

 
Zw

eiten W
eltkrieg gegen eine neuerliche Aggression D

eutsch-
lands absichern w

ollten. Bald rückte aber die Sow
Qetunion als 

G
egner in den Fokus: M

it dem
 am

 4. April 1949 geschlossenen 
N

ord atlantikvertrag beabsichtigten die G
ründerstaaten, die 

Sow
Qetunion m

ilitärisch abzuschrecken und deren geopoliti-
schen Einfl uss zu begrenzen.

D
er Beitritt der Bundesrepublik erfolgte 1955 und trug zur 

G
ründung des W

arschauer Pakts bei, der als M
ilitärbündnis 

des O
stblocks bis 1991 das G

egenstück zur N
ATO

 bildete. 
N

eben der Blockkonfrontation blieben aber auch die Einbin-
dung W

estdeutschlands und die innere Befriedung Europas 
w

ichtige M
otive der N

ATO
-Bündnispartner.

 1
achdem

 die Sow
Metunion neuartige nukleare M

ittelstrecken�
raketen in Europa stationiert hatte� beschlossen die 1

A
T

2
�

Partner 1��� die Stationierung eigener nuklearer M
ittelstrecken-

raketen� verbun  den m
it einem

 V
erhandlungsangebot an die 

Sow
Metunion. D

ieser N
A

T
O

-D
oppelbeschluss w

urde in den 1���er 
Jahren trotz m

assiver Pro teste der Friedensbew
egung voran -

ge trieben. 1��� einigte m
an sich im

 am
erikanisch�sow

Metischen 
,1

)�V
ertrag (,nterm

ediate 5
ange 1

uclear )orces T
reat\) auf die 

B
egrenzung landgestützter M

ittelstreckenraketen. D
er V

ertrag 
ist seit ��1� ausgesetzt.

D
ie N

ATO
-Erw

eiterungen im
 Ü

berblick
D

ie 1949 von zw
ölf Staaten gegründete Allianz nahm

 in bis-
lang neun Erw

eiterungsrunden zahlreiche neue M
itglieder auf, 

darunter zehn ehem
alige M

itglieder des W
arschauer Pakts 

(bzw
. N

achfolgestaaten). Zuletzt traten Finnland und Schw
eden 

bei. Bosnien-H
erzegow

ina, G
eorgien und die U

kraine haben 
Beitrittsanträge gestellt. 

 1949 
Belgien 
D

änem
ark 

Frankreich* 
G

roß britannien 
 

Island 
Italien
Kanada
Luxem

burg 
N

ieder lande 
N

orw
egen 

Portugal 
U

SA 

 1952 
G

riechenland*
Türkei

 1955 
Bundesrepublik 

 
  D

eutschland

 1982 
Spanien*

23 Staaten sind sow
ohl N

ATO
- als auch EU

-M
itglieder. 

EU und N
ATO

 haben 2003 im
 „Berlin Plus“-Abkom

m
en eine 

enge m
ilitärische Kooperation vereinbart.

D
ie N

ATO
 nach dem

 K
alten K

rieg
M

it der (ufl �sung des >
arschauer PaRts und dem

 Zerfall 
der Sow

Qetunion 1991 hatte die N
ATO

 ihren ursprünglichen 
D

aseinszw
eck verloren. D

ennoch löste sich das Bündnis nicht 
auf, sondern bot den postsow

Qetischen Staaten m
it dem

 Pro-
gram

m
 „Partnership for Peace“ 1994 eine sicherheitspolitische 

Zusam
m

enarbeit an. In der N
ATO

-R
ussland-G

rundakte von 
1997 sicherten sich beide Seiten zu, auf die Androhung oder 
Anw

endung von G
ew

alt zu verzichten und die Souveränität und 
territoriale Integrität aller beteiligten Staaten zu respektieren. 
Vor der ersten O

sterw
eiterung der N

ATO
 1999 verpfl ichtete die-

se sich außerdem
, in den neuen M

itgliedstaaten keine N
u klear-

w
aff en zu stationieren und dort auch keine „substanziellen“ 

Kam
pftruppen dauerhaft zu unterhalten. 2002 w

urde der 
N

ATO
-R

ussland-R
at als Konsultationsgrem

ium
 eingerichtet.

O
bw

ohl die N
ATO

 auch nach 1991 nicht auf Abschreckung und 
kollektive Verteidigung verzichtete, rückten K

risenm
anage-

m
ent und Terrorism

usbekäm
pfung in den M

ittelpunkt: 

·
D

ie K
riege im

 zerfallenden Jugoslaw
ien führten die N

A
T

O
 

in Einsätze auß
erhalb des B

ündnisgebiets („out of area“). 
D

abei blieben die 1
A

T
2

�/uftangriffe im
 .

osovo�.
rieg 1��� 

völkerrechtlich um
stritten� w

eil es dafür keine Erm
ächtigung 

seitens des U
N

-Sicherheitsrats gab. 
·

D
ie Terroranschläge vom

 11. Septem
ber ���1 in den 8

SA
 

führten zur bisher einzigen A
usrufung des B

ündnisfalls und 
zum

 ,SA
)�Einsatz in A

fghanistan ���1 ȟ ��1� (D
 S. �).

·
V

om
 8

1
�Sicherheitsrat erm

ächtigt� griff die 1
A

T
2

 ��11 
m

it /uftschlägen in den lib\schen B
ürgerkrieg ein.

D
en neuartigen Aufgaben begegnete das Bündnis 2002 

auch m
it der Schaff ung neuer Strukturen w

ie der schnellen 
Eingreiftruppe „N

ATO
 Response Force“ (N

RF).

(Gründungsmitglieder)

 1999 
Polen
Tschechische Republik
Ungarn

 2004  Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Rum

änien
Slow

akei
Slow

enien

 2009  Albanien
Kroatien

 2017  M
ontenegro

 2020  N
ordm

azedonien

 2023  Finnland

 2024   Schw
eden

Politische O
rgane 

der N
ATO

 
(H

auptquartier B
rüssel)

M
ilitärische Kom

m
andostruktur 

(m
ehrere H

auptquartiere)

·
N

ordatlantikrat:
Vertreter/-innen der M

it-
gliedstaaten, höchstes 
politisches G

rem
ium

·
G

eneralsekretär/-in: 
oberste/-r Repräsen-
tant/-in der Allianz

·
Parlam

entarische Ver-
sam

m
lung: beratendes 

G
rem

ium
, in dem

 die 
nationalen Parlam

ente 
der M

itgliedstaaten 
repräsentiert sind

·
M

ilitärausschuss, Brüssel: 
berät N

ordatlantikrat m
ilitärisch, 

höchstes m
ilitärisches G

rem
ium

·
Allied C

om
m

and O
perations 

(AC
O

), M
ons/Belgien: zuständig 

für N
ATO

-O
perationen; dem

 AC
O

 
unterstehen u. a. die Kom

m
andos 

der Luft- (Standort: D
eutschland), 

See- (G
roßbritannien) und Land-

streitkräfte (Türkei)
·

Allied C
om

m
and Transform

a-
tions (AC

T), N
orfolk/U

SA: zustän-
dig für Ausbildung und Forschung

N
ATO

H
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ohr D
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C
 BY-SA 4.0; bpb.de/spicker

N
ATO

-Flagge m
it Erklärungen 

nach Lord Ism
ay, erster N

ATO
-

G
eneralsekretär

D
ie Farbe D

unkelblau 
soll den Atlantischen 
O

zean darstellen 

D
er K

reis betont die 
Einheit der M

itglieder

D
er Stern soll den Kom

-
pass darstellen, der 
die N

ATO
 „auf dem

 W
eg 

des Friedens“ hält

*zeitweise nicht Teil der militärischen NATO-Struktur ✁
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D
ie

 N
AT

O
 h

eu
te

: Z
ur

üc
k 

in
 d

ie
 Z

uk
un

ft
?

D
ie

 ru
ss

is
ch

e 
An

ne
xi

on
 d

er
 K

rim
 2

01
4 

w
ar

 e
in

 e
rn

eu
te

r W
en

-
de

pu
nk

t, 
de

r d
as

 v
or

lä
ufi

 g
e 

En
de

 d
er

 K
oo

pe
ra

tio
n 

zw
is

ch
en

 
de

r N
AT

O
 u

nd
 R

us
sl

an
d 

ei
nl

äu
te

te
 u

nd
 z

u 
ei

ne
r R

üc
kb

es
in

nu
ng

 
au

f d
ie

 K
er

na
uf

ga
be

 d
er

 B
ün

dn
is

ve
rte

id
ig

un
g 

fü
hr

te
.

Au
f d

en
 N

AT
O

-G
ip

fe
ln

 2
01

4 
un

d 
20

16
 b

es
ch

lo
ss

en
 d

ie
 V

er
-

bü
nd

et
en

 M
aß

na
hm

en
 z

ur
 S

tä
rk

un
g 

de
r E

in
sa

tz
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D
ie N

ATO
 heute: Zurück in die Zukunft?

D
ie russische Annexion der K

rim
 2014 w

ar ein erneuter W
en-

depunkt, der das vorläufi ge Ende der Kooperation zw
ischen 

der N
ATO

 und Russland einläutete und zu einer Rückbesinnung 
auf die Kernaufgabe der Bündnisverteidigung führte.

Auf den N
ATO

-G
ipfeln 2014 und 2016 beschlossen die Ver-

bündeten M
aßnahm

en zur Stärkung der Einsatzbereitschaft, 
darunter die Einrichtung einer schnellen N

ATO
-„Speerspitze“

und die rotierende Stationierung m
ulti nationaler K

am
pf-

truppen in den M
itgliedstaaten des an Russland angrenzenden 

Baltikum
s (Estland, Lettland, Litauen). Auch bekräftigten sie 

das Ziel, bis 2024 m
indestens zw

ei Prozent ihres Qew
eiligen 

Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Z
eitenw

ende für die N
A

T
O

D
er im

 Februar 2022 begonnene A
ngriffskrieg R

usslands gegen 
die U

kraine beschleunigte die N
euorientierung der N

A
T

O
. A

uf 
dem

 G
ipfel in M

adrid im
 Juni 2022 beschloss die A

llianz die 
V

erstärkung der 1
A

T
2

�V
erbände entlang der 2

stfl anke� den 
A

usbau der N
R

F von 40.000 auf bis zu 300.000 Soldaten/-innen 
und die A

ufnahm
e von B

eitrittsverhandlungen m
it Finnland und 

Schw
eden (beide abgeschlossen).  R

uss land w
ird als „größte und 

unm
ittelbarste B

edrohung für die Sicherheit“ gesehen.

N
eben der teilw

eisen Rückkehr zu ihren W
urzeln steht die N

ATO
 

auch vor neuartigen H
erausforderungen, die das in M

adrid 
beschlossene N

eue Strategische Konzept, das w
ichtigste 

G
rundlagendokum

ent der N
ATO

 nach dem
 G

ründungsvertrag, 
benennt. D

azu zählen etw
a C

yberkriegsführung oder das 
aufsteigende und zunehm

end aggressiv auftretende C
hina.

Spicker Politik N
r. 27

M
itglieder, interne Struktur & Partner

D
ie N

ATO
 um

fasst derzeit 32 M
itglieder (D

 S. 5). Jeder M
it-

gliedstaat ist in der politischen und m
ilitärischen Struktur des 

Verteidigungsbündnisses vertreten:

D
ie N

ATO
 kooperiert m

it Partnerländern in m
ehreren W

elt-
regionen, unter anderem

 m
it 18 europäischen und zentral-

asiatischen Ländern im
 „Euro-Atlantic Partnership C

ouncil“ 
und m

it sieben Ländern des M
aghreb und des N

ahen O
stens 

im
 „M

editerranean D
ialogue“. G

em
einsam

e Aktivitäten reichen 
vom

 politischen D
ialog über Trainingsprogram

m
e für Sicher-

heitskräfte bis hin zu gem
einsam

en M
ilitärübungen.

 
D

ie 1
A

T
2

 hat keine eigenen T
ruppen� sondern greift 

 
für ihre M

issionen auf Soldaten-/innen und M
aterial 

der M
itgliedstaaten zurück.

W
as ist die N

ATO
?

D
ie „N

orth Atlantic Treaty O
rganization“ ist ein Verteidigungs-

bündnis, dem
 32 Staaten Europas und N

ordam
erikas angehö-

ren. Zugleich ist sie eine internationale O
rganisation, deren 

Aufgabe die Um
setzung des N

ordatlantikvertrags (N
orth Atlan -

tic Treaty) ist. D
arin verpfl ichten sich die M

itgliedstaaten, ¯

·
)rieden� D

em
okratie� )reiheit und die +

errschaft des 5
echts 

als gem
einsam

e W
erte zu achten (Präam

bel)�
·

interne .
onfl ikte friedlich beizulegen (A

rtikel 1)�
·

sich m
iteinander zu beraten (Ȧkonsultieren“)� w

enn das 
+

oheitsgebiet (territoriale ,ntegrität)� die 8
nabhängigkeit 

oder Sicherheit eines M
itglieds bedroht sind (A

rtikel �)�
·

einen bew
affneten A

ngriff auf ein M
itglied als A

ngriff 
auf alle zu w

erten. D
ie M

itgliedstaaten m
üssen in diesem

 
ȦB

ündnisfall“ dem
 angegriffenen Staat zu +

ilfe kom
m

en 
(A

rtikel �). D
ie 8

1
�&

harta (A
rtikel �1) sieht ein solches 

5
echt auf Selbstverteidigung� auch kollektiv� vor. 

N
eben der kollektiven Verteidigung zählen zu den Kern auf -

gaben der N
ATO

 auch das K
risenm

anagem
ent und die 

kooperative Sicher heit, die z. B. die Zusam
m

enarbeit m
it 

Partnerländern (D
 S. 4) oder Rüstungskontrolle um

fasst.

 D
ie A

llianz versteht sich auch als „W
ertegem

einschaft“� 
die sich zu D

em
okratie und M

enschenrechten bekennt
und die A

ufnahm
e neuer M

itgliedstaaten von der Einhaltung 
dem

okratischer Standards abhängig m
acht. Jedoch w

aren 
M

itglieder w
ie Portugal oder G

riechenland bei ihrem
 B

eitritt 
noch keine D

em
okratien� und auch gegenw

ärtig sind bei m
anchen 

B
ündnispartnern w

ie der T
ürkei oder U

ngarn R
ückschritte in 

B
ezug auf D

em
okratie und R

echtsstaatlichkeit zu beobachten.

D
eutschlands R

olle in der N
ATO

Im
 Kalten Krieg w

ar die Bundesrepublik der w
ichtigste N

ATO
-

Frontstaat: Auf ihrem
 Territorium

 w
aren zeitw

eise bis zu 
1,5 M

illionen N
ATO

- und Bundesw
ehrsoldaten/-innen statio-

niert. Zugleich bildete D
eutschland in den Planungen von 

N
ATO

 und W
arschauer Pakt das entscheidende Schlachtfeld 

in einem
 m

öglichen „heißen“ Krieg zw
ischen den Blöcken.

N
ach 1990 blieb D

eutschland ein w
ichtiger N

ATO
-Partner:

B
eispiel nukleare Teilhabe

D
eutschland besitzt keine eigenen N

uklearw
aff en, beteiligt sich 

Qedoch an der nuklearen Teilhabe der N
ATO

. D
iese sieht vor, 

dass im
 Konfl iktfall U

S-am
erikanische N

uklearw
aff en, die in 

den Teilhabestaaten gelagert sind, von der Luftw
aff e der Bünd-

nispartner ins Ziel transportiert w
erden. D

ie nukleare Teilhabe 
w

ar in D
eutschland lange stark um

stritten, w
ird Qedoch (auch 

unter dem
 Eindruck des russischen Angriff s auf die U

kraine) 
w

eiter aufrecht erhalten.

B
eispiel Afghanistan

D
eutschland beteiligte sich ab 2002 an der M

ission ISAF (Inter-
national Security Assistance Force 2001 ¶ 2014, ab 2003 unter 
N

ATO
-Führung) und der anschließenden N

ATO
-Ausbildungs-

m
ission. 59 Bundesw

ehrsoldaten starben w
ährend des Ein-

satzes, der 2021 m
it der Evakuierung der letzten w

estlichen 
Truppen abrupt endete.

D
ie N

ATO
 stand im

 Kalten Krieg häufi g in der Kritik der Frie-
densbew

egung, und auch heute noch w
ird die deutsche 

N
ATO

-M
itgliedschaft von m

anchen linken Friedensaktivis-
ten/-innen ¶ aber auch von Rechtsextrem

en ¶ kritisch gesehen. 
D

ennoch w
ird das deutsche Engagem

ent im
 Bündnis heute 

von einer M
ehrheit der Bevölkerung und der M

ehrheit der im
 

Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich m
itgetragen.

G
ründung und K

alter K
rieg 

D
ie Ziele der N

ATO
 in ihrer G

ründungsphase soll der erste 
G

eneralsekretär, Lord Ism
ay, 1953 so beschrieben haben: 

ȦD
ie 1

A
T

2
 soll die A

m
erikaner in Europa drin� die Sow

Mets 
drauß

en und die D
eutschen klein halten.“

D
as Bündnis ging 1949 aus zw

ei vorherigen Verträgen zw
i-

schen w
esteuropäischen Alliierten hervor, die sich nach dem

 
Zw

eiten W
eltkrieg gegen eine neuerliche Aggression D

eutsch-
lands absichern w

ollten. Bald rückte aber die Sow
Qetunion als 

G
egner in den Fokus: M

it dem
 am

 4. April 1949 geschlossenen 
N

ord atlantikvertrag beabsichtigten die G
ründerstaaten, die 

Sow
Qetunion m

ilitärisch abzuschrecken und deren geopoliti-
schen Einfl uss zu begrenzen.

D
er Beitritt der Bundesrepublik erfolgte 1955 und trug zur 

G
ründung des W

arschauer Pakts bei, der als M
ilitärbündnis 

des O
stblocks bis 1991 das G

egenstück zur N
ATO

 bildete. 
N

eben der Blockkonfrontation blieben aber auch die Einbin-
dung W

estdeutschlands und die innere Befriedung Europas 
w

ichtige M
otive der N

ATO
-Bündnispartner.

 1
achdem

 die Sow
Metunion neuartige nukleare M

ittelstrecken�
raketen in Europa stationiert hatte� beschlossen die 1

A
T

2
�

Partner 1��� die Stationierung eigener nuklearer M
ittelstrecken-

raketen� verbun  den m
it einem

 V
erhandlungsangebot an die 

Sow
Metunion. D

ieser N
A

T
O

-D
oppelbeschluss w

urde in den 1���er 
Jahren trotz m

assiver Pro teste der Friedensbew
egung voran -

ge trieben. 1��� einigte m
an sich im

 am
erikanisch�sow

Metischen 
,1

)�V
ertrag (,nterm

ediate 5
ange 1

uclear )orces T
reat\) auf die 

B
egrenzung landgestützter M

ittelstreckenraketen. D
er V

ertrag 
ist seit ��1� ausgesetzt.

D
ie N

ATO
-Erw

eiterungen im
 Ü

berblick
D

ie 1949 von zw
ölf Staaten gegründete Allianz nahm

 in bis-
lang neun Erw

eiterungsrunden zahlreiche neue M
itglieder auf, 

darunter zehn ehem
alige M

itglieder des W
arschauer Pakts 

(bzw
. N

achfolgestaaten). Zuletzt traten Finnland und Schw
eden 

bei. Bosnien-H
erzegow

ina, G
eorgien und die U

kraine haben 
Beitrittsanträge gestellt. 

 1949 
Belgien 
D

änem
ark 

Frankreich* 
G

roß britannien 
 

Island 
Italien
Kanada
Luxem

burg 
N

ieder lande 
N

orw
egen 

Portugal 
U

SA 

 1952 
G

riechenland*
Türkei

 1955 
Bundesrepublik 

 
  D

eutschland

 1982 
Spanien*

23 Staaten sind sow
ohl N

ATO
- als auch EU

-M
itglieder. 

EU und N
ATO

 haben 2003 im
 „Berlin Plus“-Abkom

m
en eine 

enge m
ilitärische Kooperation vereinbart.

D
ie N

ATO
 nach dem

 K
alten K

rieg
M

it der (ufl �sung des >
arschauer PaRts und dem

 Zerfall 
der Sow

Qetunion 1991 hatte die N
ATO

 ihren ursprünglichen 
D

aseinszw
eck verloren. D

ennoch löste sich das Bündnis nicht 
auf, sondern bot den postsow

Qetischen Staaten m
it dem

 Pro-
gram

m
 „Partnership for Peace“ 1994 eine sicherheitspolitische 

Zusam
m

enarbeit an. In der N
ATO

-R
ussland-G

rundakte von 
1997 sicherten sich beide Seiten zu, auf die Androhung oder 
Anw

endung von G
ew

alt zu verzichten und die Souveränität und 
territoriale Integrität aller beteiligten Staaten zu respektieren. 
Vor der ersten O

sterw
eiterung der N

ATO
 1999 verpfl ichtete die-

se sich außerdem
, in den neuen M

itgliedstaaten keine N
u klear-

w
aff en zu stationieren und dort auch keine „substanziellen“ 

Kam
pftruppen dauerhaft zu unterhalten. 2002 w

urde der 
N

ATO
-R

ussland-R
at als Konsultationsgrem

ium
 eingerichtet.

O
bw

ohl die N
ATO

 auch nach 1991 nicht auf Abschreckung und 
kollektive Verteidigung verzichtete, rückten K

risenm
anage-

m
ent und Terrorism

usbekäm
pfung in den M

ittelpunkt: 

·
D

ie K
riege im

 zerfallenden Jugoslaw
ien führten die N

A
T

O
 

in Einsätze auß
erhalb des B

ündnisgebiets („out of area“). 
D

abei blieben die 1
A

T
2

�/uftangriffe im
 .

osovo�.
rieg 1��� 

völkerrechtlich um
stritten� w

eil es dafür keine Erm
ächtigung 

seitens des U
N

-Sicherheitsrats gab. 
·

D
ie Terroranschläge vom

 11. Septem
ber ���1 in den 8

SA
 

führten zur bisher einzigen A
usrufung des B

ündnisfalls und 
zum

 ,SA
)�Einsatz in A

fghanistan ���1 ȟ ��1� (D
 S. �).

·
V

om
 8

1
�Sicherheitsrat erm

ächtigt� griff die 1
A

T
2

 ��11 
m

it /uftschlägen in den lib\schen B
ürgerkrieg ein.

D
en neuartigen Aufgaben begegnete das Bündnis 2002 

auch m
it der Schaff ung neuer Strukturen w

ie der schnellen 
Eingreiftruppe „N

ATO
 Response Force“ (N

RF).

(Gründungsmitglieder)

 1999 
Polen
Tschechische Republik
Ungarn

 2004  Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Rum

änien
Slow

akei
Slow

enien

 2009  Albanien
Kroatien

 2017  M
ontenegro

 2020  N
ordm

azedonien

 2023  Finnland

 2024   Schw
eden

Politische O
rgane 

der N
ATO

 
(H

auptquartier B
rüssel)

M
ilitärische Kom

m
andostruktur 

(m
ehrere H

auptquartiere)

·
N

ordatlantikrat:
Vertreter/-innen der M

it-
gliedstaaten, höchstes 
politisches G

rem
ium

·
G

eneralsekretär/-in: 
oberste/-r Repräsen-
tant/-in der Allianz

·
Parlam

entarische Ver-
sam

m
lung: beratendes 

G
rem

ium
, in dem

 die 
nationalen Parlam

ente 
der M

itgliedstaaten 
repräsentiert sind

·
M

ilitärausschuss, Brüssel: 
berät N

ordatlantikrat m
ilitärisch, 

höchstes m
ilitärisches G

rem
ium

·
Allied C

om
m

and O
perations 

(AC
O

), M
ons/Belgien: zuständig 

für N
ATO

-O
perationen; dem

 AC
O

 
unterstehen u. a. die Kom

m
andos 

der Luft- (Standort: D
eutschland), 

See- (G
roßbritannien) und Land-

streitkräfte (Türkei)
·

Allied C
om

m
and Transform

a-
tions (AC

T), N
orfolk/U

SA: zustän-
dig für Ausbildung und Forschung

N
ATO

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 
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N
ATO

-Flagge m
it Erklärungen 

nach Lord Ism
ay, erster N

ATO
-

G
eneralsekretär

D
ie Farbe D

unkelblau 
soll den Atlantischen 
O

zean darstellen 

D
er K

reis betont die 
Einheit der M

itglieder

D
er Stern soll den Kom

-
pass darstellen, der 
die N

ATO
 „auf dem

 W
eg 

des Friedens“ hält

*zeitweise nicht Teil der militärischen NATO-Struktur ✁
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Bundesrat

D
er Bundesrat kann aber auch selbst aktiv w

erden und eigene 
Initiativen anstoßen. D

azu stehen ihm
 folgende M

öglichkeiten 
zur Verfügung: 

·
D

er B
undesrat ist neben der B

undesregierung und dem
 

B
undestag eines von drei initiativberechtigten O

rganen
auf B

undesebene. Er kann deshalb eigene G
esetzentw

ürfe 
beschließ

en und den anderen beiden zuleiten. 
·

M
it rechtlich unverbindlichen Entschließ

ungen kann der 
B

undesrat seine Perspektive darlegen, auf Problem
e hinw

ei-
sen und Lösungsvorschläge anstoß

en.
·

D
er B

undesrat kann Entw
ürfe für R

echtsverordnungen
beschließ

en und der B
undesregierung zuleiten.

G
esetzesverfahren in Zahlen

Zw
ischen 1949 und 2021 gingen elf Prozent der beschlosse-

nen G
esetze in D

eutschland auf den B
undesrat zurück (74 Pro-

zent auf die B
undesregierung und 15 Prozent auf den B

undestag). 
B

ei den letztlich verkündeten G
esetzen handelt es sich in 51 Pro-

zent der )älle um
 Einspruchsgesetze� �� Prozent ent

 ̀elen auf 
Zustim

m
ungsgesetze. Seit der Föderalism

usreform
 2006 ist der 

A
nteil der Einspruchsgesetze gestiegen.  

W
ie ist der Vorsitz des B

undesrats geregelt?
D

er Bundesrat w
ählt nach einer festgelegten Reihenfolge 

jährlich eine/-n der M
inisterpräsidenten/-innen zu seinem

 Prä-
sidenten. D

ies ist eines der höchsten Staatsäm
ter in D

eutsch-
land. Im

 politischen Alltag ist der Bundesratsvorsitz vor allem
 

m
it repräsentativen Aufgaben verbunden. Ist der Bundespräsi-

dent verhindert, nim
m

t der Bundesrats präsident seine Befug-
nisse w

ahr (Art. 57 G
G

).

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 

Autor: Antonios Souris; 1. Aufl age: M
ai 2023

G
estaltung / Illustrationen: M

ohr D
esign; bpb.de/spicker

W
as ist der B

undesrat?
D

er Bundesrat ist neben dem
 Bundestag, dem

 Bundespräsi-
denten, der Bundesregierung und dem

 Bundesverfassungs-
gericht eines der fünf ständigen Verfassungsorgane des B

un-
des. D

er Bundesrat ist Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus 
D

eutschlands. In Artikel 50 legt das G
rundgesetz (G

G
) näm

lich 
fest: „D

urch den Bundesrat w
irken die Länder bei der G

esetz-
gebung und Verw

altung des Bundes und in Angelegenheiten 
der Europäischen U

nion m
it.“ 

W
ie setzt sich der B

undesrat zusam
m

en?
D

er Bundesrat besteht aus M
itgliedern der 16 Landesregie-

rungen (Art. 51 Absatz 1 G
G

). Es gibt deshalb keine „Bundes-
ratsw

ahlen“ in D
eutschland. Jede Landtagsw

ahl kann aber 
seine Zusam

m
ensetzung verändern.

D
urch seine Zusam

m
ensetzung ist der Bundesrat w

eder der 
Landes- noch der Bundesebene oder einer einzigen staatlichen 
G

ew
alt zuzuordnen: 

·
Landespolitiker/-innen betreiben im

 B
undesrat B

undes-
politik. 

·
D

er B
undesrat ist ein G

esetzgebungsorgan, also Teil der 
Legislative (gesetzgebende G

ew
alt), das sich aus V

ertretern/
-innen der Exekutive (ausübende G

ew
alt) zusam

m
ensetzt.

 D
er B

undesrat als föderatives V
erfassungsorgan auf 

B
un desebene ist eine deutsche B

esonderheit m
it langer

T
radition. Bereits im

 19. Jahrhundert kannte die V
erfassung des

N
orddeutschen B

undes – dem
 ersten B

undesstaat auf dem
 G

ebiet
der heutigen Bundesrepublik – einen Bundesrat, der sich aus
M

itgliedern der Einzelstaaten zusam
m

ensetzte. 

N
euere Entw

icklungen und R
eform

bedarfe
Infolge des inzw

ischen zersplitterten Parteiensystem
s verengen 

sich die G
estaltungsspielräum

e für politische M
ehrheiten im

 
Bundesrat. W

eil dort eine absolute M
ehrheit nötig ist und es 

zudem
 „B

undesratsklauseln“ (D
) gibt, kontrollieren SPD, 

C
D

U/C
SU und die G

rünen jew
eils genug Länderstim

m
en, um

 
Entscheidungen zu blockieren. D

iese Vetom
acht erschw

ert 
poli tische Veränderungen. Es w

ird daher diskutiert, ob eine 
ein fache M

ehrheit (also m
ehr Ja- als N

ein-Stim
m

en) ausrei-
chen sollte. Enthaltungen w

ürden dann nicht m
ehr als 

N
ein-Stim

m
en zählen.

B
undesratsklauseln

In D
eutschland sind K

oalitionsregierungen aus zw
ei oder 

m
ehr Parteien die R

egel. In die K
oalitionsverträge auf Landes -

ebene w
erden „B

undesratsklauseln“ eingefügt. D
iese besagen, 

dass sich das Land im
 B

undesratsplenum
 enthalten m

uss, falls 
die .

oalition keine gem
einsam

e Position  ̀ndet.

Im
 Bundesratsplenum

 w
ird per H

andzeichen abgestim
m

t: 
H

and heben bedeutet Zustim
m

ung. Andernfalls w
ird die H

and 
unten gelassen. D

adurch ist nicht ersichtlich, ob das Land da-
gegen ist oder sich enthält. Außer bei G

rundgesetzänderungen 
geben die M

itschriften der Sitzungen (stenografi sche Proto-
kolle) keine Auskunft über das Stim

m
verhalten der Länder. D

ie 
Landesregierungen veröff entlichen inzw

ischen ihre Stim
m

listen, 
die jedoch nur m

it Vorw
issen verständlich sind. D

am
it Bürger/

-innen die Position ihrer Landesregierung schnell und einfach 
nachvollziehen können, erscheint eine transparente und ein-
heitliche D

okum
entation des Stim

m
verhaltens in den M

it-
schriften des Bundesrats sinnvoll. 

W
as m

acht der B
undesrat?  

D
er Bundesrat entscheidet über hunderte Vorlagen pro Jahr, 

die ihm
 von der Bundesregierung, dem

 Bundestag und der Eu-
ropäischen U

nion (EU
) zugeleitet w

erden:

·
D

er B
undesrat gibt zu G

esetzentw
ürfen der B

undesregie-
rung noch vor dem

 B
undestag eine Stellungnahm

e ab. D
ie 

B
undesregierung form

uliert dann eine G
egenäuß

erung. 
G

esetzentw
urf, Stellungnahm

e und G
egenäuß

erung w
erden 

beim
 B

undestag eingebracht. N
achdem

 dieser den G
esetz-

entw
urf beschlossen hat, w

ird er erneut dem
 B

undesrat zu-
geleitet. D

as w
eitere V

erfahren hängt davon ab, ob es sich 
um

 ein Zustim
m

ungs- oder Einspruchsgesetz handelt (D
).

·
Zahlreichen R

echtsverordnungen der B
undesregierung 

m
uss der B

undesrat zustim
m

en. D
ies kann er von bestim

m
ten 

Ä
nderungen abhängig m

achen, ohne die die V
erordnung 

nicht in K
raft tritt. D

asselbe gilt für A
llgem

eine V
erw

al-
tungsvorschriften.

·
Zu EU

-V
orlagen kann der B

undesrat Stellungnahm
en verab-

schieden und diese entw
eder der B

undesregierung oder direkt 
der Europäischen K

om
m

ission zuleiten (D
 S. 7). 

 B
estim

m
te G

esetze benötigen die Zustim
m

ung des B
undes-

rats, um
 in K

raft zu treten (Z
ustim

m
ungsgesetze). D

arun-
ter fallen G

esetze, die das G
rundgesetz ändern (diesen m

uss 
der B

undesrat sogar m
it Zw

ei drittelm
ehrheit zustim

m
en), und 

solche, die A
usw

irkungen auf die Finanzen der Länder haben 
oder in ihre V

erw
altungs hoheit eingreifen. B

ei Einspruchs-
gesetzen kann der B

undesrat Einspruch einlegen, der allerdings 
vom

 B
undestag aufgehoben w

erden kann (D
 Spicker N

r. 23: 
D

eutscher B
undestag, S. 7).

W
ie funktioniert der B

undesrat? 
D

er Bundesrat tagt in einem
 D

rei-W
ochen-R

hythm
us. D

ie 
Bundesratsentscheidungen w

erden in den insgesam
t 16 Fach-

ausschüssen vorbereitet. D
ie M

itglieder der Fachausschüsse 
sind die Fachm

inister/-innen in 
den Landesregierungen (z. B. 
Finanzausschuss: Landesfi nanz-
m

inister/-innen). Jedes Land hat 
in jedem

 Ausschuss eine Stim
-

m
e. Für die Positionen des Lan-

des sind die M
inister/-innen als 

Ausschussm
itglieder verant-

w
ortlich.

Auf G
rundlage der Ausschuss-

em
pfehlungen triff t das B

un-
desratsplenum

 die fi nalen 
Entscheidungen. D

ort gilt die 
Stim

m
ge w

ichtung nach Zahl 
der Einw

ohner/-innen (D
 S. 1 

und Ü
bersicht S. 6). Jede Lan-

desregierung m
uss vor den 

Ple nar sit zun gen zu allen auf der 
Tagesordnung stehenden Punkten eine gem

einsam
e H

altung 
festlegen, w

eil sie ihre Stim
m

en nur einheitlich abgeben darf. 
Beschlüsse des Bundesrats benötigen eine absolute M

ehrheit 
von 35 der 69 Stim

m
en. G

rundgesetzänderungen benötigen 
eine Zw

eidrittelm
ehrheit von 46 der 69 Stim

m
en.

M
ehrheiten hängen auch von den Parteizugehörigkeiten in 

den Landesregierungen ab. D
ie M

itglieder des Bundesrats 
repräsentieren ihre Länder, sind aber gleichzeitig Parteipoli-
tiker/-innen. D

aher fi nden im
 Bundesrat auch parteipolitische 

Auseinandersetzungen statt. D
ie Landesregierungen schließen 

sich entsprechend ihrer Partei zusam
m

en, um
 gem

einsam
e 

Positionen zu vertreten (D
). W

enn die Bundesregierung kei-
ne M

ehrheit im
 Bundesrat hat, w

as inzw
ischen die Regel ist 

(D
 S. 8), können ihre Vorhaben dort von den anderen Parteien 

ausgebrem
st oder blockiert w

erden. D
er Bundesrat steht daher 

regelm
äßig vor der H

erausforderung, die auf Kooperation und 
Ü

bereinkunft ausgerichtete Zusam
m

enarbeit von Bund und 
Ländern einerseits und den W

ettbew
erb zw

ischen den Parteien 
andererseits m

iteinander in Einklang bringen zu m
üssen.

A
-, B

- und G
-K

oordination
D

ie A
rbeitsw

eise des B
undesrats setzt eine um

fangreiche
K

oordinierung zw
ischen den Landesregierungen voraus. D

abei 
spielen Parteien eine zentrale R

olle. So spricht m
an sich ent -

 sprechend der Parteizugehörigkeit in inform
ellen K

oordinations-
runden ab, die m

it „A“ (SPD
) und „B“ (C

D
U

/C
SU

 = „U
nion“) 

abgekürzt w
erden. W

enn z. B
. die SPD

-geführten Länder eine 
gem

einsam
e Position vertreten, spricht m

an von einer „A
-Linie“. 

D
urch ihre B

eteiligung an zahlreichen Landesregierungen haben 
die G

rünen inzw
ischen eine eigene „G

“-K
oordination etabliert.

W
as m

acht der Verm
ittlungsausschuss?

Bei U
neinigkeit in einem

 G
esetzgebungsverfahren w

ird auf 
Antrag von Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung der 
Verm

ittlungsausschuss (VA) tätig: 

·
D

er B
undesrat kann den VA

 zu allen vom
 B

undestag be-
schlossenen G

esetzen einschalten.
·

D
er B

undestag und die B
undesregierung können den VA

 nur 
dann einschalten, w

enn der B
undesrat einem

 zustim
m

ungs-
pfl ichtigen *

esetz seine =ustim
m

ung versagt. 

D
er VA setzt sich aus je 16 M

itgliedern von Bundesrat und 
Bundestag zusam

m
en. Für den Bundesrat entsendet jede 

Landesregierung ein M
itglied. D

er Bundestag benennt seine 
M

itglieder gem
äß den Fraktionsstärken. D

er VA soll in vertrauli-
chen Sitzungen Kom

prom
isse aushandeln und Vorschläge zur 

Streitbeilegung form
ulieren. D

ie Kom
prom

issvorschläge des 
VA m

üssen von Bundesrat und Bundestag bestätigt w
erden. 

D
er B

undesrat in der Europapolitik
Im

 „Europaartikel“ 23 G
G

 sind die europapolitischen M
itw

ir-
kungsrechte des Bundesrats verfassungsrechtlich verbrieft:

·
D

er B
undesrat w

ird in EU
-A

ngelegenheiten von der B
undes-

regierung frühestm
öglich und um

fassend inform
iert.

·
D

ie vom
 B

undesrat beschlossenen Stellungnahm
en zu 

EU
-V

orlagen m
üssen bei der Festlegung der deutschen 

V
erhandlungsposition berücksichtigt w

erden.
·

B
ei EU

-G
esetzgebungsverfahren in der schulischen B

ildung, 
der K

ultur und beim
 R

undfunk kann der B
undesrat B

eauf-
tragte benennen, die die V

erhandlungsführung der deutschen 
D

elegation in den EU
-G

rem
ien übernehm

en.

„Ausschussw
oche“

Prüfung der Vorlagen durch 
die Fachausschüsse, 

Erar beitung von Beschluss-
em

pfehlungen

„Koordinierungsw
oche“

Fachliche und politische 
Koordinierung innerhalb der 
und zw

ischen den Landes-
regierungen auf G

rundlage 
der Ausschussem

pfehlungen

„Plenarw
oche“

Letzte politische Absprachen, 
fi nale Entscheidungen in 
Plenarsitzung (vollzählige 

Versam
m

lung m
öglichst aller 

M
itglieder) am

 Freitag

Zusam
m

ensetzung des B
undesrats nach Art. 51 Abs. 2 G

G
Stim

m
en

Einw
ohner/-innen

Land
je 6

> 7 M
io.

Baden-W
ürttem

berg, Bayern, N
ieder-

sachsen, N
ordrhein-W

estfalen
je 5

> 6 M
io. 

H
essen

je 4
> 2 M

io.
Berlin, Brandenburg, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schlesw

ig-H
olstein, Thüringen

je 3
< 2 M

io. 
Brem

en, H
am

burg, M
ecklenburg-

Vorpom
m

ern, Saarland

Bürger/-innen

wählen

wählen

bilden

bilden

 B
undesrat

16 Landesparlam
ente

 M
inisterpräsidenten/-innen

 Landesregierungen
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Bundesrat

D
er Bundesrat kann aber auch selbst aktiv w

erden und eigene 
Initiativen anstoßen. D

azu stehen ihm
 folgende M

öglichkeiten 
zur Verfügung: 

·
D

er B
undesrat ist neben der B

undesregierung und dem
 

B
undestag eines von drei initiativberechtigten O

rganen
auf B

undesebene. Er kann deshalb eigene G
esetzentw

ürfe 
beschließ

en und den anderen beiden zuleiten. 
·

M
it rechtlich unverbindlichen Entschließ

ungen kann der 
B

undesrat seine Perspektive darlegen, auf Problem
e hinw

ei-
sen und Lösungsvorschläge anstoß

en.
·

D
er B

undesrat kann Entw
ürfe für R

echtsverordnungen
beschließ

en und der B
undesregierung zuleiten.

G
esetzesverfahren in Zahlen

Zw
ischen 1949 und 2021 gingen elf Prozent der beschlosse-

nen G
esetze in D

eutschland auf den B
undesrat zurück (74 Pro-

zent auf die B
undesregierung und 15 Prozent auf den B

undestag). 
B

ei den letztlich verkündeten G
esetzen handelt es sich in 51 Pro-

zent der )älle um
 Einspruchsgesetze� �� Prozent ent

 ̀elen auf 
Zustim

m
ungsgesetze. Seit der Föderalism

usreform
 2006 ist der 

A
nteil der Einspruchsgesetze gestiegen.  

W
ie ist der Vorsitz des B

undesrats geregelt?
D

er Bundesrat w
ählt nach einer festgelegten Reihenfolge 

jährlich eine/-n der M
inisterpräsidenten/-innen zu seinem

 Prä-
sidenten. D

ies ist eines der höchsten Staatsäm
ter in D

eutsch-
land. Im

 politischen Alltag ist der Bundesratsvorsitz vor allem
 

m
it repräsentativen Aufgaben verbunden. Ist der Bundespräsi-

dent verhindert, nim
m

t der Bundesrats präsident seine Befug-
nisse w

ahr (Art. 57 G
G

).

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 

Autor: Antonios Souris; 1. Aufl age: M
ai 2023

G
estaltung / Illustrationen: M

ohr D
esign; bpb.de/spicker

W
as ist der B

undesrat?
D

er Bundesrat ist neben dem
 Bundestag, dem

 Bundespräsi-
denten, der Bundesregierung und dem

 Bundesverfassungs-
gericht eines der fünf ständigen Verfassungsorgane des B

un-
des. D

er Bundesrat ist Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus 
D

eutschlands. In Artikel 50 legt das G
rundgesetz (G

G
) näm

lich 
fest: „D

urch den Bundesrat w
irken die Länder bei der G

esetz-
gebung und Verw

altung des Bundes und in Angelegenheiten 
der Europäischen U

nion m
it.“ 

W
ie setzt sich der B

undesrat zusam
m

en?
D

er Bundesrat besteht aus M
itgliedern der 16 Landesregie-

rungen (Art. 51 Absatz 1 G
G

). Es gibt deshalb keine „Bundes-
ratsw

ahlen“ in D
eutschland. Jede Landtagsw

ahl kann aber 
seine Zusam

m
ensetzung verändern.

D
urch seine Zusam

m
ensetzung ist der Bundesrat w

eder der 
Landes- noch der Bundesebene oder einer einzigen staatlichen 
G

ew
alt zuzuordnen: 

·
Landespolitiker/-innen betreiben im

 B
undesrat B

undes-
politik. 

·
D

er B
undesrat ist ein G

esetzgebungsorgan, also Teil der 
Legislative (gesetzgebende G

ew
alt), das sich aus V

ertretern/
-innen der Exekutive (ausübende G

ew
alt) zusam

m
ensetzt.

 D
er B

undesrat als föderatives V
erfassungsorgan auf 

B
un desebene ist eine deutsche B

esonderheit m
it langer

T
radition. Bereits im

 19. Jahrhundert kannte die V
erfassung des

N
orddeutschen B

undes – dem
 ersten B

undesstaat auf dem
 G

ebiet
der heutigen Bundesrepublik – einen Bundesrat, der sich aus
M

itgliedern der Einzelstaaten zusam
m

ensetzte. 

N
euere Entw

icklungen und R
eform

bedarfe
Infolge des inzw

ischen zersplitterten Parteiensystem
s verengen 

sich die G
estaltungsspielräum

e für politische M
ehrheiten im

 
Bundesrat. W

eil dort eine absolute M
ehrheit nötig ist und es 

zudem
 „B

undesratsklauseln“ (D
) gibt, kontrollieren SPD, 

C
D

U/C
SU und die G

rünen jew
eils genug Länderstim

m
en, um

 
Entscheidungen zu blockieren. D

iese Vetom
acht erschw

ert 
poli tische Veränderungen. Es w

ird daher diskutiert, ob eine 
ein fache M

ehrheit (also m
ehr Ja- als N

ein-Stim
m

en) ausrei-
chen sollte. Enthaltungen w

ürden dann nicht m
ehr als 

N
ein-Stim

m
en zählen.

B
undesratsklauseln

In D
eutschland sind K

oalitionsregierungen aus zw
ei oder 

m
ehr Parteien die R

egel. In die K
oalitionsverträge auf Landes -

ebene w
erden „B

undesratsklauseln“ eingefügt. D
iese besagen, 

dass sich das Land im
 B

undesratsplenum
 enthalten m

uss, falls 
die .

oalition keine gem
einsam

e Position  ̀ndet.

Im
 Bundesratsplenum

 w
ird per H

andzeichen abgestim
m

t: 
H

and heben bedeutet Zustim
m

ung. Andernfalls w
ird die H

and 
unten gelassen. D

adurch ist nicht ersichtlich, ob das Land da-
gegen ist oder sich enthält. Außer bei G

rundgesetzänderungen 
geben die M

itschriften der Sitzungen (stenografi sche Proto-
kolle) keine Auskunft über das Stim

m
verhalten der Länder. D

ie 
Landesregierungen veröff entlichen inzw

ischen ihre Stim
m

listen, 
die jedoch nur m

it Vorw
issen verständlich sind. D

am
it Bürger/

-innen die Position ihrer Landesregierung schnell und einfach 
nachvollziehen können, erscheint eine transparente und ein-
heitliche D

okum
entation des Stim

m
verhaltens in den M

it-
schriften des Bundesrats sinnvoll. 

W
as m

acht der B
undesrat?  

D
er Bundesrat entscheidet über hunderte Vorlagen pro Jahr, 

die ihm
 von der Bundesregierung, dem

 Bundestag und der Eu-
ropäischen U

nion (EU
) zugeleitet w

erden:

·
D

er B
undesrat gibt zu G

esetzentw
ürfen der B

undesregie-
rung noch vor dem

 B
undestag eine Stellungnahm

e ab. D
ie 

B
undesregierung form

uliert dann eine G
egenäuß

erung. 
G

esetzentw
urf, Stellungnahm

e und G
egenäuß

erung w
erden 

beim
 B

undestag eingebracht. N
achdem

 dieser den G
esetz-

entw
urf beschlossen hat, w

ird er erneut dem
 B

undesrat zu-
geleitet. D

as w
eitere V

erfahren hängt davon ab, ob es sich 
um

 ein Zustim
m

ungs- oder Einspruchsgesetz handelt (D
).

·
Zahlreichen R

echtsverordnungen der B
undesregierung 

m
uss der B

undesrat zustim
m

en. D
ies kann er von bestim

m
ten 

Ä
nderungen abhängig m

achen, ohne die die V
erordnung 

nicht in K
raft tritt. D

asselbe gilt für A
llgem

eine V
erw

al-
tungsvorschriften.

·
Zu EU

-V
orlagen kann der B

undesrat Stellungnahm
en verab-

schieden und diese entw
eder der B

undesregierung oder direkt 
der Europäischen K

om
m

ission zuleiten (D
 S. 7). 

 B
estim

m
te G

esetze benötigen die Zustim
m

ung des B
undes-

rats, um
 in K

raft zu treten (Z
ustim

m
ungsgesetze). D

arun-
ter fallen G

esetze, die das G
rundgesetz ändern (diesen m

uss 
der B

undesrat sogar m
it Zw

ei drittelm
ehrheit zustim

m
en), und 

solche, die A
usw

irkungen auf die Finanzen der Länder haben 
oder in ihre V

erw
altungs hoheit eingreifen. B

ei Einspruchs-
gesetzen kann der B

undesrat Einspruch einlegen, der allerdings 
vom

 B
undestag aufgehoben w

erden kann (D
 Spicker N

r. 23: 
D

eutscher B
undestag, S. 7).

W
ie funktioniert der B

undesrat? 
D

er Bundesrat tagt in einem
 D

rei-W
ochen-R

hythm
us. D

ie 
Bundesratsentscheidungen w

erden in den insgesam
t 16 Fach-

ausschüssen vorbereitet. D
ie M

itglieder der Fachausschüsse 
sind die Fachm

inister/-innen in 
den Landesregierungen (z. B. 
Finanzausschuss: Landesfi nanz-
m

inister/-innen). Jedes Land hat 
in jedem

 Ausschuss eine Stim
-

m
e. Für die Positionen des Lan-

des sind die M
inister/-innen als 

Ausschussm
itglieder verant-

w
ortlich.

Auf G
rundlage der Ausschuss-

em
pfehlungen triff t das B

un-
desratsplenum

 die fi nalen 
Entscheidungen. D

ort gilt die 
Stim

m
ge w

ichtung nach Zahl 
der Einw

ohner/-innen (D
 S. 1 

und Ü
bersicht S. 6). Jede Lan-

desregierung m
uss vor den 

Ple nar sit zun gen zu allen auf der 
Tagesordnung stehenden Punkten eine gem

einsam
e H

altung 
festlegen, w

eil sie ihre Stim
m

en nur einheitlich abgeben darf. 
Beschlüsse des Bundesrats benötigen eine absolute M

ehrheit 
von 35 der 69 Stim

m
en. G

rundgesetzänderungen benötigen 
eine Zw

eidrittelm
ehrheit von 46 der 69 Stim

m
en.

M
ehrheiten hängen auch von den Parteizugehörigkeiten in 

den Landesregierungen ab. D
ie M

itglieder des Bundesrats 
repräsentieren ihre Länder, sind aber gleichzeitig Parteipoli-
tiker/-innen. D

aher fi nden im
 Bundesrat auch parteipolitische 

Auseinandersetzungen statt. D
ie Landesregierungen schließen 

sich entsprechend ihrer Partei zusam
m

en, um
 gem

einsam
e 

Positionen zu vertreten (D
). W

enn die Bundesregierung kei-
ne M

ehrheit im
 Bundesrat hat, w

as inzw
ischen die Regel ist 

(D
 S. 8), können ihre Vorhaben dort von den anderen Parteien 

ausgebrem
st oder blockiert w

erden. D
er Bundesrat steht daher 

regelm
äßig vor der H

erausforderung, die auf Kooperation und 
Ü

bereinkunft ausgerichtete Zusam
m

enarbeit von Bund und 
Ländern einerseits und den W

ettbew
erb zw

ischen den Parteien 
andererseits m

iteinander in Einklang bringen zu m
üssen.

A
-, B

- und G
-K

oordination
D

ie A
rbeitsw

eise des B
undesrats setzt eine um

fangreiche
K

oordinierung zw
ischen den Landesregierungen voraus. D

abei 
spielen Parteien eine zentrale R

olle. So spricht m
an sich ent -

 sprechend der Parteizugehörigkeit in inform
ellen K

oordinations-
runden ab, die m

it „A“ (SPD
) und „B“ (C

D
U

/C
SU

 = „U
nion“) 

abgekürzt w
erden. W

enn z. B
. die SPD

-geführten Länder eine 
gem

einsam
e Position vertreten, spricht m

an von einer „A
-Linie“. 

D
urch ihre B

eteiligung an zahlreichen Landesregierungen haben 
die G

rünen inzw
ischen eine eigene „G

“-K
oordination etabliert.

W
as m

acht der Verm
ittlungsausschuss?

Bei U
neinigkeit in einem

 G
esetzgebungsverfahren w

ird auf 
Antrag von Bundesrat, Bundestag oder Bundesregierung der 
Verm

ittlungsausschuss (VA) tätig: 

·
D

er B
undesrat kann den VA

 zu allen vom
 B

undestag be-
schlossenen G

esetzen einschalten.
·

D
er B

undestag und die B
undesregierung können den VA

 nur 
dann einschalten, w

enn der B
undesrat einem

 zustim
m

ungs-
pfl ichtigen *

esetz seine =ustim
m

ung versagt. 

D
er VA setzt sich aus je 16 M

itgliedern von Bundesrat und 
Bundestag zusam

m
en. Für den Bundesrat entsendet jede 

Landesregierung ein M
itglied. D

er Bundestag benennt seine 
M

itglieder gem
äß den Fraktionsstärken. D

er VA soll in vertrauli-
chen Sitzungen Kom

prom
isse aushandeln und Vorschläge zur 

Streitbeilegung form
ulieren. D

ie Kom
prom

issvorschläge des 
VA m

üssen von Bundesrat und Bundestag bestätigt w
erden. 

D
er B

undesrat in der Europapolitik
Im

 „Europaartikel“ 23 G
G

 sind die europapolitischen M
itw

ir-
kungsrechte des Bundesrats verfassungsrechtlich verbrieft:

·
D

er B
undesrat w

ird in EU
-A

ngelegenheiten von der B
undes-

regierung frühestm
öglich und um

fassend inform
iert.

·
D

ie vom
 B

undesrat beschlossenen Stellungnahm
en zu 

EU
-V

orlagen m
üssen bei der Festlegung der deutschen 

V
erhandlungsposition berücksichtigt w

erden.
·

B
ei EU

-G
esetzgebungsverfahren in der schulischen B

ildung, 
der K

ultur und beim
 R

undfunk kann der B
undesrat B

eauf-
tragte benennen, die die V

erhandlungsführung der deutschen 
D

elegation in den EU
-G

rem
ien übernehm

en.

„Ausschussw
oche“

Prüfung der Vorlagen durch 
die Fachausschüsse, 

Erar beitung von Beschluss-
em

pfehlungen

„Koordinierungsw
oche“

Fachliche und politische 
Koordinierung innerhalb der 
und zw

ischen den Landes-
regierungen auf G

rundlage 
der Ausschussem

pfehlungen

„Plenarw
oche“

Letzte politische Absprachen, 
fi nale Entscheidungen in 
Plenarsitzung (vollzählige 

Versam
m

lung m
öglichst aller 

M
itglieder) am

 Freitag

Zusam
m

ensetzung des B
undesrats nach Art. 51 Abs. 2 G

G
Stim

m
en

Einw
ohner/-innen

Land
je 6

> 7 M
io.

Baden-W
ürttem

berg, Bayern, N
ieder-

sachsen, N
ordrhein-W

estfalen
je 5

> 6 M
io. 

H
essen

je 4
> 2 M

io.
Berlin, Brandenburg, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schlesw

ig-H
olstein, Thüringen

je 3
< 2 M

io. 
Brem

en, H
am

burg, M
ecklenburg-

Vorpom
m

ern, Saarland

Bürger/-innen

wählen

wählen

bilden

bilden

 B
undesrat

16 Landesparlam
ente

 M
inisterpräsidenten/-innen

 Landesregierungen

✁
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D
ie deutsche Sozialversicherung

D
ie Sozialversicherung ist ein w

ichtiger Bestandteil des sozia-
len Sicherungssystem

s in D
eutschland. Als gesetzliche Pfl icht-

versicherung dient sie der Absicherung großer Teile der Bevöl-
kerung im

 Alter und bei zentralen Lebensrisiken w
ie Krankheit, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Pfl egebedürftigkeit. Sie 
besteht aus fünf Versicherungszw

eigen („Säulen“), w
eshalb 

auch von einem
 Sozialversicherungssystem

 gesprochen w
ird: 

D
azu zählen die Kranken-, U

nfall-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Pfl egeversicherung.   

Das Fundam
ent des Sozialversicherungssystem

s ist das
Soli-

daritätsprinzip (auch „Solidarprinzip“), also die w
echselseitige 

Verbundenheit zw
ischen allen M

itgliedern der Solidargem
ein-

schaft. G
anz nach dem

 M
otto „Eine/-r für alle, alle für eine/-n“ 

unterstützen sich die M
itglieder gegenseitig, z. B. indem

 Las-
ten Einzelner von allen fi nanziert w

erden.

W
ie ist die Sozialversicherung entstanden?

 
Ihre G

eschichte beginnt in der zw
eiten H

älfte des 19. Jahr-
hunderts. M

it der industriellen R
evolution hatten soziale M

iss-
stände dram

atisch zugenom
m

en. K
ernproblem

e der sich zuspit-
zenden „sozialen Frage“ w

aren schlechte A
rbeitsbedingungen m

it 
hohen U

nfallquoten sow
ie M

assenarm
ut und Existenzsorgen. D

er 
dam

alige R
eichskanzler O

tto von B
ism

arck leitete ab 1881 den 
A

ufbau der A
rbeiterversicherung (K

ranken-, R
enten- und U

nfall -
versicherung) ein, um

 die M
issstände zu beheben und gleichzeitig 

den Einfl uss der aufstrebenden Sozialdem
okraten zu begrenzen. 

D
am

it legte er den *
rundstein für die heutige Sozialversicherung. 

D
ie A

rbeitslosen� und P
fl egeversicherung kam

en deutlich später 
hinzu (D

 S. 1).

Versicherungspfl icht und Leistungen  
D

ie Leistungen der Sozialversicherung sind im
 Sozialgesetz-

buch (SG
B) geregelt. Alle Bürger/-innen haben dem

nach ein 
Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. Bis auf w

enige 
Ausnahm

en (z. B. Beam
te/-innen und Selbstständige) sind alle 

pfl ichtversichert, die als Arbeitnehm
er/-innen gegen Lohn oder 

G
ehalt beschäftigt sind. D

arüber hinaus besteht auch die M
ög-

lichkeit zur freiw
illigen Versicherung. Jeder Versicherungszw

eig 
w

eist Besonderheiten auf: 

·
G

esetzliche K
ranken- und P

fl egeversicherung: 
~ 88 Prozent der B

evölkerung (~ 10,5 Prozent privat, 
a 1�� Prozent sonstige w

ie z. B
. Sozialhilfebezieher/�innen) 

·
U

nfallversicherung: 1�� Prozent der A
rbeitnehm

er/�innen� 
A

uszubildenden und Schüler/�innen 
·

R
entenversicherung: ~ 80 Prozent der B

evölkerung zw
ischen 

�� und 6� -ahren (ausgenom
m

en� z. B
. B

eam
te/�innen)

·
A

rbeitslosenversicherung: ~ 91 Prozent der A
rbeitneh-

m
er/�innen (ausgenom

m
en� z. B

. geringfügig B
eschäftigte)  

D
ie Qew

eiligen Sozialversicherungsinstitutionen („Träger“) 
 übernehm

en gesetzlich festgelegte Leistungen (D
 S. 4).    

·
D

ie V
ersicherten können G

esundheitsm
aß

nahm
en zum

eist 
zuzahlungsfrei bei den Leistungsanbietern (z. B

. A
rztpraxis) 

in A
nspruch nehm

en (Sachleistungsprinzip). 
·

G
eldleistungen erfolgen bei K

rankheit, M
utterschaft, 

A
rbeitslosigkeit� M

inderung der Erw
erbsfähigkeit� P

fl ege�
bedürftigkeit, A

lter oder Tod (H
interbliebenenleistungen).

W
ährend Sach- und D

ienstleistungen w
eitgehend einheitlich 

sind, ist die H
öhe bestim

m
ter G

eldleistungen (z. B. Altersrente, 
Krankengeld) abhängig von der Vorleistung (H

öhe und D
auer 

der Beitragszahlungen).

O
rganisation und Finanzierung  

D
ie Sozialversicherungsträger sind Körperschaften des öff ent-

lichen Rechts m
it Selbstverw

altung. Sie führen also die im
 SG

B 
zugew

iesenen Aufgaben organisatorisch und fi nanziell selbst-
ständig aus. D

abei unterliegen sie staatlicher Aufsicht.  

D
ie Zw

eige der Sozialversicherung w
erden in D

eutschland über-
w

iegend durch lohn- bzw
. gehaltsbezogene Beiträge fi nanziert.  

·
B

eiträge: A
rbeitnehm

er/�innen teilen sich die B
eiträge 

grundsätzlich Me zur +
älfte m

it den A
rbeitgebern/�innen. 

A
usnahm

e: In der gesetzlichen U
nfallversicherung w

erden die 
Beiträge ausschlie¡lich von den A

rbeitgebern/�innen getragen. 
·

D
ie allgem

einen B
eitragssätze sind gesetzlich festgelegt. 

A
lle V

ersicherten zahlen den gleichen Prozentsatz ihres 
B

rutto gehalts bzw
. -lohns (D

 Solidaritätsprinzip� S. �). 
·

U
m

lageverfahren: D
ie B

eiträge w
erden unm

ittelbar für die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen verw

endet und som
it 

direkt an die Leistungsberechtigten „um
gelegt“:

W
as ist die Sozialw

ahl?
 

N
ach der Bundestagsw

ahl und der Europaw
ahl ist es die 

drittgrö¡te öffentliche W
ahl in D

eutschland und  ̀ndet alle sechs 
-ahre statt (����� ����� ���� Ȫ

). V
ersicherte und A

rbeitgeber/
�innen stim

m
en über die Selbstverw

altungsorgane (die Parlam
ente) 

der gesetzlichen K
rankenkassen, U

nfall- und R
entenversicherun-

gen ab. D
iese Parlam

ente entscheiden über grundlegende Fragen 
w

ie die H
aushaltspläne und die V

orstände der V
ersicherungen.

D
as deutsche System

 im
 internationalen Vergleich 

In vielen Ländern der W
elt gibt es andere Ansätze zur Ausge-

staltung der sozialen Sicherung. D
ies betriff t die Finanzierung, 

Leistungen oder O
rganisation. W

ährend z. B. Schw
eden und 

G
roßbritannien im

 Kern über ein staatlich organisiertes So-
zi alsystem

 verfügen, gibt es z. B. in den N
iederlanden, der 

Schw
eiz und in Frankreich Sozialversicherungssystem

e.
D

iese U
nterschiede hängen m

it der unterschiedlichen histori-
schen Entw

icklung und der sozialen, politischen und w
irt-

schaftlichen Situation der einzelnen Länder zusam
m

en. D
as 

für D
eutschland typische Sozialversicherungsprinzip w

ird auch 
Bism

arck-M
odell genannt (D

S. 2). Es unterscheidet sich vom
 

M
odell benannt nach dem

 Ö
konom

en W
illiam

 H
enry Beveridge:

M
odell

B
ism

arck
B

everidge 
Prinzip

individuelle Absiche-
rung (Versicherung) 

bedürftigkeitsgeprüfte 
G

rundversorgung 
(kostenlos) 

Finanzierung 
Beiträge 

Steuerm
ittel 

Leistungen 
beitragsabhängig 

bedarfsabhängig 

O
rganisation

Sozialversicherung
öff entlicher 
G

esundheitsdienst

Beide M
odelle sind als Idealtypen zu verstehen, in der Realität 

gibt es M
ischform

en. So w
ird die soziale Siche rung in G

roßbri-
tannien durch die N

ationale Versicherung (N
a tional Insurance, 

N
I) und den N

ationalen G
esundheitsdienst (N

ational H
ealth 

Service, N
H

S) organisiert. D
ie Inanspruchnahm

e bestim
m

ter 
Leistungen ist an die Einzahlung der Beiträge in die N

I gebun-
den. D

a der N
H

S Qedoch steuerfi nanziert ist, sind viele m
edizi-

nische Leistungen in G
roßbritannien für die Bevölkerung 

kostenlos. 

H
erausforderungen und R

eform
vorschläge

Zu den derzeit größten H
erausforderungen für die Sozialversi-

cherung in D
eutschland zählen der dem

ografi sche W
andel und 

die daraus resultierenden Finanzierungsproblem
e.

In den kom
m

enden Jahrzehnten w
ird die Bevölkerung in 

D
eutschland dem

ografi schen Prognosen zufolge w
eiter ab-

nehm
en und deutlich altern. D

iese Entw
icklung hat erhebliche 

Ausw
irkungen auf die Sozialversicherung. Reform

vorschläge 
w

erden kontrovers diskutiert.

B
eispiel R

entenversicherung
D

ie gesetzliche Rentenversicherung fi nanziert die Altersrenten 
aus den laufenden Beiträgen (D

U
m

lageverfahren, S. 5). So w
ird 

die Qew
eilige G

eneration an Rentnern/-innen von der aktuell bei-
tragszahlenden G

eneration versorgt („G
enerationenvertrag“).

H
erausforderungen:
·

,m
m

er m
ehr 5

entenem
pfänger/�innen stehen im

m
er w

eniger 
Beitragszahlern/�innen gegenüber. D

as erhöht die 5
entenlast. 

·
Im

 Jahr 2030 m
üssen voraussichtlich zw

ei Beschäftigte die 
m

onatliche 5
ente für eine/�n 5

entner/�in  ̀nanzieren� im
 -ahr 

1��� ent
 ̀el diese /ast noch auf vier Beschäftigte.

Reform
vorschläge: 

·
verstärkte )inanzierung aus Steuerm

itteln 
·

W
echsel vom

 U
m

lageverfahren zur K
apitaldeckung (D

S. �)
·

w
eitere A

nhebung des R
enteneintrittsalters 

·
A

bsenkung des R
entenniveaus (= R

entenanspruch gem
essen 

am
 individuellen D

urchschnittseinkom
m

en)
·

Einführung einer einheitlichen G
rundrente für alle 

·
Einbezug w

eiterer Personengruppen w
ie B

eam
te/�innen und 

Selbstständige  

Eine A
lternative zum

 U
m

lageverfahren stellt das K
apital-

 
deckungsverfahren dar. D

abei w
erden die Einnahm

en nicht 
direkt ausgegeben, sondern gespart und angelegt (z. B

. in Im
m

o -
 bilien und W

ertpapieren). D
ieses Finanzierungsverfahren ist in 

der betrieblichen und privaten A
ltersvorsorge oder bei privaten 

V
ersicherungen, z. B

. in der K
rankenversicherung, üblich. 

B
eispiel K

rankenversicherung 
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Ausgaben für die 
m

edizinische Versorgung stark gestiegen. D
ies ist im

 W
esent-

lichen auf den dem
ografi schen W

andel und den m
edizinischen 

Fortschritt zurückzuführen. So ist auch der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahrzehnten trotz 
diverser M

aßnahm
en zur Kostendäm

pfung stetig angestiegen.   

H
erausforderungen:
·

Sicherstellung einer tragbaren )inanzierung
·

V
erm

eidung einer „Zw
ei-K

lassen-M
edizin“ durch bestehende 

U
nterschiede zw

ischen privat und gesetzlich V
ersicherten

Reform
vorschläge:

·
B

egrenzung des /eistungskatalogs und/oder Erw
eiterung von 

Selbstbeteiligungen (=uzahlungen)
·

Erhöhung der V
ersorgungsqualität und K

ostensenkung, z. B
. 

durch den Einsatz von digitalen K
om

m
unikations- und D

oku-
m

entationsform
en w

ie der elektronischen Patientenakte
·

Einbezug w
eiterer Personen in die gesetzliche K

rankenver-
sicherung, z. B

. durch eine B
ürgerversicherung, also einer 

einheitlichen .
rankenversicherung für alle B

ürger/�innen 
und A

bschaffung des N
ebeneinanders von gesetzlicher und 

privater K
rankenversicherung

  

B
eispiele für Versicherungsleistungen

Zw
eig 

Träger
Leistungen (u. a.)

K
ranken- 

versicherung
SG

B V 
(Fünftes Buch)

Krankenkassen  
(O

rts-, Betriebs-, 
Innungs- und 
Ersatzkassen, 
Knappschaft-
Bahn-See)

·
ärztliche Behandlung 

·
Prävention, Früherkennung 
von Krankheiten und 
Rehabilitation

·
Krankenhausbehandlung 

·
Arzneim

ittel 
·

M
utterschaftsgeld 

·
Krankengeld

U
nfall- 

versicherung
SG

B VII 
(Siebtes Buch)

Berufsgenossen-
schaften, 
 Unfallkassen, 
G

em
eindeunfall-

versicherungs-
verbände

·
Prävention von Arbeits-
unfällen und Berufskrank-
heiten 

·
Rehabilitationsm

aßnahm
en 

·
Verletztengeld 

·
Unfallrente 

·
H

interbliebenenrente

R
enten- 

versicherung 
SG

B VI 
(Sechstes 
Buch)

Deutsche Ren-
tenversicherung 
(DRV) Bund, 
DRV Knapp-
schaft-Bahn-See, 
regionale Träger

·
Altersrente 

·
Prävention 

·
Rehabilitationsm

aßnahm
en

·
Erw

erbsm
inderungsrente 

·
H

interbliebenenrente 

Arbeitslosen- 
versicherung
SG

B III 
(Drittes Buch)

Bundesagentur 
für Arbeit, Ar-
beitsagenturen, 
Jobcenter

·
Arbeitslosengeld 

·
Kurzarbeitergeld 

·
Arbeitsverm

ittlung 
·

berufl iche W
eiterbildung

Pfl ege- 
versicherung
SG

B XI 
(Elftes Buch)

Pfl egekassen 
(organisatorisch 
den Krankenkas-
sen angegliedert)

·
häusliche und 
statio näre Pfl ege

·
Pfl egegeld bei Pfl ege 
durch Ehrenam

tliche
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁

y Alle Spicker gibt es online in verschiedenen 1utzungsvarianten� auch in chronologischer
Seitenfolge und als Bildergalerie zur 1utzung auf dem Smartphone�

  bpb.de/spicker

y )eedback und Themenvorschläge helfen uns� die Spicker noch besser zu machen�
umfrage.bpb.de
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D
ie deutsche Sozialversicherung

D
ie Sozialversicherung ist ein w

ichtiger Bestandteil des sozia-
len Sicherungssystem

s in D
eutschland. Als gesetzliche Pfl icht-

versicherung dient sie der Absicherung großer Teile der Bevöl-
kerung im

 Alter und bei zentralen Lebensrisiken w
ie Krankheit, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Pfl egebedürftigkeit. Sie 
besteht aus fünf Versicherungszw

eigen („Säulen“), w
eshalb 

auch von einem
 Sozialversicherungssystem

 gesprochen w
ird: 

D
azu zählen die Kranken-, U

nfall-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Pfl egeversicherung.   

Das Fundam
ent des Sozialversicherungssystem

s ist das
Soli-

daritätsprinzip (auch „Solidarprinzip“), also die w
echselseitige 

Verbundenheit zw
ischen allen M

itgliedern der Solidargem
ein-

schaft. G
anz nach dem

 M
otto „Eine/-r für alle, alle für eine/-n“ 

unterstützen sich die M
itglieder gegenseitig, z. B. indem

 Las-
ten Einzelner von allen fi nanziert w

erden.

W
ie ist die Sozialversicherung entstanden?

 
Ihre G

eschichte beginnt in der zw
eiten H

älfte des 19. Jahr-
hunderts. M

it der industriellen R
evolution hatten soziale M

iss-
stände dram

atisch zugenom
m

en. K
ernproblem

e der sich zuspit-
zenden „sozialen Frage“ w

aren schlechte A
rbeitsbedingungen m

it 
hohen U

nfallquoten sow
ie M

assenarm
ut und Existenzsorgen. D

er 
dam

alige R
eichskanzler O

tto von B
ism

arck leitete ab 1881 den 
A

ufbau der A
rbeiterversicherung (K

ranken-, R
enten- und U

nfall -
versicherung) ein, um

 die M
issstände zu beheben und gleichzeitig 

den Einfl uss der aufstrebenden Sozialdem
okraten zu begrenzen. 

D
am

it legte er den *
rundstein für die heutige Sozialversicherung. 

D
ie A

rbeitslosen� und P
fl egeversicherung kam

en deutlich später 
hinzu (D

 S. 1).

Versicherungspfl icht und Leistungen  
D

ie Leistungen der Sozialversicherung sind im
 Sozialgesetz-

buch (SG
B) geregelt. Alle Bürger/-innen haben dem

nach ein 
Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. Bis auf w

enige 
Ausnahm

en (z. B. Beam
te/-innen und Selbstständige) sind alle 

pfl ichtversichert, die als Arbeitnehm
er/-innen gegen Lohn oder 

G
ehalt beschäftigt sind. D

arüber hinaus besteht auch die M
ög-

lichkeit zur freiw
illigen Versicherung. Jeder Versicherungszw

eig 
w

eist Besonderheiten auf: 

·
G

esetzliche K
ranken- und P

fl egeversicherung: 
~ 88 Prozent der B

evölkerung (~ 10,5 Prozent privat, 
a 1�� Prozent sonstige w

ie z. B
. Sozialhilfebezieher/�innen) 

·
U

nfallversicherung: 1�� Prozent der A
rbeitnehm

er/�innen� 
A

uszubildenden und Schüler/�innen 
·

R
entenversicherung: ~ 80 Prozent der B

evölkerung zw
ischen 

�� und 6� -ahren (ausgenom
m

en� z. B
. B

eam
te/�innen)

·
A

rbeitslosenversicherung: ~ 91 Prozent der A
rbeitneh-

m
er/�innen (ausgenom

m
en� z. B

. geringfügig B
eschäftigte)  

D
ie Qew

eiligen Sozialversicherungsinstitutionen („Träger“) 
 übernehm

en gesetzlich festgelegte Leistungen (D
 S. 4).    

·
D

ie V
ersicherten können G

esundheitsm
aß

nahm
en zum

eist 
zuzahlungsfrei bei den Leistungsanbietern (z. B

. A
rztpraxis) 

in A
nspruch nehm

en (Sachleistungsprinzip). 
·

G
eldleistungen erfolgen bei K

rankheit, M
utterschaft, 

A
rbeitslosigkeit� M

inderung der Erw
erbsfähigkeit� P

fl ege�
bedürftigkeit, A

lter oder Tod (H
interbliebenenleistungen).

W
ährend Sach- und D

ienstleistungen w
eitgehend einheitlich 

sind, ist die H
öhe bestim

m
ter G

eldleistungen (z. B. Altersrente, 
Krankengeld) abhängig von der Vorleistung (H

öhe und D
auer 

der Beitragszahlungen).

O
rganisation und Finanzierung  

D
ie Sozialversicherungsträger sind Körperschaften des öff ent-

lichen Rechts m
it Selbstverw

altung. Sie führen also die im
 SG

B 
zugew

iesenen Aufgaben organisatorisch und fi nanziell selbst-
ständig aus. D

abei unterliegen sie staatlicher Aufsicht.  

D
ie Zw

eige der Sozialversicherung w
erden in D

eutschland über-
w

iegend durch lohn- bzw
. gehaltsbezogene Beiträge fi nanziert.  

·
B

eiträge: A
rbeitnehm

er/�innen teilen sich die B
eiträge 

grundsätzlich Me zur +
älfte m

it den A
rbeitgebern/�innen. 

A
usnahm

e: In der gesetzlichen U
nfallversicherung w

erden die 
Beiträge ausschlie¡lich von den A

rbeitgebern/�innen getragen. 
·

D
ie allgem

einen B
eitragssätze sind gesetzlich festgelegt. 

A
lle V

ersicherten zahlen den gleichen Prozentsatz ihres 
B

rutto gehalts bzw
. -lohns (D

 Solidaritätsprinzip� S. �). 
·

U
m

lageverfahren: D
ie B

eiträge w
erden unm

ittelbar für die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen verw

endet und som
it 

direkt an die Leistungsberechtigten „um
gelegt“:

W
as ist die Sozialw

ahl?
 

N
ach der Bundestagsw

ahl und der Europaw
ahl ist es die 

drittgrö¡te öffentliche W
ahl in D

eutschland und  ̀ndet alle sechs 
-ahre statt (����� ����� ���� Ȫ

). V
ersicherte und A

rbeitgeber/
�innen stim

m
en über die Selbstverw

altungsorgane (die Parlam
ente) 

der gesetzlichen K
rankenkassen, U

nfall- und R
entenversicherun-

gen ab. D
iese Parlam

ente entscheiden über grundlegende Fragen 
w

ie die H
aushaltspläne und die V

orstände der V
ersicherungen.

D
as deutsche System

 im
 internationalen Vergleich 

In vielen Ländern der W
elt gibt es andere Ansätze zur Ausge-

staltung der sozialen Sicherung. D
ies betriff t die Finanzierung, 

Leistungen oder O
rganisation. W

ährend z. B. Schw
eden und 

G
roßbritannien im

 Kern über ein staatlich organisiertes So-
zi alsystem

 verfügen, gibt es z. B. in den N
iederlanden, der 

Schw
eiz und in Frankreich Sozialversicherungssystem

e.
D

iese U
nterschiede hängen m

it der unterschiedlichen histori-
schen Entw

icklung und der sozialen, politischen und w
irt-

schaftlichen Situation der einzelnen Länder zusam
m

en. D
as 

für D
eutschland typische Sozialversicherungsprinzip w

ird auch 
Bism

arck-M
odell genannt (D

S. 2). Es unterscheidet sich vom
 

M
odell benannt nach dem

 Ö
konom

en W
illiam

 H
enry Beveridge:

M
odell

B
ism

arck
B

everidge 
Prinzip

individuelle Absiche-
rung (Versicherung) 

bedürftigkeitsgeprüfte 
G

rundversorgung 
(kostenlos) 

Finanzierung 
Beiträge 

Steuerm
ittel 

Leistungen 
beitragsabhängig 

bedarfsabhängig 

O
rganisation

Sozialversicherung
öff entlicher 
G

esundheitsdienst

Beide M
odelle sind als Idealtypen zu verstehen, in der Realität 

gibt es M
ischform

en. So w
ird die soziale Siche rung in G

roßbri-
tannien durch die N

ationale Versicherung (N
a tional Insurance, 

N
I) und den N

ationalen G
esundheitsdienst (N

ational H
ealth 

Service, N
H

S) organisiert. D
ie Inanspruchnahm

e bestim
m

ter 
Leistungen ist an die Einzahlung der Beiträge in die N

I gebun-
den. D

a der N
H

S Qedoch steuerfi nanziert ist, sind viele m
edizi-

nische Leistungen in G
roßbritannien für die Bevölkerung 

kostenlos. 

H
erausforderungen und R

eform
vorschläge

Zu den derzeit größten H
erausforderungen für die Sozialversi-

cherung in D
eutschland zählen der dem

ografi sche W
andel und 

die daraus resultierenden Finanzierungsproblem
e.

In den kom
m

enden Jahrzehnten w
ird die Bevölkerung in 

D
eutschland dem

ografi schen Prognosen zufolge w
eiter ab-

nehm
en und deutlich altern. D

iese Entw
icklung hat erhebliche 

Ausw
irkungen auf die Sozialversicherung. Reform

vorschläge 
w

erden kontrovers diskutiert.

B
eispiel R

entenversicherung
D

ie gesetzliche Rentenversicherung fi nanziert die Altersrenten 
aus den laufenden Beiträgen (D

U
m

lageverfahren, S. 5). So w
ird 

die Qew
eilige G

eneration an Rentnern/-innen von der aktuell bei-
tragszahlenden G

eneration versorgt („G
enerationenvertrag“).

H
erausforderungen:
·

,m
m

er m
ehr 5

entenem
pfänger/�innen stehen im

m
er w

eniger 
Beitragszahlern/�innen gegenüber. D

as erhöht die 5
entenlast. 

·
Im

 Jahr 2030 m
üssen voraussichtlich zw

ei Beschäftigte die 
m

onatliche 5
ente für eine/�n 5

entner/�in  ̀nanzieren� im
 -ahr 

1��� ent
 ̀el diese /ast noch auf vier Beschäftigte.

Reform
vorschläge: 

·
verstärkte )inanzierung aus Steuerm

itteln 
·

W
echsel vom

 U
m

lageverfahren zur K
apitaldeckung (D

S. �)
·

w
eitere A

nhebung des R
enteneintrittsalters 

·
A

bsenkung des R
entenniveaus (= R

entenanspruch gem
essen 

am
 individuellen D

urchschnittseinkom
m

en)
·

Einführung einer einheitlichen G
rundrente für alle 

·
Einbezug w

eiterer Personengruppen w
ie B

eam
te/�innen und 

Selbstständige  

Eine A
lternative zum

 U
m

lageverfahren stellt das K
apital-

 
deckungsverfahren dar. D

abei w
erden die Einnahm

en nicht 
direkt ausgegeben, sondern gespart und angelegt (z. B

. in Im
m

o -
 bilien und W

ertpapieren). D
ieses Finanzierungsverfahren ist in 

der betrieblichen und privaten A
ltersvorsorge oder bei privaten 

V
ersicherungen, z. B

. in der K
rankenversicherung, üblich. 

B
eispiel K

rankenversicherung 
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Ausgaben für die 
m

edizinische Versorgung stark gestiegen. D
ies ist im

 W
esent-

lichen auf den dem
ografi schen W

andel und den m
edizinischen 

Fortschritt zurückzuführen. So ist auch der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahrzehnten trotz 
diverser M

aßnahm
en zur Kostendäm

pfung stetig angestiegen.   

H
erausforderungen:
·

Sicherstellung einer tragbaren )inanzierung
·

V
erm

eidung einer „Zw
ei-K

lassen-M
edizin“ durch bestehende 

U
nterschiede zw

ischen privat und gesetzlich V
ersicherten

Reform
vorschläge:

·
B

egrenzung des /eistungskatalogs und/oder Erw
eiterung von 

Selbstbeteiligungen (=uzahlungen)
·

Erhöhung der V
ersorgungsqualität und K

ostensenkung, z. B
. 

durch den Einsatz von digitalen K
om

m
unikations- und D

oku-
m

entationsform
en w

ie der elektronischen Patientenakte
·

Einbezug w
eiterer Personen in die gesetzliche K

rankenver-
sicherung, z. B

. durch eine B
ürgerversicherung, also einer 

einheitlichen .
rankenversicherung für alle B

ürger/�innen 
und A

bschaffung des N
ebeneinanders von gesetzlicher und 

privater K
rankenversicherung

  

B
eispiele für Versicherungsleistungen

Zw
eig 

Träger
Leistungen (u. a.)

K
ranken- 

versicherung
SG

B V 
(Fünftes Buch)

Krankenkassen  
(O

rts-, Betriebs-, 
Innungs- und 
Ersatzkassen, 
Knappschaft-
Bahn-See)

·
ärztliche Behandlung 

·
Prävention, Früherkennung 
von Krankheiten und 
Rehabilitation

·
Krankenhausbehandlung 

·
Arzneim

ittel 
·

M
utterschaftsgeld 

·
Krankengeld

U
nfall- 

versicherung
SG

B VII 
(Siebtes Buch)

Berufsgenossen-
schaften, 
 Unfallkassen, 
G

em
eindeunfall-

versicherungs-
verbände

·
Prävention von Arbeits-
unfällen und Berufskrank-
heiten 

·
Rehabilitationsm

aßnahm
en 

·
Verletztengeld 

·
Unfallrente 

·
H

interbliebenenrente

R
enten- 

versicherung 
SG

B VI 
(Sechstes 
Buch)

Deutsche Ren-
tenversicherung 
(DRV) Bund, 
DRV Knapp-
schaft-Bahn-See, 
regionale Träger

·
Altersrente 

·
Prävention 

·
Rehabilitationsm

aßnahm
en

·
Erw

erbsm
inderungsrente 

·
H

interbliebenenrente 

Arbeitslosen- 
versicherung
SG

B III 
(Drittes Buch)

Bundesagentur 
für Arbeit, Ar-
beitsagenturen, 
Jobcenter

·
Arbeitslosengeld 

·
Kurzarbeitergeld 

·
Arbeitsverm

ittlung 
·

berufl iche W
eiterbildung

Pfl ege- 
versicherung
SG

B XI 
(Elftes Buch)

Pfl egekassen 
(organisatorisch 
den Krankenkas-
sen angegliedert)

·
häusliche und 
statio näre Pfl ege

·
Pfl egegeld bei Pfl ege 
durch Ehrenam
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D
ie W

urzeln der heutigen Türkei
Am

 29. O
ktober 1923 rief M

ustafa Kem
al Atatürk die Republik 

Türkei aus. D
iese folgte auf das O

sm
anische Reich, das 1918 

zusam
m

en m
it den verbündeten M

ittelm
ächten (D

eutsches 
Reich, Ö

sterreich-U
ngarn, Bulgarien) kapituliert hatte, w

om
it 

der Erste W
eltkrieg endete. So kam

 es zur Republikgründung:

·
D

ie N
iederlage führte 1920 zum

 D
iktatfrieden von Sèvres, 

der eine Zerstückelung des Landes unter V
erbleib eines 

türkischen R
um

pfstaates vorsah. D
er osm

anische Sultan im
 

besetzten Istanbul w
urde zum

 Statthalter der Siegerm
ächte 

G
roßbritannien, Frankreich und Italien herabgesetzt. V

on 
ihnen hing nun das Ü

berleben der einstigen W
eltm

acht ab. 
·

Im
 Jahr zuvor (1919) w

ar G
riechenland in A

natolien ein-
m

arschiert. M
ustafa K

em
al, Feldherr im

 Ersten W
eltkrieg, 

organisierte die türkische B
efreiungsbew

egung, bildete 
eine N

ationalversam
m

lung und führte in ihrem
 A

uftrag den 
B

efreiungskrieg (1919
–

1922) zum
 Erfolg.

·
D

er V
ertrag von Sèvres w

urde dam
it hinfällig, im

 Friedensver-
trag von Lausanne (D

) w
urden 1923 die heutigen G

renzen 
der T

ürkei festgelegt. Für A
tatürk w

ar dam
it der W

eg zur 
R

evolution und G
ründung der R

epublik geebnet. 

D
as Traum

a der Besatzung und des Souveränitätsverlusts w
irkt 

in der Türkei bis heute nach. D
er G

ründervater Atatürk ist auch 
nach 100 Jahren als N

ationalgut allgegenw
ärtig.

Im
 Friedensvertrag von Lausanne w

urde 1923 ein B
evöl-

kerungsaustausch zw
ischen der T

ürkei und G
riechenland 

vereinbart, um
 ethnische Spannungen und G

renzstreitigkeiten zu 
verm

eiden. Für die T
ürkei bildete die m

uslim
ische R

eligionszuge-
hörigkeit die G

rundlage des N
ationalstaats, die kurdische 

B
evölkerung w

urde dieser zugerechnet.  

D
ie Ä

ra bis zum
 Tod Atatürks 1938

D
ie 1923 ausgerufene Republik sollte eine N

euorientierung 
und M

odernisierung nach w
estlichem

 Vorbild auf vielen 
Ebenen bew

irken.  
Im

 Staatsw
esen z.B

. durch:
·

Abschaffung des Sultanats (bereits 1922)
·

Eröffnung der N
ationalversam

m
lung (1923), neue Verfassung 

(1924), neues Straf- und Zivilrecht (1926)
·

Einführung des Laizism
us (Trennung von Staat und Religion): 

Islam
 nicht m

ehr Staatsreligion (1928)

Im
 religiösen Leben z.B

. durch:
·

Abschaffung des Kalifats (geistliche Führerschaft), G
ründung 

der Religionsbehörde D
iyanet (1924)

·
Abschaffung der arabischen Schrift (1928), Einführung des 
türkischen (anstelle des arabischen) G

ebetsrufs (1932)

In der G
esellschaft z.B

. durch:
·

Koedukation (gem
einsam

er U
nterricht) von M

ädchen und 
Jungen (1924), Einführung des lateinischen Alphabets (1928)

·
W

ahlrecht für Frauen (1930)
·

Einführung von Fam
iliennam

en (1934): M
ustafa Kem

al erhielt 
den Fam

iliennam
en „Atatürk“ („Vater der Türken“)

D
ie Folgen der republikanischen Revolution:
R

von oben verordneter U
m

bau von Staat und G
esellschaft: 

fehlende gesellschaftliche A
kzeptanz

R
kein dem

okratischer A
nsatz, stattdessen „Ein-Parteien- 

und Ein-Führer-Prinzip“ (A
tatürk)

R
ein Staatsvolk („T

ürken“), eine A
m

tssprache („T
ürkisch“)

D
ie Folgen sind bis heute spürbar: D

ie Spannungen in der 
G

esellschaft verlaufen zw
ischen säkular-m

odernen und m
usli-

m
isch-konservativen Lebensentw

ürfen.

D
as türkische Präsidialsystem

   
N

ach seiner D
irektw

ahl zum
 Präsidenten 2014 w

ar Erdoğan m
it 

seiner Rolle als Repräsentant des Staates ohne Exekutivgew
alt 

im
 parlam

entarischen System
 nicht einverstanden. D

as darauf-
hin geschaffene Präsidialsystem

 w
eist eine erhebliche M

acht-
konzentration in allen zentralen Politikbereichen auf und ist ein 
G

rund für die politische Polarisierung der G
esellschaft.  

D
er Präsident/die Präsidentin …

·
w

ird für fünf Jahre gew
ählt, w

enn er/sie im
 ersten W

ahlgang 
oder in der Stichw

ahl über 50 Prozent der Stim
m

en erhält. 
D

as A
m

t kann höchstens zw
eim

al ausgeübt w
erden (A

rtikel 
101). A

ber: W
enn die N

ationalversam
m

lung N
euw

ahlen w
äh-

rend der zw
eiten A

m
tszeit ansetzt, kann eine dritte folgen.

·
kann das Parlam

ent auflösen (A
rt. 116). 

·
steht an der Spitze der Exekutive (A

rt. 104) m
it K

abinett und 
öffentlicher V

erw
altung. D

as A
m

t des M
inisterpräsidenten 

gibt es seit 2017 nicht m
ehr.

·
ernennt die G

ouverneure/-innen (V
ali), die in den 81 Provinzen 

der T
ürkei m

it den Landräten (K
aym

akam
) der öffentlichen 

V
erw

altung des Zentralstaates vorstehen und die Exekutive 
vor O

rt bilden. Sie haben m
ehr Befugnisse als der/die gew

ählte 
(O

ber)Bürgerm
eister/-in. 

·
kann G

esetze des Parlam
ents verkünden, diese an das Parla-

m
ent zurückverw

eisen, vor dem
 V

erfassungsgericht anfechten 
oder zur V

olksabstim
m

ung bringen und durch Präsidialdekre-
te (V

erordnungen) selbst gesetzgeberisch tätig w
erden.

·
ernennt vier von 13 M

itgliedern des „R
ates der R

ichter und 
Staatsanw

älte“, des zentralen K
ontroll- und A

ufsichtsorgans 
über das Justizw

esen. Sieben M
itglieder w

ählt das Parlam
ent, 

den V
orsitz und einen w

eiteren Sitz haben der/die Justizm
inis-

ter/-in und sein/ihre Staatssekretär/-in inne (A
rt. 159).

Fehlende M
achtbalance im

 türkischen Präsidialsystem

Seit 2017 (D
) ist die G

ew
altenteilung bei parlam

entarischer 
M

ehrheit für den Präsidenten/die Präsidentin praktisch aufge-
hoben. Exekutive und Legislative sind in einer H

and: D
ie Loyali-

tät des Kabinetts und der Regierungsm
ehrheit in der N

ational-
versam

m
lung gilt dem

 Präsidenten/der Präsidentin.

·
D

ie Judikative (R
echtsprechung m

it Zivil-, Straf- und V
er-

w
altungsgerichtsbarkeit) ist über den „R

at der R
ichter und 

Staatsanw
älte“ einem

 starken Einfluss des Präsidenten/der 
Präsidentin ausgesetzt.

·
Lediglich das V

erfassungsgericht hat seine K
om

petenzen 
nicht eingebüßt. Es hat auch die K

ontrollbefugnis über die 
Präsidialdekrete. Langfristig kann seine Zusam

m
ensetzung 

aber vom
 Präsidenten/von der Präsidentin und seiner/ihrer 

M
ehrheit beeinflusst w

erden.
·

Es fehlt ein System
 der C

hecks and B
alances, also der 

K
ontrolle und des A

usgleichs zur A
ufrechterhaltung der 

G
ew

altenteilung w
ie in den U

SA
 (D

 Spicker N
r. 19, S. 3).

·
D

ie M
edien als „vierte G

ew
alt“ üben keine K

ontrollfunktion 
gegenüber der R

egierung aus, da sie bis auf w
enige oppositio-

nelle M
edien regierungsnah eingestellt sind.

R
 Bei W

ahlen herrschen ungleiche W
ettbew

erbsbedingungen. 

D
ie Folge ist ein Präsidialsystem

 m
it einer politischen M

acht-
fülle und gesellschaftlichen D

urchdringungskraft des Präsiden-
ten/der Präsidentin, w

ie nicht einm
al Atatürk sie besaß.

D
ie derzeitige türkische V

erfassung stam
m

t aus dem
 Jahr 

1982 und w
urde von der M

ilitärführung nach deren P
utsch 

1980 per R
eferendum

 durchgesetzt. D
ie V

erfassungsänderung 
2017 betraf nur die politischen B

estim
m

ungen zur U
m

setzung des 
Präsidialsystem

s.

Parlam
ent & Parteien im

 türkischen Präsidialsystem

R
echte laut Verfassung

K
ritik

Das Parlam
ent („G

roße Nationalver-
sam

m
lung der Türkei“) besteht aus 

600 Abgeordneten (Artikel 75).

Parlam
ents- und Präsidentschafts-

w
ahlen finden alle fünf Jahre am

 
gleichen Tag statt (Art. 77). 

Das Abhalten beider W
ahlen 

am
 gleichen Tag erschw

ert 
die M

öglichkeit des parla-
m

entarischen G
egenge-

w
ichts.

Neben seiner G
esetzgebungsfunkti-

on (Art. 87) hat das Parlam
ent Infor-

m
ations- und Kontrollrechte (Art. 98). 

Das Budgetrecht obliegt dem
 Präsi-

denten/der Präsidentin (Art. 161).

Es hat die Funktion eines 
„Aufsichtsorgans“, ohne 
über echte Druckm

ittel ge-
genüber dem

 Präsidenten/
der Präsidentin zu verfügen.

Das Parlam
ent kann m

it einer 
3/5-M

ehrheit Neuw
ahlen beschlie-

ßen (Art. 116). 

H
ohe H

ürden für N
euw

ahlen

3/5-M
ehrheit nötig zur Einleitung 

eines strafrechtlichen Verfahrens 
gegen Präsident/-in und Kabinett 
(Art. 105) sow

ie 2/3-M
ehrheit für die 

W
eiterleitung des Berichts (Art. 106) 

an das Verfassungsgericht („Straf-
gerichtshof“, Art. 148) 

Ein parteiisches Regierungs-
oberhaupt m

it um
fassender 

Exekutivgew
alt und Einfluss 

auf die Judikative ist bei ent-
sprechenden M

ehrheitsver-
hältnissen kaum

 belangbar.

Das türkische Parteiensystem
 ist durch zentrale ideologisch-

politische Ström
ungen gekennzeichnet, die sich schw

er in das in 
D

eutschland bekannte Rechts-Links-Schem
a einordnen lassen. 

D
ie politische Polarisierung und die gesellschaftliche Spaltung 

haben sich im
 Präsidialsystem

 Erdoğans verschoben: w
eg von 

ideologischen D
ifferenzen bei der W

ahlentscheidung, hin zur 
Frage „Pro-“ oder „C

ontra-Erdoğan“ und dam
it „Pro Präsidial-

system
“ oder „Pro Parlam

entarische D
em

okratie“. D
iese Lager-

bildung führte zur Entstehung von W
ahlallianzen, vor allem

 um
 

die 7-Prozent-H
ürde zum

 Einzug ins Parlam
ent, aber auch die 

50-Prozent-H
ürde bei den Präsidentschaftsw

ahlen zu übersprin-
gen. Im

 Parlam
ent sind derzeit insgesam

t 15 Parteien vertreten, 
zum

 Teil über W
ahlallianzen. 2023 zogen folgende Allianzen bzw. 

Parteien ins Parlam
ent ein: 

„Volk“
„N

ation“ ** 
„Arbeit und 
Freiheit“

Partei für G
erechtigkeit 

und Entw
icklung (AKP)*

D
religiös-konservativ

Republikanische 
Volkspartei (CHP)*
D

laizistisch-
republikanisch

G
rün-Linke Partei 

(YSP, Ersatz 
für von Verbot 
bedrohte HDP)*
D

prokurdisch
Partei der Nationalisti-
schen Bew

egung (M
HP)*

D
nationalistisch-
pantürkisch

Iyi-Partei 
(G

ute Partei)*
D

nationalistisch
Türkische 
Arbeiterpartei (TIP)
D

links
Splitterparteien, u.a. Neue 
W

ohlfahrtspartei (YRP)
D

ultrareligös

Splitterparteien
D

religiös, liberal-
konservativ

* 7-Prozent-H
ürde erreicht   ** nach der Stichw

ahl zerbrochen

V
on A

tatürk bis Erdoğan dom
iniert der Personenkult die 

türkische Politik und Parteienlandschaft. Innerparteiliche 
D

em
okratie kennen die w

enigsten türkischen Parteien. D
er 

Parteivorsitzende bestim
m

t die A
ufstellung für die Parlam

ents-
w

ahlen ebenso w
ie für die Parteigrem

ien. Im
 Präsidialsystem

 ist 
die A

K
P als größte V

olkspartei der T
ürkei zum

 Spiegelbild des 
politischen W

illens von Staatspräsident Erdoğan gew
orden.

Politische Entw
icklung nach 1950

·
Das Einparteiensystem

 m
it der von Atatürk gegründeten 

C
H

P (D
S.8) endet m

it dem
 Sieg der D

em
okratischen Partei 

bei den ersten freien W
ahlen.

·
D

ie Türkei w
ird zu einer Art „überw

achten D
em

okratie“, 
in der sich das M

ilitär zum
 „W

ächter“ berufen fühlt und 1960 
sow

ie 1980 einen Putsch durchführt.

·
D

eutschland (D
.) schließt ein A

nw
erbeabkom

m
en m

it 
der T

ürkei.
·

H
eute leben 2,8 M

io. T
ürkeistäm

m
ige in D

. 
·

54 Prozent davon haben die deutsche Staatsangehörig-
keit. M

ehr als jede/-r Zw
eite ist in D

. geboren (53 Prozent). 
·

Seit 2014 besteht ein W
ahlrecht für türkische Staatsan-

gehörige im
 A

usland, bei den Stichw
ahlen 2023 betrug 

die W
ahlbeteiligung in D

. 50,5 Prozent.
·

D
ie durch das A

bkom
m

en entstandenen zivilgesell-
schaftlichen V

erflechtungen zw
ischen D

. und der T
ürkei 

beeinflussen sow
ohl die zw

ischenstaatlichen B
eziehun-

gen als auch die Integrationsdebatten in D
eutschland.

·
D

ie von Recep Tayyip Erdoğan gegründete AK
P gew

innt die 
absolute M

ehrheit im
 Parlam

ent.

·
Erdoğan führt die Regierung bis dahin als M

inisterpräsident 
und w

ird nun der erste direkt vom
 Volk gew

ählte Präsident.

·
Einen gescheiterten Putschversuch nutzt er, um

 das 
Staatssystem

 um
zubauen. M

it dem
 Verfassungsreferendum

 
im

 Jahr darauf w
ird das Präsidialsystem

 (D
S.5/6) m

it 
knapper M

ehrheit („Ja“-Stim
m

en: 51,41%
, „N

ein“: 48,59%
) 

eingeführt. Erdoğan gew
innt daraufhin die Präsidentschafts-

w
ahlen 2018 und 2023.  
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D
ie W

urzeln der heutigen Türkei
Am

 29. O
ktober 1923 rief M

ustafa Kem
al Atatürk die Republik 

Türkei aus. D
iese folgte auf das O

sm
anische Reich, das 1918 

zusam
m

en m
it den verbündeten M

ittelm
ächten (D

eutsches 
Reich, Ö

sterreich-U
ngarn, Bulgarien) kapituliert hatte, w

om
it 

der Erste W
eltkrieg endete. So kam

 es zur Republikgründung:

·
D

ie N
iederlage führte 1920 zum

 D
iktatfrieden von Sèvres, 

der eine Zerstückelung des Landes unter V
erbleib eines 

türkischen R
um

pfstaates vorsah. D
er osm

anische Sultan im
 

besetzten Istanbul w
urde zum

 Statthalter der Siegerm
ächte 

G
roßbritannien, Frankreich und Italien herabgesetzt. V

on 
ihnen hing nun das Ü

berleben der einstigen W
eltm

acht ab. 
·

Im
 Jahr zuvor (1919) w

ar G
riechenland in A

natolien ein-
m

arschiert. M
ustafa K

em
al, Feldherr im

 Ersten W
eltkrieg, 

organisierte die türkische B
efreiungsbew

egung, bildete 
eine N

ationalversam
m

lung und führte in ihrem
 A

uftrag den 
B

efreiungskrieg (1919
–

1922) zum
 Erfolg.

·
D

er V
ertrag von Sèvres w

urde dam
it hinfällig, im

 Friedensver-
trag von Lausanne (D

) w
urden 1923 die heutigen G

renzen 
der T

ürkei festgelegt. Für A
tatürk w

ar dam
it der W

eg zur 
R

evolution und G
ründung der R

epublik geebnet. 

D
as Traum

a der Besatzung und des Souveränitätsverlusts w
irkt 

in der Türkei bis heute nach. D
er G

ründervater Atatürk ist auch 
nach 100 Jahren als N

ationalgut allgegenw
ärtig.

Im
 Friedensvertrag von Lausanne w

urde 1923 ein B
evöl-

kerungsaustausch zw
ischen der T

ürkei und G
riechenland 

vereinbart, um
 ethnische Spannungen und G

renzstreitigkeiten zu 
verm

eiden. Für die T
ürkei bildete die m

uslim
ische R

eligionszuge-
hörigkeit die G

rundlage des N
ationalstaats, die kurdische 

B
evölkerung w

urde dieser zugerechnet.  

D
ie Ä

ra bis zum
 Tod Atatürks 1938

D
ie 1923 ausgerufene Republik sollte eine N

euorientierung 
und M

odernisierung nach w
estlichem

 Vorbild auf vielen 
Ebenen bew

irken.  
Im

 Staatsw
esen z.B

. durch:
·

Abschaffung des Sultanats (bereits 1922)
·

Eröffnung der N
ationalversam

m
lung (1923), neue Verfassung 

(1924), neues Straf- und Zivilrecht (1926)
·

Einführung des Laizism
us (Trennung von Staat und Religion): 

Islam
 nicht m

ehr Staatsreligion (1928)

Im
 religiösen Leben z.B

. durch:
·

Abschaffung des Kalifats (geistliche Führerschaft), G
ründung 

der Religionsbehörde D
iyanet (1924)

·
Abschaffung der arabischen Schrift (1928), Einführung des 
türkischen (anstelle des arabischen) G

ebetsrufs (1932)

In der G
esellschaft z.B

. durch:
·

Koedukation (gem
einsam

er U
nterricht) von M

ädchen und 
Jungen (1924), Einführung des lateinischen Alphabets (1928)

·
W

ahlrecht für Frauen (1930)
·

Einführung von Fam
iliennam

en (1934): M
ustafa Kem

al erhielt 
den Fam

iliennam
en „Atatürk“ („Vater der Türken“)

D
ie Folgen der republikanischen Revolution:
R

von oben verordneter U
m

bau von Staat und G
esellschaft: 

fehlende gesellschaftliche A
kzeptanz

R
kein dem

okratischer A
nsatz, stattdessen „Ein-Parteien- 

und Ein-Führer-Prinzip“ (A
tatürk)

R
ein Staatsvolk („T

ürken“), eine A
m

tssprache („T
ürkisch“)

D
ie Folgen sind bis heute spürbar: D

ie Spannungen in der 
G

esellschaft verlaufen zw
ischen säkular-m

odernen und m
usli-

m
isch-konservativen Lebensentw

ürfen.

D
as türkische Präsidialsystem

   
N

ach seiner D
irektw

ahl zum
 Präsidenten 2014 w

ar Erdoğan m
it 

seiner Rolle als Repräsentant des Staates ohne Exekutivgew
alt 

im
 parlam

entarischen System
 nicht einverstanden. D

as darauf-
hin geschaffene Präsidialsystem

 w
eist eine erhebliche M

acht-
konzentration in allen zentralen Politikbereichen auf und ist ein 
G

rund für die politische Polarisierung der G
esellschaft.  

D
er Präsident/die Präsidentin …

·
w

ird für fünf Jahre gew
ählt, w

enn er/sie im
 ersten W

ahlgang 
oder in der Stichw

ahl über 50 Prozent der Stim
m

en erhält. 
D

as A
m

t kann höchstens zw
eim

al ausgeübt w
erden (A

rtikel 
101). A

ber: W
enn die N

ationalversam
m

lung N
euw

ahlen w
äh-

rend der zw
eiten A

m
tszeit ansetzt, kann eine dritte folgen.

·
kann das Parlam

ent auflösen (A
rt. 116). 

·
steht an der Spitze der Exekutive (A

rt. 104) m
it K

abinett und 
öffentlicher V

erw
altung. D

as A
m

t des M
inisterpräsidenten 

gibt es seit 2017 nicht m
ehr.

·
ernennt die G

ouverneure/-innen (V
ali), die in den 81 Provinzen 

der T
ürkei m

it den Landräten (K
aym

akam
) der öffentlichen 

V
erw

altung des Zentralstaates vorstehen und die Exekutive 
vor O

rt bilden. Sie haben m
ehr Befugnisse als der/die gew

ählte 
(O

ber)Bürgerm
eister/-in. 

·
kann G

esetze des Parlam
ents verkünden, diese an das Parla-

m
ent zurückverw

eisen, vor dem
 V

erfassungsgericht anfechten 
oder zur V

olksabstim
m

ung bringen und durch Präsidialdekre-
te (V

erordnungen) selbst gesetzgeberisch tätig w
erden.

·
ernennt vier von 13 M

itgliedern des „R
ates der R

ichter und 
Staatsanw

älte“, des zentralen K
ontroll- und A

ufsichtsorgans 
über das Justizw

esen. Sieben M
itglieder w

ählt das Parlam
ent, 

den V
orsitz und einen w

eiteren Sitz haben der/die Justizm
inis-

ter/-in und sein/ihre Staatssekretär/-in inne (A
rt. 159).

Fehlende M
achtbalance im

 türkischen Präsidialsystem

Seit 2017 (D
) ist die G

ew
altenteilung bei parlam

entarischer 
M

ehrheit für den Präsidenten/die Präsidentin praktisch aufge-
hoben. Exekutive und Legislative sind in einer H

and: D
ie Loyali-

tät des Kabinetts und der Regierungsm
ehrheit in der N

ational-
versam

m
lung gilt dem

 Präsidenten/der Präsidentin.

·
D

ie Judikative (R
echtsprechung m

it Zivil-, Straf- und V
er-

w
altungsgerichtsbarkeit) ist über den „R

at der R
ichter und 

Staatsanw
älte“ einem

 starken Einfluss des Präsidenten/der 
Präsidentin ausgesetzt.

·
Lediglich das V

erfassungsgericht hat seine K
om

petenzen 
nicht eingebüßt. Es hat auch die K

ontrollbefugnis über die 
Präsidialdekrete. Langfristig kann seine Zusam

m
ensetzung 

aber vom
 Präsidenten/von der Präsidentin und seiner/ihrer 

M
ehrheit beeinflusst w

erden.
·

Es fehlt ein System
 der C

hecks and B
alances, also der 

K
ontrolle und des A

usgleichs zur A
ufrechterhaltung der 

G
ew

altenteilung w
ie in den U

SA
 (D

 Spicker N
r. 19, S. 3).

·
D

ie M
edien als „vierte G

ew
alt“ üben keine K

ontrollfunktion 
gegenüber der R

egierung aus, da sie bis auf w
enige oppositio-

nelle M
edien regierungsnah eingestellt sind.

R
 Bei W

ahlen herrschen ungleiche W
ettbew

erbsbedingungen. 

D
ie Folge ist ein Präsidialsystem

 m
it einer politischen M

acht-
fülle und gesellschaftlichen D

urchdringungskraft des Präsiden-
ten/der Präsidentin, w

ie nicht einm
al Atatürk sie besaß.

D
ie derzeitige türkische V

erfassung stam
m

t aus dem
 Jahr 

1982 und w
urde von der M

ilitärführung nach deren P
utsch 

1980 per R
eferendum

 durchgesetzt. D
ie V

erfassungsänderung 
2017 betraf nur die politischen B

estim
m

ungen zur U
m

setzung des 
Präsidialsystem

s.

Parlam
ent & Parteien im

 türkischen Präsidialsystem

R
echte laut Verfassung

K
ritik

Das Parlam
ent („G

roße Nationalver-
sam

m
lung der Türkei“) besteht aus 

600 Abgeordneten (Artikel 75).

Parlam
ents- und Präsidentschafts-

w
ahlen finden alle fünf Jahre am

 
gleichen Tag statt (Art. 77). 

Das Abhalten beider W
ahlen 

am
 gleichen Tag erschw

ert 
die M

öglichkeit des parla-
m

entarischen G
egenge-

w
ichts.

Neben seiner G
esetzgebungsfunkti-

on (Art. 87) hat das Parlam
ent Infor-

m
ations- und Kontrollrechte (Art. 98). 

Das Budgetrecht obliegt dem
 Präsi-

denten/der Präsidentin (Art. 161).

Es hat die Funktion eines 
„Aufsichtsorgans“, ohne 
über echte Druckm

ittel ge-
genüber dem

 Präsidenten/
der Präsidentin zu verfügen.

Das Parlam
ent kann m

it einer 
3/5-M

ehrheit Neuw
ahlen beschlie-

ßen (Art. 116). 

H
ohe H

ürden für N
euw

ahlen

3/5-M
ehrheit nötig zur Einleitung 

eines strafrechtlichen Verfahrens 
gegen Präsident/-in und Kabinett 
(Art. 105) sow

ie 2/3-M
ehrheit für die 

W
eiterleitung des Berichts (Art. 106) 

an das Verfassungsgericht („Straf-
gerichtshof“, Art. 148) 

Ein parteiisches Regierungs-
oberhaupt m

it um
fassender 

Exekutivgew
alt und Einfluss 

auf die Judikative ist bei ent-
sprechenden M

ehrheitsver-
hältnissen kaum

 belangbar.

Das türkische Parteiensystem
 ist durch zentrale ideologisch-

politische Ström
ungen gekennzeichnet, die sich schw

er in das in 
D

eutschland bekannte Rechts-Links-Schem
a einordnen lassen. 

D
ie politische Polarisierung und die gesellschaftliche Spaltung 

haben sich im
 Präsidialsystem

 Erdoğans verschoben: w
eg von 

ideologischen D
ifferenzen bei der W

ahlentscheidung, hin zur 
Frage „Pro-“ oder „C

ontra-Erdoğan“ und dam
it „Pro Präsidial-

system
“ oder „Pro Parlam

entarische D
em

okratie“. D
iese Lager-

bildung führte zur Entstehung von W
ahlallianzen, vor allem

 um
 

die 7-Prozent-H
ürde zum

 Einzug ins Parlam
ent, aber auch die 

50-Prozent-H
ürde bei den Präsidentschaftsw

ahlen zu übersprin-
gen. Im

 Parlam
ent sind derzeit insgesam

t 15 Parteien vertreten, 
zum

 Teil über W
ahlallianzen. 2023 zogen folgende Allianzen bzw. 

Parteien ins Parlam
ent ein: 

„Volk“
„N

ation“ ** 
„Arbeit und 
Freiheit“

Partei für G
erechtigkeit 

und Entw
icklung (AKP)*

D
religiös-konservativ

Republikanische 
Volkspartei (CHP)*
D

laizistisch-
republikanisch

G
rün-Linke Partei 

(YSP, Ersatz 
für von Verbot 
bedrohte HDP)*
D

prokurdisch
Partei der Nationalisti-
schen Bew

egung (M
HP)*

D
nationalistisch-
pantürkisch

Iyi-Partei 
(G

ute Partei)*
D

nationalistisch
Türkische 
Arbeiterpartei (TIP)
D

links
Splitterparteien, u.a. Neue 
W

ohlfahrtspartei (YRP)
D

ultrareligös

Splitterparteien
D

religiös, liberal-
konservativ

* 7-Prozent-H
ürde erreicht   ** nach der Stichw

ahl zerbrochen

V
on A

tatürk bis Erdoğan dom
iniert der Personenkult die 

türkische Politik und Parteienlandschaft. Innerparteiliche 
D

em
okratie kennen die w

enigsten türkischen Parteien. D
er 

Parteivorsitzende bestim
m

t die A
ufstellung für die Parlam

ents-
w

ahlen ebenso w
ie für die Parteigrem

ien. Im
 Präsidialsystem

 ist 
die A

K
P als größte V

olkspartei der T
ürkei zum

 Spiegelbild des 
politischen W

illens von Staatspräsident Erdoğan gew
orden.

Politische Entw
icklung nach 1950

·
Das Einparteiensystem

 m
it der von Atatürk gegründeten 

C
H

P (D
S.8) endet m

it dem
 Sieg der D

em
okratischen Partei 

bei den ersten freien W
ahlen.

·
D

ie Türkei w
ird zu einer Art „überw

achten D
em

okratie“, 
in der sich das M

ilitär zum
 „W

ächter“ berufen fühlt und 1960 
sow

ie 1980 einen Putsch durchführt.

·
D

eutschland (D
.) schließt ein A

nw
erbeabkom

m
en m

it 
der T

ürkei.
·

H
eute leben 2,8 M

io. T
ürkeistäm

m
ige in D

. 
·

54 Prozent davon haben die deutsche Staatsangehörig-
keit. M

ehr als jede/-r Zw
eite ist in D

. geboren (53 Prozent). 
·

Seit 2014 besteht ein W
ahlrecht für türkische Staatsan-

gehörige im
 A

usland, bei den Stichw
ahlen 2023 betrug 

die W
ahlbeteiligung in D

. 50,5 Prozent.
·

D
ie durch das A

bkom
m

en entstandenen zivilgesell-
schaftlichen V

erflechtungen zw
ischen D

. und der T
ürkei 

beeinflussen sow
ohl die zw

ischenstaatlichen B
eziehun-

gen als auch die Integrationsdebatten in D
eutschland.

·
D

ie von Recep Tayyip Erdoğan gegründete AK
P gew

innt die 
absolute M

ehrheit im
 Parlam

ent.

·
Erdoğan führt die Regierung bis dahin als M

inisterpräsident 
und w

ird nun der erste direkt vom
 Volk gew

ählte Präsident.

·
Einen gescheiterten Putschversuch nutzt er, um

 das 
Staatssystem

 um
zubauen. M

it dem
 Verfassungsreferendum

 
im

 Jahr darauf w
ird das Präsidialsystem

 (D
S.5/6) m

it 
knapper M

ehrheit („Ja“-Stim
m

en: 51,41%
, „N

ein“: 48,59%
) 

eingeführt. Erdoğan gew
innt daraufhin die Präsidentschafts-

w
ahlen 2018 und 2023.  
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W
as sind M

enschenrechte?
Alle M

enschen haben allein aufgrund ihres M
enschseins be-

stim
m

te Rechte, die sie vor der M
acht oder der W

illkür des 
Staates schützen. D

as ist die jahrhundertealte Idee hinter 
den M

enschenrechten. U
nter dem

 Eindruck des U
nrechts 

der Kolonialzeit (15.¶20. Jahrhundert), der Schrecken zw
eier 

W
eltkriege und der Verbrechen in der Zeit des N

ationalsozia-
lism

us (1933
¶1945) legten die Vereinten N

ationen (U
N

) am
 

10. D
ezem

ber 1948 m
it der Allgem

einen Erklärung der M
en-

schenrechte (AEM
R) den G

rundstein für den internationalen 
M

enschenrechtsschutz. D
ort heißt es in Artikel 1: „Alle M

en-
schen sind frei und gleich an W

ürde und Rechten geboren“.

M
enschenrechte gelten ihrem

 W
esen nach als ¯

 
·

angeboren und unveräuß
erlich: Sie m

üssen nicht erw
orben 

und können auch nicht aberkannt w
erden. 

·
universell: Sie gelten für alle M

enschen w
eltw

eit.
·

egalitär: A
lle M

enschen haben dieselben M
enschenrechte.

·
unteilbar und interdependent: Sie bilden eine Einheit und 
bedingen sich w

echselseitig.

M
enschenrechte – G

rundrechte – B
ürgerrechte 

In m
anchen staatlichen V

erfassungen (so auch im
 deut-

schen G
rundgesetz) w

erden M
enschenrechte „G

rundrechte“
genannt. D

iese gelten für alle M
enschen, die sich im

 jew
eiligen 

Land aufhalten (z.B
. R

echt auf G
leichheit vor dem

 G
esetz). D

ie 
B

ürgerrechte w
iederum

 gelten dem
 W

ortlaut nach nur für die 
Staatsangehörigen eines Landes. Es ist jedoch seit langem

 
allgem

ein anerkannt, dass die B
ürgerrechte im

 G
rundgesetz bis 

auf w
enige A

usnahm
en w

ie das W
ahlrecht für alle M

enschen in 
D

eutschland gelten und dam
it faktisch G

rundrechte sind: D
as 

trifft z.B
. auf die V

ersam
m

lungs- und die B
erufsfreiheit zu.

D
am

it M
enschenrechte verw

irklicht w
erden können, bedarf es 

neben den Anstrengungen des Staates aber auch des Einsat-
zes aller M

enschen für M
enschenrechte: Alle M

itglieder einer 
G

esellschaft sind dazu angehalten, die W
ürde und die Rechte 

der anderen Personen zu achten und sich für die M
enschen-

rechte einzusetzen. Aktuell w
ird auch diskutiert, w

ie U
nterneh-

m
en stärker verpflichtet w

erden können, sich an den M
en-

schenrechten zu orientieren. Schw
ierig w

ird dies insbesondere 
dann, w

enn U
nternehm

en w
eltw

eit tätig sind und Arbeits- und 
Produktionsschritte in unterschiedlichen Ländern stattfinden.

G
eltung und G

renzen
M

enschenrechte sind unveräußerlich, d.h. sie können nicht 
aberkannt w

erden. Einige M
enschenrechte gelten absolut, 

dürfen also in keinem
 Fall eingeschränkt w

erden. D
azu gehö-

ren die Verbote von Völkerm
ord, Folter und Sklaverei. 

Andere M
enschenrechte können unter bestim

m
ten U

m
ständen 

eingeschränkt w
erden: So w

ird M
enschen bei einer H

aftstrafe 
die Freiheit entzogen, ebenso kann die Versam

m
lungsfreiheit 

eingeschränkt w
erden, w

enn die öffentliche Sicherheit als ge-
fährdet eingestuft w

ird. Solche Einschränkungen m
üssen auf 

einem
 G

esetz beruhen, einen legitim
en Zw

eck verfolgen und 
verhältnism

äßig sein. D
er K

erngehalt des M
enschenrechts 

m
uss w

eiterhin gew
ahrt w

erden. l
ber die Zulässigkeit der Ein-

schränkung entscheiden in Streitfällen G
erichte.

M
enschenrechten sind auch insofern G

renzen gesetzt, als sie 
T

iteinander in 2VnfliRt stehen können. D
ann m

uss in den 
konkreten Fällen abgew

ogen w
erden, etw

a zw
ischen dem

 
Recht auf M

einungsfreiheit und dem
 D

iskrim
inierungsschutz.

W
ie verbindlich sind die M

enschenrechte? 
D

ie AEM
R von 1948 gilt als G

rundlage für viele w
eitere D

oku-
m

ente. Sie ist in Teilen als Völkergew
ohnheitsrecht anerkannt. 

Zusätzlich gibt es Konventionen (Abkom
m

en), die von den 
einzelnen Staaten ratifiziert (rechtlich anerkannt) w

erden. D
iese 

Konventionen sind für die Vertragsstaaten rechtlich verbindlich. 
In D

eutschland sind sie Teil nationalen Rechts.

Beschw
erden oder Klagen können zum

 Beispiel vor dem
 

B
undesverfassungsgericht in Karlsruhe (in Bezug auf das 

G
rundgesetz) oder vor dem

 Europäischen G
erichtshof für 

M
enschenrechte in Straßburg (in Bezug auf die Europäische 

M
enschenrechtskonvention, EM

RK
) verhandelt w

erden. Zudem
 

gibt es internationale Strafgerichtshöfe, die sich m
it Völker-

m
ord, Verbrechen gegen die M

enschlichkeit und Kriegsverbre-
chen beschäftigen (D

Spicker N
r. 25). Zu den U

N
-Konventionen 

gibt es keine G
erichts-, sondern nur Beschw

erdeverfahren. 
D

arin sprechen die Fachausschüsse Em
pfehlungen aus, die Si-

gnalw
irkung für die Qew

eiligen Fälle und Staaten haben (D
S. 7).

W
er überw

acht ihre U
m

setzung?
M

enschenrechte sollen vor staatlicher W
illkür schützen, des-

halb ist eine unabhängige l
berw

achung von zentraler Bedeu-
tung. Es gibt verschiedene Arten der Kontrolle: 

·
Im

 A
lltag können alle M

enschen auf die Einhaltung von 
M

enschenrechten achten und M
issstände m

elden, etw
a 

bei gew
ählten Schul- oder Studienvertretungen oder 

B
eschw

erdestellen einzelner Institutionen (etw
a A

nti-
diskrim

inierungsbeauftragten). D
ie M

edien können 
durch eigene R

echerchen M
issstände aufdecken.

>
en ]erpflichten 4

enschenrechte&
W

ährend das Völkerrecht in erster Linie die Beziehungen zw
i-

schen Staaten regelt, beziehen sich die M
enschenrechte vor 

allem
 auf das Verhältnis zw

ischen Staat und Individuum
. D

ie 
Staaten tragen dabei die H

auptverantw
ortung für die Verw

irk-
lichung der M

enschenrechte. So dürfen staatliche Stellen die 
M

enschenrechte nicht selbst verletzen ((chtungspflichten). 
Zugleich haben sie gesetzgeberische und andere M

aßnah-
m

en zu ergreifen, um
 die M

enschenrechte vor Eingriffen durch 
Privatpersonen zu schützen (:chutapflichten) und um

 die 
Ausübung der M

enschenrechte durch Leistungen oder Insti-
tutionen w

ie Schulen oder G
erichte zu erm

öglichen (G
ew

ähr-
Seistungspflichten).

(rt der Pflicht 
B

eispiel: Verbot von D
iskrim

inierung im
 

B
ildungsbereich

Achtung der M
en-

schenrechte durch 
den Staat

Der Staat darf nicht selbst diskrim
inieren, 

zum
 Beispiel M

ädchen oder Frauen das 
Recht auf Bildung verw

ehren.

Schutz vor Eingrif-
fen von Dritten (Pri-
vatpersonen, Un-
ternehm

en) in die 
M

enschenrechte

Der Staat m
uss seine Einw

ohner/-innen vor 
Diskrim

inierung schützen: So m
uss zum

 
Beispiel bei H

erabw
ürdigung einer Schülerin 

durch M
itschüler/-innen das Lehrpersonal 

einschreiten und der Schülerin helfen. 

G
ew

ährleistung der 
M

enschenrechte 
durch staatliche 
M

aßnahm
en

Der Staat m
uss durch unterstützende M

aß-
nahm

en Diskrim
inierung verm

eiden, zum
 

Beispiel indem
 er das Lehrpersonal entspre-

chend sensibilisiert und Beschw
erdem

ög-
lichkeiten schafft.

W
o sind M

enschenrechte verankert?
M

enschenrechte sind in vielen Rechtstexten festgeschrieben: 
auf nationaler Ebene in den Verfassungen, auf europäischer 
Ebene in der Europäischen M

enschenrechtskonvention (in 
D

eutschland seit 1953 in Kraft) und in der C
harta der G

rund-
rechte der Europäischen U

nion (2009). Auf Ebene der Vereinten 
N

ationen (U
N

) sind vor allem
 folgende D

okum
ente relevant: 

·
A

llgem
eine Erklärung der M

enschenrechte (1948, D
 S. 6)

·
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische R

echte 
(„Zivilpakt“, 1976)

·
Internationaler Pakt über w

irtschaftliche, soziale und kultu-
relle R

echte („Sozialpakt“, 1976)
·

A
ntirassism

uskonvention (1969), Frauenrechtskonvention 
(1985), K

inderrechtskonvention (1992), B
ehindertenrechts-

konvention (2009)

M
enschenrechte im

 A
lltag

Auf der Straße können w
ir uns frei bew

egen (Freizügigkeit), in 
der Schule profitieren w

ir von unserem
 R

echt auf B
ildung. W

ir 
dürfen Beruf und Arbeit frei w

ählen (R
echt auf Arbeit) und ha-

ben R
echte in der Arbeit (fairer Lohn, Arbeitsschutz, G

ew
erk-

schaftsbildung). Bei der Arbeits- oder W
ohnungssuche haben 

w
ir Anspruch auf Schutz vor D

iskrim
inierung. W

ir haben das 
R

echt auf einen angem
essenen Lebensstandard und sozi-

ale Sicherung, so dass w
ir auch bei sehr geringem

 Einkom
-

m
en das R

echt auf W
ohnen, N

ahrung und kulturelle Teilha-
be w

ahrnehm
en können. In unserer W

ohnung und bei unserer 
Kom

m
unikation genießen w

ir :chuta ]Vr ,ingriɈ in das Pri]at-
leben. W

enn w
ir verhaftet w

erden, gilt die U
nschuldsverm

u-
tung und w

ir haben das R
echt auf ein faires G

erichtsverfah-
ren. W

ir dürfen nicht m
isshandelt w

erden
(Folterverbot).

·
Jede Person, die sich in ihren M

enschenrechten verletzt sieht, 
kann R

at suchen, B
eschw

erde oder auch K
lage einreichen. 

B
eschw

erdestellen fördern in erster /inie die .
onfliktlösung� 

unabhängige G
erichte entscheiden über den Fall – in letzter 

Instanz z.B
. das B

undesverfassungsgericht oder der Europäi-
sche G

erichtshof für M
enschenrechte.

·
A

uf U
N

-Ebene prüfen unabhängige A
usschüsse die U

m
-

setzung der M
enschenrechte in den einzelnen Staaten und 

sprechen Em
pfehlungen aus (D

 *
raˋk unten).Sie nutzen 

dafür die ofˋziellen B
erichte des Mew

eiligen Staates� die der 
Zivilgesellschaft und (sofern vorhanden) der unabhängigen 
nationalen M

enschenrechtsinstitution. In D
eutschland ist 

diese Institution das D
eutsche Institut für M

enschenrechte.

M
enschenrechtsabkom

m
en

z.B. Antirassism
uskonvention

U
N

-Fachausschuss 
z.B. Ausschuss gegen rassistische Diskrim

inierung

Allgem
eine 

B
em

erkungen 
Die Fachausschüsse ver-
öffentlichen Bem

erkungen 
oder Em

pfehlungen, die die 
Abkom

m
en oder einzelne 

Artikel konkretisieren, z.B. zur 
Bekäm

pfung rassistischer 
H

etzrede.

Staatenberichts-
oder B

eschw
erdeverfahren

Die Um
setzung der M

enschenrechte 
aus dem

 Abkom
m

en w
ird regelm

äßig 
im

 Staatenberichtsverfahren über-
prüft, für die Antirassism

uskonventi-
on alle vier Jahre. Daneben besteht 
die M

öglichkeit eines Staaten- oder 
Individualbeschw

erdeverfahrens. Bei 
Letzterem

 m
uss der innerstaatliche 

Rechtsw
eg erschöpft sein und kein 

anderes internationales G
rem

ium
 darf 

bereits geprüft haben.

Aktuelle H
erausforderungen 

D
ie Idee der M

enschenrechte ist in vielerlei H
insicht herausge-

fordert. Eine w
esentliche Bedrohung geht von autoritären R

e-
gim

en oder politischen Ström
ungen aus, die M

enschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit insgesam

t infrage stellen, um
 sich nicht 

an internationale Konventionen halten zu m
üssen. D

ie Bevölke-
rungen in solchen Staaten sind häufig staatlicher W

illkür aus-
geliefert: M

enschen, die sich solidarisch für die Rechte anderer 
einsetzen, w

erden angefeindet, bedroht, verletzt oder sogar 
eingesperrt und getötet. 

Auch der K
lim

aw
andel stellt eine G

efahr für die M
enschen-

rechte dar. So bedrohen l
berschw

em
m

ungen, W
aldbrände 

oder D
ürren die M

enschenrechte auf Leben, N
ahrung, W

asser 
und G

esundheit. Technische Entw
icklungen w

ie die D
igita-

lisierung w
erfen neue m

enschenrechtliche Fragen auf, etw
a 

w
enn durch m

assive D
atenspeicherung das Recht auf Privat-

sphäre verletzt w
ird. Ein w

eiteres Problem
 ist, dass bei der U

m
-

setzung der M
enschenrechte Anspruch und W

irklichkeit häufig 
auseinanderklaffen: O

ft sind etw
a die M

enschenrechte von 
M

enschen auf der Flucht praktisch nicht einklagbar. 

D
ie Zukunft der M

enschenrechte
D

ie G
eschichte hat gezeigt, dass M

enschenrechte stets aufs 
N

eue erkäm
pft und verteidigt w

erden m
üssen und dass sie 

des solidarischen Einsatzes für die Rechte anderer, vor allem
 

der M
arginalisierten und M

achtlosen, bedürfen. So können 
auch heute noch neue M

enschenrechte entstehen w
ie m

om
en-

tan das R
echt auf eine gesunde U

m
w

elt in Reaktion auf den 
Klim

aw
andel. Insofern sind die M

enschenrechte eine unabge-
schlossene Lerngeschichte. 

M
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Fragen, Kritik, Anregungen?  
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nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
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als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
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W
as sind M

enschenrechte?
Alle M

enschen haben allein aufgrund ihres M
enschseins be-

stim
m

te Rechte, die sie vor der M
acht oder der W

illkür des 
Staates schützen. D

as ist die jahrhundertealte Idee hinter 
den M

enschenrechten. U
nter dem

 Eindruck des U
nrechts 

der Kolonialzeit (15.¶20. Jahrhundert), der Schrecken zw
eier 

W
eltkriege und der Verbrechen in der Zeit des N

ationalsozia-
lism

us (1933
¶1945) legten die Vereinten N

ationen (U
N

) am
 

10. D
ezem

ber 1948 m
it der Allgem

einen Erklärung der M
en-

schenrechte (AEM
R) den G

rundstein für den internationalen 
M

enschenrechtsschutz. D
ort heißt es in Artikel 1: „Alle M

en-
schen sind frei und gleich an W

ürde und Rechten geboren“.

M
enschenrechte gelten ihrem

 W
esen nach als ¯

 
·

angeboren und unveräuß
erlich: Sie m

üssen nicht erw
orben 

und können auch nicht aberkannt w
erden. 

·
universell: Sie gelten für alle M

enschen w
eltw

eit.
·

egalitär: A
lle M

enschen haben dieselben M
enschenrechte.

·
unteilbar und interdependent: Sie bilden eine Einheit und 
bedingen sich w

echselseitig.

M
enschenrechte – G

rundrechte – B
ürgerrechte 

In m
anchen staatlichen V

erfassungen (so auch im
 deut-

schen G
rundgesetz) w

erden M
enschenrechte „G

rundrechte“
genannt. D

iese gelten für alle M
enschen, die sich im

 jew
eiligen 

Land aufhalten (z.B
. R

echt auf G
leichheit vor dem

 G
esetz). D

ie 
B

ürgerrechte w
iederum

 gelten dem
 W

ortlaut nach nur für die 
Staatsangehörigen eines Landes. Es ist jedoch seit langem

 
allgem

ein anerkannt, dass die B
ürgerrechte im

 G
rundgesetz bis 

auf w
enige A

usnahm
en w

ie das W
ahlrecht für alle M

enschen in 
D

eutschland gelten und dam
it faktisch G

rundrechte sind: D
as 

trifft z.B
. auf die V

ersam
m

lungs- und die B
erufsfreiheit zu.

D
am

it M
enschenrechte verw

irklicht w
erden können, bedarf es 

neben den Anstrengungen des Staates aber auch des Einsat-
zes aller M

enschen für M
enschenrechte: Alle M

itglieder einer 
G

esellschaft sind dazu angehalten, die W
ürde und die Rechte 

der anderen Personen zu achten und sich für die M
enschen-

rechte einzusetzen. Aktuell w
ird auch diskutiert, w

ie U
nterneh-

m
en stärker verpflichtet w

erden können, sich an den M
en-

schenrechten zu orientieren. Schw
ierig w

ird dies insbesondere 
dann, w

enn U
nternehm

en w
eltw

eit tätig sind und Arbeits- und 
Produktionsschritte in unterschiedlichen Ländern stattfinden.

G
eltung und G

renzen
M

enschenrechte sind unveräußerlich, d.h. sie können nicht 
aberkannt w

erden. Einige M
enschenrechte gelten absolut, 

dürfen also in keinem
 Fall eingeschränkt w

erden. D
azu gehö-

ren die Verbote von Völkerm
ord, Folter und Sklaverei. 

Andere M
enschenrechte können unter bestim

m
ten U

m
ständen 

eingeschränkt w
erden: So w

ird M
enschen bei einer H

aftstrafe 
die Freiheit entzogen, ebenso kann die Versam

m
lungsfreiheit 

eingeschränkt w
erden, w

enn die öffentliche Sicherheit als ge-
fährdet eingestuft w

ird. Solche Einschränkungen m
üssen auf 

einem
 G

esetz beruhen, einen legitim
en Zw

eck verfolgen und 
verhältnism

äßig sein. D
er K

erngehalt des M
enschenrechts 

m
uss w

eiterhin gew
ahrt w

erden. l
ber die Zulässigkeit der Ein-

schränkung entscheiden in Streitfällen G
erichte.

M
enschenrechten sind auch insofern G

renzen gesetzt, als sie 
T

iteinander in 2VnfliRt stehen können. D
ann m

uss in den 
konkreten Fällen abgew

ogen w
erden, etw

a zw
ischen dem

 
Recht auf M

einungsfreiheit und dem
 D

iskrim
inierungsschutz.

W
ie verbindlich sind die M

enschenrechte? 
D

ie AEM
R von 1948 gilt als G

rundlage für viele w
eitere D

oku-
m

ente. Sie ist in Teilen als Völkergew
ohnheitsrecht anerkannt. 

Zusätzlich gibt es Konventionen (Abkom
m

en), die von den 
einzelnen Staaten ratifiziert (rechtlich anerkannt) w

erden. D
iese 

Konventionen sind für die Vertragsstaaten rechtlich verbindlich. 
In D

eutschland sind sie Teil nationalen Rechts.

Beschw
erden oder Klagen können zum

 Beispiel vor dem
 

B
undesverfassungsgericht in Karlsruhe (in Bezug auf das 

G
rundgesetz) oder vor dem

 Europäischen G
erichtshof für 

M
enschenrechte in Straßburg (in Bezug auf die Europäische 

M
enschenrechtskonvention, EM

RK
) verhandelt w

erden. Zudem
 

gibt es internationale Strafgerichtshöfe, die sich m
it Völker-

m
ord, Verbrechen gegen die M

enschlichkeit und Kriegsverbre-
chen beschäftigen (D

Spicker N
r. 25). Zu den U

N
-Konventionen 

gibt es keine G
erichts-, sondern nur Beschw

erdeverfahren. 
D

arin sprechen die Fachausschüsse Em
pfehlungen aus, die Si-

gnalw
irkung für die Qew

eiligen Fälle und Staaten haben (D
S. 7).

W
er überw

acht ihre U
m

setzung?
M

enschenrechte sollen vor staatlicher W
illkür schützen, des-

halb ist eine unabhängige l
berw

achung von zentraler Bedeu-
tung. Es gibt verschiedene Arten der Kontrolle: 

·
Im

 A
lltag können alle M

enschen auf die Einhaltung von 
M

enschenrechten achten und M
issstände m

elden, etw
a 

bei gew
ählten Schul- oder Studienvertretungen oder 

B
eschw

erdestellen einzelner Institutionen (etw
a A

nti-
diskrim

inierungsbeauftragten). D
ie M

edien können 
durch eigene R

echerchen M
issstände aufdecken.

>
en ]erpflichten 4

enschenrechte&
W

ährend das Völkerrecht in erster Linie die Beziehungen zw
i-

schen Staaten regelt, beziehen sich die M
enschenrechte vor 

allem
 auf das Verhältnis zw

ischen Staat und Individuum
. D

ie 
Staaten tragen dabei die H

auptverantw
ortung für die Verw

irk-
lichung der M

enschenrechte. So dürfen staatliche Stellen die 
M

enschenrechte nicht selbst verletzen ((chtungspflichten). 
Zugleich haben sie gesetzgeberische und andere M

aßnah-
m

en zu ergreifen, um
 die M

enschenrechte vor Eingriffen durch 
Privatpersonen zu schützen (:chutapflichten) und um

 die 
Ausübung der M

enschenrechte durch Leistungen oder Insti-
tutionen w

ie Schulen oder G
erichte zu erm

öglichen (G
ew

ähr-
Seistungspflichten).

(rt der Pflicht 
B

eispiel: Verbot von D
iskrim

inierung im
 

B
ildungsbereich

Achtung der M
en-

schenrechte durch 
den Staat

Der Staat darf nicht selbst diskrim
inieren, 

zum
 Beispiel M

ädchen oder Frauen das 
Recht auf Bildung verw

ehren.

Schutz vor Eingrif-
fen von Dritten (Pri-
vatpersonen, Un-
ternehm

en) in die 
M

enschenrechte

Der Staat m
uss seine Einw

ohner/-innen vor 
Diskrim

inierung schützen: So m
uss zum

 
Beispiel bei H

erabw
ürdigung einer Schülerin 

durch M
itschüler/-innen das Lehrpersonal 

einschreiten und der Schülerin helfen. 

G
ew

ährleistung der 
M

enschenrechte 
durch staatliche 
M

aßnahm
en

Der Staat m
uss durch unterstützende M

aß-
nahm

en Diskrim
inierung verm

eiden, zum
 

Beispiel indem
 er das Lehrpersonal entspre-

chend sensibilisiert und Beschw
erdem

ög-
lichkeiten schafft.

W
o sind M

enschenrechte verankert?
M

enschenrechte sind in vielen Rechtstexten festgeschrieben: 
auf nationaler Ebene in den Verfassungen, auf europäischer 
Ebene in der Europäischen M

enschenrechtskonvention (in 
D

eutschland seit 1953 in Kraft) und in der C
harta der G

rund-
rechte der Europäischen U

nion (2009). Auf Ebene der Vereinten 
N

ationen (U
N

) sind vor allem
 folgende D

okum
ente relevant: 

·
A

llgem
eine Erklärung der M

enschenrechte (1948, D
 S. 6)

·
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische R

echte 
(„Zivilpakt“, 1976)

·
Internationaler Pakt über w

irtschaftliche, soziale und kultu-
relle R

echte („Sozialpakt“, 1976)
·

A
ntirassism

uskonvention (1969), Frauenrechtskonvention 
(1985), K

inderrechtskonvention (1992), B
ehindertenrechts-

konvention (2009)

M
enschenrechte im

 A
lltag

Auf der Straße können w
ir uns frei bew

egen (Freizügigkeit), in 
der Schule profitieren w

ir von unserem
 R

echt auf B
ildung. W

ir 
dürfen Beruf und Arbeit frei w

ählen (R
echt auf Arbeit) und ha-

ben R
echte in der Arbeit (fairer Lohn, Arbeitsschutz, G

ew
erk-

schaftsbildung). Bei der Arbeits- oder W
ohnungssuche haben 

w
ir Anspruch auf Schutz vor D

iskrim
inierung. W

ir haben das 
R

echt auf einen angem
essenen Lebensstandard und sozi-

ale Sicherung, so dass w
ir auch bei sehr geringem

 Einkom
-

m
en das R

echt auf W
ohnen, N

ahrung und kulturelle Teilha-
be w

ahrnehm
en können. In unserer W

ohnung und bei unserer 
Kom

m
unikation genießen w

ir :chuta ]Vr ,ingriɈ in das Pri]at-
leben. W

enn w
ir verhaftet w

erden, gilt die U
nschuldsverm

u-
tung und w

ir haben das R
echt auf ein faires G

erichtsverfah-
ren. W

ir dürfen nicht m
isshandelt w

erden
(Folterverbot).

·
Jede Person, die sich in ihren M

enschenrechten verletzt sieht, 
kann R

at suchen, B
eschw

erde oder auch K
lage einreichen. 

B
eschw

erdestellen fördern in erster /inie die .
onfliktlösung� 

unabhängige G
erichte entscheiden über den Fall – in letzter 

Instanz z.B
. das B

undesverfassungsgericht oder der Europäi-
sche G

erichtshof für M
enschenrechte.

·
A

uf U
N

-Ebene prüfen unabhängige A
usschüsse die U

m
-

setzung der M
enschenrechte in den einzelnen Staaten und 

sprechen Em
pfehlungen aus (D

 *
raˋk unten).Sie nutzen 

dafür die ofˋziellen B
erichte des Mew

eiligen Staates� die der 
Zivilgesellschaft und (sofern vorhanden) der unabhängigen 
nationalen M

enschenrechtsinstitution. In D
eutschland ist 

diese Institution das D
eutsche Institut für M

enschenrechte.

M
enschenrechtsabkom

m
en

z.B. Antirassism
uskonvention

U
N

-Fachausschuss 
z.B. Ausschuss gegen rassistische Diskrim

inierung

Allgem
eine 

B
em

erkungen 
Die Fachausschüsse ver-
öffentlichen Bem

erkungen 
oder Em

pfehlungen, die die 
Abkom

m
en oder einzelne 

Artikel konkretisieren, z.B. zur 
Bekäm

pfung rassistischer 
H

etzrede.

Staatenberichts-
oder B

eschw
erdeverfahren

Die Um
setzung der M

enschenrechte 
aus dem

 Abkom
m

en w
ird regelm

äßig 
im

 Staatenberichtsverfahren über-
prüft, für die Antirassism

uskonventi-
on alle vier Jahre. Daneben besteht 
die M

öglichkeit eines Staaten- oder 
Individualbeschw

erdeverfahrens. Bei 
Letzterem

 m
uss der innerstaatliche 

Rechtsw
eg erschöpft sein und kein 

anderes internationales G
rem

ium
 darf 

bereits geprüft haben.

Aktuelle H
erausforderungen 

D
ie Idee der M

enschenrechte ist in vielerlei H
insicht herausge-

fordert. Eine w
esentliche Bedrohung geht von autoritären R

e-
gim

en oder politischen Ström
ungen aus, die M

enschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit insgesam

t infrage stellen, um
 sich nicht 

an internationale Konventionen halten zu m
üssen. D

ie Bevölke-
rungen in solchen Staaten sind häufig staatlicher W

illkür aus-
geliefert: M

enschen, die sich solidarisch für die Rechte anderer 
einsetzen, w

erden angefeindet, bedroht, verletzt oder sogar 
eingesperrt und getötet. 

Auch der K
lim

aw
andel stellt eine G

efahr für die M
enschen-

rechte dar. So bedrohen l
berschw

em
m

ungen, W
aldbrände 

oder D
ürren die M

enschenrechte auf Leben, N
ahrung, W

asser 
und G

esundheit. Technische Entw
icklungen w

ie die D
igita-

lisierung w
erfen neue m

enschenrechtliche Fragen auf, etw
a 

w
enn durch m

assive D
atenspeicherung das Recht auf Privat-

sphäre verletzt w
ird. Ein w

eiteres Problem
 ist, dass bei der U

m
-

setzung der M
enschenrechte Anspruch und W

irklichkeit häufig 
auseinanderklaffen: O

ft sind etw
a die M

enschenrechte von 
M

enschen auf der Flucht praktisch nicht einklagbar. 

D
ie Zukunft der M

enschenrechte
D

ie G
eschichte hat gezeigt, dass M

enschenrechte stets aufs 
N

eue erkäm
pft und verteidigt w

erden m
üssen und dass sie 

des solidarischen Einsatzes für die Rechte anderer, vor allem
 

der M
arginalisierten und M

achtlosen, bedürfen. So können 
auch heute noch neue M

enschenrechte entstehen w
ie m

om
en-

tan das R
echt auf eine gesunde U

m
w

elt in Reaktion auf den 
Klim

aw
andel. Insofern sind die M

enschenrechte eine unabge-
schlossene Lerngeschichte. 

M
enschenrechte

✁
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Der Parlam
entarische Rat (65 M

itglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusam

m
en, um

 das G
G

 zu verfassen. Sein unausgesproche-
ner G

rundsatz: „Bonn ist nicht W
eim

ar“ – das G
G

 soll also dazu beitra-
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unm

öglich zu m
achen.

Der Text des G
G

 w
ird angenom

m
en, die Alliierten genehm

i-
gen ihn, anschließend stim

m
en die Landesparlam

ente zu (nur der bayeri-
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das G
G

 tritt „m
it Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 

und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der O
stzone w

ird am
 

7. O
ktober 1949 die Deutsche Dem

okratische Republik (DDR) m
it einer 

eigenen Verfassung gegründet.

M
it der Deutschen Einheit gilt das G

G
 für ganz Deutschland.

M
it den „Frankfurter Dokum

enten“ tragen die drei w
estlichen 

Besatzungsm
ächte den w

estdeutschen M
inisterpräsidenten auf, eine 

neue dem
okratische und bundesstaatliche Verfassung zu entw

erfen.
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D
as G

rundgesetz als vollw
ertige Verfassung

D
as G

rundgesetz (G
G

) ist die Verfassung für die Bundesrepu-
blik D

eutschland. Es w
urde am

 23. M
ai 1949 verkündet und 

begründete dam
it den N

achfolgestaat des D
eutschen Reiches. 

M
it dem

 G
G

 zog m
an Lehren aus dem

 Scheitern der W
eim

arer 
Republik (1919

–1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im
 

scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen D
iktatur (1933

–
1945). Besonderen W

ert legt das G
G

 daher auf die G
ew

ährleis-
tung der M

enschenw
ürde und der G

rundrechte. D
as G

G
 schuf 

die zw
eite dem

okratische O
rdnung auf deutschem

 Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem

 Provisorium
 klingenden N

a-
m

ens (D
S. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 

vollw
ertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer dem
okratischen O

rdnung 
vor allem

 drei Funktionen:

1.Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen O

rdnungen absetzt.
2.Sie w

eist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, dam

it die A
ufgaben in m

öglichst effektiver 
Form

 w
ahrgenom

m
en w

erden können.
3.Sie legt die G

renzen staatlichen H
andelns insbesondere 

gegenüber den B
ürgerinnen und B

ürgern fest; bedeutsam
 ist 

dabei die G
ew

ährleistung von G
rundrechten.

W
elche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, w

elche 
G

rundrechte sie gew
ährleistet und w

ie der Staat organisiert 
w

ird, hängt vor allem
 von den geschichtlichen Entstehungs-

bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab. 
N

eue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine R

ahm
enordnung, die durch 

nachgelagerte G
esetze und Verordnungen m

it Leben gefüllt 
w

ird (D
S. 4).  

Zentrale Prinzipien des G
rundgesetzes     

D
as G

G
 form

uliert einen G
egenentw

urf zur m
enschenver-

achtenden U
nrechtsherrschaft des N

ationalsozialism
us und 

erklärt daher gleich zu Beginn: „D
ie W

ürde des M
enschen ist 

unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). D
ie M

enschenw
ürde w

ird da-
durch als oberster W

ert der Verfassung verankert, die Staats-
gew

alt hat sie in all ihren Erscheinungsform
en zu achten und zu 

schützen. D
as G

G
 bringt dam

it zum
 Ausdruck, dass der Staat 

für den M
enschen da ist – und nicht um

gekehrt. D
as Bundes-

verMassungsgericht brachte das 2017 so auM den Punkt: 

„D
ie G

arantie der M
enschenw

ürde um
fasst insbesondere die 

W
ahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 

sow
ie die elem

entare R
echtsgleichheit. […

] M
it der Subjekt-

qualität des M
enschen ist ein sozialer W

ert- und A
chtungsan-

spruch verbunden, der es verbietet, den M
enschen zum

 
‚bloß

en O
bjekt‘ staatlichen H

andelns zu degradieren.“ 

D
ie fünf fundam

entalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik D

eutschland sind in Art. 20 Abs. 1
¶3 enthalten:

D
em

okratie: Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus, jedes 
staatliche H

andeln m
uss auf dieses rückführbar sein. Alle voll-

jährigen deutschen Staatsbürger/-innen sind durch W
ahlen und 

Abstim
m

ungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats-
gew

alt beteiligt. Parteien w
irken bei der W

illensbildung m
it.

R
echtsstaat: D

ie gesam
te Staatsgew

alt ist in die drei Bereiche 
G

esetzgebung (Legislative), Regierung und Verw
altung (Exeku-

tive) sow
ie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jew

eils 
von unterschiedlichen O

rganen w
ahrgenom

m
en w

erden. Alle 
O

rgane und Bürger/-innen sind an die verfassungsm
äßige 

O
rdnung gebunden. Ihr H

andeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige G

erichte.

B
undesstaat: D

ie Kom
petenzen sind zw

ischen dem
 Bund und 

den 16 Bundesländern aufgeteilt. D
ie Bundesländer nehm

en 
die ihnen zugew

iesene Staatsgew
alt eigenständig w

ahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Ü

ber den Bundesrat sind 
sie zudem

 an der G
esetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: D
er Staat sorgt für eine gew

isse soziale Absiche-
rung der Bürger/-innen, z.B. durch die Sozialversicherung 
(D

Spicker N
r. 30) oder das B�rgergeld.

R
epublik: Anders als in einer M

onarchie w
ird das Staatsober-

haupt (der/die Bundespräsident/-in) nicht durch Erbfolge be-
stim

m
t, sondern auf Zeit gew

ählt.

D
ie besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 

Ew
igkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. D

anach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht m

öglich, Art. 1 und 
Art. 20 in ihren .

rundsätzen zu beeinträchtigen. 0hre l
ber^

in-
dung ist also nur durch die Ablösung des G

G
 durch eine völlig 

neue Verfassung m
öglich (D

S. 4). 

D
ie durch das G

G
 begründeten Freiheiten sollen nicht dafür 

eingesetzt w
erden, die dem

okratische O
rdnung selbst aus-

zuhöhlen. D
as G

G
 errichtet vielm

ehr eine w
ehrhafte D

em
okra-

tie, die es erm
öglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 

können z.B
. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 

M
enschenw

ürde, der D
em

okratie oder der R
echtsstaatlichkeit 

richten, nach A
rt. 21 A

bs. 2, 4 durch das BV
erfG

 auf A
ntrag ver-

boten w
erden. D

ie H
ürden dafür sind allerdings sehr hoch. B

is-
her w

urden in der B
undesrepublik daher erst zw

ei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem

 V
erbot der N

PD
 kam

 es 
2017 nicht, da das BV

erfG
 sie als zu unbedeutend ansah. 2024 

w
urde sie aber nach A

rt. 21 A
bs. 3 w

egen ihrer verfassungsfeind-
lichen =iele von der Parteienˋnanzierung ausgeschlossen.

D
as parlam

entarische R
egierungssystem

Das G
G

 errichtet ein parlam
entarisches R

egierungssystem
, 

in dem
 die Regierung vom

 Vertrauen des Parlam
ents (Bundes-

tag) abhängig ist. D
ieses kann die Regierung also jederzeit aus 

politischen G
ründen absetzen. Das G

G
 sieht dafür in Art. 67 ein 

konstruktives M
isstrauensvotum

 vor (D
Spicker N

r. 23, S. 6). 
In einem

 solchen System
 ist die Regierung deshalb eng m

it der 
Parlam

entsm
ehrheit� den 9egierungsMraktionen� verflochten. D

ie 
Kontrolle der Regierung w

ird nicht vom
 gesam

ten Bundestag, 
sondern nur von den O

ppositionsfraktionen w
ahrgenom

m
en. 

Eines der H
auptproblem

e der W
eim

arer V
erfassung w

ar die 
groß

e M
acht des Staatsoberhaupts. N

ach dem
 G

G
 hat der 

B
undespräsident daher vor allem

 repräsentative A
ufgaben.  

D
as B

undesverfassungsgericht (BVerfG
)

Das BVerfG
 m

it Sitz in Karlsruhe stellt die W
ahrung der Ver-

fassung im
 politischen Alltag sicher und ist dafür m

it w
eitrei-

chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der m
äch-

tigsten Verfassungsgerichte der W
elt. Von besonderer Bedeu-

tung ist die M
öglichkeit, G

esetze auf ihre Vereinbarkeit m
it der 

Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem
 

m
it Art. 93 Abs.1 N

r. 2). Das BVerfG
 hat dadurch nicht nur die 

G
rundrechte zu w

irksam
en subjektiven Rechten der Bürger/-in-

nen entw
ickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 

verfassungsrechtlichen G
renzen aufgezeigt und so zur Festi-

gung der dem
okratischen O

rdnung m
aßgeblich beigetragen. Das 

BVerfG
 hat sich im

 Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und w

ird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es 
im

 W
ege der Verfassungsbeschw

erde (Art. 93 Abs.1 N
r. 4a) 

direkt anrufen können – als H
üter ihrer G

rundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
D

as G
G

 besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zw
ei Teile un-

tergliedern lassen: D
er erste Abschnitt enthält die M

enschen-
w

ürdegarantie und die w
eiteren G

rundrechte. Alle w
eiteren 

Abschnitte regeln Aufbau und O
rganisation des Staates. 

D
as G

rundgesetz setzt sich nicht w
ie andere G

esetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusam

m
en. D

iese 
w

erden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

G
rundrechte (Art. 1–19), u.a.:

Staatsorganisationsrecht 
(Art. 20–146), u.  a.:

M 
enschenw

ürde (Art. 1 Abs. 1)
G 

leichheitsgrundsatz (Art. 3)
Religionsfreiheit (Art. 4) 
M 

einungsfreiheit (Art. 5)
Versam 

m
lungsfreiheit (Art. 8)

Berufsfreiheit (Art. 12) 
W 

ohnungsgrundrecht (Art. 13)
Eigentum 

sfreiheit (Art. 14)
Asylgrundrecht (Art. 16a) 
G 

rundrechtsverw
irkung (Art. 18)

Staatsstrukturprinzipien (Art. 20) 
Bundestag (Art. 38–49) 
0� .Bundesrat (Art ¶�3)
Bundespräsident (Art. 54–61) 
Bundesregierung (Art. 62–69) 
. 

esetzgebung (Art. 70¶�2)
Verw 

altung (Art. 83–91)
9echtsprechung (Art.  2¶104) 
^inanz- 

esen (Art. 104a¶11�)
Verteidigungsfall (Art. 115a–115l) 

D
as G

G
 gibt den Rahm

en vor, den die Politik ausgestalten m
uss. 

/
äufig ist daher verm

erkt: ÉD
as N

ähere regelt ein Bundesge-
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). D

abei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache G

esetze dürfen nicht gegen das G
G

 verstoßen.

Eine besondere R
egelung stellt A

rt. 146 G
G

 dar. D
anach hat 

das deutsche V
olk jederzeit die M

öglichkeit, das G
G

 abzu-
lösen und eine völlig neue V

erfassung zu erlassen. Im
 G

egensatz 
zu anderen V

erfassungen erkennt das G
G

 dam
it die M

öglichkeit 
seiner eigenen A

bschaffung zugunsten einer neuen V
erfassungs-

ordnung im
 W

ege einer „legalen R
evolution“ an. 

G
rundgesetz

D
as G

rundgesetz im
 W

andel der Zeit
D

as G
G

 kann nach Art. 79 geändert w
erden. Erforderlich sind 

dazu Zw
ei-D

rittel-M
ehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 

0m
 Vergleich m

it anderen VerMassungen ist das .
.

 häufig ge-
ändert w

orden, seine G
rundstruktur ist aber erhalten geblie-

ben. Zum
 Beispiel w

urde 1994 Art. 3 Abs. 2 um
 einen Satz 

ergänzt, um
 die G

leichberechtigung von M
ann und Frau zu-

sätzlich zu Mördern. 2002 ^
urde m

it Art. 20a eine Verpflichtung 
zum

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

D
iskussionen um

 Ä
nderungen des G

G
 

M
anche plädieren für die Streichung des B

egriffes „R
asse“ 

in A
rt. 3 A

bs. 3, da es m
enschliche R

assen nicht gibt und der B
e-

griff daher häuˋg als unangem
essen angesehen w

ird. Seit länge�
rem

 w
ird gefordert, das G

G
 um

 ausdrückliche K
inderrechte zu 

erw
eitern oder D

eutsch als Landessprache aufzunehm
en. 

A
uß

erdem
 w

ird in Zeiten knapper K
assen über eine R

eform
 der 

Schuldenbrem
se (A

rt. 115 A
bs. 2) nachgedacht, um

 die A
usgabe-

m
öglichkeiten des Staates zu erw

eitern.  

D
ie durch das G

G
 etablierte Verfassungsordnung hat sich als 

erstaunlich stabil erw
iesen. Auch für die Bew

ältigung der Klim
a-

krise stellt sie prinzipiell alle Instrum
ente bereit, um

 dieser be-
sonderen H

erausforderung angem
essen zu begegnen – sofern 

der politische W
ille vorhanden ist. D

as G
G

 kann daher noch 
lang die R

ahm
enordnung für das politische und gesellschaft-

liche Leben darstellen, w
enn es von einer breiten M

ehrheit ge-
stützt und aktiv verteidigt w

ird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antw

orten auf konkrete politische Fragen. U
m

 diese m
uss 

in öffentlichen D
ebatten stets auMs N

eue gerungen ^
erden.

G
G

 bestellen: bpb.de/34367; w
w

w
.gesetze-im

-internet.de/gg/

D
ie Entstehung des G

rundgesetzes
N

ach der totalen m
ilitärischen, politischen und m

oralischen 
N

iederlage des D
eutschen Reiches im

 Zw
eiten W

eltkrieg am
 

8. M
ai 1945 übernahm

en die vier alliierten Siegerm
ächte Frank-

reich (F), G
roßbritannien (G

B), Sow
jetunion (SU

) und die U
SA 

am
 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgew

alt in D
eutschland. 

M
it dem

 beginnenden 6
Zt�>

eZt�2VnÅiRt w
ar schnell klar, dass 

es keine gem
einsam

e Lösung für das ganze Land geben w
ür-

de. D
ie w

estlichen Besatzungszonen (F, G
B, U

SA) w
uchsen ab 

1946 im
m

er w
eiter zusam

m
en. So kam

 das G
G

 zustande:  

 1. Juli 1948

 8. M
ai 1949

 23. M
ai 1949

 3. O
kt.1990

 1. Sept.1948

W
eil die w

estdeutschen M
inisterpräsidenten eine dauer-

hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 
den B

esatzungsm
ächten den T

itel „G
rundgesetz“ durch und 

verhinderten zudem
 eine V

olksabstim
m

ung über das D
okum

ent.  
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁

y Alle Spicker gibt es online in verschiedenen 1utzungsvarianten� auch in chronologischer
Seitenfolge und als Bildergalerie zur 1utzung auf dem Smartphone�

  bpb.de/spicker

y )eedback und Themenvorschläge helfen uns� die Spicker noch besser zu machen�
umfrage.bpb.de

Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁



✁
4

5
6

7

2
3

8

Der Parlam
entarische Rat (65 M

itglieder, davon vier Frauen) 
tritt in Bonn zusam

m
en, um

 das G
G

 zu verfassen. Sein unausgesproche-
ner G

rundsatz: „Bonn ist nicht W
eim

ar“ – das G
G

 soll also dazu beitra-
gen, den erneuten Übergang in eine Diktatur unm

öglich zu m
achen.

Der Text des G
G

 w
ird angenom

m
en, die Alliierten genehm

i-
gen ihn, anschließend stim

m
en die Landesparlam

ente zu (nur der bayeri-
sche Landtag lehnt es ab, stellt aber klar, dass es in Bayern gelten soll).

Das G
G

 tritt „m
it Ablauf des Tages“ (Art. 145 Abs. 2) in Kraft 

und begründet die Bundesrepublik Deutschland. In der O
stzone w

ird am
 

7. O
ktober 1949 die Deutsche Dem

okratische Republik (DDR) m
it einer 

eigenen Verfassung gegründet.

M
it der Deutschen Einheit gilt das G

G
 für ganz Deutschland.

M
it den „Frankfurter Dokum

enten“ tragen die drei w
estlichen 

Besatzungsm
ächte den w

estdeutschen M
inisterpräsidenten auf, eine 

neue dem
okratische und bundesstaatliche Verfassung zu entw

erfen.

Spicker Politik N
r.33

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 

Autor: Alexander Thiele; G
estaltung: M

ohr D
esign

1. Auflage: April 2024" C
C

 BY-SA 4.0" bpb.de/spicker

D
as G

rundgesetz als vollw
ertige Verfassung

D
as G

rundgesetz (G
G

) ist die Verfassung für die Bundesrepu-
blik D

eutschland. Es w
urde am

 23. M
ai 1949 verkündet und 

begründete dam
it den N

achfolgestaat des D
eutschen Reiches. 

M
it dem

 G
G

 zog m
an Lehren aus dem

 Scheitern der W
eim

arer 
Republik (1919

–1933) und ihrer Verfassung, denn es steht im
 

scharfen Kontrast zur nationalsozialistischen D
iktatur (1933

–
1945). Besonderen W

ert legt das G
G

 daher auf die G
ew

ährleis-
tung der M

enschenw
ürde und der G

rundrechte. D
as G

G
 schuf 

die zw
eite dem

okratische O
rdnung auf deutschem

 Boden und 
erfüllte – trotz seines nach einem

 Provisorium
 klingenden N

a-
m

ens (D
S. 3) – von Anfang an die Voraussetzungen für eine 

vollw
ertige Verfassung.  

Eine Verfassung erfüllt in einer dem
okratischen O

rdnung 
vor allem

 drei Funktionen:

1.Sie begründet einen neuen Staat, der sich von vorherigen 
politischen O

rdnungen absetzt.
2.Sie w

eist die einzelnen Staatsaufgaben unterschiedlichen 
Staatsorganen zu, dam

it die A
ufgaben in m

öglichst effektiver 
Form

 w
ahrgenom

m
en w

erden können.
3.Sie legt die G

renzen staatlichen H
andelns insbesondere 

gegenüber den B
ürgerinnen und B

ürgern fest; bedeutsam
 ist 

dabei die G
ew

ährleistung von G
rundrechten.

W
elche Inhalte eine Verfassung darüber hinaus enthält, w

elche 
G

rundrechte sie gew
ährleistet und w

ie der Staat organisiert 
w

ird, hängt vor allem
 von den geschichtlichen Entstehungs-

bedingungen und verfassungsrechtlichen Traditionen ab. 
N

eue Verfassungen verarbeiten stets konkrete (politische) 
Erfahrungen. Sie errichten eine R

ahm
enordnung, die durch 

nachgelagerte G
esetze und Verordnungen m

it Leben gefüllt 
w

ird (D
S. 4).  

Zentrale Prinzipien des G
rundgesetzes     

D
as G

G
 form

uliert einen G
egenentw

urf zur m
enschenver-

achtenden U
nrechtsherrschaft des N

ationalsozialism
us und 

erklärt daher gleich zu Beginn: „D
ie W

ürde des M
enschen ist 

unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1). D
ie M

enschenw
ürde w

ird da-
durch als oberster W

ert der Verfassung verankert, die Staats-
gew

alt hat sie in all ihren Erscheinungsform
en zu achten und zu 

schützen. D
as G

G
 bringt dam

it zum
 Ausdruck, dass der Staat 

für den M
enschen da ist – und nicht um

gekehrt. D
as Bundes-

verMassungsgericht brachte das 2017 so auM den Punkt: 

„D
ie G

arantie der M
enschenw

ürde um
fasst insbesondere die 

W
ahrung personaler Individualität, Identität und Integrität 

sow
ie die elem

entare R
echtsgleichheit. […

] M
it der Subjekt-

qualität des M
enschen ist ein sozialer W

ert- und A
chtungsan-

spruch verbunden, der es verbietet, den M
enschen zum

 
‚bloß

en O
bjekt‘ staatlichen H

andelns zu degradieren.“ 

D
ie fünf fundam

entalen Prinzipien der Staatsorganisation der 
Bundesrepublik D

eutschland sind in Art. 20 Abs. 1
¶3 enthalten:

D
em

okratie: Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus, jedes 
staatliche H

andeln m
uss auf dieses rückführbar sein. Alle voll-

jährigen deutschen Staatsbürger/-innen sind durch W
ahlen und 

Abstim
m

ungen gleichberechtigt an der Ausübung der Staats-
gew

alt beteiligt. Parteien w
irken bei der W

illensbildung m
it.

R
echtsstaat: D

ie gesam
te Staatsgew

alt ist in die drei Bereiche 
G

esetzgebung (Legislative), Regierung und Verw
altung (Exeku-

tive) sow
ie Rechtsprechung (Judikative) aufgeteilt, die jew

eils 
von unterschiedlichen O

rganen w
ahrgenom

m
en w

erden. Alle 
O

rgane und Bürger/-innen sind an die verfassungsm
äßige 

O
rdnung gebunden. Ihr H

andeln unterliegt der Kontrolle durch 
unabhängige G

erichte.

B
undesstaat: D

ie Kom
petenzen sind zw

ischen dem
 Bund und 

den 16 Bundesländern aufgeteilt. D
ie Bundesländer nehm

en 
die ihnen zugew

iesene Staatsgew
alt eigenständig w

ahr und 
geben sich eine eigene Verfassung. Ü

ber den Bundesrat sind 
sie zudem

 an der G
esetzgebung des Bundes beteiligt.

Sozialstaat: D
er Staat sorgt für eine gew

isse soziale Absiche-
rung der Bürger/-innen, z.B. durch die Sozialversicherung 
(D

Spicker N
r. 30) oder das B�rgergeld.

R
epublik: Anders als in einer M

onarchie w
ird das Staatsober-

haupt (der/die Bundespräsident/-in) nicht durch Erbfolge be-
stim

m
t, sondern auf Zeit gew

ählt.

D
ie besondere Bedeutung dieser Prinzipien zeigt sich in der 

Ew
igkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3. D

anach ist es auch 
durch eine Verfassungsänderung nicht m

öglich, Art. 1 und 
Art. 20 in ihren .

rundsätzen zu beeinträchtigen. 0hre l
ber^

in-
dung ist also nur durch die Ablösung des G

G
 durch eine völlig 

neue Verfassung m
öglich (D

S. 4). 

D
ie durch das G

G
 begründeten Freiheiten sollen nicht dafür 

eingesetzt w
erden, die dem

okratische O
rdnung selbst aus-

zuhöhlen. D
as G

G
 errichtet vielm

ehr eine w
ehrhafte D

em
okra-

tie, die es erm
öglicht, gegen ihre Feinde aktiv vorzugehen. So 

können z.B
. politische Parteien, die sich gegen die Prinzipien der 

M
enschenw

ürde, der D
em

okratie oder der R
echtsstaatlichkeit 

richten, nach A
rt. 21 A

bs. 2, 4 durch das BV
erfG

 auf A
ntrag ver-

boten w
erden. D

ie H
ürden dafür sind allerdings sehr hoch. B

is-
her w

urden in der B
undesrepublik daher erst zw

ei Parteiverbote 
ausgesprochen (1952, 1956). Zu einem

 V
erbot der N

PD
 kam

 es 
2017 nicht, da das BV

erfG
 sie als zu unbedeutend ansah. 2024 

w
urde sie aber nach A

rt. 21 A
bs. 3 w

egen ihrer verfassungsfeind-
lichen =iele von der Parteienˋnanzierung ausgeschlossen.

D
as parlam

entarische R
egierungssystem

Das G
G

 errichtet ein parlam
entarisches R

egierungssystem
, 

in dem
 die Regierung vom

 Vertrauen des Parlam
ents (Bundes-

tag) abhängig ist. D
ieses kann die Regierung also jederzeit aus 

politischen G
ründen absetzen. Das G

G
 sieht dafür in Art. 67 ein 

konstruktives M
isstrauensvotum

 vor (D
Spicker N

r. 23, S. 6). 
In einem

 solchen System
 ist die Regierung deshalb eng m

it der 
Parlam

entsm
ehrheit� den 9egierungsMraktionen� verflochten. D

ie 
Kontrolle der Regierung w

ird nicht vom
 gesam

ten Bundestag, 
sondern nur von den O

ppositionsfraktionen w
ahrgenom

m
en. 

Eines der H
auptproblem

e der W
eim

arer V
erfassung w

ar die 
groß

e M
acht des Staatsoberhaupts. N

ach dem
 G

G
 hat der 

B
undespräsident daher vor allem

 repräsentative A
ufgaben.  

D
as B

undesverfassungsgericht (BVerfG
)

Das BVerfG
 m

it Sitz in Karlsruhe stellt die W
ahrung der Ver-

fassung im
 politischen Alltag sicher und ist dafür m

it w
eitrei-

chenden Befugnissen ausgestattet. Es gilt als eines der m
äch-

tigsten Verfassungsgerichte der W
elt. Von besonderer Bedeu-

tung ist die M
öglichkeit, G

esetze auf ihre Vereinbarkeit m
it der 

Verfassung zu überprüfen und für nichtig zu erklären (vor allem
 

m
it Art. 93 Abs.1 N

r. 2). Das BVerfG
 hat dadurch nicht nur die 

G
rundrechte zu w

irksam
en subjektiven Rechten der Bürger/-in-

nen entw
ickelt, sondern auch den politischen Instanzen ihre 

verfassungsrechtlichen G
renzen aufgezeigt und so zur Festi-

gung der dem
okratischen O

rdnung m
aßgeblich beigetragen. Das 

BVerfG
 hat sich im

 Laufe der Jahrzehnte erhebliches Vertrauen 
erarbeitet und w

ird von den Bürgerinnen und Bürgern – die es 
im

 W
ege der Verfassungsbeschw

erde (Art. 93 Abs.1 N
r. 4a) 

direkt anrufen können – als H
üter ihrer G

rundrechte geschätzt. 

Aufbau und Inhalte
D

as G
G

 besteht aus 14 Abschnitten, die sich in zw
ei Teile un-

tergliedern lassen: D
er erste Abschnitt enthält die M

enschen-
w

ürdegarantie und die w
eiteren G

rundrechte. Alle w
eiteren 

Abschnitte regeln Aufbau und O
rganisation des Staates. 

D
as G

rundgesetz setzt sich nicht w
ie andere G

esetzestexte 
aus Paragrafen, sondern aus Artikeln (Art.) zusam

m
en. D

iese 
w

erden in Absätze (Abs.) und Sätze (S.) unterteilt.

G
rundrechte (Art. 1–19), u.a.:

Staatsorganisationsrecht 
(Art. 20–146), u.  a.:

M 
enschenw

ürde (Art. 1 Abs. 1)
G 

leichheitsgrundsatz (Art. 3)
Religionsfreiheit (Art. 4) 
M 

einungsfreiheit (Art. 5)
Versam 

m
lungsfreiheit (Art. 8)

Berufsfreiheit (Art. 12) 
W 

ohnungsgrundrecht (Art. 13)
Eigentum 

sfreiheit (Art. 14)
Asylgrundrecht (Art. 16a) 
G 

rundrechtsverw
irkung (Art. 18)

Staatsstrukturprinzipien (Art. 20) 
Bundestag (Art. 38–49) 
0� .Bundesrat (Art ¶�3)
Bundespräsident (Art. 54–61) 
Bundesregierung (Art. 62–69) 
. 

esetzgebung (Art. 70¶�2)
Verw 

altung (Art. 83–91)
9echtsprechung (Art.  2¶104) 
^inanz- 

esen (Art. 104a¶11�)
Verteidigungsfall (Art. 115a–115l) 

D
as G

G
 gibt den Rahm

en vor, den die Politik ausgestalten m
uss. 

/
äufig ist daher verm

erkt: ÉD
as N

ähere regelt ein Bundesge-
setz“ (z. B. in Art. 21 Abs. 5). D

abei gilt der Vorrang der Verfas-
sung: Einfache G

esetze dürfen nicht gegen das G
G

 verstoßen.

Eine besondere R
egelung stellt A

rt. 146 G
G

 dar. D
anach hat 

das deutsche V
olk jederzeit die M

öglichkeit, das G
G

 abzu-
lösen und eine völlig neue V

erfassung zu erlassen. Im
 G

egensatz 
zu anderen V

erfassungen erkennt das G
G

 dam
it die M

öglichkeit 
seiner eigenen A

bschaffung zugunsten einer neuen V
erfassungs-

ordnung im
 W

ege einer „legalen R
evolution“ an. 

G
rundgesetz

D
as G

rundgesetz im
 W

andel der Zeit
D

as G
G

 kann nach Art. 79 geändert w
erden. Erforderlich sind 

dazu Zw
ei-D

rittel-M
ehrheiten in Bundestag und Bundesrat. 

0m
 Vergleich m

it anderen VerMassungen ist das .
.

 häufig ge-
ändert w

orden, seine G
rundstruktur ist aber erhalten geblie-

ben. Zum
 Beispiel w

urde 1994 Art. 3 Abs. 2 um
 einen Satz 

ergänzt, um
 die G

leichberechtigung von M
ann und Frau zu-

sätzlich zu Mördern. 2002 ^
urde m

it Art. 20a eine Verpflichtung 
zum

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eingefügt. 

D
iskussionen um

 Ä
nderungen des G

G
 

M
anche plädieren für die Streichung des B

egriffes „R
asse“ 

in A
rt. 3 A

bs. 3, da es m
enschliche R

assen nicht gibt und der B
e-

griff daher häuˋg als unangem
essen angesehen w

ird. Seit länge�
rem

 w
ird gefordert, das G

G
 um

 ausdrückliche K
inderrechte zu 

erw
eitern oder D

eutsch als Landessprache aufzunehm
en. 

A
uß

erdem
 w

ird in Zeiten knapper K
assen über eine R

eform
 der 

Schuldenbrem
se (A

rt. 115 A
bs. 2) nachgedacht, um

 die A
usgabe-

m
öglichkeiten des Staates zu erw

eitern.  

D
ie durch das G

G
 etablierte Verfassungsordnung hat sich als 

erstaunlich stabil erw
iesen. Auch für die Bew

ältigung der Klim
a-

krise stellt sie prinzipiell alle Instrum
ente bereit, um

 dieser be-
sonderen H

erausforderung angem
essen zu begegnen – sofern 

der politische W
ille vorhanden ist. D

as G
G

 kann daher noch 
lang die R

ahm
enordnung für das politische und gesellschaft-

liche Leben darstellen, w
enn es von einer breiten M

ehrheit ge-
stützt und aktiv verteidigt w

ird. Eine Verfassung enthält jedoch 
keine Antw

orten auf konkrete politische Fragen. U
m

 diese m
uss 

in öffentlichen D
ebatten stets auMs N

eue gerungen ^
erden.

G
G

 bestellen: bpb.de/34367; w
w

w
.gesetze-im

-internet.de/gg/

D
ie Entstehung des G

rundgesetzes
N

ach der totalen m
ilitärischen, politischen und m

oralischen 
N

iederlage des D
eutschen Reiches im

 Zw
eiten W

eltkrieg am
 

8. M
ai 1945 übernahm

en die vier alliierten Siegerm
ächte Frank-

reich (F), G
roßbritannien (G

B), Sow
jetunion (SU

) und die U
SA 

am
 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgew

alt in D
eutschland. 

M
it dem

 beginnenden 6
Zt�>

eZt�2VnÅiRt w
ar schnell klar, dass 

es keine gem
einsam

e Lösung für das ganze Land geben w
ür-

de. D
ie w

estlichen Besatzungszonen (F, G
B, U

SA) w
uchsen ab 

1946 im
m

er w
eiter zusam

m
en. So kam

 das G
G

 zustande:  

 1. Juli 1948

 8. M
ai 1949

 23. M
ai 1949

 3. O
kt.1990

 1. Sept.1948

W
eil die w

estdeutschen M
inisterpräsidenten eine dauer-

hafte deutsche Teilung befürchteten, setzten sie gegenüber 
den B

esatzungsm
ächten den T

itel „G
rundgesetz“ durch und 

verhinderten zudem
 eine V

olksabstim
m

ung über das D
okum

ent.  

✁
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Sow
ohl EP als auch M

inisterrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klim

aschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klim
aneutralität 

bis 2050 w
ird dam

it in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entw
urf 

liegt dem
 EP zur Abstim

m
ung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4

ehrheit.

Anschließend: Die EU
-Kom

m
ission legt das G

esetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgem

ein gehaltenen Klim
aschutzgesetzes 

näher ausform
uliert. Ein neues G

esetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entw
urf beim

 M
inisterrat. Die Um

w
eltm

inister/-innen der 
27 4

itgliedstaaten haben ^
eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^

urM 
m

uss zurück ins EP.

Der Entw
urf geht an den U

m
w

eltausschuss des EP und w
ird dort 

verhandelt. Interessengruppen w
ie Industrie- oder Um

w
eltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, w
eitere Ausschüsse w

erden eingebunden.

Die EU
-Kom

m
ission legt einen G

esetzentw
urf vor, 

w
ie die EU bis 2050 zum

 ersten klim
aneutralen „Kontinent“ w

erden soll.
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r. 34
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D
as Europäische Parlam

ent (EP) im
 Ü

berblick
D

as EP ist das einzige direkt gew
ählte O

rgan der Europäischen 
U

nion (EU
) und das einzige direkt gew

ählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlam

ent der W
elt. Es ging in seiner heutigen Form

 aus der 
Europäischen Parlam

entarischen Versam
m

lung der Europäi-
schen .

em
einschaMt (E.

) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^
urde.   

In K
ürze: D

as EP …

·
vertritt die rund 447 M

illionen B
ürger/-innen der EU

.
·

w
ird für jew

eils 5 Jahre (Legislaturperiode) gew
ählt.

·
hat bis zu 751 A

bgeordnete (M
itglieder des Europäischen  

 
Parlam

ents = M
dEP) aus allen 27 EU

-M
itgliedstaaten.

·
besteht 2024 – 2029 aus 720 M

dEP.
·

ist nicht nach nationaler Z
ugehörigkeit, sondern auf B

asis  
 

politischer O
rientierung in länderübergreifenden 

 
Fraktionen organisiert.

·
arbeitet in allen 24 A

m
tsprachen der EU

.   
·

hat seinen of
 ̀ziellen Sitz in Stra¡

burg (für Plenarsitzun�
 

gen), die A
usschüsse und Fraktionen tagen in B

rüssel.

 
D

as EP hat in den letzten Jahrzehnten an B
edeutung ge-

 
w

onnen, dennoch fehlen ihm
 nach w

ie vor w
ichtige R

echte, 
die nationale V

olksvertretungen (Parlam
ente) haben. So fehlt 

dem
 EP das R

echt, G
esetze vorzuschlagen (G

esetzesinitiativrecht 
D

 S. �� �). A
u¡

erdem
 w

ählt das EP die Europäische .
om

m
ission 

(also die E[ekutive der E8
 ɚ 5

egierung) nicht allein und die 
H

ürden für einen M
isstrauensantrag liegen sehr hoch (D

 S. �). 
,n B

ereichen w
ie der A

u¡
en� und Sicherheitspolitik ist es bis 

heute w
eitgehend von der M

itsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D
Spicker N

r. 1�

D
ie R

olle des EP bei der G
esetzgebung     

Das EP entscheidet vieles m
it, aber so gut w

ie nichts allein: Auf 
diese Form

el kann m
an seine Rolle bei der EU-G

esetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kom

m
ission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

�ber die Vorlagen teilen sich der 4
inisterrat als Vertretung der 

4
itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

D
as ordentliche G

esetzgebungsverfahren in der EU

 
U

m
 das kom

plexe V
erfahren zu beschleunigen, sind 

„T
riloge“ eingeführt w

orden. D
as sind V

erhandlungen 
zw

ischen *
esandten von .

om
m

ission� M
inisterrat und EP� die 

.
om

prom
issvorschläge erarbeiten sollen. D

iesen m
üssen EP und 

M
inisterrat dann nur noch form

ell zustim
m

en. D
as V

erfahren 
spart Zeit, w

ird jedoch oft als zu w
enig transparent kritisiert. 

M
ittlerw

eile gibt es ein R
egelw

erk für T
rilog-V

erhandlungen in 
der G

eschäftsordnung des EP.

W
ahlen zum

 EP
G

enau genom
m

en gibt es nicht die eine Europa-
^

ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<
-4

itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele W

ahlen zum
 

EP statt. D
ie Bürger/-innen stim

m
en dabei für 

eine na tionale Partei (Listen^
ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw
. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden m
öchten. In D

eutschland hat jede/-r W
ahl-

berechtigte eine Stim
m

e� die M�r eine Liste vergeben ^
erden 

kann. Auch das W
ahlsystem

 ist nicht einheitlich. D
ie 4

itglied-
staaten m

üssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
W

ahlsystem
s aber an eine Reihe von G

rundsätzen halten:

· D
ie 4

dEP ^
erden nach dem

 Verhältnis^
ahlsystem

 ge^
ählt.

· D
ie W

ahl erfolgt allgem
ein, unm

ittelbar, frei und geheim
.

· 1ede/-r W
ahlberechtigte darM nur einm

al (also in einem
 Land) 

w
ählen.

 
W

ahlberechtigt ist, w
er U

nionsbürger/-in ist und die inner-
 

staatlichen w
ahlrechtlichen V

oraussetzungen erfüllt. D
as 

M
indestalter für das aktive W

ahlrecht liegt in den m
eisten M

it-
gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n M

alta� �
sterreich und seit ���� in 

D
eutschland dürfen auch B

ürger/-innen ab 16 Jahren w
ählen. 

W
ie w

erden die Sitze verteilt?
D

ie Sitzverteilung folgt dem
 Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. D
as bedeutet: Bevölkerungsreiche 4

itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen m

ehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs m

ä�ig kleine 4
itgliedstaaten� im

 Verhältnis sind 
gro�e 4

itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den 4

enschen in kleineren Ländern eine ^
irksam

e parla-
m

entarische 4
itbestim

m
ung erm

öglicht ^
erden.

D
ie A

rbeit des EP am
 B

eispiel der K
lim

apolitik
In der Klim

a- und U
m

w
eltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenom
m

en. Im
 N

ovem
-

ber 201  stim
m

ten 42  4
dEP bei 22� .

egenstim
m

en und 1  
Enthaltungen dafür, den „Klim

anotstand“ auszurufen. In dem
 

Antrag ^
ird die E<

-2om
m

ission auMgeMordert� stärkere 4
a�-

nahm
en zur Bekäm

pfung des Klim
aw

andels einzuleiten. D
em

-
nach sollen bis 2030 die C

O
2 -Em

issionen gegen�ber 1  0 um
 

55 Prozent gesenkt w
erden. D

as EU
-Klim

aschutzgesetz w
urde 

w
enig später auf den W

eg gebracht.

So entstand das EU
-K

lim
aschutzgesetz:

Europäisches Parlam
ent

Perspektiven und H
erausforderungen

D
as EP hat m

it Qeder E<
-9eMorm

 4
itspracherechte hinzuge-

w
onnen. D

ie EU ist dennoch w
eit davon entfernt, eine parla-

m
entarische D

em
okratie zu sein. Zw

ei seit langem
 diskutierte 

R
eform

vorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines G
esetzesinitiativrechts für das EP

D
ie EU w

ürde dam
it stärker einer parlam

entarischen D
em

okra-
tie gleichkom

m
en� ^

ie es sie in den 4
itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch m
it dem

 Initiativm
onopol der Kom

m
ission w

ür-
de aber die -rage auM^

erMen� ob nicht auch der 4
inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesam
teuropäischer (transnationaler) Listen 

D
ie W

ähler/-innen könnten dann in der gesam
ten EU für diesel-

ben 2andidierenden stim
m

en. D
as käm

e dem
 2014 erstm

als 
erprobten 4

odell E<
-^

eiter Be^
erber/-innen um

 das Am
t des 

Kom
m

issionspräsidenten/der Kom
m

issionspräsidentin zugute. 
.

esam
teuropäische Listen ^

ären aber auch eine Lösung M�r 
einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: D

ie H
öchstzahl an Sitzen im

 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um

 die Arbeitsfähigkeit zu 
gew

ährleisten. G
leichzeitig m

üssen m
it jeder EU

-Erw
eiterung 

m
ehr Bürger/-innen politisch vertreten w

erden. 

 
Inw

iew
eit die V

orschläge C
hancen auf eine U

m
setzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politischen M

ehrheits-
verhältnissen in den M

itgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker gew

orden, die eine R
ück -

verlagerung von .
om

petenzen w
eg von der E8

 hin zu den M
it�

gliedstaaten fordern, m
it dem

 G
edanken eines EU

-A
usstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine A
bschaffung der EU

 in ihrer 
heutigen Form

 befürw
orten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und G

esetzgebung
· D

as EP verabschiedet die G
esetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) m
eist ge-

m
einsam

 m
it dem

 9at der E< ($ 4
inisterrat).

· D
as EP entscheidet gem

einsam
 m

it dem
 4

inisterrat �ber den 
jährlichen H

aushaltsplan und erteilt seine Zustim
m

ung zum
 

4
ehrQährigen -inanzrahm

en (4
-9).

R
epräsentation und Kom

m
unikation

· D
ie 4

dEP repräsentieren die W
ähler/-innen und tauschen 

sich m
it Interessengruppen aus. Alle 4

dEP arbeiten m
indes-

tens vier W
ochen pro Jahr ausschließlich in ihrem

 W
ahlkreis.

· D
as EP arbeitet m

it nationalen Parlam
enten zusam

m
en.

W
ahl der Kom

m
ission

· Kom
m

issionspräsident/-in: D
as EP ^

ählt m
it der 4

ehrheit 
seiner 4

itglieder die Person� die die 4
itgliedstaaten im

 Euro-
päischen 9at (E9) m

it Xualifi zierter 4
ehrheit (D

Spicker N
r. 1�� 

S. 4) für das Am
t vorgeschlagen haben.  

· Kom
m

ission: D
as EP m

uss allen Kom
m

issionsm
itgliedern 

anschließend die Zustim
m

ung erteilen. Ü
ber ihre Eignung 

w
ird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
· D

as EP kann m
it Zw

eidrittelm
ehrheit der abgegebenen 

Stim
m

en und zugleich der 4
ehrheit der Sitze im

 EP einen 
M

isstrauensantrag gegen die Kom
m

ission beschließen. 
D

ie Kom
m

ission m
uss dann geschlossen zurücktreten.

· 4
it der H

aushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU
-

G
elder vorschriftsgem

äß ausgegeben w
orden sind. D

am
it 

hat das EP auch im
 N

achhinein die Kontrolle über die Kom
-

m
ission und andere EU

-O
rgane. 

  

 M
ärz 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 O
ktober 2020 
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁

y Alle Spicker gibt es online in verschiedenen 1utzungsvarianten� auch in chronologischer
Seitenfolge und als Bildergalerie zur 1utzung auf dem Smartphone�

  bpb.de/spicker

y )eedback und Themenvorschläge helfen uns� die Spicker noch besser zu machen�
umfrage.bpb.de
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Sow
ohl EP als auch M

inisterrat verabschieden die Ver-
ordnung, auch Klim

aschutzgesetz genannt. Das Ziel der Klim
aneutralität 

bis 2050 w
ird dam

it in der EU rechtlich verbindlich.

Alle Änderungen sind eingearbeitet, ein geänderter Entw
urf 

liegt dem
 EP zur Abstim

m
ung vor und fi ndet in 1. Lesung eine 4

ehrheit.

Anschließend: Die EU
-Kom

m
ission legt das G

esetzespaket „Fit for 55“ 
vor, das die Ziele des eher allgem

ein gehaltenen Klim
aschutzgesetzes 

näher ausform
uliert. Ein neues G

esetzgebungsverfahren beginnt.

Nun landet der Entw
urf beim

 M
inisterrat. Die Um

w
eltm

inister/-innen der 
27 4

itgliedstaaten haben ^
eitere fnderungsvorschläge. Der Ent^

urM 
m

uss zurück ins EP.

Der Entw
urf geht an den U

m
w

eltausschuss des EP und w
ird dort 

verhandelt. Interessengruppen w
ie Industrie- oder Um

w
eltverbände ge-

ben ihre Einschätzungen ab, w
eitere Ausschüsse w

erden eingebunden.

Die EU
-Kom

m
ission legt einen G

esetzentw
urf vor, 

w
ie die EU bis 2050 zum

 ersten klim
aneutralen „Kontinent“ w

erden soll.
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r. 34
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D
as Europäische Parlam

ent (EP) im
 Ü

berblick
D

as EP ist das einzige direkt gew
ählte O

rgan der Europäischen 
U

nion (EU
) und das einzige direkt gew

ählte supranationale 
(= überstaatliche, von nationalen Regierungen unabhängige) 
Parlam

ent der W
elt. Es ging in seiner heutigen Form

 aus der 
Europäischen Parlam

entarischen Versam
m

lung der Europäi-
schen .

em
einschaMt (E.

) hervor� die 1 �7 gegr�ndet ^
urde.   

In K
ürze: D

as EP …

·
vertritt die rund 447 M

illionen B
ürger/-innen der EU

.
·

w
ird für jew

eils 5 Jahre (Legislaturperiode) gew
ählt.

·
hat bis zu 751 A

bgeordnete (M
itglieder des Europäischen  

 
Parlam

ents = M
dEP) aus allen 27 EU

-M
itgliedstaaten.

·
besteht 2024 – 2029 aus 720 M

dEP.
·

ist nicht nach nationaler Z
ugehörigkeit, sondern auf B

asis  
 

politischer O
rientierung in länderübergreifenden 

 
Fraktionen organisiert.

·
arbeitet in allen 24 A

m
tsprachen der EU

.   
·

hat seinen of
 ̀ziellen Sitz in Stra¡

burg (für Plenarsitzun�
 

gen), die A
usschüsse und Fraktionen tagen in B

rüssel.

 
D

as EP hat in den letzten Jahrzehnten an B
edeutung ge-

 
w

onnen, dennoch fehlen ihm
 nach w

ie vor w
ichtige R

echte, 
die nationale V

olksvertretungen (Parlam
ente) haben. So fehlt 

dem
 EP das R

echt, G
esetze vorzuschlagen (G

esetzesinitiativrecht 
D

 S. �� �). A
u¡

erdem
 w

ählt das EP die Europäische .
om

m
ission 

(also die E[ekutive der E8
 ɚ 5

egierung) nicht allein und die 
H

ürden für einen M
isstrauensantrag liegen sehr hoch (D

 S. �). 
,n B

ereichen w
ie der A

u¡
en� und Sicherheitspolitik ist es bis 

heute w
eitgehend von der M

itsprache ausgeschlossen.

Infos zu den anderen Institutionen der EU D
Spicker N

r. 1�

D
ie R

olle des EP bei der G
esetzgebung     

Das EP entscheidet vieles m
it, aber so gut w

ie nichts allein: Auf 
diese Form

el kann m
an seine Rolle bei der EU-G

esetzgebung 
bringen. Das Recht der gesetzgeberischen Initiative liegt bei der 
Kom

m
ission. Das Recht der gesetzgeberischen Entscheidung

�ber die Vorlagen teilen sich der 4
inisterrat als Vertretung der 

4
itgliedstaaten und das EP als Vertretung der B�rger/-innen.

D
as ordentliche G

esetzgebungsverfahren in der EU

 
U

m
 das kom

plexe V
erfahren zu beschleunigen, sind 

„T
riloge“ eingeführt w

orden. D
as sind V

erhandlungen 
zw

ischen *
esandten von .

om
m

ission� M
inisterrat und EP� die 

.
om

prom
issvorschläge erarbeiten sollen. D

iesen m
üssen EP und 

M
inisterrat dann nur noch form

ell zustim
m

en. D
as V

erfahren 
spart Zeit, w

ird jedoch oft als zu w
enig transparent kritisiert. 

M
ittlerw

eile gibt es ein R
egelw

erk für T
rilog-V

erhandlungen in 
der G

eschäftsordnung des EP.

W
ahlen zum

 EP
G

enau genom
m

en gibt es nicht die eine Europa-
^

ahl. Stattdessen fi nden in den 27 E<
-4

itglied-
staaten alle fünf Jahre parallele W

ahlen zum
 

EP statt. D
ie Bürger/-innen stim

m
en dabei für 

eine na tionale Partei (Listen^
ahl) und/oder ein-

zelne Kandidaten bzw
. Kandidatinnen, die sie ins 

EP entsenden m
öchten. In D

eutschland hat jede/-r W
ahl-

berechtigte eine Stim
m

e� die M�r eine Liste vergeben ^
erden 

kann. Auch das W
ahlsystem

 ist nicht einheitlich. D
ie 4

itglied-
staaten m

üssen sich bei der Ausgestaltung des nationalen 
W

ahlsystem
s aber an eine Reihe von G

rundsätzen halten:

· D
ie 4

dEP ^
erden nach dem

 Verhältnis^
ahlsystem

 ge^
ählt.

· D
ie W

ahl erfolgt allgem
ein, unm

ittelbar, frei und geheim
.

· 1ede/-r W
ahlberechtigte darM nur einm

al (also in einem
 Land) 

w
ählen.

 
W

ahlberechtigt ist, w
er U

nionsbürger/-in ist und die inner-
 

staatlichen w
ahlrechtlichen V

oraussetzungen erfüllt. D
as 

M
indestalter für das aktive W

ahlrecht liegt in den m
eisten M

it-
gliedstaaten bei 1� -ahren. ,n M

alta� �
sterreich und seit ���� in 

D
eutschland dürfen auch B

ürger/-innen ab 16 Jahren w
ählen. 

W
ie w

erden die Sitze verteilt?
D

ie Sitzverteilung folgt dem
 Prinzip der degressiven Propor-

tionalität. D
as bedeutet: Bevölkerungsreiche 4

itgliedstaaten 
entsenden absolut gesehen m

ehr Abgeordnete ins EP als 
bevölkerungs m

ä�ig kleine 4
itgliedstaaten� im

 Verhältnis sind 
gro�e 4

itgliedstaaten aber relativ unterrepräsentiert. So soll 
auch den 4

enschen in kleineren Ländern eine ^
irksam

e parla-
m

entarische 4
itbestim

m
ung erm

öglicht ^
erden.

D
ie A

rbeit des EP am
 B

eispiel der K
lim

apolitik
In der Klim

a- und U
m

w
eltpolitik der EU hat das EP in den ver-

gangenen Jahren eine Vorreiterrolle eingenom
m

en. Im
 N

ovem
-

ber 201  stim
m

ten 42  4
dEP bei 22� .

egenstim
m

en und 1  
Enthaltungen dafür, den „Klim

anotstand“ auszurufen. In dem
 

Antrag ^
ird die E<

-2om
m

ission auMgeMordert� stärkere 4
a�-

nahm
en zur Bekäm

pfung des Klim
aw

andels einzuleiten. D
em

-
nach sollen bis 2030 die C

O
2 -Em

issionen gegen�ber 1  0 um
 

55 Prozent gesenkt w
erden. D

as EU
-Klim

aschutzgesetz w
urde 

w
enig später auf den W

eg gebracht.

So entstand das EU
-K

lim
aschutzgesetz:

Europäisches Parlam
ent

Perspektiven und H
erausforderungen

D
as EP hat m

it Qeder E<
-9eMorm

 4
itspracherechte hinzuge-

w
onnen. D

ie EU ist dennoch w
eit davon entfernt, eine parla-

m
entarische D

em
okratie zu sein. Zw

ei seit langem
 diskutierte 

R
eform

vorschläge in diese Richtung sind folgende: 

Einführung eines G
esetzesinitiativrechts für das EP

D
ie EU w

ürde dam
it stärker einer parlam

entarischen D
em

okra-
tie gleichkom

m
en� ^

ie es sie in den 4
itgliedstaaten gibt. Ein 

solcher Bruch m
it dem

 Initiativm
onopol der Kom

m
ission w

ür-
de aber die -rage auM^

erMen� ob nicht auch der 4
inisterrat (als 

Vertretung der Staaten) ein solches Initiativrecht haben sollte.

Einführung gesam
teuropäischer (transnationaler) Listen 

D
ie W

ähler/-innen könnten dann in der gesam
ten EU für diesel-

ben 2andidierenden stim
m

en. D
as käm

e dem
 2014 erstm

als 
erprobten 4

odell E<
-^

eiter Be^
erber/-innen um

 das Am
t des 

Kom
m

issionspräsidenten/der Kom
m

issionspräsidentin zugute. 
.

esam
teuropäische Listen ^

ären aber auch eine Lösung M�r 
einen grundlegenden AielRVnÅ iRt: D

ie H
öchstzahl an Sitzen im

 
EP ist vertraglich begrenzt, auch um

 die Arbeitsfähigkeit zu 
gew

ährleisten. G
leichzeitig m

üssen m
it jeder EU

-Erw
eiterung 

m
ehr Bürger/-innen politisch vertreten w

erden. 

 
Inw

iew
eit die V

orschläge C
hancen auf eine U

m
setzung  

 
haben, hängt nicht zuletzt von den politischen M

ehrheits-
verhältnissen in den M

itgliedstaaten ab. In den vergangenen 
Jahren sind vielerorts Parteien stärker gew

orden, die eine R
ück -

verlagerung von .
om

petenzen w
eg von der E8

 hin zu den M
it�

gliedstaaten fordern, m
it dem

 G
edanken eines EU

-A
usstiegs ihres 

Landes liebäugeln oder sogar eine A
bschaffung der EU

 in ihrer 
heutigen Form

 befürw
orten. 

Aufgaben und Funktionen
Politikgestaltung und G

esetzgebung
· D

as EP verabschiedet die G
esetze (in der EU „Rechtsakte“ 

genannt, darunter Richtlinien und Verordnungen) m
eist ge-

m
einsam

 m
it dem

 9at der E< ($ 4
inisterrat).

· D
as EP entscheidet gem

einsam
 m

it dem
 4

inisterrat �ber den 
jährlichen H

aushaltsplan und erteilt seine Zustim
m

ung zum
 

4
ehrQährigen -inanzrahm

en (4
-9).

R
epräsentation und Kom

m
unikation

· D
ie 4

dEP repräsentieren die W
ähler/-innen und tauschen 

sich m
it Interessengruppen aus. Alle 4

dEP arbeiten m
indes-

tens vier W
ochen pro Jahr ausschließlich in ihrem

 W
ahlkreis.

· D
as EP arbeitet m

it nationalen Parlam
enten zusam

m
en.

W
ahl der Kom

m
ission

· Kom
m

issionspräsident/-in: D
as EP ^

ählt m
it der 4

ehrheit 
seiner 4

itglieder die Person� die die 4
itgliedstaaten im

 Euro-
päischen 9at (E9) m

it Xualifi zierter 4
ehrheit (D

Spicker N
r. 1�� 

S. 4) für das Am
t vorgeschlagen haben.  

· Kom
m

ission: D
as EP m

uss allen Kom
m

issionsm
itgliedern 

anschließend die Zustim
m

ung erteilen. Ü
ber ihre Eignung 

w
ird in den Ausschüssen des EP entschieden.  

Kontrolle
· D

as EP kann m
it Zw

eidrittelm
ehrheit der abgegebenen 

Stim
m

en und zugleich der 4
ehrheit der Sitze im

 EP einen 
M

isstrauensantrag gegen die Kom
m

ission beschließen. 
D

ie Kom
m

ission m
uss dann geschlossen zurücktreten.

· 4
it der H

aushaltsentlastung bestätigt das EP, dass EU
-

G
elder vorschriftsgem

äß ausgegeben w
orden sind. D

am
it 

hat das EP auch im
 N

achhinein die Kontrolle über die Kom
-

m
ission und andere EU

-O
rgane. 

  

 M
ärz 2020

 Frühjahr 2021 

 Juni 2021 

 O
ktober 2020 

Vertragsreform
en

· D
as EP kann Vorschläge zu größeren Änderungen der 

EU
-Verträge beim

 ER einreichen. Beschließt der ER die 
Einberufung eines Verfassungskonvents, m

uss das EP bei 
der Aus arbeitung beteiligt w

erden. Bei einfachen Vertrags-
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geänderte Fassung w
ird schnell erreicht.
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In der Sow
jetischen Besatzungszone (SBZ) w

ird die 
D

eutsche D
em

okratische R
epublik (D

D
R

) gegründet. Aus den 
w

estlichen Besatzungszonen w
ar bereits am

 23. M
ai 1949 m

it Inkraft-
treten des G

rundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
hervorgegangen. Für W

est-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 
erhalten, O

st-Berlin w
ird zur Hauptstadt der DDR (D

S.1). 

M
enschen im

 ganzen Land streiken und dem
onstrieren für 

Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sow
jetische Besatzungs-

m
acht erklärt den Ausnahm

ezustand und schlägt den Volksaufstand
m

it G
ew

alt nieder, w
obei m

indestens 55 M
enschen sterben. 

Von Septem
ber 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4

illionen 
4

enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 
reagiert m

it dem
 M

auerbau (D
S. 6).

W
irtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-

bungen der SED--�hrung unter W
alter <lbricht bleiben in den AnMängen 

stecken und scheitern am
 9eMorm

un^
illen des SED-Apparates. 

Am
 �. 4

ai geht m
it der bedingungslosen 2apitulation der W

ehrm
acht 

der A^
eite W

eltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^
ird von den alliier-

ten Siegerm
ächten -rankreich� .

ro�britannien� So^
Qetunion und <SA in 

vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

H
istorische W

egm
arken

Sozialistische Planw
irtschaft 

G
em

äß der sozialistischen Ideologie w
urde auch die W

irtschaft 
um

gebaut: 

·
D

ie staatlichen W
irtschaftsinstanzen bestim

m
ten unter 

Leitung der SED
 m

ithilfe von Plänen (z.B
. „Fünfjahrplan“) 

die Produktion und V
erteilung aller G

üter und D
ienst-

leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 
·

N
ach 1945 w

urde die G
roßindustrie durch die sow

jetische 
B

esatzungsm
acht enteignet, schrittw

eise in V
olkseigene 

B
etriebe (V

EB
) überführt und som

it verstaatlicht. Privat-
betriebe w

urden nach und nach zurückgedrängt. 
·

D
er G

roßgrundbesitz w
urde ab 1945 durch eine B

odenreform
 

neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ m
ussten sich 1960 zu Land-

w
irtschaftlichen P

roduktionsgenossenschaften (LP
G

)
zusam

m
enschließ

en (Zw
angskollektivierung). So entstand 

eine m
oderne agrarische G

roßproduktion. 

D
ie zentrale Planung der W

irtschaMt ^
ar ineѝ

zient und b�rokra-
tisch. D

er W
egMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-

ze.1972 w
urden die m

eisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 
verstärkten sich die Versorgungsproblem

e. Aus dem
 strengen 

Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 
und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 
ein M

angel an W
aren und D

ienstleistungen aller Art. Für stark 
nachgefragte G

üter w
ie Autos gab es lange W

artelisten. 

T
rotz aller Problem

e verfügte die D
D

R
 zum

 Teil über eine 
hochentw

ickelte Industrie, etw
a in der C

hem
ie-, Elektro-

und Textilbranche sow
ie im

 M
aschinenbau, der Feinm

echanik 
und O

ptik. In den 1980er Jahren w
ar m

an in der technologischen 
Entw

icklung jedoch so w
eit zurückgefallen, dass die Produkte 

nicht m
ehr w

eltm
arktfähig w

aren. 

Scheitern der D
D

R
D

ie D
D

R scheiterte nicht zuletzt an dem
 selbst gesteckten 

Anspruch ihrer .
r�ndergeneration� das Ébessere D

eutschland¸ 
zu sein. Fünf w

ichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 
Scheitern der D

D
R: 

1) M
angelnde Legitim

ation
D

ie DD9 konnte sich zu keinem
 Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 

dem
okratische M

ehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 
st�tzen. Alle W

ahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 
zusam

m
engestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 

99 Prozent Zustim
m

ung stand vorher fest.

2) U
nklare Identität

D
ie SED

--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene N
ation 

m
it eigenen regionalen Traditionen zu definieren. D

iese 0deologie 
schlug jedoch in der Bevölkerung kaum

 W
urzeln. 

3) W
irtschaftlicher N

iedergang
Alle Versuche� die Plan^

irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-
terten an der Reform

unfähigkeit des politischen System
s. D

er 
DD9 gelang es nie� die an ^

estlichen 2onsum
vorstellungen 

ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Perm
anente Verletzung der M

enschen- und B
ürgerrechte

Jeder Versuch einer tiefgreifenden D
em

okratisierung gefährdete 
die 4

acht der SED und ^
ar des^

egen zum
 Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6
ZtIlVcRZ

D
ie DD9 ^

ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�
also des globalen 2onflikts z^

ischen den m
arkt^

irtschaMtlich 
und dem

okratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 
(ÉW

estm
ächte¸) und der kom

m
unistischen So^

Qetunion und ihren 
Satellitenstaaten (ÉO

stblock¸). D
er in den 1 �0er 1ahren einset-

zende AerMall des O
stblocks trug auch zum

 Ende der DD9 bei.

M
arxism

us-Leninism
us

<
m

 ihre /
errschaMt zu legitim

ieren� bezog sich die SED auM den 
É4

ar_ism
us-Leninism

us¸ als ideologische .
rundlage. Er ^

urde 
als w

issenschaftliches System
 verstanden, m

it dem
 die gesell-

schaMtliche Ent^
icklung allgem

eing�ltig erklärt und vorherseh-
bar gem

acht w
erden könne. D

ie Lehre galt m
it den W

orten 
Lenins als Éallm

ächtig� ^
eil sie ^

ahr ist¸ und ^
ar ein verbind-

liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1.K
apitalism

us = ein System
 der A

usbeutung und U
nter-

drückung, das durch Privateigentum
 an Produktionsm

itteln 
gekennzeichnet und durch die R

evolution der „ausgebeuteten 
K

lassen“ (= Proletariat) zu überw
inden ist

2.Im
perialism

us = das höchste und letzte Stadium
 des K

apita-
lism

us, in dem
 G

roßm
ächte w

ie die U
SA

 gem
einsam

 m
it den 

groß
en M

onopolen (m
arktbestim

m
ende G

roßkonzerne) nach 
der W

eltherrschaft greifen 
3.Sozialism

us = die „D
iktatur des Proletariats“, die durch 

G
em

eineigentum
 an den w

ichtigsten Produktionsm
itteln 

gekennzeichnet ist und im
 unversöhnlichen G

egensatz zum
 

K
apitalism

us steht
4.K

om
m

unism
us = klassenlose G

esellschaft nach dem
 w

elt-
w

eiten Sieg des Sozialism
us 

K
arl M

arx (1818
–

1883) und Friedrich Engels (1820
– 

1895) verfassten 1848 gem
einsam

 das „M
anifest der K

om
-

m
unistischen Partei“, das als G

rundlagenw
erk des M

arxism
us 

gilt. W
ladim

ir Iljitsch Lenin (1870
–

1924) entw
ickelte den 

M
arxism

us m
it eigenen W

erken w
eiter (z.B

. „Staat und R
evo-

lution“), führte die R
ussische O

ktoberrevolution (1917) an und 
w

urde zum
 G

ründer der Sow
jetunion. 

U
m

strittenes Erinnern
W

ie soll m
an sich heute an die D

D
R erinnern? D

ie Frage ist 
im

m
er w

ieder G
egenstand hitziger D

ebatten. D
ie einen w

eisen 
darauf hin, dass das Leben in der D

D
R nicht ausschließlich 

unfrei w
ar und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 

das in der D
D

9 ver�bte <
nrecht als solches zu benennen und 

auMzuarbeiten. D
ieser 2am

pM um
 die ÉD

eutungshoheit zur D
D

9¸ 
lässt sich an einigen Stichw

orten verdeutlichen: 

(lltHg: D
ie <

nterdr�ckung durch SED und 4
MS haben viele 

M
enschen im

 Alltag nicht w
ahrgenom

m
en, und versucht, 

jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. D
ies 

erscheint vielen ehem
aligen D

D
R-Bürger/-innen im

 Rückblick 
als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZT
uZ¸:Ihrem

 Selbstverständnis nach w
ar die D

D
R 

ein antiMaschistischer Staat und dam
it oѝ

ziell Mrei von 9assis-
m

us und 9echtse_trem
ism

us. <
m

 dieses Bild auMrechtzuerhal-
ten, w

urden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .
ebot M�r die SED� 

doch zugleich lautete die Losung: ÉD
er -rieden m

uss be^
affnet 

sein.¸ -aktisch ^
ar die .

esellschaMt� nicht zuletzt auch das 
Bildungssystem

, in hohem
 M

aße m
ilitarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der D
D

9 einen gro�en Ausam
m

enhalt 
unter 2olleginnen� -reunden und -am

ilie. Allerdings Mu�te die-
ser nicht zuletzt auf dem

 allgegenw
ärtigen M

angel an G
ütern 

und D
ienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit:D
ie niedrigen 4

ieten� die g�nstige 2inder-
betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 
garantierten soziale Sicherheit. D

iese Subventionierung trug 
Qedoch zum

 ^
irtschaMtlichen N

iedergang der D
D

9 bei.

Parteidiktatur der SED
In der D

D
R lag alle politische M

acht in den H
änden der Sozia-

listischen Einheitspartei D
eutschlands (SED)� die 1 4� aus der 

A^
angsvereinigung der 2om

m
unistischen Partei (2PD) und 

der Sozialdem
okratie (SPD) hervorgegangen w

ar. D
ie übrigen 

Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum
 4

itspracherechte� 
w

eshalb m
an von einer Parteidiktatur sprechen kann. O

berstes 
M

achtorgan des Staates w
ar das Politbüro des Zentralkom

i-
tees (ZK

) der SED, das alle w
ichtigen Fragen entschied. D

ie 
SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, w

as sich nicht zuletzt 
im

 ideologisch geprägten Erziehungssystem
 ^

iderspiegelte. 

<
nterhalb des Politb�ros e_istierte eine D

oppelstruktur von 
Partei- und Staatsapparat. D

ie Instanzen der Partei w
aren 

dabei allen staatlichen .
rem

ien (E_ekutive� Legislative� 1udika-
tive) gegenüber w

eisungsberechtigt. Ü
ber die Besetzung von 

^
ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem

¸). D
ie 

.
rundrechte ^

aren in der D
D

9 au�er 2raMt gesetzt� ob^
ohl sie 

teilw
eise in der Verfassung erw

ähnt w
urden. Insofern ist die 

Auschreibung É<
nrechtsstaat¸ treffend� ^

enn auch nicht Qeder 
9echtsakt r�ckblickend <

nrecht ^
ar. 

 1945

 17. Juni 1953

 13. Aug. 1961

 1963 – 1971
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Rt� � � 

V
erhältnis der beiden deutschen Staaten 

D
D

R und BR
D

 standen sich w
ährend des K

alten K
rieges 

äußerst feindselig gegenüber. D
ie BR

D
 w

eigerte sich bis 1972, die 
D

D
R als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zw

ei 
Staaten einer N

ation. D
ie D

D
R dagegen sah sich als eigene N

ation 
und grenzte sich strikt vom

 W
esten ab. In w

elch geringem
 M

aße 
diese Politik in der Bevölkerung verw

urzelt w
ar, zeigte sich bei der 

V
olkskam

m
erw

ahl vom
 18. M

ärz 1990, die ein überw
ältigendes 

V
otum

 für Freiheit, D
em

okratie und W
iedervereinigung ergab.

Die DDR w
ird international anerkannt. Im

 Inneren kom
m

t 
es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-
rungen und zur EinM�hrung um

Mangreicher Sozialleistungen. 

 1971 – 1976

M
assendem

onstrationen führen zum
 M

auerfall und läuten 
einen <m

bruch ein. Am
 1�. 4

ärz 1  0 kom
m

t es zu freien Volkskam
-

m
erw

ahlen, bei denen sich fast die Hälfte der W
ähler/-innen für eine 

rasche Vereinigung m
it der BRD ausspricht. 

 9. N
ov. 1989

<m
 null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-

ren und w
ird Teil der Bundesrepublik. Das G

rundgesetz gilt nun auch 
in Brandenburg, M

ecklenburg-Vorpom
m

ern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen sow

ie in ganz Berlin.

 �� 6
Rt� �  �

K
ontrolle und U

nterdrückung
D

ie D
D

9 ^
ar geprägt von einem

 strengen System
 der 2ontrolle 

und <
nterdr�ckung. 4

einungsMreiheit� ^
enngleich verMassungs-

rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^
enig ^

ie PresseMreiheit.
D

as M
inisterium

 für Staatssicherheit (M
fS, im

 Volksm
und 

ÉStasi¸) ^
achte m

ithilMe eines engm
aschigen Spitzelsystem

s 
aus hauptam

tlichen und inoѝ
ziellen 4

itarbeitern (04
) �ber die 

Bürger/-innen. Zw
ischen 1950 und 1990 w

aren insgesam
t etw

a 
624.000 Personen als IM

 tätig. 

D
as <

nterdr�ckungssystem
 des 4

MS Munktionierte nur im
 engen 

Ausam
m

en^
irken m

it der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 
So gab es in der D

D
R rund 250.000 politisch m

otivierte 
G

erichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 
m

ehr als 3.000 politische H
äftlinge in G

efängnissen w
ie der 

D
D

R-w
eit bekannten H

aftanstalt Bautzen II ein. 

D
ie m

ilitärisch gesicherte Staatsgrenze zur B
undesrepublik,

also die innerdeutsche G
renze und die B

erliner M
auer, 

w
ar Teil des „Eisernen V

orhangs“ (D
S.1) und bedeutete das fak-

tische A
usreiseverbot für den überw

iegenden Teil der B
evölke-

rung. W
eit über 100.000 D

D
R-B

ürger/-innen versuchten zw
ischen 

1961 und 1989, die G
renze zw

ischen den M
achtblöcken illegal 

zu überw
inden. M

indestens 600 dieser „ungesetzlichen G
renz-

übertreter“ w
urden aufgrund des Schießbefehls von D

D
R-G

renz-
soldaten erschossen bzw

. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

N
eben dem

 System
 unm

ittelbarer .
e^

altaus�bung e_istierte 
eine um

Massende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 
von B�rger/-innen entsprechend ihrer N

ähe zum
 SED

-9egim
e. 

D
as betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die W

ohnungs-
vergabe� den Augang zu 2onsum

g�tern� 9eisem
öglichkeiten 

oder die G
esundheitsfürsorge. 
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

ZULETZT

ERSCHIENEN

✁

y Alle Spicker gibt es online in verschiedenen 1utzungsvarianten� auch in chronologischer
Seitenfolge und als Bildergalerie zur 1utzung auf dem Smartphone�

  bpb.de/spicker

y )eedback und Themenvorschläge helfen uns� die Spicker noch besser zu machen�
umfrage.bpb.de
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als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!
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In der Sow
jetischen Besatzungszone (SBZ) w

ird die 
D

eutsche D
em

okratische R
epublik (D

D
R

) gegründet. Aus den 
w

estlichen Besatzungszonen w
ar bereits am

 23. M
ai 1949 m

it Inkraft-
treten des G

rundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
hervorgegangen. Für W

est-Berlin bleibt der alliierte Sonderstatus 
erhalten, O

st-Berlin w
ird zur Hauptstadt der DDR (D

S.1). 

M
enschen im

 ganzen Land streiken und dem
onstrieren für 

Freiheit und bessere Lebensbedingungen. Die sow
jetische Besatzungs-

m
acht erklärt den Ausnahm

ezustand und schlägt den Volksaufstand
m

it G
ew

alt nieder, w
obei m

indestens 55 M
enschen sterben. 

Von Septem
ber 1 4  bis August 1 �1 fliehen 2�� 4

illionen 
4

enschen aus der DD9 in die B9D (É9epublikflucht¸). Die SED--�hrung 
reagiert m

it dem
 M

auerbau (D
S. 6).

W
irtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungsbestre-

bungen der SED--�hrung unter W
alter <lbricht bleiben in den AnMängen 

stecken und scheitern am
 9eMorm

un^
illen des SED-Apparates. 

Am
 �. 4

ai geht m
it der bedingungslosen 2apitulation der W

ehrm
acht 

der A^
eite W

eltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland ^
ird von den alliier-

ten Siegerm
ächten -rankreich� .

ro�britannien� So^
Qetunion und <SA in 

vier Besatzungszonen aufgeteilt, Berlin in vier Sektoren.

H
istorische W

egm
arken

Sozialistische Planw
irtschaft 

G
em

äß der sozialistischen Ideologie w
urde auch die W

irtschaft 
um

gebaut: 

·
D

ie staatlichen W
irtschaftsinstanzen bestim

m
ten unter 

Leitung der SED
 m

ithilfe von Plänen (z.B
. „Fünfjahrplan“) 

die Produktion und V
erteilung aller G

üter und D
ienst-

leistungen und legten deren Preise verbindlich fest. 
·

N
ach 1945 w

urde die G
roßindustrie durch die sow

jetische 
B

esatzungsm
acht enteignet, schrittw

eise in V
olkseigene 

B
etriebe (V

EB
) überführt und som

it verstaatlicht. Privat-
betriebe w

urden nach und nach zurückgedrängt. 
·

D
er G

roßgrundbesitz w
urde ab 1945 durch eine B

odenreform
 

neu aufgeteilt. „Einzelbauern“ m
ussten sich 1960 zu Land-

w
irtschaftlichen P

roduktionsgenossenschaften (LP
G

)
zusam

m
enschließ

en (Zw
angskollektivierung). So entstand 

eine m
oderne agrarische G

roßproduktion. 

D
ie zentrale Planung der W

irtschaMt ^
ar ineѝ

zient und b�rokra-
tisch. D

er W
egMall von 2onkurrenz verhinderte Leistungsanrei-

ze.1972 w
urden die m

eisten Privatbetriebe enteignet, dadurch 
verstärkten sich die Versorgungsproblem

e. Aus dem
 strengen 

Festhalten an der Preisstabilität, ständig steigenden Löhnen 
und den nicht gegenfinanzierten Sozialleistungen resultierte 
ein M

angel an W
aren und D

ienstleistungen aller Art. Für stark 
nachgefragte G

üter w
ie Autos gab es lange W

artelisten. 

T
rotz aller Problem

e verfügte die D
D

R
 zum

 Teil über eine 
hochentw

ickelte Industrie, etw
a in der C

hem
ie-, Elektro-

und Textilbranche sow
ie im

 M
aschinenbau, der Feinm

echanik 
und O

ptik. In den 1980er Jahren w
ar m

an in der technologischen 
Entw

icklung jedoch so w
eit zurückgefallen, dass die Produkte 

nicht m
ehr w

eltm
arktfähig w

aren. 

Scheitern der D
D

R
D

ie D
D

R scheiterte nicht zuletzt an dem
 selbst gesteckten 

Anspruch ihrer .
r�ndergeneration� das Ébessere D

eutschland¸ 
zu sein. Fünf w

ichtige Faktoren spielten eine Rolle für das 
Scheitern der D

D
R: 

1) M
angelnde Legitim

ation
D

ie DD9 konnte sich zu keinem
 Aeitpunkt ihrer E_istenz auM eine 

dem
okratische M

ehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung 
st�tzen. Alle W

ahlen seit 1 �0 Manden nach einer von der SED 
zusam

m
engestellten Einheitsliste statt. Das Ergebnis von rund 

99 Prozent Zustim
m

ung stand vorher fest.

2) U
nklare Identität

D
ie SED

--�hrung versuchte ab 1 72� die DD9 als eigene N
ation 

m
it eigenen regionalen Traditionen zu definieren. D

iese 0deologie 
schlug jedoch in der Bevölkerung kaum

 W
urzeln. 

3) W
irtschaftlicher N

iedergang
Alle Versuche� die Plan^

irtschaMt eѝzienter zu gestalten� schei-
terten an der Reform

unfähigkeit des politischen System
s. D

er 
DD9 gelang es nie� die an ^

estlichen 2onsum
vorstellungen 

ausgerichteten Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu erfüllen. 

4) Perm
anente Verletzung der M

enschen- und B
ürgerrechte

Jeder Versuch einer tiefgreifenden D
em

okratisierung gefährdete 
die 4

acht der SED und ^
ar des^

egen zum
 Scheitern verurteilt. 

�� (uÅöZung KeZ 6
ZtIlVcRZ

D
ie DD9 ^

ar historisch gesehen ein Produkt des 2alten 2rieges�
also des globalen 2onflikts z^

ischen den m
arkt^

irtschaMtlich 
und dem

okratisch orientierten Staaten unter -�hrung der <SA 
(ÉW

estm
ächte¸) und der kom

m
unistischen So^

Qetunion und ihren 
Satellitenstaaten (ÉO

stblock¸). D
er in den 1 �0er 1ahren einset-

zende AerMall des O
stblocks trug auch zum

 Ende der DD9 bei.

M
arxism

us-Leninism
us

<
m

 ihre /
errschaMt zu legitim

ieren� bezog sich die SED auM den 
É4

ar_ism
us-Leninism

us¸ als ideologische .
rundlage. Er ^

urde 
als w

issenschaftliches System
 verstanden, m

it dem
 die gesell-

schaMtliche Ent^
icklung allgem

eing�ltig erklärt und vorherseh-
bar gem

acht w
erden könne. D

ie Lehre galt m
it den W

orten 
Lenins als Éallm

ächtig� ^
eil sie ^

ahr ist¸ und ^
ar ein verbind-

liches Studienfach für Studierende aller Fachrichtungen. 

AentrHle )egriffe unK ihre )eKeutung:

1.K
apitalism

us = ein System
 der A

usbeutung und U
nter-

drückung, das durch Privateigentum
 an Produktionsm

itteln 
gekennzeichnet und durch die R

evolution der „ausgebeuteten 
K

lassen“ (= Proletariat) zu überw
inden ist

2.Im
perialism

us = das höchste und letzte Stadium
 des K

apita-
lism

us, in dem
 G

roßm
ächte w

ie die U
SA

 gem
einsam

 m
it den 

groß
en M

onopolen (m
arktbestim

m
ende G

roßkonzerne) nach 
der W

eltherrschaft greifen 
3.Sozialism

us = die „D
iktatur des Proletariats“, die durch 

G
em

eineigentum
 an den w

ichtigsten Produktionsm
itteln 

gekennzeichnet ist und im
 unversöhnlichen G

egensatz zum
 

K
apitalism

us steht
4.K

om
m

unism
us = klassenlose G

esellschaft nach dem
 w

elt-
w

eiten Sieg des Sozialism
us 

K
arl M

arx (1818
–

1883) und Friedrich Engels (1820
– 

1895) verfassten 1848 gem
einsam

 das „M
anifest der K

om
-

m
unistischen Partei“, das als G

rundlagenw
erk des M

arxism
us 

gilt. W
ladim

ir Iljitsch Lenin (1870
–

1924) entw
ickelte den 

M
arxism

us m
it eigenen W

erken w
eiter (z.B

. „Staat und R
evo-

lution“), führte die R
ussische O

ktoberrevolution (1917) an und 
w

urde zum
 G

ründer der Sow
jetunion. 

U
m

strittenes Erinnern
W

ie soll m
an sich heute an die D

D
R erinnern? D

ie Frage ist 
im

m
er w

ieder G
egenstand hitziger D

ebatten. D
ie einen w

eisen 
darauf hin, dass das Leben in der D

D
R nicht ausschließlich 

unfrei w
ar und auch positive Aspekte hatte. Andere fordern, 

das in der D
D

9 ver�bte <
nrecht als solches zu benennen und 

auMzuarbeiten. D
ieser 2am

pM um
 die ÉD

eutungshoheit zur D
D

9¸ 
lässt sich an einigen Stichw

orten verdeutlichen: 

(lltHg: D
ie <

nterdr�ckung durch SED und 4
MS haben viele 

M
enschen im

 Alltag nicht w
ahrgenom

m
en, und versucht, 

jenseits von Politik und Ideologie ihr Leben zu gestalten. D
ies 

erscheint vielen ehem
aligen D

D
R-Bürger/-innen im

 Rückblick 
als idyllischer Zustand. 

É(ntiMHZchiZT
uZ¸:Ihrem

 Selbstverständnis nach w
ar die D

D
R 

ein antiMaschistischer Staat und dam
it oѝ

ziell Mrei von 9assis-
m

us und 9echtse_trem
ism

us. <
m

 dieses Bild auMrechtzuerhal-
ten, w

urden rassistische Vorfälle verschleiert.

-rieKenZWVlitiR: -rieden galt als oberstes .
ebot M�r die SED� 

doch zugleich lautete die Losung: ÉD
er -rieden m

uss be^
affnet 

sein.¸ -aktisch ^
ar die .

esellschaMt� nicht zuletzt auch das 
Bildungssystem

, in hohem
 M

aße m
ilitarisiert. 

:VliKHritpt: Es gab in der D
D

9 einen gro�en Ausam
m

enhalt 
unter 2olleginnen� -reunden und -am

ilie. Allerdings Mu�te die-
ser nicht zuletzt auf dem

 allgegenw
ärtigen M

angel an G
ütern 

und D
ienstleistungen. 

:VaiHle :icherheit:D
ie niedrigen 4

ieten� die g�nstige 2inder-
betreuung oder auch die staatlichen 2redite M�r Eheleute 
garantierten soziale Sicherheit. D

iese Subventionierung trug 
Qedoch zum

 ^
irtschaMtlichen N

iedergang der D
D

9 bei.

Parteidiktatur der SED
In der D

D
R lag alle politische M

acht in den H
änden der Sozia-

listischen Einheitspartei D
eutschlands (SED)� die 1 4� aus der 

A^
angsvereinigung der 2om

m
unistischen Partei (2PD) und 

der Sozialdem
okratie (SPD) hervorgegangen w

ar. D
ie übrigen 

Parteien (ÉBlockparteien¸) hatten kaum
 4

itspracherechte� 
w

eshalb m
an von einer Parteidiktatur sprechen kann. O

berstes 
M

achtorgan des Staates w
ar das Politbüro des Zentralkom

i-
tees (ZK

) der SED, das alle w
ichtigen Fragen entschied. D

ie 
SED beanspruchte und praktizierte die VorherrschaMt in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, w

as sich nicht zuletzt 
im

 ideologisch geprägten Erziehungssystem
 ^

iderspiegelte. 

<
nterhalb des Politb�ros e_istierte eine D

oppelstruktur von 
Partei- und Staatsapparat. D

ie Instanzen der Partei w
aren 

dabei allen staatlichen .
rem

ien (E_ekutive� Legislative� 1udika-
tive) gegenüber w

eisungsberechtigt. Ü
ber die Besetzung von 

^
ichtigen Posten entschied allein die SED (É2adersystem

¸). D
ie 

.
rundrechte ^

aren in der D
D

9 au�er 2raMt gesetzt� ob^
ohl sie 

teilw
eise in der Verfassung erw

ähnt w
urden. Insofern ist die 

Auschreibung É<
nrechtsstaat¸ treffend� ^

enn auch nicht Qeder 
9echtsakt r�ckblickend <

nrecht ^
ar. 

 1945

 17. Juni 1953

 13. Aug. 1961

 1963 – 1971

 �� 6
Rt� � � 

V
erhältnis der beiden deutschen Staaten 

D
D

R und BR
D

 standen sich w
ährend des K

alten K
rieges 

äußerst feindselig gegenüber. D
ie BR

D
 w

eigerte sich bis 1972, die 
D

D
R als Staat anzuerkennen, und sprach auch danach von zw

ei 
Staaten einer N

ation. D
ie D

D
R dagegen sah sich als eigene N

ation 
und grenzte sich strikt vom

 W
esten ab. In w

elch geringem
 M

aße 
diese Politik in der Bevölkerung verw

urzelt w
ar, zeigte sich bei der 

V
olkskam

m
erw

ahl vom
 18. M

ärz 1990, die ein überw
ältigendes 

V
otum

 für Freiheit, D
em

okratie und W
iedervereinigung ergab.

Die DDR w
ird international anerkannt. Im

 Inneren kom
m

t 
es unter der -�hrung von Erich /onecker zu kulturpolitischen Locke-
rungen und zur EinM�hrung um

Mangreicher Sozialleistungen. 

 1971 – 1976

M
assendem

onstrationen führen zum
 M

auerfall und läuten 
einen <m

bruch ein. Am
 1�. 4

ärz 1  0 kom
m

t es zu freien Volkskam
-

m
erw

ahlen, bei denen sich fast die Hälfte der W
ähler/-innen für eine 

rasche Vereinigung m
it der BRD ausspricht. 

 9. N
ov. 1989

<m
 null <hr hört die DD9 nach Mast 41 1ahren auM zu e_istie-

ren und w
ird Teil der Bundesrepublik. Das G

rundgesetz gilt nun auch 
in Brandenburg, M

ecklenburg-Vorpom
m

ern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen sow

ie in ganz Berlin.

 �� 6
Rt� �  �

K
ontrolle und U

nterdrückung
D

ie D
D

9 ^
ar geprägt von einem

 strengen System
 der 2ontrolle 

und <
nterdr�ckung. 4

einungsMreiheit� ^
enngleich verMassungs-

rechtlich zugesichert� e_istierte ebenso ^
enig ^

ie PresseMreiheit.
D

as M
inisterium

 für Staatssicherheit (M
fS, im

 Volksm
und 

ÉStasi¸) ^
achte m

ithilMe eines engm
aschigen Spitzelsystem

s 
aus hauptam

tlichen und inoѝ
ziellen 4

itarbeitern (04
) �ber die 

Bürger/-innen. Zw
ischen 1950 und 1990 w

aren insgesam
t etw

a 
624.000 Personen als IM

 tätig. 

D
as <

nterdr�ckungssystem
 des 4

MS Munktionierte nur im
 engen 

Ausam
m

en^
irken m

it der SED� der Volkspolizei und der 1ustiz. 
So gab es in der D

D
R rund 250.000 politisch m

otivierte 
G

erichtsurteile. 0n den 1 70er und 1 �0er 1ahren sa�en stets 
m

ehr als 3.000 politische H
äftlinge in G

efängnissen w
ie der 

D
D

R-w
eit bekannten H

aftanstalt Bautzen II ein. 

D
ie m

ilitärisch gesicherte Staatsgrenze zur B
undesrepublik,

also die innerdeutsche G
renze und die B

erliner M
auer, 

w
ar Teil des „Eisernen V

orhangs“ (D
S.1) und bedeutete das fak-

tische A
usreiseverbot für den überw

iegenden Teil der B
evölke-

rung. W
eit über 100.000 D

D
R-B

ürger/-innen versuchten zw
ischen 

1961 und 1989, die G
renze zw

ischen den M
achtblöcken illegal 

zu überw
inden. M

indestens 600 dieser „ungesetzlichen G
renz-

übertreter“ w
urden aufgrund des Schießbefehls von D

D
R-G

renz-
soldaten erschossen bzw

. starben bei ihren Fluchtversuchen. 

N
eben dem

 System
 unm

ittelbarer .
e^

altaus�bung e_istierte 
eine um

Massende Pra_is der Bevorzugung und Benachteiligung 
von B�rger/-innen entsprechend ihrer N

ähe zum
 SED

-9egim
e. 

D
as betraM Ausbildungs- und 2arrierechancen� die W

ohnungs-
vergabe� den Augang zu 2onsum

g�tern� 9eisem
öglichkeiten 

oder die G
esundheitsfürsorge. 
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N
ationale M

inderheiten im
 Ü

berblick
N

ationale M
inderheiten sind autochthone (= traditionell einhei-

m
ische) Bevölkerungsgruppen m

it eigener Sprache und Kultur. 
Sie leben in einem

 Staat, in dem
 eine andere G

ruppe die 
M

ehrheit bildet und der sie als nationale M
inderheit anerkennt. 

In Europa leben heute über 400 nationale M
inderheiten m

it 
m

ehr als 80 M
illionen Angehörigen. 

M
inderheiten haben unterschiedliche Entstehungsgeschichten: 

So w
urden die Sorben zur M

inderheit, als 1871 m
it dem

 D
eut-

schen Reich ein N
ationalstaat auch in ihrem

 Siedlungsgebiet 
entstand. D

ie U
ngarn w

urden durch G
renzziehung zur M

inder-
heit in Slow

enien, die D
eutschen in Rum

änien durch W
ande-

rungsbew
egungen und spätere Staatenbildung. Viele M

inder-
heiten w

ie die G
riechen in U

ngarn haben einen Kin-State 
(„H

eim
atland“). Andere haben keinen Kin-State, aber leben 

zum
 Teil in m

ehreren Staaten – w
ie die B

asken in Spanien 
und Frankreich. 

Sorben
D

ie Sorben sind slaw
ischer Abstam

m
ung, haben aber keinen 

Kin-State und leben seit 1.500 Jahren in der Region Lausitz im
 

O
sten D

eutschlands. W
ährend des N

S w
urden sie unterdrückt. 

In der D
D

R erhielten sie M
inderheitenrechte, m

ussten sich aber 
ideologisch unterordnen. G

roße Teile des Siedlungsgebiets 
w

urden seit 1945 aufgrund des B
raunkohleabbaus zerstört. 

H
eute gibt es ca. 60.000 Sorben, davon 40.000 in Sachsen 

(O
berlausitz) und 20.000 in Brandenburg (N

iederlausitz), w
o sie 

sich auch „W
enden“ nennen. Sie sind im

 1912 gegründeten 
Verband D

om
ow

ina organisiert, der als anerkannte Vertretung 
der Sorben 7.500 M

itglieder und 18 M
itgliedsorganisationen 

um
fasst.  

·
D

azu gehört unter anderem
 ein Sorbischer Schulverein m

it 
K

inder tagesstätten, in denen Sorbisch verm
ittelt w

ird. 
·

Sorbisch w
ird an staatlichen Schulen bilingual  (zw

eisprachig) 
und als Frem

dsprache unterrichtet. 
·

D
ie D

om
ow

ina ist in der 1998 von Sachsen und B
randenburg 

gegründeten Stiftung für das Sorbische V
olk vertreten. 

·
D

as Sorbische Institut m
it K

ulturarchiv und Zentral-
bibliothek erforscht und verm

ittelt Sprache, K
ultur und 

G
eschichte der Sorben.

Im
 1990 zw

ischen der Bundesrepublik und der D
D

R geschlos-
senen Einigungsvertrag w

urden ihre Rechte in Protokollnotizen 
festgelegt. D

ie Landesverfassungen Brandenburg und Sachsen 
garantierten sie, dort gibt es Beauftragte für die Sorben. 

2018 w
ählten 900 Angehörige der Sorben erstm

als eine parla-
m

entarische Vertretung, den Serbski Sejm
, der aber bisher 

keine Anerkennung gefunden hat. Er fordert seit 2023 die 
 Anerkennung der Sorben als indigenes Volk.

G
rem

ien und Interessenvertretungen
D

ie vier anerkannten nationalen M
inderheiten kooperieren 

seit Anfang der 1990er Jahre. W
ichtige Einrichtungen sind:

·
Seit 2002: B

eratende A
uschüsse beim

 B
undesinnen -

m
inisterium

, V
orsitz: B

eauftragte/-r der B
undes regierung  

für A
ussiedlerfragen und nationale M

inderheiten 
·

Seit 2004: M
inderheitenrat zur gem

einsam
en 

Interessen w
ahrnehm

ung
·

Seit 2005: M
inderheitensekretariat (von der 

Bundes   regierung gefördert)

2022 w
urde außerdem

 das Am
t des Beauftragten der Bundes-

regierung gegen Antiziganism
us geschaff en� zuständig unter 

anderem
 für Sinti und Rom

a ohne deutsche Staatsangehörig-
keit. International arbeiten die vier M

inderheiten (und die nicht 
anerkannten Jenischen und Polen in D

eutschland) m
it 

110 Verbänden aus 36 Staaten in der 1949 gegründeten
FU

EN
 (Föderalistische U

nion Europäischer N
ationalitäten) 

zusam
m

en. Sie organisiert auch Veranstaltungen w
ie die 

alle vier Jahre ausgetragene M
inderheiten-Fußball-

Europam
eisterschaft Europeada für D

am
en- und H

errenm
ann-

schaften, zuletzt 2024 im
 deutsch-dänischen G

renzland.

W
arum

 genießen nationale M
inderheiten Schutzstatus?

N
ationale M

inderheiten sind Teil des europäischen Kulturerbes 
und der traditionellen Vielfalt. O

hne den Schutz w
ürden ihre 

Kulturen und Sprachen durch Assim
ilation (= Angleichung) 

verschw
inden, w

ie es in der G
eschichte m

ehrfach erzw
ungen 

w
urde. D

abei ist der Schutz an sich keine G
ew

ährleistung für 
ihr Ü

berleben, der Staat kann lediglich die Rahm
enbedingun-

gen schaff en. Es sind die Angehörigen� die sich aktiv um
 das 

Ü
berleben ihrer Sprachen und Kulturen bem

ühen m
üssen. 

N
ationale M

inderheiten in D
eutschland

D
eutschland erklärte bei der U

nterzeichnung des Rahm
en-

übereinkom
m

ens am
 11. M

ai 1995, dass dieses für die D
änen, 

Friesen, Sinti und Rom
a sow

ie für die Sorben deutscher Staats-
angehörigkeit gelten w

ird (
 S. 4–7). D

ie Bundesregierung gibt 
fünf K

riterien vor, die eine Bevölkerungsgruppe erfüllen m
uss, 

um
 als nationale M

inderheit anerkannt zu w
erden:

1.  Ihre A
ngehörigen sind deutsche Staatsangehörige.

2.   Sie unterscheiden sich vom
 M

ehrheitsvolk durch eigene  
Sprache, K

ultur und G
eschichte, also eine eigene Identität.

3.  Sie w
ollen diese Identität bew

ahren.
4.  Sie sind traditionell in D

eutschland heim
isch.

5.   Sie leben hier in angestam
m

ten Siedlungsgebieten  
(trifft auf Sinti und R

om
a nicht zu). 

 S. 1

In D
eutschland streben w

eitere G
ruppen die Anerkennung an, 

darunter die Jenischen, die nach eigenen Angaben bis zu 
250.000 Personen zählen. Bisher sieht die Bundesregierung 
jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. D

ies gilt auch für die Polen, 
die von der Bundesregierung als M

igrantinnen/M
igranten und 

deren N
achfahren gesehen w

erden.

W
eitere G

ruppen m
it M

inderheitenstatus
N

eben nationalen M
inderheiten unterscheidet m

an allgem
ein: 

·
Indigene V

ölker w
ie die Sam

i in Skandinavien genieß
en 

ebenfalls völkerrechtlichen Schutz. Sie können zugleich  
als nationale M

inderheiten angesehen w
erden.

·
M

igrantinnen und M
igranten w

ie die T
ürken in   

W
est  europa oder *

efl üchtete aus S\rien sind allochthone 
(= zuge w

anderte) G
ruppen. 

·
A

u
ssiedler/-innen w

ie R
usslanddeutsche gehörten in ihren 

H
eim

atländern (z.B. K
asachstan) nationalen M

inderheiten an.

R
echtliche B

estim
m

ungen
 

D
ie Europäische M

enschenrechtskonvention des Europarats 
verbot 1950 die D

iskrim
inierung nationaler M

inderheiten. 1995 
beschloss der Europarat das R

ahm
enübereinkom

m
en zum

 
Schutz nationaler M

inderheiten als völkerrechtlich bindendes 
Instru m

ent. D
arin und auch sonst gibt es keine allgem

ein 
anerkannte D

e
 ̀nition des Begriffs. D

ie Staaten legen vielm
ehr 

selbst fest, w
elche G

ruppen sie als nationale M
inderheiten 

anerkennen. W
ährend zum

 B
eispiel die Juden in Schw

eden, 
N

orw
egen und Finnland als nationale M

inderheiten gelten, sind 
sie in D

eutschland eine religiöse G
ruppe. D

ie V
ietnam

esen 
sind in der Tschechischen R

epublik eine nationale M
inderheit,  

in D
eutsch land gelten sie als M

igranten.

Friesen
D

ie N
ord-, O

st- und Saterfriesen bilden zusam
m

en die friesi-
sche Volksgruppe in SH

 und N
iedersachsen. Einen Kin-State 

haben sie nicht. N
ordfriesisch sprechen 8.000 – 10.000 Ange-

hörige, Saterfriesisch ca. 2.000. D
am

it handelt es sich um
 eine 

der kleinsten Sprachgruppen Europas. In O
stfriesland w

ird 
N

iederdeutsch gesprochen. Kulturelle und sprachliche Verbin-
dungen bestehen zu den Friesen in den N

iederlanden, m
it denen 

m
an im

 Interfriesischen Rat kooperiert. 

In der G
em

einde Saterland w
ird die Sprache Saterfriesisch in 

Kindergärten und an Schulen angeboten. H
auptverein ist der 

„Seelter Buund“. In SH
 sind die N

ordfriesen seit 1990 in der 
Landesverfassung sow

ie seit 2004 durch das Friesischgesetz 
geschützt. O

rtstafeln in N
ordfriesland und H

elgoland sind 
oft zw

eisprachig (H
ochdeutsch und Friesisch). Friesisch w

ird 
an Schulen als W

ahlfach angeboten, etw
a 800 Schüler/-innen 

nutzen das Angebot. D
as N

ordfriisk Instituut erforscht und 
verm

ittelt G
eschichte, Kultur und Sprache, die Abteilung 

„N
ordfriisk Liirskap“ dient dem

 Spracherhalt und B
ildung. 

N
ordfriesen haben sich unterschiedlich organisiert: 

·
 Im

 1902 gegründeten N
ordfriesischen V

erein
·

Im
 1923 gegründeten Friisk Foriining sow

ie in  
regionalen V

ereinen
·

M
it sechs anderen V

erbänden bilden sie den 
Frasche R

ädj/Friesenrat – Sektion N
ord.

Seit 2020 fördert die „Stiftung für die Friesische Volksgruppe 
im

 Lande Schlesw
ig-H

olstein“ (Friesenstiftung) Sprache, Kultur, 
Forschung und interfriesische Zusam

m
enarbeit. Seit 1988 

gibt es beim
 Schlesw

ig-H
olsteinischen Landtag ein G

rem
ium

 
für die friesische Volksgruppe. 

Sinti und Rom
a sind nicht einheitlich repräsentiert, sondern 

in m
ehreren Verbänden organisiert, darunter der 1982 gegrün-

dete Zentralrat der D
eutschen Sinti und Rom

a, die 2000 ge-
gründete Sinti Allianz D

eutschland und die 2021 gegründete 
Bundesvereinigung der Sinti und Rom

a.

Anerkennung als nationale M
inderheit 

 Einw
eihung des „Denkm

als für die im
 N

ationalsozialism
us 

erm
ordeten Sinti und Rom

a Europas“ in Berlin

 Anerkennung des N
S-Völkerm

ords durch Bundeskanzler Schm
idt 

1982

2012

1995

 Bericht der Unabhängigen Kom
m

ission Antiziganism
us über die 

Lage der M
inderheit m

it politischen H
andlungsem

pfehlungen 
2021

Sinti und R
om

a 
Sinti und Rom

a (Singular m
askulin: Sinto und Rom

, Singular 
fem

inin: Sintiza und Rom
ni, Plural fem

inin: Sintize und Rom
nja) 

sind M
inderheiten ohne Kin-State und leben verteilt über ganz 

Europa. Sinti sind m
ehrheitlich in W

est- und M
itteleuropa 

beheim
atet, Rom

a in O
steuropa. In D

eutschland leben sie 
seit 600 Jahren und  zählen ca. 50.000 – 120.000 Sinti und 
10.000 – 30.000 Rom

a, w
obei viele sich nicht zu erkennen 

geben. Sie gehören zur  europäischen G
eschichte, aber ihr 

Schicksal ist geprägt von Verfolgung. D
iese gipfelte im

 national-
sozialistischen Völkerm

ord an bis zu 500.000 Sinti und Rom
a. 

In der Sprache Rom
anes w

ird er als „Porajm
os“ („Verschlingen“) 

bezeichnet. N
ach 1945 erlebten sie eine zw

eite Verfolgung und 
m

ussten lange um
 Anerkennung käm

pfen,  die erst m
it der Bil-

dung einer Bürgerrechtsbew
egung schrittw

eise gelang (
 Zeit-

leiste). D
ennoch hält ihre D

iskrim
inierung (Antiziganism

us) an, 
oftm

als sind sie rechtsextrem
er  G

ew
alt und H

ass rede aus ge-
setzt und w

erden abw
ertend als „Zigeuner“ bezeichnet.
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N
ationale M

inderheiten 

Sorben 

Dänen

Friesen

im ganzen 
Bundes gebiet 

ansässig

Sinti und    
Roma 

D
änen 

In Schlesw
ig-H

olstein (SH
) lebt die dänische M

inderheit, die 
ca. 50.000 Angehörige zählt. Sie entstand infolge des D

eutsch-
D

änischen Krieges von 1864, als D
änem

ark die H
erzogtüm

er 
Schlesw

ig, H
olstein und Lauenburg abtreten m

usste. 1920 
fanden nach dem

 Versailler Friedensvertrag Volksabstim
m

ungen 
über die staatliche Zugehörigkeit statt, Schlesw

ig w
urde 

geteilt. M
it der neuen G

renze entstand die m
oderne M

inderheit.

D
a in D

eutschland als Lehre aus dem
 N

ationalsozialism
us 

(N
S) keine Bevölke rungs zahlen auf ethnischer Basis erhoben 

w
erden, handelt es sich bei den A

ngehörigenzahlen aller 
M

inderheiten um
 Schätzw

erte.

·
D

ie dänische M
inderheit verfügt über 55 K

indertagesstätten 
m

it 2.800 K
indern und 40 Schulen m

it 5.800 Schüler/-innen.
·

D
er K

ulturverein SSF-Sydslesvigsk Forening hat 16.000 
M

itglieder und betreibt unter anderem
 das D

anevirke M
useum

 
bei Schlesw

ig.
·

D
ie Partei SSW

 – Südschlesw
igscher W

ählerverband ist 
in K

om
m

unen, im
 Landtag sow

ie seit 2021 im
 B

undestag 
vertreten und nim

m
t auch Interessen der N

ordfriesen w
ahr.

·
Es gibt ein B

ibliotheksw
esen, eine Tageszeitung, einen 

Jugend- und Sportverband, eine evangelische K
irche sow

ie 
einen *

esundheitsdienst m
it P

fl egeheim
. 

Es bestehen sehr enge Kontakte zu Politik, Kultur und Zivil-
gesellschaft in D

änem
ark. Im

 deutsch-dänischen Verhältnis 
w

ird die M
inderheit als w

ichtiges Verbindungsglied gesehen. 
Sie w

ird durch die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 
und in der Schlesw

ig-H
olsteinischen Landesverfassung von 

1990 geschützt und gefördert. D
er SSW

 ist von der Fünf-Pro-
zent-H

ürde bei Bundes- und Landtagsw
ahlen befreit. 
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N
ationale M

inderheiten im
 Ü

berblick
N

ationale M
inderheiten sind autochthone (= traditionell einhei-

m
ische) Bevölkerungsgruppen m

it eigener Sprache und Kultur. 
Sie leben in einem

 Staat, in dem
 eine andere G

ruppe die 
M

ehrheit bildet und der sie als nationale M
inderheit anerkennt. 

In Europa leben heute über 400 nationale M
inderheiten m

it 
m

ehr als 80 M
illionen Angehörigen. 

M
inderheiten haben unterschiedliche Entstehungsgeschichten: 

So w
urden die Sorben zur M

inderheit, als 1871 m
it dem

 D
eut-

schen Reich ein N
ationalstaat auch in ihrem

 Siedlungsgebiet 
entstand. D

ie U
ngarn w

urden durch G
renzziehung zur M

inder-
heit in Slow

enien, die D
eutschen in Rum

änien durch W
ande-

rungsbew
egungen und spätere Staatenbildung. Viele M

inder-
heiten w

ie die G
riechen in U

ngarn haben einen Kin-State 
(„H

eim
atland“). Andere haben keinen Kin-State, aber leben 

zum
 Teil in m

ehreren Staaten – w
ie die B

asken in Spanien 
und Frankreich. 

Sorben
D

ie Sorben sind slaw
ischer Abstam

m
ung, haben aber keinen 

Kin-State und leben seit 1.500 Jahren in der Region Lausitz im
 

O
sten D

eutschlands. W
ährend des N

S w
urden sie unterdrückt. 

In der D
D

R erhielten sie M
inderheitenrechte, m

ussten sich aber 
ideologisch unterordnen. G

roße Teile des Siedlungsgebiets 
w

urden seit 1945 aufgrund des B
raunkohleabbaus zerstört. 

H
eute gibt es ca. 60.000 Sorben, davon 40.000 in Sachsen 

(O
berlausitz) und 20.000 in Brandenburg (N

iederlausitz), w
o sie 

sich auch „W
enden“ nennen. Sie sind im

 1912 gegründeten 
Verband D

om
ow

ina organisiert, der als anerkannte Vertretung 
der Sorben 7.500 M

itglieder und 18 M
itgliedsorganisationen 

um
fasst.  

·
D

azu gehört unter anderem
 ein Sorbischer Schulverein m

it 
K

inder tagesstätten, in denen Sorbisch verm
ittelt w

ird. 
·

Sorbisch w
ird an staatlichen Schulen bilingual  (zw

eisprachig) 
und als Frem

dsprache unterrichtet. 
·

D
ie D

om
ow

ina ist in der 1998 von Sachsen und B
randenburg 

gegründeten Stiftung für das Sorbische V
olk vertreten. 

·
D

as Sorbische Institut m
it K

ulturarchiv und Zentral-
bibliothek erforscht und verm

ittelt Sprache, K
ultur und 

G
eschichte der Sorben.

Im
 1990 zw

ischen der Bundesrepublik und der D
D

R geschlos-
senen Einigungsvertrag w

urden ihre Rechte in Protokollnotizen 
festgelegt. D

ie Landesverfassungen Brandenburg und Sachsen 
garantierten sie, dort gibt es Beauftragte für die Sorben. 

2018 w
ählten 900 Angehörige der Sorben erstm

als eine parla-
m

entarische Vertretung, den Serbski Sejm
, der aber bisher 

keine Anerkennung gefunden hat. Er fordert seit 2023 die 
 Anerkennung der Sorben als indigenes Volk.

G
rem

ien und Interessenvertretungen
D

ie vier anerkannten nationalen M
inderheiten kooperieren 

seit Anfang der 1990er Jahre. W
ichtige Einrichtungen sind:

·
Seit 2002: B

eratende A
uschüsse beim

 B
undesinnen -

m
inisterium

, V
orsitz: B

eauftragte/-r der B
undes regierung  

für A
ussiedlerfragen und nationale M

inderheiten 
·

Seit 2004: M
inderheitenrat zur gem

einsam
en 

Interessen w
ahrnehm

ung
·

Seit 2005: M
inderheitensekretariat (von der 

Bundes   regierung gefördert)

2022 w
urde außerdem

 das Am
t des Beauftragten der Bundes-

regierung gegen Antiziganism
us geschaff en� zuständig unter 

anderem
 für Sinti und Rom

a ohne deutsche Staatsangehörig-
keit. International arbeiten die vier M

inderheiten (und die nicht 
anerkannten Jenischen und Polen in D

eutschland) m
it 

110 Verbänden aus 36 Staaten in der 1949 gegründeten
FU

EN
 (Föderalistische U

nion Europäischer N
ationalitäten) 

zusam
m

en. Sie organisiert auch Veranstaltungen w
ie die 

alle vier Jahre ausgetragene M
inderheiten-Fußball-

Europam
eisterschaft Europeada für D

am
en- und H

errenm
ann-

schaften, zuletzt 2024 im
 deutsch-dänischen G

renzland.

W
arum

 genießen nationale M
inderheiten Schutzstatus?

N
ationale M

inderheiten sind Teil des europäischen Kulturerbes 
und der traditionellen Vielfalt. O

hne den Schutz w
ürden ihre 

Kulturen und Sprachen durch Assim
ilation (= Angleichung) 

verschw
inden, w

ie es in der G
eschichte m

ehrfach erzw
ungen 

w
urde. D

abei ist der Schutz an sich keine G
ew

ährleistung für 
ihr Ü

berleben, der Staat kann lediglich die Rahm
enbedingun-

gen schaff en. Es sind die Angehörigen� die sich aktiv um
 das 

Ü
berleben ihrer Sprachen und Kulturen bem

ühen m
üssen. 

N
ationale M

inderheiten in D
eutschland

D
eutschland erklärte bei der U

nterzeichnung des Rahm
en-

übereinkom
m

ens am
 11. M

ai 1995, dass dieses für die D
änen, 

Friesen, Sinti und Rom
a sow

ie für die Sorben deutscher Staats-
angehörigkeit gelten w

ird (
 S. 4–7). D

ie Bundesregierung gibt 
fünf K

riterien vor, die eine Bevölkerungsgruppe erfüllen m
uss, 

um
 als nationale M

inderheit anerkannt zu w
erden:

1.  Ihre A
ngehörigen sind deutsche Staatsangehörige.

2.   Sie unterscheiden sich vom
 M

ehrheitsvolk durch eigene  
Sprache, K

ultur und G
eschichte, also eine eigene Identität.

3.  Sie w
ollen diese Identität bew

ahren.
4.  Sie sind traditionell in D

eutschland heim
isch.

5.   Sie leben hier in angestam
m

ten Siedlungsgebieten  
(trifft auf Sinti und R

om
a nicht zu). 

 S. 1

In D
eutschland streben w

eitere G
ruppen die Anerkennung an, 

darunter die Jenischen, die nach eigenen Angaben bis zu 
250.000 Personen zählen. Bisher sieht die Bundesregierung 
jedoch nicht alle Kriterien erfüllt. D

ies gilt auch für die Polen, 
die von der Bundesregierung als M

igrantinnen/M
igranten und 

deren N
achfahren gesehen w

erden.

W
eitere G

ruppen m
it M

inderheitenstatus
N

eben nationalen M
inderheiten unterscheidet m

an allgem
ein: 

·
Indigene V

ölker w
ie die Sam

i in Skandinavien genieß
en 

ebenfalls völkerrechtlichen Schutz. Sie können zugleich  
als nationale M

inderheiten angesehen w
erden.

·
M

igrantinnen und M
igranten w

ie die T
ürken in   

W
est  europa oder *

efl üchtete aus S\rien sind allochthone 
(= zuge w

anderte) G
ruppen. 

·
A

u
ssiedler/-innen w

ie R
usslanddeutsche gehörten in ihren 

H
eim

atländern (z.B. K
asachstan) nationalen M

inderheiten an.

R
echtliche B

estim
m

ungen
 

D
ie Europäische M

enschenrechtskonvention des Europarats 
verbot 1950 die D

iskrim
inierung nationaler M

inderheiten. 1995 
beschloss der Europarat das R

ahm
enübereinkom

m
en zum

 
Schutz nationaler M

inderheiten als völkerrechtlich bindendes 
Instru m

ent. D
arin und auch sonst gibt es keine allgem

ein 
anerkannte D

e
 ̀nition des Begriffs. D

ie Staaten legen vielm
ehr 

selbst fest, w
elche G

ruppen sie als nationale M
inderheiten 

anerkennen. W
ährend zum

 B
eispiel die Juden in Schw

eden, 
N

orw
egen und Finnland als nationale M

inderheiten gelten, sind 
sie in D

eutschland eine religiöse G
ruppe. D

ie V
ietnam

esen 
sind in der Tschechischen R

epublik eine nationale M
inderheit,  

in D
eutsch land gelten sie als M

igranten.

Friesen
D

ie N
ord-, O

st- und Saterfriesen bilden zusam
m

en die friesi-
sche Volksgruppe in SH

 und N
iedersachsen. Einen Kin-State 

haben sie nicht. N
ordfriesisch sprechen 8.000 – 10.000 Ange-

hörige, Saterfriesisch ca. 2.000. D
am

it handelt es sich um
 eine 

der kleinsten Sprachgruppen Europas. In O
stfriesland w

ird 
N

iederdeutsch gesprochen. Kulturelle und sprachliche Verbin-
dungen bestehen zu den Friesen in den N

iederlanden, m
it denen 

m
an im

 Interfriesischen Rat kooperiert. 

In der G
em

einde Saterland w
ird die Sprache Saterfriesisch in 

Kindergärten und an Schulen angeboten. H
auptverein ist der 

„Seelter Buund“. In SH
 sind die N

ordfriesen seit 1990 in der 
Landesverfassung sow

ie seit 2004 durch das Friesischgesetz 
geschützt. O

rtstafeln in N
ordfriesland und H

elgoland sind 
oft zw

eisprachig (H
ochdeutsch und Friesisch). Friesisch w

ird 
an Schulen als W

ahlfach angeboten, etw
a 800 Schüler/-innen 

nutzen das Angebot. D
as N

ordfriisk Instituut erforscht und 
verm

ittelt G
eschichte, Kultur und Sprache, die Abteilung 

„N
ordfriisk Liirskap“ dient dem

 Spracherhalt und B
ildung. 

N
ordfriesen haben sich unterschiedlich organisiert: 

·
 Im

 1902 gegründeten N
ordfriesischen V

erein
·

Im
 1923 gegründeten Friisk Foriining sow

ie in  
regionalen V

ereinen
·

M
it sechs anderen V

erbänden bilden sie den 
Frasche R

ädj/Friesenrat – Sektion N
ord.

Seit 2020 fördert die „Stiftung für die Friesische Volksgruppe 
im

 Lande Schlesw
ig-H

olstein“ (Friesenstiftung) Sprache, Kultur, 
Forschung und interfriesische Zusam

m
enarbeit. Seit 1988 

gibt es beim
 Schlesw

ig-H
olsteinischen Landtag ein G

rem
ium

 
für die friesische Volksgruppe. 

Sinti und Rom
a sind nicht einheitlich repräsentiert, sondern 

in m
ehreren Verbänden organisiert, darunter der 1982 gegrün-

dete Zentralrat der D
eutschen Sinti und Rom

a, die 2000 ge-
gründete Sinti Allianz D

eutschland und die 2021 gegründete 
Bundesvereinigung der Sinti und Rom

a.

Anerkennung als nationale M
inderheit 

 Einw
eihung des „Denkm

als für die im
 N

ationalsozialism
us 

erm
ordeten Sinti und Rom

a Europas“ in Berlin

 Anerkennung des N
S-Völkerm

ords durch Bundeskanzler Schm
idt 

1982

2012

1995

 Bericht der Unabhängigen Kom
m

ission Antiziganism
us über die 

Lage der M
inderheit m

it politischen H
andlungsem

pfehlungen 
2021

Sinti und R
om

a 
Sinti und Rom

a (Singular m
askulin: Sinto und Rom

, Singular 
fem

inin: Sintiza und Rom
ni, Plural fem

inin: Sintize und Rom
nja) 

sind M
inderheiten ohne Kin-State und leben verteilt über ganz 

Europa. Sinti sind m
ehrheitlich in W

est- und M
itteleuropa 

beheim
atet, Rom

a in O
steuropa. In D

eutschland leben sie 
seit 600 Jahren und  zählen ca. 50.000 – 120.000 Sinti und 
10.000 – 30.000 Rom

a, w
obei viele sich nicht zu erkennen 

geben. Sie gehören zur  europäischen G
eschichte, aber ihr 

Schicksal ist geprägt von Verfolgung. D
iese gipfelte im

 national-
sozialistischen Völkerm

ord an bis zu 500.000 Sinti und Rom
a. 

In der Sprache Rom
anes w

ird er als „Porajm
os“ („Verschlingen“) 

bezeichnet. N
ach 1945 erlebten sie eine zw

eite Verfolgung und 
m

ussten lange um
 Anerkennung käm

pfen,  die erst m
it der Bil-

dung einer Bürgerrechtsbew
egung schrittw

eise gelang (
 Zeit-

leiste). D
ennoch hält ihre D

iskrim
inierung (Antiziganism

us) an, 
oftm

als sind sie rechtsextrem
er  G

ew
alt und H

ass rede aus ge-
setzt und w

erden abw
ertend als „Zigeuner“ bezeichnet.

Spicker Politik  N
r. 36

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 

Autoren: Erik Kühl, Jørgen Kühl; G
estaltung: Raufeld M

edien
1. Aufl age: N

ovem
ber 2024" C

C
 BY-SA 4.0" bpb.de/spicker

N
ationale M

inderheiten 

Sorben 

Dänen

Friesen

im ganzen 
Bundes gebiet 

ansässig

Sinti und    
Roma 

D
änen 

In Schlesw
ig-H

olstein (SH
) lebt die dänische M

inderheit, die 
ca. 50.000 Angehörige zählt. Sie entstand infolge des D

eutsch-
D

änischen Krieges von 1864, als D
änem

ark die H
erzogtüm

er 
Schlesw

ig, H
olstein und Lauenburg abtreten m

usste. 1920 
fanden nach dem

 Versailler Friedensvertrag Volksabstim
m

ungen 
über die staatliche Zugehörigkeit statt, Schlesw

ig w
urde 

geteilt. M
it der neuen G

renze entstand die m
oderne M

inderheit.

D
a in D

eutschland als Lehre aus dem
 N

ationalsozialism
us 

(N
S) keine Bevölke rungs zahlen auf ethnischer Basis erhoben 

w
erden, handelt es sich bei den A

ngehörigenzahlen aller 
M

inderheiten um
 Schätzw

erte.

·
D

ie dänische M
inderheit verfügt über 55 K

indertagesstätten 
m

it 2.800 K
indern und 40 Schulen m

it 5.800 Schüler/-innen.
·

D
er K

ulturverein SSF-Sydslesvigsk Forening hat 16.000 
M

itglieder und betreibt unter anderem
 das D

anevirke M
useum

 
bei Schlesw

ig.
·

D
ie Partei SSW

 – Südschlesw
igscher W

ählerverband ist 
in K

om
m

unen, im
 Landtag sow

ie seit 2021 im
 B

undestag 
vertreten und nim

m
t auch Interessen der N

ordfriesen w
ahr.

·
Es gibt ein B

ibliotheksw
esen, eine Tageszeitung, einen 

Jugend- und Sportverband, eine evangelische K
irche sow

ie 
einen *

esundheitsdienst m
it P

fl egeheim
. 

Es bestehen sehr enge Kontakte zu Politik, Kultur und Zivil-
gesellschaft in D

änem
ark. Im

 deutsch-dänischen Verhältnis 
w

ird die M
inderheit als w

ichtiges Verbindungsglied gesehen. 
Sie w

ird durch die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 
und in der Schlesw

ig-H
olsteinischen Landesverfassung von 

1990 geschützt und gefördert. D
er SSW

 ist von der Fünf-Pro-
zent-H

ürde bei Bundes- und Landtagsw
ahlen befreit. 
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft 
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten 
Seite 0,5 cm Abstand zur Außenkante des 
Scanners lassen. Noch besser: den Spicker 
als PDF herunterladen und in der gewünsch-
ten Anzahl auf A4 ausdrucken (bei den 
Druckereinstellungen darauf achten, dass 
in Originalgröße gedruckt wird)

1. Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2. Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3. Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4. Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5. Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6. Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so 
zusammendrücken, dass die eingeschnit-
tene Mitte auseinandergeht

7. Jetzt bis zum Anschlag drücken 8. Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!
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